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VORWORT

Die vorliegende Arbeit stellt die nur wenig veränderte Fassung einer Dissertation dar,
die im Juni 198 2 von der Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften der Universität
Hannover angenommenwurde. Referenten des Promotionsverfahrens waren die Her-
ren Prof. Dr. Jürgen Seifert und Prof. Dr. Rolf Steininger. Mein besonderer Dank gilt
Jürgen Seifert, der entscheidende Anregungen für diese Untersuchung gegeben hat
und die Arbeit über einen längeren Zeitraum mit hilfreicher und freundlicher Kritik ge-
fördert hat. Darüberhinaus bedanke ich mich bei Rolf Steininger für seine Hinweise bei
der Überarbeitung des Manuskriptes.
Diese Untersuchung wurde durch ein Promotionsstipendium der Universität Hanno-
ver unterstützt; den Herren Prof. Dr. Oskar Negt und Prof. Dr. Horst Kern (jetzt:
Universität Göttingen), die sich dafür einsetzten, daß ich dieses Stipendium erhalten
konnte, möchte ich an dieser Stelle ebenfalls meinen Dank aussprechen.
Diese Arbeit stützt sich überwiegend auf bisher unveröffentlichtes Quellenmaterial des
Bundesarchivs, des DGB und des Archivs der sozialen Demokratie. Für die Erteilung
einer Sondergenehmigung zur vorzeitigen Einsichtnahme in die Aktenbestände des
Bundesarchivs giltmein Dank den zuständigen Stellen des Bundesarchivs, des Bundes-
wirtschaftsministeriums und des Bundeskanzleramtes. Ferner bin ich Herrn Dr. Dieter
Schuster vom DGB-Archiv für seine aufgeschlossene Haltung bei der Suche nach
Quellenmaterial zu Dank verpflichtet.

Hannover, imAugust 1982 HorstThum
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Einleitung

Am 10.April 1951
-

knapp sechs Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation
Deutschlands

-

verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen der CDU/CSU, der
SPD und des Zentrums das „Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den
Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der eisen- und
stahlerzeugenden Industrie", das die im Zuge der Entflechtung der Eisen- und Stahlin-
dustrie 1947/48 in 25 Unternehmen der britischen Zone eingeführte paritätische Mit-
bestimmung auf eine breitere gesetzliche Grundlage stellte. Dieses Gesetz, bekannt als
das Montanmitbestimmungsgesetz, ist, abgesehen von kleinen Veränderungen, noch
heute gültig. Es regelt die gleichgewichtige Besetzung der Aufsichtsräte mit Vertretern
der Anteilseigner und der Arbeitnehmer sowie die Einrichtung eines für die sozialen
und personellen Probleme der Arbeitnehmerschaft zuständigen Vorstandsmitgliedes,
des Arbeitsdirektors, der nur mit Zustimmung der Gewerkschaften berufen werden
kann. Damit stellt das Montanmitbestimmungsgesetz die weitestgehende Form der
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Unternehmen dar.
Selbst das 25 Jahre später für die Großunternehmen der anderen Industriezweige ver-
abschiedete Mitbestimmungsgesetz von 1976 bleibt hinsichtlich der Beteiligung der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat hinter dem Montanmitbestimmungsgesetz zurück:
Zwar ist auch hier eine zahlenmäßige Parität im Aufsichtsrat vorgesehen, durch das
Doppelstimmrecht des in der Regel von derAnteilseignerseite gestellten Aufsichtsrats-
vorsitzenden in Patt-Situationen und durch die Sondervertretung der leitenden Ange-
stellten

-

die erfahrungsgemäß eher die Interessen derUnternehmensleitung repräsen-
tieren

-

auf der Arbeitnehmerseite ist die Parität jedoch in der Praxis ausgehöhlt. Fer-
ner ist die Bestellung des für Personal- und Sozialfragen zuständigen Vorstandsmit-
gliedes nicht von der Zustimmung der Arbeitnehmerseite abhängig.
Die Sonderstellung des Montanmitbestimmungsgesetzes im Rahmen der wirtschaftli-
chen Mitbestimmung der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik wird noch deutlicher,
wenn man es mit der Mitbestimmungsregelung vergleicht, die das nur 15 Monate spä-
ter, am 19. Juli 1952, vom Bundestag verabschiedete Betriebsverfassungsgesetz enthält.
Dieses Gesetz, dessen Vorschriften über die Besetzung der Aufsichtsräte von Unter-
nehmen außerhalb des Montanbereichs bis zur teilweisen Ablösung durch das Mitbe-
stimmungsgesetz von 1976 rechtsgültig waren, sah lediglich die Besetzung von einem
Drittel der Aufsichtsratssitze durch Arbeitnehmervertreter vor; der Einfluß der Ge-
werkschaften auf die Auswahl der Arbeitnehmervertreter war bewußt klein gehalten,
und ein mit dem Arbeitsdirektor des Montanmodells vergleichbarer Vorstandsposten
fehlte.
Die Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 wurde von den Ge-
werkschaften als schmerzliche Niederlage empfunden. Nahezu nichts von den Neu-
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Ordnungsvorstellungen, die die Gewerkschaften nach dem Untergang der nationalso-
zialistischen Herrschaft zu verwirklichen erhofft hatten, hatte Eingang in dieses Ge-
setz gefunden, allzu leicht war es der Regierung Adenauer gelungen, die gewerk-
schaftlichen Vorstöße zu ignorieren oder ins politische Abseits laufen zu lassen. Über
die Politik des DGB-Vorstandes kam es zu heftigen innergewerkschaftlichen Ausein-
andersetzungen; besonders der DGB-Vorsitzende Christian Fette, Nachfolger Hans
Böcklers, wurde der mangelnden Kampfbereitschaft, der Inkonsequenz und der Kon-
zeptionslosigkeit bezichtigt und schließlich auf dem 2. DGB-Bundeskongreß im Okto-
ber 1952 durch Walter Freitag abgelöst.
Daß die westdeutsche Gewerkschaftsbewegung ein gutes Jahr nach der Verabschie-
dung des Montanmitbestimmungsgesetzes von der Bundesregierung in derartiger
Weise ausmanövriert werden könnte

-

damit hatte wohl kaum ein Gewerkschaftsfüh-
rer gerechnet. Nach allgemeiner Überzeugung war es der Entschlossenheit und der
Kampfbereitschaft der Gewerkschaften und ihrer Führungen zu verdanken gewesen,
daß nach Verhandlungen mit Unternehmervertretern und dem Bundeskanzler im Ja-
nuar 1951 ein Teil der gewerkschaftlichen Vorstellungen aus den ersten Nachkriegs-
jahren nun gesetzlich verankert werden konnten. Die Vereinbarung über die gesetzli-
che Regelung der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie vom 25. Ja-
nuar 1951 stellte nach der Interpretation vieler Gewerkschafter eine bedeutende Stär-
kung der gesellschaftlichen Position der Gewerkschaften dar; für viele war damit der
erste Schritt zur Durchsetzung weitergehender Mitbestimmungs- und Neuordnungs-
vorstellungen getan.
Diese Sicht wurde nicht zuletzt durch Hans Böckler, der unbestrittenen Führungsper-
sönlichkeit des DGB, bestärkt. In einer Rundfunkansprache am 30. Januar 1951 erläu-
terte Böckler, daß die Gewerkschaften nun am Anfang einer neuenWirtschaftsverfas-
sung ständen1 ; jetzt gelte es, für die schrittweise Ausdehnung der paritätischen Mitbe-
stimmung auf die anderen Industriezweige zu kämpfen.2 Einer der wichtigsten Mitar-
beiter Böcklers, Hans vom Hoff, sprach sogar davon, daß „ein großer Erfolg, einer der
größten in der Gewerkschaftsgeschichte" erzielt worden sei.3 Damit war ein Mythos
ins Leben gerufen: Der Mythos, daß die gesetzliche Verankerung der paritätischen
Mitbestimmung in der Kohlen-, Eisen- und Stahlindustrie primär das Ergebnis der ent-
schlossenen Haltung der hochorganisierten und politisch bewußten Arbeiterschaft die-
ser Industriezweige und der geschickten Mobilisierungsstrategie der Gewerkschafts-
führungen, namentlich Böcklers, gewesen sei. Dieser Mythos beherrschte lange Zeit
das Selbstverständnis der westdeutschen Gewerkschaften; Böcklers Nachfolger wur-
den an den durch ihn geweckten Erwartungen gemessen, insbesondere Christian Fette
erschien unter dieser Perspektive als politischer Versager.
Auch in den meisten Darstellungen, die sich mit der gewerkschaftlichen Politik nach

1 Eberhard Schmidt: Die verhinderte Neuordnung 1945-1952. Frankfurt a.M. 1970, S. 192.
2 Vgl. auch die Äußerungen Böcklers vor dem Bundesausschuß des DGB am 29.1. 1951. Die wichtig-
sten Äußerungen in dieser Richtung sind bei E. Schmidt zitiert.

3 Protokoll des 2.Teils der 6. Sitzung des Bundesausschusses des DGB am 16.4.1951. DGB-Archiv.

12



1945 befassen, begegnet man diesem Mythos mehr oder weniger explizit. Immer wie-
derwird auf die Stärke der Gewerkschaften bei den Montanmitbestimmungsauseinan-
dersetzungen hingewiesen.4 Ein Zusammenhang zwischen der erfolgreichen Siche-
rung der Montanmitbestimmung und der Niederlage beim Betriebsverfassungsgesetz
wird in diesen Darstellungen nicht gesehen. Die unterschiedlichen politischen Rah-
menbedingungen und die jeweils verschiedenen spezifischen Interessen der beteiligten
Gruppen, in deren Kontext die Auseinandersetzungen von 1950/51 sowie von 1952
geführt wurden, bleiben dabei weitgehend unberücksichtigt.
Das gilt zum Teil auch für die ansonsten der DGB-Politik gegenüber kritische Studie
von Eberhard Schmidt.5 Diese geht ebenfalls von der Annahme aus, daß die gesetzliche
Sicherung der Montanmitbestimmung primär auf die Kampfbereitschaft der Gewerk-
schaften zurückzuführen ist. Schmidt stellt die erfolgreiche Politik des DGB bei der
Montanmitbestimmung der erfolglosen bei der Verabschiedung des Betriebsverfas-
sungsgesetzes gegenüber. So sei das Zustandekommen des Montanmitbestimmungs-
gesetzes das Ergebnis „einer einmaligen entschlossenen Verteidigungsaktion" der Ge-
werkschaften gewesen.6 Die gewerkschaftliche Niederlage vom Juli 1952 führt
Schmidt demgegenüber hauptsächlich auf das Fehlen des „entschlossenenWiderstan-
dfes] der organisierten Arbeiterschaft"7 zurück, was nicht zuletzt in dem frühzeitigen
Tod Hans Böcklers am 16. Februar 1951 seine Ursache gehabt habe. Schmidt kritisiert
die mangelnde Kampfbereitschaft und die Unentschlossenheit der Gewerkschaften in
der Auseinandersetzung um das Betriebsverfassungsgesetz von der Position Hans
Brümmers (vomVorstand der IGMetall) aus, der schon im Sommer 1950 die Notwen-
digkeit des außerparlamentarischen Kampfes betont habe.8 Er bleibt, trotz seiner Kri-
tik an der damaligen Gewerkschaftspolitik, dem DGB-Mythos verhaftet, die Montan-
mitbestimmung hätte den Anfang einer weiteren Demokratisierung derWirtschaft be-
deuten können, wäre die Politik der Mobilisierung der gewerkschaftlichen Basis9 nach
dem Vorbild der Montanauseinandersetzungen auch nach dem Tod Böcklers von ei-

4 Als Beispiele seien genannt: Erich Potthoff: Der Kampf um die Montanmitbestimmung. Köln 1957,
S.77ff.; Dieter Schuster: Die deutschen Gewerkschaften seit 1945. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1973, S. 37 f.; Bernd Otto: Der Kampf um die Mitbestimmung. In: Vom Sozialistengesetz zurMitbe-
stimmung. Zum 100. Geburtstag von Hans Böckler. Hrsg. von Heinz Oskar Vetter. Köln 1975,
S.423f; Fünfundsiebzig Jahre Industriegewerkschaft. 1891 bis 1966. Vom Deutschen Metallarbei-
ter-Verband bis zur Industriegewerkschaft Metall. Hrsg. von der IG Metall für die Bundesrepublik
Deutschland. (Text: Fritz Opel und Dieter Schneider) Frankfurt a.M. 1966, S. 380ff.; Hans Lim-
mer: Die deutsche Gewerkschaftsbewegung. München, Wien 61974, S.89; Wolfgang Hirsch-
Weber : Gewerkschaften in der Politik. Von der Massenstreikdebatte zum Kampf um das Mitbestim-
mungsrecht. Köln, Opladen 1959, S. 88 ff.

5 Siehe E. Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 192.
6 Ebenda, S.223.
7 Ebenda, S. 191. Eine ähnliche Beurteilung findet sich auch in: Ernst-Ulrich Huster, Gerhard Krai-
ker, Burkhardt Scherer, Karl-Friedrich Schlotmann, Marianne Welteke : Determinanten der west-
deutschen Restauration 1945-1949. Frankfurt a.M. 1972, S. 210ff.

8 E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 195 und S.201 ff.
9 Die Frage, wie groß das gewerkschaftliche Potential an der Basis war, das sich für umfassendere
Kampfmaßnahmen, auch schon in den vorhergehenden Jahren, hätte mobilisieren lassen, kann im

13



ner fähigen DGB-Führung fortgeführt worden.10 Diese Einschätzungwird dann frag-
lich, wenn man bedenkt, daß tendenziell die gleiche Taktik der Massenmobilisierung
und der Warnstreiks beim Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz 1952

-

mögli-
cherweise nicht so konsequentwie bei den Montanauseinandersetzungen

-

angewandt
wurde, hier aber ohne Erfolg. Es wäre daher zu fragen, ob nicht der DGB-Führung bei
den Mitbestimmungsverhandlungen 1951 noch andere politische Druckmittel zur
Verfügung standen, die ihr 1952 beim Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz
fehlten.
Eine solche Annahme liegt den beiden Darstellungen von Rudolf Billerbeck11 und Ar-
nulf Baring12 zugrunde. Billerbeck sieht einen Zusammenhang zwischen der gesetzli-
chen Sicherung der paritätischen Mitbestimmung und der in den Jahren 1951/52 statt-
gefundenen Rückgabe der Aktien der Montanunternehmen, die 1946 von der briti-
schen Militärregierung beschlagnahmt worden waren und seit dieser Zeit unter treu-
händerischer Verwaltung gestanden hatten, an die alten Eigentümer. Er schreibt, die
Gewerkschaften hätten sich in der Frage des Aktientausches „abfinden" lassen; der
Personenkreis, auf den die Aktien der aus den Altkonzernen neugegründeten Gesell-
schaften ausgegeben wurden, sei von den Alliierten „lautAbsprache mit der Bundesre-
publik" festgelegt worden

-

„es waren die alten Besitzer".13 Konkrete Belege für ein
solches Kompensationsgeschäft finden sich allerdings bei Billerbeck nicht.

Rahmen dieser Arbeit nicht eindeutig beantwortet werden. In neueren Veröffentlichungen wird
mehr und mehr bezweifelt, ob eine derartige Massenbasis,wie sie E. Schmidt, aber auch U. Schmidt/
T. Fichter unterstellen, wirklich existierte. (Ute Schmidt und Tilman Fichter : Der erzwungene Kapi-
talismus. Klassenkämpfe in den Westzonen 1945-1948. Berlin 21972.) Dazu vor allem der folgende
programmatische Aufsatz: Lutz Niethammer: Rekonstruktion und Desintegration. Zum Verständ-
nis der deutschen Arbeiterbewegung zwischen Krieg und Kaltem Krieg. In : Politische Weichenstel-
lungen im Nachkriegsdeutschland 1945-1953. Hrsg. von Heinrich August Winkler. Göttingen
1979, S.26-43; Vgl. dazu auch: Wolfgang Rudzio: Das Ringen um die Sozialisierung der Kohle-
wirtschaft nach dem ZweitenWeltkrieg. In : Glück auf, Kameraden ! Die Bergarbeiter und ihre Or-
ganisationen in Deutschland. Hrsg. von Hans Mommsen und Ulrich Borsdorf. Köln 1979,
S.367-388; bes.: S.378ff.; Christoph Kleßmann und Peter Friedemann: Streiks und Hungermär-
sche im Ruhrgebiet 1946 bis 1948. Frankfurt a.M. und New York 1977.

10 Selbst in der Darstellung Theo Pirkers, in der die innen- und außenpolitischen Bedingungen für die
gewerkschaftliche Politik eingehend reflektiert werden, findet sich eine ähnliche Einschätzung:
Böckler habe nach der Verabschiedung des Montanmitbestimmungsgesetzes wahrscheinlich „an ei-
nen Generalangriff auf die herrschendeWirtschaftspolitik gedacht". Theo Pirker : Die blinde Macht.
l.Teil 1945-1952. München 1960, S.205.

11 Rudolf Billerbeck: Die Abgeordneten der ersten Landtage (1946-1951) und der Nationalsozialis-
mus. Düsseldorf 1971.

12 Arnulf Baring: Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Bonns Beitrag zur Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft. München und Wien 1969.

13 Billerbeck: Die Abgeordneten der ersten Landtage, S. 115. Urheber von Billerbecks These ist
A. R. L. Gurland. Diese Mitteilung verdanke ich Jürgen Seifert, der die Gurlandsche These übernom-
men hat; siehe: Jürgen Seifert: Das Grundgesetz und sechsundzwanzig Gesetze nur Änderung des
Grundgesetzes. In: Zwanzig Jahre Grundgesetz. Textausgabe des Grundgesetzes mit sämtlichen
Verfassungsänderungen. Hrsg. von Jürgen Seifert. Darmstadt 1969, S. 108f.; ders.: Linke in der
SPD (1945-1968). In: Bernhard Blanke u.a. (Hrsg.): Die Linke im Rechtsstaat. Band 1. Berlin 1976,
S. 244 und S. 262.
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Für Arnulf Baring besteht ein Zusammenhang zwischen der Mitbestimmung und dem
Fehlen einer grundsätzlichen Opposition der Gewerkschaften zur Politik Adenauers:
Hans Böckler habe schon seit dem Winter 1949/50 die Wiederbewaffnung West-
deutschlands für unvermeidlich gehalten. Die Sicherung der Montanmitbestimmung
sei von Böckler als Gegenleistung der Bundesregierung für die stillschweigende Unter-
stützung von Adenauers Außen- und Verteidigungspolitik durch die Gewerkschaften
angesehen worden.14 Baring spricht also ebenfalls von einem Kompensationsgeschäft
zwischen der Bundesregierung und den Gewerkschaften bezüglich der Montanmitbe-
stimmung; allerdings scheint mir auch Barings Darstellung an diesem Punkt nicht ge-
nügend mit empirischem Material abgesichert zu sein.
Die vorliegendeArbeit hat sich zum Ziel gesetzt, den durch die zitierte Literatur aufge-
worfenen Fragen nachzugehen. Es geht insbesondere darum, zu überprüfen, ob die
DGB-Führung bei den Mitbestimmungsverhandlungen im Januar 1951 ihrerseits Zu-
geständnisse gegenüber der Bundesregierung bzw. dem Unternehmerlager gemacht
oder sich zumindest zu einem Stillhalten bezüglich der Außen- undWirtschaftspolitik
der Bundesregierung verpflichtet hat. Sollten sich diese Hypothesen bestätigen, dann
erscheint es freilich zweifelhaft, noch von einem uneingeschränkten Sieg der Gewerk-
schaften in der Montanmitbestimmung zu reden. Die Vereinbarung vom 25. Januar
1951 wäre demnach nicht als der erste Schritt zu einermöglichen weiteren Demokrati-
sierung anzusehen. Im Gegenteil: Durch die Schaffung einer Sonderregelung für die
Montanmitbestimmung wäre die Niederlage der Gewerkschaften bei den Auseinan-
dersetzungen um das Betriebsverfassungsgesetz im Juli 1952 geradezu vorprogram-
miert gewesen. Auch müßte bezweifelt werden, ob die bei den Auseinandersetzungen
um die Montanmitbestimmung angewandte Form der Mobilisierung der gewerk-
schaftlichen Basis schlechthin als Modell gewerkschaftlichen Kampfes auch unter ver-
änderten politischen Rahmenbedingungen gelten kann.
Während der Durchsicht des Archivmaterials wurde immer deutlicher, daß in erster Li-
nie ein Zusammenhang zwischen der gesetzlichen Regelung der paritätischen Mitbe-
stimmung und Adenauers Politik derWestintegration, vor allem in der Form des Schu-
manplanes, der die Schaffung eines gemeinsamen Marktes für Kohle, Eisen und Stahl
vorsah, bestand. Andererseits waren aber für die politische Durchsetzbarkeit des Schu-
manplanes in der Bundesrepublik die gleichzeitig durch die Alliierten verfügten Ent-
flechtungsmaßnahmen im Bereich der Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie, die

-

aus

deutscher Sicht
-

den mit dem Schumanplan verbundenen Zielsetzungen geradezu zu-
widerliefen, von elementarer Bedeutung. Im Zentrum der Arbeit steht deshalb, neben
derAnalyse der bei den konkreten Mitbestimmungsverhandlungen im Januar 1951 zu-
tagegetretenen Interessen und Strategien (Kap. III), vor allem der Komplex Schuman-
plan und Entflechtung bzw. Neuordnung der Montanindustrie (1949/51), soweit er
als Bedingungsfaktor für die gesonderte gesetzliche Regelung der Montanmitbestim-
mung relevant ist (Kap. II, 2).
In dem vorausgehenden Kapitel (II, 1) werden die Initiativen und Verhandlungen von
14 Baring: Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, S. 197 f.
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Bundesregierung, Parteien und Verbänden zur Schaffung einer allgemeinen bundes-
einheitlichen Regelung der Mitbestimmung im Jahr 1950 dargestellt. Dies erscheint
aus dem Grunde notwendig, weil nach der Konstituierung der Bundesrepublik zu-

nächst von keiner Seite an eine gesonderte gesetzliche Regelung der Mitbestimmung
im Montanbereich gedacht worden war. Freilich soll dabei nicht übersehen werden,
daß die Wurzeln der Montanmitbestimmung in die unmittelbare Nachkriegszeit zu-
rückreichen. Im ersten Kapitel sollen deshalb die wichtigsten mit der Einführung der
Montanmitbestimmung zusammenhängenden Entwicklungslinien im Zeitraum von

1945 bis 1949 skizziert werden.
Während in den Kapiteln I und II die Voraussetzungen für die Sonderregelung der
Montanmitbestimmung behandelt werden, sollen in den Kapiteln IV bis VI die

-

wenngleich größtenteils nur indirekten
-

Auswirkungen derMontanmitbestimmungs-
vereinbarung auf die gewerkschaftliche Politik gezeigtwerden. Kapitel IV beschäftigt
sich mit der grundsätzlichen Zustimmung der DGB-Führung zu der von der Bundesre-
gierung vertretenen Politik derWestintegration. In KapitelV soll der Zusammenhang
von Montanmitbestimmung und Rückgabe des unter Treuhandverwaltung gestellten
Eigentums der Montankonzerne an die alten Besitzer dargestelltwerden. In KapitelVI
geht es schließlich um die Überprüfung der Hypothese, daß durch die Sonderregelung
derMontanmitbestimmung die gewerkschaftliche Niederlage bei den Auseinanderset-
zungen um das Betriebsverfassungsgesetz von 1952 vorprogrammiertwar.
Dieser Untersuchung liegt die Auswertung von überwiegend unveröffentlichtem Ar-
chivmaterial zugrunde. Den Schwerpunkt derQuellenarbeit bildeten die im Bundesar-
chiv (Koblenz) und im DGB-Archiv (Düsseldorf) lagernden Aktenbestände. Von den
Akten des Bundesarchivs erwiesen sich insbesondere die Beständ B 136 (Bundeskanz-
leramt) und B102 (Bundeswirtschaftsministerium) als ergiebig. Daneben konnten
noch die Bestände B 109 (Stahltreuhändervereinigung), B 146 (Bundesministerium für
Angelegenheiten des Marshallplans) sowie einige Nachlässe ausgewertet werden.
Als ähnlich informativ, besonders bezüglich des innergewerkschaftlichen Willensbil-
dungsprozesses, erwiesen sich die im DGB-Archiv gesammelten Geschäftsakten des
DGB. Da diese sich jedoch noch in überwiegend ungeordnetem Zustand befanden,
konnte ihre Auswertung nicht immer systematisch erfolgen. Aus diesem Grund mußte
beim Zitieren dieser Akten auf eine genauere Bezeichnung der betreffenden Bestände
verzichtet werden. Dies gilt jedoch nicht für die ebenfalls im DGB-Archiv lagernden
Protokolle der Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes, des Bundesvorstandes
und des Bundesausschusses des DGB.
Zur Ergänzung, vor allem bezüglich der Politik der SPD, konnten einige Aktenbestän-
de und Nachlässe aus dem Archiv der sozialen Demokratie (Bonn

-

Bad Godesberg)
herangezogen werden. Außerdem konnte ich mit den Herren Herbert Kriedemann,
Friedrich Heine und Erich Potthoff Gespräche über die dargelegte Problematik füh-
ren; die dabei geäußerten Einschätzungen sind zum Teil in die vorliegende Arbeit ein-
gegangen. Aus zeitlichen Gründen konnten jedoch die seit kurzem zugänglichen Ak-
ten der Alliierten Hohen Kommission für diese Untersuchung noch nicht berücksich-
tigtwerden.
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Bezüglich des Aussagewertes der Quellen müssen jedoch Einschränkungen gemacht
werden : Die überlieferten Akten stellen selbst schon eineArt Substrat der tatsächlichen
politischen Interessen, Strategien und Abmachungen dar; sie sind bereits durch den Fil-
ter sprachlicher Formulierungen mehr oder weniger zurechtgebogen worden. So ge-
ben z.B. die zur Verfügung stehenden Verhandlungsprotokolle nur in den seltensten
Fällen den genauen Verlauf der Verhandlungen wieder, sondern sie beschränken sich
meistens auf die Wiedergabe der wesentlichen Verhandlungspunkte, häufig auch nur
der erzielten Ergebnisse. Wichtige Absprachen, beispielsweise zwischen Bundeskanz-
ler Adenauer und DGB-Vorsitzendem Böckler, sind vermutlich überhaupt nicht
schriftlich fixiert worden ; ihr Inhalt kann deshalb nur annähernd aus dem Gesamtkon-
text erschlossen werden.
Zum Schluß dieser Einleitung sei noch auf eine terminologische Schwierigkeit hinge-
wiesen: Wenn in dieser Arbeit von „den Gewerkschaften" gesprochen wird, so impli-
ziert das nicht die Vorstellung eines geschlossenen, widerspruchslosen Blocks, in dem
alle Beteiligten quasi mit einer Stimme sprächen; dem würde bereits die Tatsache wi-
dersprechen, daß die gewerkschaftlichen Organisationen in den Jahren 1945/46 über-
wiegend auf lokaler und regionaler Ebene neu gegründet wurden und aus diesem
Grunde zunächst teilweise unabhängig voneinander existierten. Der etwas pauschale
Begriff „die Gewerkschaften" wird hier eher im Sinne eines gewerkschaftlichen com-

mon sense oder einer innerhalb der Gewerkschaften dominierenden Position verwen-
det, zumal dann, wenn die Initiatoren oderTräger dieser Position nicht konkret erfaß-
bar sind ; bezogen auf das Thema dieser Arbeit wird es sich dabei überwiegend um die
Führungsspitze der IG Metall und der IG Bergbau, sowie insbesondere um die DGB-
Führung und ihre organisatorischen Vorläufer handeln.15

15 Es ist im Rahmen dieser Arbeit nur punktuell möglich, den innergewerkschaftlichen Willensbil-
dungsprozeß, vor allem das Verhältnis der gewerkschaftlichen Basis bzw. der Betriebsräte zu den
Gewerkschaftsführungen zu analysieren. In letzter Zeit lassen sich allerdings verstärkt Ansätze der
wissenschaftlichen Erforschung dieses Problembereiches beobachten. Vgl. dazu: Christoph Kleß-
mann: Betriebsräte und Gewerkschaften in Deutschland 1945-1952. In: Politische Weichenstellun-
gen, S. 44-73; Siegfried Mielke: Der Wiederaufbau der Gewerkschaften. Legenden und Wirklich-
keit. In: PolitischeWeichenstellungen, S. 74-87; Arbeiterinitiative 1945. Antifaschistische Ausschüs-
se und Reorganisation der Arbeiterbewegung in Deutschland. Hrsg. von Lutz Niethammer, Ulrich
Borsdorf und Peter Brandt. Wuppertal 1976, bes. S. 281 ff.
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I. Bedingungsfaktoren für die Einführung der paritätischen
Mitbestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie 1945-1949

Die paritätische Mitbestimmung verdankte ihre Entstehung der von der britischen Be-
satzungsmacht durchgeführten Entflechtung der eisen- und stahlerzeugenden Kon-
zerne des Ruhrgebietes in den Jahren 1947/48. Die Entflechtungen selbst waren ein
Resultat der Nachkriegspolitik der Westalliierten gegenüber Deutschland. Mit den
alliierten Maßnahmen verband sich auf deutscher Seite, vor allem bei den Gewerk-
schaften, vielfach der Wunsch nach einer grundlegenden Neuordnung, die, nach ge-
werkschaftlichen Vorstellungen, neben der technisch-organisatorischen und betriebs-
wirtschaftlichen Seite der Entflechtung hauptsächlich eine Neuregelung der Eigen-
tumsverhältnisse und eine „angemessene Beteiligung" der Arbeitnehmerschaft an der
Leitung der Betriebe umfassen sollte. Allerdings war der Verwirklichung dieser Vor-
stellungen durch die Deutschlandpolitik derWestalliierten ein bestimmter Rahmen ge-
setzt.

1. Zur Programmatik, Organisationsstruktur und Politik
der Gewerkschaften nach 1945

Im folgenden sollen die wichtigsten Grundzüge der gewerkschaftlichen Theorie und
Praxis in den ersten Nachkriegsjahren skizziert werden. Dabei soll deutlich gemacht
werden, von welchen Prämissen die gewerkschaftliche Politik in den Fragen der Mit-
bestimmung und Betriebsverfassung sowie in den mit der Neuordnung der Montanin-
dustrie zusammenhängenden Fragen bestimmt wurde.
Das Selbstverständnis der Gewerkschaften in den ersten Nachkriegsjahren wurde we-
sentlich geprägt durch die Annahme, daß mit der Niederlage des Nationalsozialismus
auch das kapitalistische Wirtschaftssystem zusammengebrochen sei. In diesem Sinn
äußerte sich Hans Böckler im März 1946 : „Der Kapitalismus liegt in seinen letzten Zü-
gen [.

.

.].Wir haben nicht mehr den alten Klassengegner uns gegenüber."1 Böckler gab
damit einer Stimmung Ausdruck, die in der westdeutschen Arbeiterschaft, aber auch
bei einem großen Teil der Intellektuellen, damals weite Verbreitung gefunden hatte:
Das Bewußtsein, daß zwischen Faschismus und Kapitalismus Zusammenhänge be-
standen, daß es eine Interessenparallelität von nationalsozialistischer Rüstungspolitik
und den Profitinteressen vor allem der Ruhrkonzerne gab und daß mit der Niederlage
des Nationalsozialismus sich auch der Kapitalismus endgültig diskreditiert habe. Diese
weitverbreitete antikapitalistische Grundstimmung schlug sich in Form von Vergesell-

Protokoll der ersten Gewerkschaftskonferenz der britischen Zone vom 12.bis H.März 1946. O.O.,
o.J., S. 18f.
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schaftungsforderungen
-

freilich unterschiedlichen Bedeutungsgehaltes
-

in zahlrei-
chen Parteiprogrammen der Jahre 1945-1947 nieder. Beispiele hierfürwaren nicht nur
in den Reihen der traditionellen Arbeiterparteien zu finden.
Der These vom „Ende des Kapitalismus" entsprach die Vorstellung, den Gewerkschaf-
ten käme beim Wiederaufbau der Wirtschaft eine zentrale Rolle zu.2 Im Zentrum der
gewerkschaftlichen Programmatik standen deshalb Forderungen, die auf eine Ver-
änderung der gesellschaftlichen und ökonomischen Strukturen hinausliefen und mit
dem Begriff „Wirtschaftsdemokratie" bezeichnet wurden. Begünstigt wurde diese
Orientierung auf gesellschaftspolitische Globalaspekte durch die Tatsache, daß die
Gewerkschaften aufgrund des von den alliierten Militärregierungen verfügten Lohn-
stopps von ihrem traditionellen Betätigungsfeld, der Tarifpolitik, weitgehend abge-
schnitten waren.
Das Konzept der Wirtschaftsdemokratie ging auf Diskussionen zurück, die bereits in
den zwanziger Jahren in der SPD und in der sozialdemokratischen Gewerkschaftsbe-
wegung geführt und in Fritz Naphtalis' 1928 erschienenem Buch „Wirtschaftsdemo-
kratie

-

Ihr Wesen, Weg und Ziel" zusammengefaßt wurden.3 Ausgangspunkt dieses
Konzepts war die Erfahrung, daß es der Arbeiterschaft nach dem ErstenWeltkrieg in
Deutschland nicht gelungen war, das kapitalistische Wirtschaftssystem abzuschaffen;
der Kapitalismus hatte sich als zählebiger erwiesen, als dies nach orthodox-marxisti-
schen Zusammenbruchstheorien hätte der Fall sein dürfen. Andererseits schien der
parlamentarisch-demokratische Weimarer Staat Ansatzpunkte für die Durchsetzung
struktureller Reformen im Bereich desWirtschaftssystems zu bieten. Die Realisierung
der Wirtschaftsdemokratie wurde dabei nicht als Endziel des Kampfes der Arbeiter-
schaft, sondern als Mittel und Weg zur Verwirklichung des Sozialismus angesehen.4
Hinter diesem Konzept stand also die Auffassung, „daß der Kapitalismus, bevor er ge-
brochen wird, auch gebogen werden kann".5 Der politischen Demokratie kam die
Funktion zu, die Bildung von parlamentarischen Mehrheiten für die angestrebten
strukturellen Reformen zu ermöglichen. Mit dieser Auffassung grenzte sich das Kon-
zept der Wirtschaftsdemokratie vom leninistischen Modell der Transformation der
Gesellschaftsordnung durch revolutionäre Minderheiten, und damit von der Politik
der KPD, ab.6 Die Demokratisierung derWirtschaft sollte sich auf verschiedenen Ebe-
nen vollziehen : Einmal durch die Demokratisierung derWirtschaftsführung. Dazu ge-
hörte die Unterordnung der monopolistischen Unternehmen unter das Gemein-
schaftsinteresse, die durch staatliche Kontrollen und durch den Aufbau von Selbstver-
waltungskörpern, in denen auch die Gewerkschaften Sitz und Stimme haben sollten,

2 So auch die Einschätzung von Peter Brandt in seinen Ausführungen über die Reorganisation der Ge-
werkschaften, in: Arbeiterinitiative 1945, S.690f.

3 Fritz Naphtali : Wirtschaftsdemokratie
-

IhrWesen, Weg und Ziel. Frankfurt a.M. 1966 (Neuaufla-
ge). Zum Problem der Wirtschaftsdemokratie: Rudolf Kuda: Das Konzept der Wirtschaftsdemo-
kratie. In : Vom Sozialistengesetz zurMitbestimmung, S. 253-274.

4 Naphtali : Wirtschaftsdemokratie, S. 16.
5 Ebenda, S. 19.
6 Kuda, in : Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung, S. 270.
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gewährleistet werden sollte. Ferner sollte durch die Ausdehnung der öffentlichen Be-
triebe und der Selbsthilfeorganisationen der Arbeitnehmer, wie z.B. Konsumgenos-
senschaften, eine wirtschaftliche Gegenmacht gegen die Privatwirtschaft geschaffen
werden. Weiterhin sollte die Demokratisierung derWirtschaft in der Form der kollek-
tiven Interessenvertretung derArbeiter auf überbetrieblicher Ebene durch die Gewerk-
schaften und auf betrieblicher Ebene durch die Betriebsräte realisiert werden. Insge-
samt wurde mit dem Konzept derWirtschaftsdemokratie eine Demokratisierung „von
oben", also über den Staat und die marktbeherrschenden Wirtschaftsorganisationen,
angestrebt; die Ebene der einzelnen Betriebe spielte demgegenüber nur eine nach-
geordnete Rolle.7
Die programmatische Neuorientierung der Gewerkschaften in den ersten Nachkriegs-
jahren wurde wesentlich von diesem Konzept beeinflußt, was in erster Linie darauf zu-
rückzuführen ist, daß viele der führenden Gewerkschafter der Nachkriegszeit bereits
in den sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaften der Weimarer Zeit leitende
Funktionen innehatten.8 Die wirtschaftsdemokratischen Vorstellungen fanden in
zweifacher Form Eingang in die gewerkschaftlichen Nachkriegsprogramme : Zum ei-
nen in der Form der staatlichen Rahmenplanung, die vor allem die Geld- und Kredit-
politik und die Investitionsplanung umfassen sollte unter Beibehaltung bestimmter
Marktmechanismen, und zum anderen in der Form der Mitbestimmung. Die Mitbe-
stimmung sollte auf der überbetrieblichen Ebene, als Mitbestimmung in den von Un-
ternehmern und Gewerkschaftern paritätisch besetzten Selbstverwaltungsorganen
(z. B. den neuzugründenden regionalen Wirtschaftskammern), und auf der betriebli-
chen Ebene, als gleichberechtigte Mitwirkung von Betriebsräten und Gewerkschaftern
in den Aufsichtsorganen der einzelnen Unternehmen, praktiziertwerden. Die stärkere
Betonung der betrieblichen Mitbestimmung stellte zweifellos eine Erweiterung und
Ergänzung des Weimarer Konzepts der Wirtschaftsdemokratie dar.9 Die Forderung
nach betrieblicher Mitbestimmung wurde zum ersten Mal öffentlich auf der 1. Zonen-
konferenz der Gewerkschaften in der britischen Zone im August 1946 in Bielefeld er-
hoben.10
Neben die wirtschaftliche Rahmenplanung und die Mitbestimmung trat als drittes
Grundelement der gewerkschaftlichen Neuordnungsvorstellungen die Forderung
nach Überführung der Grundstoffindustrien (Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie,
Großchemie) und der Großbanken in Gemeineigentum. Unter Gemeineigentum ver-

standen die Gewerkschaften
—

in Abgrenzung zur Verstaatlichung
-

eine eigentums-
rechtliche Konstruktion, die als Eigentümer der Unternehmen den Staat, das Land,

7 Naphtali:Wirtschaftsdemokratie, S.40.
8 E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S.48ff. Zur Rekonstruktion der Gewerkschaften nach
1945 vgl. auch den skizzenhaften Aufsatz von Lutz Niethammer: Rekonstruktion und Desintegra-
tion. In: Politische Weichenstellungen, S.26-43, der m.E. neue und interessante Ansätze enthält.
Zum Leben und politischen Wirken von Hans Böckler vgl. Ulrich Borsdorf: Hans Böckler

-

Arbeit
und Leben eines Gewerkschafters von 1875 bis 1945. Köln 1982.

9 Vgl. dazu : Kleßmann, in : PolitischeWeichenstellungen, S. 54 und S. 67.
10 E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S.70f.
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einzelne Kommunen oder gemeinnützige Körperschaften der wirtschaftlichen Selbst-
verwaltung vorsah.
Diese drei Grundelemente, die in den meisten gewerkschaftlichen Programmen der er-
sten Nachkriegsjahre zu finden waren und die Grundsubstanz der auf dem Münchner
Gründungskongreß des DGB im Oktober 1949 verabschiedeten „Wirtschaftspoliti-
schen Grundsätze" bildeten," wurden als nicht zu trennende Einheit angesehen; sie
sollten sich gegenseitig in ihren Funktionen ergänzen.12 Die gewerkschaftlichen Neu-
ordnungsvorstellungen stellten sich als ein System von abgestuften Kompetenzen und
Mitwirkungsrechten auf verschiedenen Stufen des wirtschaftlichen Lebens dar, in dem
den Arbeitnehmern und ihren gewerkschaftlichen Organisationen ein starker Einfluß
zugedacht war. Damit unterschieden sie sich wesentlich von dem System der stark bü-
rokratisierten Zentralverwaltungswirtschaft sowjetischer Prägung.
Welche Position nahmen nun die Gewerkschaften zur Neuordnung der Montanindu-
strie, speziell zu der im Potsdamer Abkommen festgelegten und ab August 1946 von
der britischen Militärregierung aktiv betriebenen Entflechtung der Ruhrkonzerne,
ein ? Negativ beurteilten die Gewerkschaften die Tendenz zur Zerstückelung von pro-
duktionstechnisch zusammengehörigen Unternehmensteilen; sie befürchteten, daß
eine Reihe von zu kleinen und nicht konkurrenzfähigenUnternehmen geschaffenwer-
den sollte. Diese Bedenken fielen jedoch angesichts der positiven Aspekte, die für die
Gewerkschaften mit der Entflechtung der Montanindustrie verbunden waren, kaum
ins Gewicht: Die Entflechtungsmaßnahmen schienen die Möglichkeit zur Ausschal-
tung der reaktionären, den Gewerkschaften oft feindlich gegenüberstehenden Unter-
nehmer sowie zur Einführung von gemeinwirtschaftlichen Eigentumsformen und de-
mokratischeren Unternehmensstrukturen zu eröffnen. In der Entflechtung der Kon-
zerne sahen die Gewerkschaften nur die erste Stufe einer umfassenden Neuordnung,
in deren weiterem Verlauf die dann in Gemeineigentum überführten Betriebe auf einer
höheren Organisationsstufe nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien zusam-

mengefaßt werden sollten.13

11 Protokoll des Gründungfkongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes, 12.-14.10. 1949 in
München. Köln (o. J.).

12 Zur gewerkschaftlichen Programmatik siehe auch : Dietmar Ross : Gewerkschaften und soziale De-
mokratie. Von der Richtungs- zur Einheitsgewerkschaft. Untersuchungen zur gewerkschaftlichen
Programmatik für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Diss. phil. Bonn 1975, bes.
S.386ff.

13 Vgl. dazu die detaillierten Ausführungen von Erich Potthoff über die Neuordnung der Montanindu-
strie auf einer Tagung von Vertretern der Schwerindustrie und der Gewerkschaften am 14.5. 1946
beim Oberpräsidenten der Rhein-Provinz, Dr. Lehr. Erich Potthoff: Die Sozialisierung der mono-
polisierten Montanindustrie unter besonderer Berücksichtigung des Bergbaus. Manuskript, DGB-
Archiv. Dazu auch: Potthoff: Der Kampf um die Montanmitbestimmung, S.32f. Potthoff war
1946-1949 und 1952-1956 Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituas der Gewerkschaften
und 1949-1952 Mitglied der Stahltreuhändervereinigung; er kann als Experte der mit der Neuord-
nung der Montanindustrie zusammenhängenden Fragen gelten. Sein Konzept hat vermutlich die ge-
werkschaftlichen Vorstellungen erheblich beeinflußt, zumal Potthoff auch Vorsitzender des Wirt-
schaftspolitischen Ausschusses der Gewerkschaften der britischen Zone 1945/46 war, in dem Vor-
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Die hier dargestellte Neuordnungskonzeption kann als eine Art programmatischer
Rahmen angesehen werden, an dem sich die gewerkschaftliche Politik orientieren soll-
te. Sie entsprach in erster Dnie den Auffassungen der Gruppe um Böckler, also der spä-
teren DGB-Führung. Zwischen den beiden von der Neuordnung tangierten Einzelge-
werkschaften, IG Metall und IG Bergbau, gab es jedoch Unterschiede in der Akzentu-
ierung einzelner Programmpunkte. Für die IG Metall standen spätestens seit 1947 die
Aspekte der Mitbestimmung im Zentrum ihrer Aktivitäten. Das hatte seinen Grund
darin, daß die IG Metall an der in den entflochtenen Betrieben der Eisen- und Stahlin-
dustrie praktizierten Mitbestimmung maßgeblich beteiligt war und von daher über im
wesentlichen positive Erfahrungen verfügte.14 Die Durchsetzung der Mitbestimmung
in den übrigen Industriezweigen nach dem Montanmodell wurde infolgedessen mehr
und mehr zum primären Ziel der IG Metall. In den Neuordnungsvorstellungen der IG
Bergbau spielte dagegen die Mitbestimmung auf Unternehmensebene nur eine unter-
geordnete Rolle. Vorrangiges Ziel war die Überführung der Bergwerksgesellschaften
in Gemeineigentum, die Zusammenfassung einzelner Gesellschaften zu wirtschaftlich
optimalen Einheiten und die Bildung einer Bergbau-Einheitsgesellschaft, die Koordi-
nations- und Planungsfunktionen im Bereich der Produktion, der Investitionen und
des Absatzes innehaben sollte. Die IG Bergbau stellte also die Schaffung von Voraus-
setzungen für eine rationelle Unternehmens- und Investitionspolitik in den Mittel-
punkt ihrer Aktivitäten ; die Mitbestimmung war nur insofern Bestandteil ihrer Politik,
als die geforderte Bergbau-Einheitsgesellschaft bzw. ähnlich strukturierte Leitungsor-
gane in ihrer Spitze paritätisch besetzt sein sollten.13 Zu einer breiteren Unterstützung
der Forderungen nach paritätischer Mitbestimmung auf Unternehmensebene kam es

bei der IG Bergbau erst im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um die ge-
setzliche Regelung der Montanmitbestimmung zur Jahreswende 1950/51, aber auch
hierwaren die treibenden Kräfte die DGB-Führung und die IG Metall.
Die Neuordnungsvorstellungen der Gewerkschaften lassen sich, trotz unterschiedli-
cher Gewichtung einzelner Programmpunkte bei verschiedenen Einzelgewerkschaf-
ten, insgesamt als Kompromiß der drei im DGB vertretenen politischen Richtungen

-

Sozialdemokraten, Kommunisten und christliche Gewerkschafter
-

interpretieren.
Dieser Kompromiß war am weitgehendsten den Vorstellungen der SPD angenähert,
die Unterschiede lagen in dem stärkeren Gewicht, das die SPD der Sozialisierung und
den planwirtschaftlichen Elementen beimaß. Die kommunistischen Gewerkschafter
kritisierten den partnerschaftlichen Geist der Mitbestimmung und forderten eine Aus-

schläge zur Neuordnung der Wirtschaft ausgearbeitet wurden. Dazu: E.Schmidt: Die verhinderte
Neuordnung, S. 69, Anm. 188.

14 Martin Martiny: Die Durchsetzung der Mitbestimmung im deutschen Bergbau. In: Glück auf, Ka-
meraden!, S. 397 f.

15 Ebenda, S. 399 ff. Von ihrem Aufgabenbereich her erfüllte die im November 1947 gegründete
„Deutsche Kohlenbergbauleitung" (DKBL) zum Teil die gewerkschaftlichen Forderungen, nicht je-
doch vom Aspekt der Mitbestimmung. Die DKBLwar an ihrer Spitze im wesentlichen autokratisch
strukturiert, wobei die Vertreter der alten Bergwerksgesellschaften eindeutig die Oberhand hatten.
Die Gewerkschaften forderten folgerichtig einen stärkeren Einfluß in Form der paritätischen Mitbe-
stimmung. (Auf die DKBL wird an späterer Stelle der Arbeit eingegangen.)
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weitung der Sozialisierungsmaßnahmen und der Kompetenzen der Planungsbehör-
den ; die christlichen Gewerkschafter warnten dagegen gerade vor einer Ausweitung
dieser Programmpunkte, weil sie dahinter die Gefahr der Bürokratisierung und des
Kollektivismus befürchteten.16 Obwohl diese unterschiedlichen Auffassungen bestan-
den, gelang es im Laufe desKonstitutionsprozesses desDGB, in Form derwirtschaftsde-
mokratischenVorstellungen einen verbindlichen Minimalkonsens zu formulieren.
Damit ist bereits ein weiteres Element genannt, das die Politik der Gewerkschaften
nach 1945 wesentlich bestimmte: Der Anspruch des DGB, eine „Einheitsgewerk-
schaft" zu sein, die die früheren Richtungsgewerkschaften in einer Organisation
vereinigt und in parteipolitischen Angelegenheiten neutral auftritt.17 Tendenzen zum

Zusammenschluß der alten Richtungsgewerkschaften hatte es bereits 1933 gegeben,
allerdings unter deutlichem Vorzeichen der Anpassung an nationalsozialistische Vor-
stellungen;18 die Erfahrungen im Nationalsozialismus und in der Emigration hatten
darüberhinaus bei vielen alten Gewerkschaftern den Wunsch nach Überwindung der
ehemals parteipolitischen Rivalitäten verstärkt, so daß nach 1945 ein relativ breites Po-
tential für den Aufbau einer Einheitsgewerkschaft existierte. Die trotz mancher
Schwierigkeiten seitens der Alliierten und auch aus den eigenen Reihen durchgesetzte
-

wenn auch gegenüber den ursprünglichen Vorstellungen reduzierte
-

Einheitsge-
werkschaft19 wurde als „epochaler Fortschritt in der deutschen Gewerkschaftsge-
schichte"20 angesehen. Die Wahrung der politischen Einheit galt in der Folge als eine
der wichtigsten gewerkschaftlichen Aufgaben, die die Strategie des DGB nicht unbe-
trächtlich beeinflußte.
Allerdings bestand die Einheit von Sozialdemokraten, Kommunisten und Christen in
der politischen Praxis der Gewerkschaften nur begrenzte Zeit. Bedingt hauptsächlich
durch den sich verschärfenden Ost-West-Gegensatz, gerieten die Kommunisten ab

16 Ross, Gewerkschaften und soziale Demokratie, S. 387 f.
17 Der in der ersten Aufbauphase der Gewerkschaften ( 1945-47) verwendete Begriff „Einheitsgewerk-
schaft" wurde eigentlich in umfassenderem Sinn verwendet: Im Sinne einer einheitlichen gewerk-
schaftlichen Organisation aller Arbeitnehmer, also auch der Angestellten und Beamten, sowie im
Sinne einer stärkeren Zentralisierung der Gewerkschaften. Beide Momente konnten beim Aufbau
des DGB nicht realisiert werden, im Zusammenhang mit dieser Arbeit sind sie.nicht relevant.

18 Vgl. dazu: Hans Mommsen: Die deutschen Gewerkschaften zwischen Anpassung und Widerstand
1930-1944. In: Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung, S. 275-299; Gerhard Beier: Einheitsge-
werkschaft. Zur Geschichte eines organisatorischen Prinzips der deutschen Arbeiterbewegung. In:
AfS XIII (1973), S. 207-242.

19 Ulrich Borsdorf: Der Weg zur Einheitsgewerkschaft. In: Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr.
Hrsg. von Jürgen Reulecke. Wuppertal 1974, S.385-413; Grundlagen der Einheitsgewerkschaft.
Hrsg. von Ulrich Borsdorf, Hans O.Hemmer und MartinMartiny. Frankfurt a.M. 1977 (mitDoku-
menten und Materialien) ; Jürgen Klein : Vereint sind sie alles ? Untersuchungen zur Entstehung von
Einheitsgewerkschaften in Deutschland. Von der Weimarer Republik bis 1945/47. Hamburg 1972.
Zum Problem der Einheitsgewerkschaft in Deutschland im Vergleich zu anderen westeuropäischen
Staaten: Lutz Niethammer: Strukturreform und Wachstumspakt. Westeuropäische Bedingungen
der einheitsgewerkschaftlichen Bewegung nach dem Zusammenbruch des Faschismus. In : Vom So-
zialistengesetz zur Mitbestimmung, S. 303-358.

20 Niethammer : Rekonstruktion und Desintegration. In : PolitischeWeichenstellungen, S. 39 f.
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1947/48 in immer größere Isolation, so daß sich die Einheit des DGB de facto auf die
Zusammenarbeit der Sozialdemokraten als zahlenmäßig größtem Teil mit den sich in
der Minderheit befindenden christlichen Gewerkschaftern reduzierte.21 DerAnspruch
auf politische Einheit wurde dadurch jedoch nicht in Frage gestellt. Böckler, der als
entschiedener Befürworter der Einheitsgewerkschaft gelten kann, warwahrscheinlich
eher bereit, auf die politischen Bindungen der christlichen Gewerkschafter an die
CDU/CSU Rücksicht zu nehmen, als eine Gefährdung des Prinzips der Einheitsge-
werkschaft zu riskieren.
Der hohe Stellenwert des Prinzips der Einheitsgewerkschaft muß auch als Teilaspekt
der für die Reorganisation der Gewerkschaften nach 1945 charakteristischen Tendenz
zum Aufbau von starken, zentralistischen Organisationen angesehenwerden. Nach ei-
ner kurzen Phase der Bildung von antifaschistischen Ausschüssen und lokalen Ein-
heitsgewerkschaften nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus setzte bereits
im Sommer 1945 der Wiederaufbau von gewerkschaftlichen Großorganisationen
ein.22 Trotz zahlreicher Interventionen der Militärregierungen, die zunächst nur de-
zentralisierte Formen gewerkschaftlicher Organisationen zulassen wollten,23 setzten
sich schließlich, angeführt von der Gruppe um Hans Böckler (Köln), diejenigen Kräfte
durch, die den Aufbau der Gewerkschaften „von oben" vorantrieben.24 Zusammenfas-
send kann festgestellt werden, daß die Reorganisation der Gewerkschaften im wesent-

lichen unter der Führung alter, in der Weimarer Gewerkschaftsbewegung aktiv gewe-
sener Spitzenfunktionäre25 und in Anknüpfung an traditionelle Organisationsmuster
erfolgte.26
Eine strukturell ähnliche Tendenz manifestierte sich im Verhältnis der Gewerkschaf-
ten zu den Betriebsräten. Die Gewerkschaften verzichtetenweitgehend darauf, die Po-
sition der Betriebsräte zu stärken und damit die gewerkschaftliche Politik an der be-
trieblichen Basis zu verankern.27 Nicht die Unterstützung undWeiterführung betrieb-
lichen Konfliktpotentials stand im Mittelpunkt der gewerkschaftlichen Politik, son-
dern eher dessen Kanalisierung und Integration in institutionelle Zusammenhänge. Als
Grund dafür ist die relativ bruchlos erfolgte Übernahme wichtiger Elemente des zen-
tralistisch orientierten Konzeptes derWirtschaftsdemokratie aus derWeimarer Zeit zu

21 Niethammer: Strukturreform undWachstumspakt, in: Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung,
S. 344 ff.

22 Niethammer: Rekonstruktion und Desintegration, in: Politische Weichenstellungen, S.36; Arbei-
terinitiative 1945, S. 302 ff.

23 Borsdorf, in: Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr, S.402ff. Zum Einfluß der Alliierten auf die
westdeutschen Gewerkschaften siehe auch: Rolf Steininger: England und die deutsche Gewerk-
schaftsbewegung 1945/46. In : AfS XVIII (1978), S. 41-118 ;Michael Fichter: Besatzungsmacht und
Gewerkschaften. Zur Entwicklung und Anwendung der US-Gewerkschaftspolitik in Deutschland
1944-1948. Opladen 1982.

24 Borsdorf, in: Arbeiterbewegung an Rhein und Ruhr, S.404ff. und Mielke, in: Politische Weichen-
stellungen, passim.

25 E. Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 48 ff.
26 Arbeiterinitiative 1945, S.303f.
27 Limmer: Die deutsche Gewerkschaftsbewegung, S.93; Pirker: Die blinde Macht, 1.Teil, S. 116f.
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nennen; dies hatte das „Fehlen eines politischen Programms der Arbeiterbewegung in
Deutschland, das den Betrieb zum Mittelpunkt hat und vom Betrieb ausgeht"28 zur

Folge. Ein weiterer Grund ist in der Furcht der führenden Gewerkschafter vor einem
zu radikalen und nur schwer zu kontrollierenden Betriebsrätepotential zu sehen.29 Die
entscheidenden Impulse für gewerkschaftlicheAktionen gingen von den Führungsgre-
mien aus, die Mitgliederbasis in den Betrieben hatte weitgehend nur nachrangige Be-
deutung.
Das Ziel, das hinter diesen Auffassungen von gewerkschaftlicherPolitik stand, war, die
Gewerkschaften zu einemmöglichst geschlossenen gesellschaftlichemMachtblock aus-
zubauen. Gegen ihren Willen und ohne ihre Mitarbeit sollte eine Neuordnung der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen nicht möglich sein. Dieses Selbst-
verständnis schloß ausdrücklich die Anerkennung der Spielregeln des bürgerlich-
parlamentarischen Staates ein: Politische Entscheidungen, auch wenn sie unmittelbare
Belange der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften betrafen, mußten von der Mehr-
heit der Abgeordneten getragen werden. Für die Gewerkschaften kam es darauf an,
Bündnispartner auch außerhalb der organisierten Arbeiterschaft zu finden, die die
Realisierung der gewerkschaftlichen Vorstellungen auf dem Weg der Reformgesetz-
gebung unterstützten.
Als Bündnispartner in diesem Sinn sahen die Gewerkschaften die britische Besat-
zungsmacht an, deren Labour-Regierung den gewerkschaftlichen Forderungen aufge-
schlossen gegenüberstand. Nach der Bildung der Bizone zeigte sich allerdings sehr
bald, daß die Briten die in sie gesetzten Erwartungen nicht erfüllen konnten, da die
USA als nun dominierende Besatzungsmacht alle Maßnahmen, die der beabsichtigten
Rekonstruktion eines privat-kapitalistischen Wirtschaftssystems zuwiderliefen, zu

verhindern wußten. Einen weiteren Bündnispartner stellte die SPD dar. Zweifellos hät-
te es am weitgehendsten den Interessen des größten Teils der Gewerkschaften entspro-
chen, wenn die SPD in den Parlamenten

-

und das galt besonders für die Wahl zum er-

sten Bundestag am H.August 1949
-

die absolute Mehrheit der Abgeordnetensitze er-
reicht hätte. Auf diese Weise hätte zumindest ein Teil der von den Gewerkschaften ge-
forderten Strukturreformen parlamentarisch durchgesetztwerden können. Allerdings
war die Politik der Gewerkschaften auch nicht völlig einseitig auf parlamentarische
Mehrheiten der SPD fixiert. Entsprechend der einheitsgewerkschaftlichen Struktur er-
hofften sich die Gewerkschaften eine Unterstützung ihrer Forderungen durch Ab-
geordnete des linken Flügels der CDU. Aus diesem Grund befürwortete ein Teil der
zur SPD tendierenden Spitzenfunktionäre des DGB eine Zusammenarbeit von CDU
und SPD, wie sie in Nordrhein-Westfalen mit der „großen Koalition" von CDU, SPD
und Zentrum unter Ministerpräsident Arnold praktiziert wurde.30
28 Pirker, ebenda, S. 117.
29 Kleßmann, in: PolitischeWeichenstellungen, S.61.
30 Bei den parlamentarischen Verhandlungen um das Gesetz zur Sozialisierung des nordrhein-westfä-

lischen Kohlenbergbaus 1947/48 kam es zu einer teilweise erfolgreichen Zusammenarbeit von SPD
und linker CDU; Rudzio, in: Glück auf, Kameraden!, S.384, spricht von der Bildung einer „Ge-
werkschaftsachse, die SPD und CDU (oder Teile von dieser) miteinander verband".
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Insgesamt war die Politik der Gewerkschaften in den ersten Nachkriegsjahren durch
eine relativ pragmatische Orientierung und durch die Bereitschaft zur partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit gekennzeichnet. Beispiele dafür waren die konstruktive Mitar-
beit bei den von den Alliierten durchgesetzten Entflechtungsmaßnahmen in derMon-
tanindustrie sowie vor allem die Zustimmung zum Marshallplan in den Jahren 1947/
48. Die von Böckler aus Anlaß der Diskussionen um den Marshallplan formulierte
Alternative, nach der die Gewerkschaften vor der Wahl ständen, sich entweder zu
„Kampforganisationen" gegen eine auf die Rekonstruktion des Kapitalismus abzielen-
de Wirtschaftspolitik zu entwickeln oder die Durchsetzung „gewerkschaftlicher
Grundsätze" auf dem Weg der Kooperation anzustreben,31 wurde spätestens mit der
Annahme des Marshallplans zugunsten der letzteren Möglichkeit entschieden. Der
eintägige Streik vom 12. November 194 8 ist demgegenüber eher als Ausnahme zu wer-

ten.32 Hinter der Politik der Gewerkschaften verbarg sich die Erwartung, daß es mög-
lich sei, für eine Unterstützung von Produktionssteigerungen und wirtschaftlichem
Wachstum als Gegenleistung umfangreiche Reformen im Bereich der Eigentumsver-
hältnisse und der Mitbestimmung einzuhandeln.33 Freilich war der Erfolg dieses Kon-
zeptes zu einem wesentlichen Teil von der Politik der Besatzungsmächte abhängig.

2. Grundzüge derWirtschaftspolitik der Westalliierten bezüglich der
Sozialisierung der Ruhrindustrie

Ausgangspunkt der Kontroll- und Entflechtungspolitik der britischen Besatzungs-
machtwar das „PotsdamerAbkommen"34 vom 2. August 1945, auf das sich die drei Sie-
germächte UdSSR, USA und Großbritannien geeinigt hatten. Bezüglich der Ruhrkon-
zerne waren vor allem die folgenden Grundsätze von Bedeutung:

-

Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands, Ausschaltung der für die Kriegs-
produktion benutzbaren Industrien (Politische Grundsätze 3,1)

-

Verbot der Herstellung von Kriegsmaterialien, Überwachung der Produktion von

Metallen und Chemikalien, die für die Kriegswirtschaft als notwendig erachtetwur-
den (Wirtschaftliche Grundsätze 11)

-

Dezentralisierung des deutschen Wirtschaftslebens, insbesondere Auflösung von

31 Böckler formulierte diese Alternative in der Sitzung des Bundesvorstands und Beirats des DGB (bri-
tische Zone) am 18./19. 8. 1947. Zit. nach: Ulrich Borsdorf: Erkaufte Spaltung. Der Marshallplan
und die Auseinandersetzung um die deutschen Gewerkschaften. Vortrag, gehalten auf der Essener
Konferenz „Marshall-Plan und europäische Linke" vom 8.7. bis 11.7.1977 (Masch. Manuskript).

32 Vgl. dazu: Gerhard Beier: Der Demonstrations- und Generalstreik vom 12.November 1948. Frank-
furt a.M. 1975.

33 Niethammer:Wachstumspakt und Strukturreform, in: Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung,
passim.

34 Amtliche Verlautbarung über die Konferenzvon Potsdam vom 17.Juli bis 2.August 1945, Potsdam,
2.August 1945, abgedr. bei: Ernst Deuerlein: Die Einheit Deutschlands. Die Erörterungen und Ent-
scheidungen der Kriegs- und Nachkriegskonferenzen 1941-1949. Frankfurt a.M.21961, S. 350 ff.
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Kartellen, Syndikaten, Trusts und Monopolvereinigungen (Wirtschaftliche Grund-
sätze 12)

Bei der Formulierung dieser Grundsätze haben vermutlich noch Reste der Morgen-
thau-Konzeption aus dem Jahr 1944 eine Rolle gespielt,35 die auf die territoriale Zer-
splitterung Deutschlands, auf die weitgehende Zerstörung des deutschen Industriepo-
tentials und auf die Umwandlung Deutschlands in einen Agrarstaat abzielte. Anderer-
seits enthielten die Potsdamer Vereinbarungen auch konstruktive Ansätze für eine
Wiederbelebung des deutschen Wirtschaftslebens. Deutschland sollte als „Wirtschaft-
liche Einheit" behandelt werden (Wirtschaftliche Grundsätze 14). Zu diesem Zweck
sollten zentrale deutsche Verwaltungsstellen geschaffen werden, die dem alliierten
Kontrollrat unterstellt werden sollten. Tatsächlich jedoch scheiterte die Einrichtung
von zentralen Verwaltungsstellen sowohl an den bald zutage getretenen Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den USA und der Sowjetunion in der Frage der Reparations-
lieferungen36 als auch am Sicherheitsbedürfnis der Franzosen, die jegliche Ansätze zu

einer zentralen deutschenVerwaltung verhindernwollten, sofern „sich deren Autorität
auch auf das Rheinland und das Ruhrgebiet erstrecken sollte".37 So blieb es bald den
einzelnen Besatzungsmächten überlassen, in ihrer jeweiligen Zone Eingriffe in die
Wirtschaftsstruktur nach ihren eigenen Vorstellungen und Interessen zu unterneh-
men.

Großbritannien verfolgte in seiner Besatzungszone im wesentlichen zwei Ziele :38 Zum
einen sollten Personen, die den Nationalsozialismus aktiv unterstützt hatten, aus den
Schaltstellen von Wirtschaft und Verwaltung entfernt werden. Zweitens sollte die in-
dustrielle Produktion, vor allem der Kohlenbergbau, möglichst schnell wieder ingang-
gesetzt werden, damit die Selbstversorgung der Bevölkerung bis zu einem gewissen
Grade gesichert und die britischen Nahrungsmittelzuschüsse reduziert werden konn-
ten; das erforderte jedoch die Aufrechterhaltung einer zentralen Wirtschaftsplanung
in den ersten beiden Nachkriegsjahren.39 Beide Ziele trugen dazu bei, daß die britische
Militärregierung die wichtigsten Stellen in der Wirtschaftsverwaltung mit Männern
besetzte, die planwirtschaftlich orientiertwaren, in den meisten Fällen allerdings einer
dezentralen Planung und indirekten Lenkungsmethoden

-

unter dem Einfluß der Key-
nesianischen Konjunkturtheorie

-

den Vorzug gaben.40 Hierbei spielte sicherlich auch
die politische Affinität der britischen Labourregierung zu den Anhängern eines plan-
wirtschaftlichen Konzeptes eine Rolle.

Thilo Vogelsang: Das geteilte Deutschland. München 1966, S.22.
E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S.21 ff.
Werner Abelshauser: Wirtschaft in Westdeutschland 1945-1948. Rekonstruktion und Wachstums-
bedingungen in der amerikanischen und britischen Zone. Stuttgart 1975, S.91.
Eine detaillierte Analyse der britischen Politik bezüglich des Ruhrproblems bietet: Rolf Steininger:
Die Rhein-Ruhr-Frage im Kontext britischer Deutschlandpolitik 1945/46. In: Politische Weichen-
stellungen, S. 111-166.
Werner Abelshauser : Die verhinderte Neuordnu ng ? Wirtschaftsordnung und Sozialstaatsprinzip in
der Nachkriegszeit. In: Politische Bildung 9/1976, S. 53-72, hier: S. 58.
Ebenda, S.61 f.
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Konkrete Maßnahmen zur Ausschaltung belasteter Unternehmer waren die Verhaf-
tungen von 44 führenden Vertretern des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats
und von 116 Führungskräften des Bergbaus und der Eisen- und Stahlindustrie im
Herbst 1945 wegen ihrer Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten.41 Am 16. No-
vember 1945 beschlagnahmte die britische Militärregierung die Firma Friedrich
Krupp, am 22. Dezember 1945 sämtliche Kohlenbergbaugesellschaften, und am

20. August 1946 wurden alle übrigen Eisen- und Stahlunternehmen unter die Kontrolle
der britischen Militärregierung gestellt.42 Damit wurden den früheren Besitzern die
Verfügungsrechte über diese Unternehmen entzogen, die Aktien einer treuhänderi-
schen Verwaltung unterstellt.43
Die britischen Besatzungsbehörden kündigten im Zusammenhang mit der Beschlag-
nahme und Kontrolle der Eisen- und Stahlindustrie eine grundlegende Neuordnung
der Eigentumsverhältnisse an. In einer Erklärung der britischen Stahlkontrollbehörde
vom 20.August 1946 hieß es : „Hauptziel der Kontrolle ist die Sicherstellung einerVer-
waltung der gesamten Eisen- und Stahlindustrie in der britischen Zone auf der Basis ei-
ner gleichmäßigen Behandlung, solange eine Entscheidung über die Zukunft dieser In-
dustrie noch nicht gefallen ist. In jedem Falle werden die Besitzer enteignet und nie
wieder in den Besitz der Werke gelangen."44Während in dieser Ankündigung die zu-
künftigen Eigentumsverhältnisse nur negativ definiertwaren, sprach sich der britische
Außenminister Bevin am 22. Oktober 1946 vor dem britischen Unterhaus für die Über-
führung dieser Industriezweige in öffentliches Eigentum aus : „Wirwünschen, daß alle
diese Industrien in Zukunft in das Eigentum des deutschen Volkes übergehen und vom
deutschen Volke selbst kontrolliert werden. Die rechtliche Form der Sozialisierung
und öffentlichen Kontrolle wird jetzt ausgearbeitet. Diese Industrien müssen Eigen-
tum des Volkes sein und vom Volk betrieben werden, unbeschadet der internationalen
Kontrolle, durch die die Gewähr dafür gegeben wird, daß sie niemals mehr zu einer
Gefahr für die Nachbarn Deutschlands werden . ..Wir wollen die deutschen Bestre-
bungen zur Sozialisierung der Schlüsselindustrien tatkräftig fördern."45 Verlautbarun-
gen ähnlichen Inhaltes gaben die Vertreter der britischen Besatzungsmacht in den fol-
genden Monaten bei Verhandlungen mit deutschen Instanzen immer wieder ab.46 Je-
doch fehlte es auch diesen Absichtserklärungen an Klarheit und Verbindlichkeit.47 In

41 Peter Hüttenberger : Die Anfänge der Gesellschaftspolitik in der britischen Zone. In : VfZ 21 ( 1973),
S. 173.

42 Die Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Ein Be-
richt der Stahltreuhändervereinigung. München und Berlin 1954, S.62 (im folgenden zitiert: NESI).

43 Vgl. dazu auch: Steininger, in: PolitischeWeichenstellungen, S. 138 ff.
44 Zitiert nach: Potthoff : Der Kampf um die Montanmitbestimmung, S.34. In ähnlicherWeise äußerte
sich auch der Oberbefehlshaber der britischen Besatzungsmacht bei der Bekanntgabe der Kontroll-
maßnahmen vor dem alliierten Kontrollrat am 20.8. 1946. NESI, S.62.

45 Zitiert nach: E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 83.
46 Im Aktenbestand BA, B 109 („Stahltreuhändervereinigung

. .

.") sind einige Protokolle von Ver-
handlungen der britischen Militärregierungmit deutschen Verwaltungsstellen, Gewerkschaften und
Unternehmern enthalten, aus denen entsprechende Äußerungen hervorgehen.

47 Abelshauser: Die verhinderte Neuordnung?, S.59.
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der Praxis taten die britischen Besatzungsbehörden kaum etwas, was die Sozialisierung
gefördert hätte.48 Die Entscheidung über die Sozialisierung sollte den künftigen demo-
kratisch legitimierten deutschen Gremien überlassen bleiben, die Briten gedachten da-
bei allenfalls, „die Rolle eines ermunternden und die alten Eigentumsverhältnisse je-
denfalls ausschließenden Paten zu übernehmen".49
Die Chancen für die Sozialisierung der Grundstoffindustrien reduzierten sich erheb-
lich mit der amerikanischen Einflußnahme auf die britische Zone nach der Gründung
der Bizone. Zunächst allerdings hatte es noch so ausgesehen, als wollten die Amerika-
ner gegen Sozialisierungen keine Einwände erheben. Am 17. Dezember 1946 erklärte
der amerikanische Außenminister Byrnes, daß die USA keine Einwände gegen die von
den Briten verfolgten Sozialisierungspläne hätten, sofern diese den Wünschen des
deutschen Volkes entsprächen und auf demokratischemWege verwirklicht würden.50
Byrnes' Erklärung war vermutlich mehr als ein bloßer propagandistischer Trick; sie
entsprach der im State Department zu dieser Zeit noch vorherrschenden Auffassung,
daß Verstaatlichungen in gewissem Umfang sogar wünschenswert seien, wobei es al-
lerdings nötig sei, daß sich die Deutschen selbst dafür entschieden.51 Die Realisierung
dieser liberalen Politik scheiterte jedoch am Widerstand des amerikanischen Militär-
gouverneurs Clay, der sich auf die konservativen Militärs im amerikanischen Kriegs-
und Marineministerium stützen konnte. Diese Kreise lehnten Eingriffe in die sozio-
ökonomische Struktur, wie sie durch Sozialisierungen oder durch die Einführung der
Mitbestimmung geplant waren, als Ausdruck von Sozialismus und Kommunismus
ab.52
In den Jahren 1947/48 wurde immer deutlicher, welche Auswirkungen die restriktive
Politik Clays in bezug auf die Sozialisierung der Ruhrindustrie hatte. Während die Bri-
ten nach Bevins Rede vom 22.Oktober 1946 noch die Rückgabe der beschlagnahmten
Kohlenbergwerke in deutsche Hand zum 1.April 1947 angekündigt hatten

-

worin vor
allem die Gewerkschaften einen Ansatzpunkt für die Sozialisierung erblickten -, wur-
de die Übergabe des Kohlenbergbaus an deutsche Instanzen tatsächlich immer weiter

48 Rudzio, in: Glück auf Kameraden!, S. 385. Vgl. auch Horst Lademacher, Die britische Sozialisie-
rungspolitik im Rhein-Ruhr-Raum 1945-1948. In: Claus Scharf und Hans-Jürgen Schröder
(Hrsg.): Die Deutschlandpolitik Großbritanniens und die britische Zone 1945-1949. Wiesbaden
1979;Wolfang Rudzio: Die ausgebliebene Sozialisierung an Rhein und Ruhr. Zur Sozialisierungs-
politik von Labour-Regierung und SPD 1945-1948. In: AfS XVIII (1978), S. 1-39.

49 Ebenda, S. 370.
50 NESI.S.698.
51 Dörte Winkler: Die amerikanische Sozialisierungspolitik in Deutschland 1945-1948. In: Politische
Weichenstellungen, S. 93 ff. Entgegen vielen weitverbreiteten Darstellungen, die von einer ab Herbst
1946 eindimensionalen, auf die „Restauration" des Kapitalismus in Deutschland ausgerichteten Po-
litik der USA ausgehen (Beispiele hierfür sind : Huster u. a., U. Schmidt/T. Fichter sowie E. Schmidt),
arbeitet D. Winkler in diesem Aufsatz die gegensätzlichen Positionen innerhalb des amerikanischen
Regierungslagers, vor allem zwischen Außenministerium und Kriegsministerium (einschließlich der
Militärregierung in Deutschland) heraus.

52 Ebenda, S. 93 ff. und S. 107. Vgl. dazu auch: Rolf Steininger: Reform und Realität. Ruhrfrage und
Sozialisierung in der anglo-amerikanischen Deutschlandpolitik 1947/48. In: VfZ 27 (1979),
S. 167-241.
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hinausgeschoben.53 Stattdessen beschlossen die Amerikaner und Briten im September
1947, die Kontrolle des Ruhrbergbaus von nun an gemeinsam durchzuführen. Die
Vermögenswerte der beschlagnahmten Bergwerksgesellschaften sollten bis auf wei-
teres von der bereits im September 1945 gegründeten „North German Coal Control"
(NGCC) treuhänderisch verwaltet werden. Dieser Kontrollbehörde wurde auf deut-
scher Seite zur Beratung und für die konkrete Verwaltungstätigkeit die „Deutsche
Kohlenbergbau-Leitung" (DKBL) unterstellt, die eigens zu diesem Zweck im Novem-
ber 1947 gegründet wurde. Mit der Weiterführung der alliierten Kontrollen wurde
aber ein möglicher „demokratisch legitimierter Sozialisierungszugriff von deutscher
Seite" behindert.54 Darüberhinaus setzten die Amerikaner bei der britischen Militärre-
gierung einen Beschluß durch, wonach die Sozialisierung um fünf Jahre verschoben
werden sollte.55 Damit war eine Vorentscheidung über die künftigeWirtschaftsstruk-
tur, weit über den Bereich des Kohlenbergbaus hinaus, gefallen.56
Am 6. August 1948 verabschiedete der nordrhein-westfälische Landtag nach einem
mehr als einjährigen Tauziehen57 ein Gesetz zur Sozialisierung des Kohlenbergbaus
mit den Stimmen der SPD, der KPD und des Zentrums bei Stimmenthaltung der CDU.
Die britische Besatzungsmacht verweigerte dem Gesetz am 23.August 1948 die Zu-
stimmung.58 Eine ähnliche Haltung nahm der amerikanischeMilitärgouverneur Gene-
ral Clay wiederholt ein, so gegenüber den Bestrebungen der hessischen Landesregie-
rung, die Eisen- und Stahlindustrie sowie den Kohlenbergbau zu sozialisieren.59 Die
Begründungen,mit denen die Zustimmungen versagtwurden,waren im Prinzip immer
die gleichen: Diese Gesetze beinhalteten so weitreichende und bedeutsame Verände-
rungen, daß sie nur von einem künftigen zentralen deutschen Parlament, nicht aber
von einem einzelnen Länderparlament beschlossen werden könnten. Deshalb müßten
die Vermögenswerte sowohl des Kohlenbergbaus als auch der Eisen- und Stahlindu-
strie bis zur endgültigen Klärung der Eigentumsverhältnisse unter treuhänderischer
Verwaltung verbleiben. Der von den Alliierten erzwungene Aufschub einer Entschei-
dung über die Eigentumsverhältnisse stellte sich jedoch längerfristig, infolge der mehr
und mehr zugunsten des bürgerlichen Lagers veränderten Kräfteverhältnisse, als Vor-
bedingung einer Lösung im Sinne der alten Besitzer dar. Das „Verbot aller Präjudizie-
rungen" präjudizierte

-

so erscheint es aus der Retrospektive
-

weitgehend die Rekon-
struktion privatwirtschaftlicher Eigentumsstrukturen.60
Im formaljuristischen Sinn blieben die Eigentumsverhältnisse in der Montanindustrie

Rudzio, in : Glück auf, Kameraden !, S. 375 f.
Ebenda, S. 376.
John Gimbel: Amerikanische Besatzungspolitik in Deutschland 1945-1949. Frankfurt a.M. 1971,
S. 206 ff. Vgl. dazu auch : Hans-Hermann Hartwich : Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher Sta-
tus quo. Köln, Opladen 1970, S. 79.
Abelshauser: Die verhinderte Neuordnung?, S.67.
Rudzio, in : Glück auf, Kameraden !, S. 380 ff.
E. Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 150 ff.
Gimbel : Amerikanische Besatzungspolitik, S. 159 und 225 f.
Hartwich: Sozialstaatspostulat, S.68.
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allerdings bis zum Mai 1951 offen. Zu diesem Zeitpunkt fiel die Entscheidung der Al-
liierten Hohen Kommission nach Absprache mit Bundeskanzler Adenauer, die be-
schlagnahmten Vermögenswerte der Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlenberg-
baus unter bestimmten Auflagen an die alten Eigentümer zurückzugeben. Die These
von der Politik der Präjudizierung durch das Verbot aller Präjudizierungen sollte des-
halb nicht so verstanden werden, daß bereits 1948 allemöglichen Hemmnisse für eine
Rekonstruktion der alten Eigentumsverhältnisse beseitigt gewesen seien. Daß sich die
Rückgabe der Vermögenswerte schließlich unterweitgehender Ausschaltung der par-
lamentarischen Instanzen und ohne nennenswerten Widerstand seitens der Arbeiter-
parteien und der Gewerkschaften vollziehen konnte

-

dafür waren die bis zum Jahr
1952 gewandelten politischen Verhältnisse, insbesondere der Beitritt der Bundesrepu-
blik zur Montanunion, und in diesem Zusammenhang die Konzentration der Politik
der DGB-Führung auf die Durchsetzung der paritätischen Mitbestimmung, von we-

sentlicher Bedeutung.

3. Die Entflechtung der Konzerne und die Einführung der paritätischen
Mitbestimmung

Unabhängig von der Frage der künftigen Eigentumsverhältnisse setzte die britische
Besatzungsmacht ab 1946 die Entflechtung der Montankonzerne durch. In welchem
Maß waren nun diese Konzerne miteinander verflochten, so daß sie unter Artikel 12
der wirtschaftlichen Grundsätze des Potsdamer Abkommens fielen, der die „Vernich-
tung der bestehenden übermäßigen Konzentration derWirtschaftskraft" verlangte ?
Gemessen an den übrigen kontinentaleuropäischen Ländern befand sich im Gebiet der
heutigen Bundesrepublik die größte räumliche Konzentration der Schwerindustrie:
1938 entfielen 54,6%, 1952 37,8% der Rohstahlerzeugung der in der Montanindustrie
zusammengeschlossenen Länder auf die im heutigen Bundesgebiet (ohne Saarland)
liegenden Unternehmen. Die Ruhrkonzerne erzeugten im Jahr 1929 81% des gesam-
ten im damaligen Deutschland hergestellten Rohstahls.61 72,7% der deutschen Roh-
stahlerzeugung des Jahres 1938 stammten aus den folgenden sechs Konzernen:62

Vereinigte Stahlwerke AG63 : 38 ,7%
Friedrich Krupp AG : 10,5%
Hoesch AG : 6,4%
Gutehoffnungshütte : 6,5%
Oberhausen AG

KlöcknerWerke AG : 5,4%
Mannesmannröhrenwerke AG : 5,2%
61 NESI.S.3.
62 Kurt Pritzkoleit: Männer, Mächte, Monopole. Hinter den Türen der westdeutschen Wirtschaft.
Düsseldorf 1953, S. 196.

63 Die Vereinigten Stahlwerke wurden 1926 durch Zusammenschluß von vier Montangruppen ge-
gründet: Thyssen, Rheinstahl, Phoenix und Rhein-Elbe-Union. NESI, S. 19. Die Vereinigten Stahl-
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Der eigentumsmäßige Anteil der Eisen- und Stahlkonzerne an der Steinkohlenförde-
rung betrug im Jahr 1944 insgesamt ca. 55%, allein die Vereinigten Stahlwerke waren
über die Gelsenkirchener Bergwerks-AG (GBAG), in der ihre Bergbauinteressen zu-

sammengefaßt waren, mit knapp 19% an der Steinkohlenförderung beteiligt. Von
145 Zechen des Ruhrgebietes gehörten 23 zur GBAG.64 Die konzerngebundenen Ze-
chen produzierten zusammen über das Doppelte der für die Eisen- und Stahlproduk-
tion ihrer Muttergesellschaften benötigten Kohle.65 Nur 45% der Zechen des Ruhrge-
bietes waren „freie" Zechen, d. h. sie waren nicht mit den Konzernen verbunden. Der
enorme Konzentrationsgrad zeigte sich auch in der Anzahl der Tochtergesellschaften
der einzelnen Konzerne :66

Vereinigte Stahlwerke, : 177
Düsseldorf

Friedrich Krupp, Essen : 60
Klöckner, Duisburg : 30
Mannesmann, Düsseldorf : 30
Gutehoffnungshütte, : 28
Oberhausen

Hoesch, Dortmund : 21
OttoWolff, Köln : 21

Diese Zusammenhänge zu zerschlagen, die Konzerne in möglichst kleine Wirtschafts-
einheiten aufzuteilen, sicherlich auch, um lästige Konkurrenz auszuschalten, dieswur-
de nun zu einem vorrangigen Ziel der britischen Besatzungspolitik. In einem

-

nicht
veröffentlichten

-

Plan der britischen Militärregierung vom 6.Juli 1946 wurden drei
Etappen genannt, in denen dieses Ziel realisiert werden sollte:67
In der 1. Phase sollten die Unternehmen auf ihre finanzielle, wirtschaftliche und recht-
liche Struktur überprüft werden, um die Grundlage für weitere Maßnahmen zu schaf-
fen. In der 2. Phase sollten die Konzerne aufgeteiltwerden und die für die weitere Pro-
duktion zugelassenen Werke vollständig von den Konzernen gelöst werden. Die ein-
zelnen Unternehmen sollten grundsätzlich auf eine Produktionsstufe beschränkt wer-
den. Für die 3. Phase war eine Finanzkontrolle über die weiterproduzierenden Werke
sowie die Liquidation der für Reparationen oder zur Demontage vorgesehenenWerke
geplant. Bei allen Maßnahmen sollte vordringlich darauf geachtet werden, daß „die
Konzerne nicht mehr unter einheitlicher Leitung auf vertikaler Grundlage wiederauf-
gebaut werden könnten".68 Allerdings wurde dieser Grundsatz spätermodifiziert: Die

werke waren nach der United Steel Corporation der zweitgrößte Eisen- und Stahlerzeuger derWelt.
Siehe dazu auch: Ottfried Dascher: Probleme der Konzernorganisation. In: Industrielles System
und politische Entwicklung in derWeimarer Republik. Hrsg. von Hans Mommsen, Dietmar Petzina
und BerndWeisbrod, 2 Bde. Kronberg/Ts., Düsseldorf 1977, hier: Bd. 1, S. 127-135.

64 Martiny, in: Glück auf, Kameraden!, S. 390.
65 NESLS.136.
66 NESI,S.570f.
67 NESI,S.59f.
68 NESLS.60.
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Beschränkung der neuen Unternehmen auf eine Produktionsstufe (horizontale Glie-
derung) sollte nicht „dogmatisch" erfolgen, besonders auf dem Gebiet der Weiterver-
arbeitung sollte in jedem Einzelfall geprüft werden, ob eine vertikale Verflechtung
möglich wäre.69
Mit derVerordnung der britischen Militärregierung vom 20.August 1946 über die Be-
schlagnahme und Kontrolle der Eisen- und Stahlindustrie wurde die „North German
Iron and Steel Control" (NGISC) als für die Planung und Durchführung der Neuord-
nung zuständige Behörde gegründet.70 Nicht zum Kompetenzbereich der North Ger-
man Iron and Steel Control gehörten die Demontagen. Am 15. Oktober 1946 wurde
durch Anordnung der North German Iron and Steel Control die „Treuhandverwal-
tung im Auftrag der North German Iron and Steel Control" (TrHV) errichtet. Sie war
die der Iron and Steel Control untergeordnete Dienststelle und hatte den Status einer
juristischen Person. Ihre Aufgaben waren die Kontrolle und Liquidation der Konzerne
sowie die Ausarbeitung von Entflechtungs- und Neuordnungsplänen.71 Außerdem ob-
lag ihr die treuhänderische Verwaltung der Aktien der beschlagnahmten Konzerne.
Als Leiter der Treuhandverwaltung wurde Heinrich Dinkelbach eingesetzt. Er war
vorher Vorstandsmitglied der Vereinigten Stahlwerke gewesen und hatte sich schon
bald nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches mit sozialen und wirtschaftlichen
Fragen des Neuaufbaus aus der Sicht der katholischen Soziallehre beschäftigt.72 Ferner
-

und das machte ihn für die britische Militärregierung wesentlich interessanter
-

hatte
sich Dinkelbach bereits im Oktober 1945 bei Vertretern von Konzernen, Banken und
Industrie- und Handelskammern für eine freiwillige Neuordnung der Ruhrwirtschaft,
die er hauptsächlich mit wirtschaftlichen Notwendigkeiten begründete, eingesetzt.
Nach seinen Vorstellungen sollten alle wirtschaftlich lebensfähigen Betriebe, sofern ih-
nen von der Militärregierung die Genehmigung zur Produktion erteilt worden war,
aus ihrem Konzernverbund ausgegliedert und als „Übergangsfirmen" mit eigener
Rechtsträgerschaft neu gegründet werden. Dinkelbach war jedoch mit seinen Vor-
schlägen seinerzeit überwiegend auf Skepsis und Ablehnung bei seinen Gesprächspart-
nern aus der Wirtschaft gestoßen.73 Immerhin aber zeigten seine Entflechtungspläne
auffällige strukturelle Ähnlichkeiten mit den später von Großbritannien durchgesetz-
ten Entflechtungsmaßnahmen.74
69 „Stellungnahme der TrHV im Auftrag der NGISC: Die Entflechtung und Neuordnung der Eisen
schaffenden Industrie" (vom April 1948). Abgedruckt in: NESI, S.561-620, hier: S.569f.

70 NESI, S. 60 ff.
71 NESI, S.61 f.
72 Erich Potthoff, Otto Blume und Helmut Duvernell : Zwischenbilanz derMitbestimmung. Tübingen

1962, S. 34.
73 Zu Dinkelbachs Neuordnungsvorschlägen und zur Reaktion seiner Gesprächspartner: BA, B 109,

2605.
74 Inwieweit Dinkelbach bereits längere Zeit vor seiner Berufung zum Leiter der TrHV Kontakte zur

britischen Militärregierung hatte und ob er auf den britischen Entflechtungsplan vom 6.7. 1946 Ein-
fluß nahm, läßt sich aus den mir bekannten Aktenbeständen nicht erschließen. Eine derartige Ver-
bindung wurde jedoch in dem Brief von Reusch, Jarres und Hehemann an den Leiter des Verwal-
tungsamtes für Wirtschaft in Minden, Viktor Agartz, vom 21.1. 1947, in dem sich die Konzernver-
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Bereits unmittelbar nach der Errichtung der Treuhandverwaltung, am 15.Oktober
1946, nahm die North German Iron and Steel Control Kontakt zu führenden Ge-
werkschaftern Nordrhein-Westfalens auf.75 Die Gewerkschaften wurden damit relativ
frühzeitig über die Entflechtungsabsichten der britischen Besatzungsmacht informiert
und aufgefordert, Fachleute für die Mitarbeit an konkreten Entflechtungs- und Neu-
ordnungsplänen zu benennen. Die Gewerkschaftsvertreter hatten vom Prinzip her
nichts einzuwenden, zumal Harris-Burland, der Leiter der North German Iron and
Steel Control, betonte, daß die „Unternehmungen [.

.

.] den früheren Besitzern nicht
zurückgegeben werden" und daß die „Interessen der Gesamtheit der Arbeiter so weit
wie eben möglich Berücksichtigung finden" sollten.76
Die ersten Entflechtungspläne wurden am 30. November 1946 von der North German
Iron and Steel Control beschlossen77 und der Gewerkschaftsführung in einer Bespre-
chung am 14. Dezember 1946 erläutert. Diese Pläne sahen vor, daß zunächst vier eisen-
schaffende Betriebe aus den Altkonzernen ausgegliedert und als rechtlich eigenständi-
ge Unternehmen gegründet werden sollten. Dinkelbach erwähnte in dieser Bespre-
chung zum ersten Mal explizit, daß die Aufsichtsräte der neuen Gesellschaften paritä-
tisch mit Vertretern der Konzerne sowie der Arbeiter und Gewerkschaften besetzt
werden sollten. Auf der gleichen Sitzung forderte Hans Böckler die Einrichtung eines
besonderen Vorstandspostens für Personal- und Sozialfragen.78
In den folgendenWochen fanden mehrere Gespräche zwischen der Treuhandverwal-
tung und den Gewerkschaften statt,79 auf denen die genauerenModalitäten der Mitbe-
stimmung festgelegt wurden. Die Verhandlungen kamen so zügig voran, daß bereits
am 8. Januar 1947 über die Besetzung von Vorstands- und Aufsichtsratsposten in den
ersten vier entflochtenen Werken gesprochen werden konnte.80 Die Unternehmerwa-
ren an diesen Entscheidungen nicht beteiligt. Zwar wurden die Vertreter der von der
Ausgliederung der ersten vier Werke betroffenen Konzerne am 18. Dezember 1946
über die Entflechtungspläne der North German Iron and Steel Control in groben Zü-
gen informiert,81 den ganzen Umfang der geplanten Neuordnung erfuhren sie offiziell
jedoch erst am 17. Januar 1947.

treter gegen die Entflechtung der Konzerne wenden, indirekt unterstellt. In seinem Antwortschrei-
ben vom 29.1. 1947 verwahrte sich Dinkelbach gegen diese Behauptung. Beide Briefe sind abge-
druckt in : NESI, S. 610 ff. Auch der Leiter derNGISC, Harris-Burland, bestritt in einer Besprechung
zur Konzernentflechtung am 6.2. 1947 derartige Kontakte. BA, B 109, 169.

75 Protokoll dieser Besprechung in : BA, B 109, 4943. Eine gründliche Darstellung dieser Phase der Ein-
führung der paritätischen Mitbestimmung in den entflochtenen Werken bei E. Schmidt: Die verhin-
derte Neuordnung, S. 74 ff.

76 Zit. nach: E.Schmidt, ebenda, S.77.
77 Das teilte Dinkelbach in der Besprechung der NGISC mit Vertretern der Unternehmer und der Ge-
werkschaften am 6.2. 1947 mit. S.o., Anm.74.

78 E. Schmidt, Die verhinderte Neuordnung, S. 77.
79 Auf gewerkschaftlicher Seite nahmen vor allem Erich Potthoff und Karl Strohmenger (später Ar-
beitsdirektor bei der Hüttenwerke Oberhausen AG) an den Verhandlungen teil.

80 Kurzprotokolle dieser Besprechungen von Ende Dezember 1946/Anfang Januar 1947 in: BA,
B 109, 144.

81 Protokoll der Besprechung derTrHVmitden Konzernvertretern am 18.12.1946 in: BA, B 109,169.
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Einige Konzerne (Gutehoffnungshütte, Klöckner, OttoWolff) reagierten auf die nun
offensichtlich veränderte Situation in Briefen an die „Einheitsgewerkschaft" in Köln
und an das Verwaltungsamt für Wirtschaft in Minden am 18. und 21. Januar 1947.82
Darin bezeichneten die Konzernvertreter die geplante Entflechtungsmaßnahme als
„lebensgefährlicheAmputation" und schlugen vor, daß die Konzernleitungen selbst als
beste Kenner der Eisen- und Stahlindustrie unter Beachtung eines in Kürze zu erwar-
tenden Dekartellisierungsgesetzes und in Ubereinstimmungmit den Interessen der Ar-
beitnehmerschaft Vorschläge für eine „organische" Durchführung der Entflechtung
machen sollten. Als Gegenleistung erklärten sie sich bereit, „den Belegschaften und den
Gewerkschaften volle Mitwirkungsrechte" einzuräumen, die Konzerne in „gemischt-
wirtschaftlichen Besitz

-

gegebenenfalls unter kapitalmäßiger Beteiligung der Ge-
werkschaften" überzuführen,83 den „Aufsichtsrat durch Zuwahl von Vertretern der
Arbeitnehmer bzw. Gewerkschaft" zu erweitern84 oder den Aufsichtsrat „nach dem
Grundsatz, der Gleichstellung von ,Kapital und Arbeit' " umzubilden.85 Das Hauptziel
der Konzernleitungen war eine möglichst weitgehende Erhaltung der alten Konzern-
zusammenhänge; sie befürchteten, daß durch die Ausgliederung der eisenschaffenden
Betriebe die wirtschaftlich gesündesten Teile der Konzerne der Verfügungsgewalt der
Konzernleitungen entzogen werden würden und daß damit die Substanz des
Konzerns, d. h. der Besitzstand derAktionäre, gefährdetwäre.86 Die Mitbestimmungs-
angebote der Konzerne erwiesen sich jedoch als überholt: Die paritätische Mitbestim-
mung in den ausgegliedertenWerken war bereits in den Verhandlungen der Gewerk-
schaften mit der Treuhandverwaltung Anfang Januar 1947 festgelegt worden.87
Bis zum l.März 1947 wurden vier, bis zum 1.April 1948 insgesamt25 eisen-und stahl-

Diese Briefe werden in der Fachliteratur häufig zitiert; abgedruckt sind sie u. a. bei: Potthoff: Der
Kampf um die Montanmitbestimmung, S. 42 ff. und in: NESI, S. 609f.
Brief Reusch (Gutehoffnungshütte), Jarres (Klöckner) und Hehemann (OttoWolff) an das Verwal-
tungsamtfürWirtschaft vom 21. 1. 1947.
Brief Reusch/Hilbert (GHH) an die „Einheitsgewerkschaft" vom 18.1. 1947.
Brief Jarres an die „Einheitsgewerkschaft" vom 18.1. 1947.
Auf der Besprechung der NGISC und der TrHV mit Vertretern der Konzerne und der Gewerk-
schaften am 6.2. 1947 wandten sich Reusch und Jarres vor allem mit dem Argument, daß sie die
Rechte der kleineren und mittleren Sparer und Aktionäre zu schützen hätten, gegen die Entflech-
tungspläne. Es kann jedoch angenommen werden, daß beide Herren dabei auch an die Großaktio-
näre dachten. Überhaupt erscheint es in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß es sich bei den
Unterzeichnern der Briefe durchweg um Repräsentanten von Konzernen handelte, deren Aktien
sich überwiegend in Familienbesitz befanden oder daß die Unterzeichner der Briefe enge Beziehun-
gen zu den Großaktionären hatten bzw. selbst mit beträchtlichen Anteilen beteiligt waren. Zu den
Besitzverhältnissen in den Montankonzernen: Potthoff: Der Kampf um die Montanmitbestim-
mung, S. 103 f.; NESI, S. 286 ff.; Pritzkoleit: Männer, Mächte, Monopole, S. 268 ff. und passim. Pro-
tokoll der Besprechung vom 6.2. 1947in:BA, B 109,169. Vgl. dazu auch: E. Schmidt: Die verhinder-
te Neuordnung, S.79f.
Es ist hier Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik, S. 87, zu widersprechen, der schreibt, daß
die Einführung der paritätischen Mitbestimmung im ausdrücklichen Einverständnis mit den Unter-
nehmern erfolgt sei. Die Unternehmer sprachen sich erst dann für die (paritätische) Mitbestimmung
aus, als die Entscheidung für ihre Einführung in den ausgegliederten Betrieben bereits gefallen war.
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erzeugende Unternehmen aus ihren Altkonzernen ausgegliedert. In diesen Unterneh-
men wurde die paritätische Mitbestimmung von der Treuhandverwaltung in ihrer
Eigenschaft als alleiniger nomineller Aktionär nach folgendem Modell eingeführt: Die
Aufsichtsräte der Gesellschaften hatten jeweils elf Mitglieder, davon vertraten je fünf
die Interessen der Unternehmer und der Arbeitnehmer; das neutrale 11.Mitglied, das
regelmäßig den Vorsitz innehatte, wurde von der Treuhandverwaltung gestellt. Die
Unternehmerseite setzte sich aus drei Vertretern der Konzerne, einem Vertreter des
neuen Unternehmens und einem Vertreter der öffentlichen Hand, die Arbeitnehmer-
seite aus zwei Betriebsratsmitgliedern (einem Arbeiter und einem Angestellten), zwei
Gewerkschaftsvertretern (DGB und IG Metall) und einem Vertreter der öffentlichen
Hand zusammen. Die Vorstände bestanden aus drei gleichberechtigten Vorstandsmit-
gliedern, die gemeinsam die Verantwortung für die Geschäftsführung trugen: Einem
technischen Direktor, einem kaufmännischen Direktor und einem Arbeitsdirektor.
DerArbeitsdirektor wurde wie die anderen Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat be-
stellt; er konnte jedoch nicht gegen den Willen der Vertreter des Betriebsrates und der
Gewerkschaften berufen werden.
Dieses 1947/48 durchVerordnung der britischenMilitärregierung eingeführte Mitbe-
stimmungsmodell bildete die Grundlage für das am 10.April 1951 vom Bundestag ver-
abschiedete Gesetz über die paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie. Die
Jahre 1948 bis 1950 waren überwiegend durch eine relativ konstruktive und konflikt-
freie Praktizierung der neuen Mitbestimmungsregelung in den betroffenen Unterneh-
men gekennzeichnet. Die gesellschaftspolitischen Aktivitäten der Gewerkschaften
hatten aber grundsätzlich eine umfassende Realisierung der betrieblichen und überbe-
trieblichen Mitbestimmung zum Ziel, wobei für die Ebene der betrieblichen Mitbe-
stimmung die in den entflochtenen Betrieben praktizierte paritätische Mitbestimmung
als Vorbild diente. Zur Konzentrierung der gewerkschaftlichen Aktivitäten auf den
Bereich der Montanindustrie kam es erst im Herbst 1950, als die paritätische Mitbe-
stimmung in der Montanindustrie einer von der Bundesregierung initiierten und von

der bürgerlichen Mehrheit des Bundestages getragenen allgemeinen drittelparitäti-
schen Mitbestimmungsregelung geopfert zu werden drohte. Die Auseinandersetzun-
gen vom November 1950 bis Januar 1951 fanden allerdings unterwesentlich veränder-
ten innen- und außenpolitischen Vorzeichen statt.
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II. Die Ausgangssituation der Jahre 1949/50

Mit derGründung der Bundesrepublik und der Bildung einer bürgerlichen Koalitions-
regierung aus CDU/CSU, FDP und DP unter Bundeskanzler Konrad Adenauer ver-
änderten sich auch die Bedingungen für die Regelung derMitbestimmung. Nunwaren
die Voraussetzungen gegeben, die nach 1945 verabschiedeten, nur partiell gültigen
Länderbetriebsrätegesetze, deren die wirtschaftliche Mitbestimmung der Betriebsräte
betreffende Paragraphen auf Druck der Militärregierungen allerdings zum Teil su-
spendiertworden waren,1 sowie die von den Alliierten erlassenen Gesetze und Verord-
nungen über die Mitbestimmung durch ein einheitliches Bundesgesetz zu regeln.
Übereinstimmung zwischen der Bundesregierung und dem größten Teil der Opposi-
tion2 bestand darin, daß die gesetzliche Regelung der Betriebsverfassung und der Mit-
bestimmung eine wichtige Aufgabe des ersten Deutschen Bundestages sei; von der in-
haltlichen Ausgestaltung eines solchen Gesetzes hatten jedoch beide Seiten völlig ver-
schiedene Auffassungen. Die SPD wollte

-

in Übereinstimmung mit dem DGB
-

eine
umfassende Regelung der Mitbestimmung auf betrieblicher und überbetrieblicher
Ebene. Die in den entflochtenen Betrieben der Eisen- und Stahlindustrie 1947/48 ein-
geführte paritätische Mitbestimmung diente dabei als Modell für die Mitbestimmung
in den größeren Unternehmen aller anderen Industriezweige. Demgegenüber war die
Regierungskoalition bemüht

-

wie sich im Verlauf des Jahres 1950 immer deutlicher
zeigte

-

den Einfluß der Arbeitnehmer und besonders der Gewerkschaften bezüglich
der Mitbestimmung in den Aufsichtsräten und Vorständen auf eine Drittelparität zu
beschränken.
Die Forderung nach einer besonderen gesetzlichen Regelung der Mitbestimmung in
der Montanindustrie wurde erstmals im November 1950 von der DGB-Führung erho-
ben. Zu diesem Zeitpunkt war es der DGB-Führung deutlich geworden, daß weder
von den Unternehmerverbänden noch von der Bundesregierung und den sie tragenden
Parteien wesentliche Zugeständnisse in der Frage einer allgemeinen Mitbestimmungs-
regelung zu erwarten waren. Außerdem waren zu dieser Zeit Bestrebungen innerhalb
der Bundesregierung bekannt geworden, die auf eine Abschaffung der paritätischen
Mitbestimmung in den entflochtenen Eisen- und Stahlwerken hinausliefen. Diese Be-
strebungen standen ebenso im Zusammenhang mit der technisch-organisatorischen

1 Siehe dazu E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 161 ff.
2 Im folgenden kann nur auf die Politik der SPD eingegangen werden. Das scheint jedoch aus folgen-
den Gründen gerechtfertigt zu sein : 1. Die SPD war die größte Oppositionspartei und hatte ein
dementsprechend großes parlamentarisches Gewicht. 2. Die SPD repräsentierte in der Mitbestim-
mungsfrage weitgehend die Position der Gewerkschaften, um deren Politik es in dieser Arbeit pri-
mär gehen soll.

37



Neuordnung der Montanindustrie und dem Schumanplan wie die gewerkschaftlichen
Aktionen zur Verteidigung der Montanmitbestimmung.

1. Die politischen Auseinandersetzungen um eine allgemeine Regelung
der Mitbestimmung

a) Die ersten Verbandlungen zwischen Gewerkschaften undArbeitgeberverbänden und
die ihnen zugrundeliegenden Interessen und Strategien (November 1949 bisMärz
1950)

Die Regierungserklärung Bundeskanzler Adenauers vom 20. September 1949, in derer
davon sprach, daß die Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
zeitgemäß neu geordnet werden müßten, ein entsprechender Antrag der CDU/
CSU-Fraktion vom 19. Oktober 1949 im Bundestag, sowie der am 4. November 1949
mit Mehrheit gefaßte Bundestagsbeschluß, der die Bundesregierung beauftragte, den
Entwurf eines Betriebsverfassungsgesetzes vorzulegen,3 zeigten, daß auch die Bundes-
regierung und die sie tragenden bürgerlichen Parteien an einer gesetzlichen Regelung
der Mitbestimmungs- und Betriebsverfassungsfragen interessiertwaren.
Zunächst schaltete sich allerdings die Bundesregierung nicht aktiv in die Fragen der
Mitbestimmung und der Betriebsverfassung ein. Sie begnügte sich damit, den Gang der
Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden über die be-
triebliche und überbetriebliche Mitbestimmung abzuwarten. Diese Verhandlungen
fanden am 9.Januar 1950 und am 30./31.März 1950 in Hattenheim statt, nachdem
eine Besprechung des DGB-Vorsitzenden Böckler mitWalterRaymond und Hans Bil-
stein von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände im November 1949 zu der
gegenseitigen Versicherung geführt hatte, „daß die beiden Spitzenverbände in dieser,
wie in allen anderen Fragen vertrauensvoll zusammenarbeiten wollten".4
Die Verlagerung des gesellschaftspolitisch brisanten Mitbestimmungskomplexes auf
die Ebene der sozialen Gegenspieler kam zu diesem Zeitpunkt den Interessen der Bun-
desregierung sehr entgegen. Einerseits hatten die Vorüberlegungen und Sondierungen
innerhalb der Bundesregierung und bei den Koalitionsparteien noch keinerlei konkre-
te Gestalt angenommen. Andererseits konnte sich die Bundesregierung aus innen- wie
außenpolitischen Gründen nicht leisten, die Fragen der Mitbestimmung einfach zu

ignorieren oder ihre Lösung unbegrenzt hinauszuzögern. Das bekannte Adenauer
selbst in der Kabinettssitzung vom 28. Februar 1950, in der er es „für unbedingt erfor-
derlich" hielt, „daß die Koalitionsparteien in der Frage des Mitbestimmungsrechts
greifbare Erfolge erzielen".5
Außenpolitisch stand die Bundesregierung unter dem Druck des amerikanischen Ho-

3 E. Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 193.
4 Bericht (gez. Bilstein und Raymond) über diese Besprechung vom 15.11.1949. BA, B 136, 721 (Ab-
schrift).

5 Zitiert nach einem Brief von Erhard an Adenauer vom 20.4. 1950. BA, B 136, 719.
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hen Kommissars McCloy, der Bundeskanzler Adenauer aufforderte, in absehbarer
Zeit für eine gesetzliche Regelung der Mitbestimmung zu sorgen, worauf ihm Ade-
nauer, unter Hinweis auf die Verhandlungen der „Sozialpartner", im Januar 1950 in
Aussicht stellte, „daß die Bundesregierung bis zum 1.April 1950 einen Gesetzentwurf
über das Mitbestimmungsrecht der Arbeiter in sozialen, personellen und wirtschaftli-
chen Fragen einbringen werde".6 McCloy setzte sich aus dem Grund für das baldige
Zustandekommen eines solchen Gesetzes ein, weil nach der Gründung der Bundesre-
publik die Argumente wegfielen, mit denen General Clay 1948 die Suspendierung der
Artikel über das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in verschiede-
nen Länderbetriebsrätegesetzen verfügt hatte.7 Clays Begründung hatte damals gelau-
tet, daß so weitgehende wirtschaftspolitische Entscheidungen, wie sie in diesen Arti-
keln enthalten seien, einer künftigen gesamtdeutschen Regierung vorbehalten sein
müßten.
Am 7.April 1950 erteilte McCloy die Genehmigung zur Inkraftsetzung der Betriebsrä-
tegesetze von Hessen undWürttemberg-Baden in der ursprünglichen Form.8 Er brach-
te damit auch die Arbeitgeberverbände in Zugzwang, denn das Inkrafttreten der wirt-
schaftlichen Mitbestimmung in diesen beiden Ländern bedeutete eine partielle Stär-
kung der Position der Gewerkschaften. In diesem Sinne wirkten die Unternehmerver-
bände wiederholt auf McCloy ein, um ihm von seinem Vorhaben abzubringen. Der
Vorsitzende der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Raymond, berichtete
an Adenauer, daß er McCloy bereits im Dezember 1949 „auf die Gefahren aufmerk-
sam gemacht [habe], die sowohl durch einen verfrühten Gesetzentwurf der Regierung
als auch durch die Aufhebung der Suspendierung für die Durchführung der Verhand-
lungen zwischen beiden Parteien entstehen würden".9 Raymond brachte damit die Be-
denken zum Ausdruck, die ein großer Teil der Unternehmer gegenüber der frühzeiti-
gen Verabschiedung eines Betriebsverfassungsgesetzes hegte : Sie befürchteten eine zu
weitgehende Verankerung von Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmer und ihrer
Gewerkschaften, weil in der ersten Hälfte des Jahres 1950 die Regierungsparteien in
gesellschaftspolitischen Fragen nicht durchwegs einen gefestigten, die Arbeitgeber-
interessen einseitig begünstigenden Block bildeten, und daher eine partielle Zusam-
menarbeit der christlichen Gewerkschaften in der CDUmit der SPD-Fraktion in Mit-
bestimmungsfragen für möglich gehalten werden konnte.10
Damit ist auch das innenpolitische Motiv bezeichnet, weswegen die Bundesregierung
Anfang 1950 die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern unter-
stützte : Diese Verhandlungen ermöglichten es ihr

-

und das galt insbesondere für den

6 Das geht aus einem Schreiben Adenauers an McCloy vom 29.3. 1950 hervor. BA, B 136, 719 (Ab-
schrift).

7 So die Argumentation McCloys in den Schreiben an die Ministerpräsidenten von Hessen und Ba-
den-Württemberg, Stock und Maier, vom 7.4. 1950. BA, B 136, 719 (Abschriften von Übersetzun-
gen).

8 Ebenda.
9 Schreiben Raymond an Adenauer vom 4.4.1950. BA, B 136, 721.
10 Vgl. dazu Kapitel II, Anm. 25.
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großen Taktiker Konrad Adenauer -, sich in einem wichtigen gesellschaftspolitischen
Problemkomplex abwartend und nach außen hin neutral zu verhalten. Eine offensicht-
liche Parteinahme von Bundeskanzler Adenauer zugunsten der Position der Unter-
nehmer hätte vermutlich zu einem offenen Konflikt mit den Gewerkschaften geführt,
die Auswirkungen eines solchen Konfliktes wären in diesem frühen Stadium des Beste-
hens der Bundesrepublik, in dem die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse
noch wenig gefestigt waren, kaum zu kalkulieren gewesen. Andererseits hätte eine
kompromißbereite Haltung gegenüber den Gewerkschaften zu einer Koalitionskrise
führen können, denn die rechts von der CDU stehenden Koalitionspartner FDP und
DPwaren zu Zugeständnissen in derMitbestimmungsfrage nochweniger bereit als die
Mehrheit der CDU/CSU-Minister und -Abgeordneten."
Die beste Lösung für die Bundesregierung wäre zweifellos gewesen, wenn die Ver-
handlungen von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in der Mitbestimmungs-
frage zu greifbaren Ergebnissen geführt hätten. Die Bundesregierung hätte diese Er-
gebnisse zur Grundlage eines Gesetzentwurfes machen können ; sie hätte sich dabei ge-
sellschaftspolitisch nicht exponieren müssen, da eine breite Legitimationsbasis bereits
durch Zustimmung der beiden Spitzenverbände gegeben gewesen wäre. Doch selbst
das Scheitern dieser Verhandlungen hatte für die Bundesregierung noch einen positi-
ven Aspekt: Da die Gewerkschaften während der Verhandlungen auf offene Kampf-
maßnahmen verzichtet hatten, konnte die Bundesregierung Zeit für die Ausarbeitung
eines eigenen Mitbestimmungskonzepts gewinnen.
Am Zustandekommen der Hattenheimer Verhandlungen waren auch die Gewerk-
schaften wesentlich beteiligt. In der Politik der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
mit den Unternehmerverbänden sah die DGB-Führung eine derwenigen noch verblie-
benen Möglichkeiten zur Realisierung ihrer Mitbestimmungsvorstellungen, nachdem
der traditionelle Bündnispartner, die SPD, als Folge der Oppositionsrolle kaum direk-
ten Einfluß auf die konkrete Regierungspolitik ausüben konnte. Die Aussichten sol-
cherVerhandlungen beurteilte Hans Böckler relativ optimistisch : In der ersten Sitzung
des Bundesausschusses des DGB vom 24./25. Januar 1950, in der eine Entschließung
zurwirtschaftlichen Mitbestimmung der Arbeitnehmer verabschiedet wurde, die dann
als Grundlage für die Hattenheimer Verhandlungen diente, vertrat er die Auffassung,
„daß [.

.

.] die Situation sich im Laufe der letzten zwei Jahre geändert hätte und heute
weitere Arbeitgeberkreise den Forderungen der Gewerkschaften nicht mehr so ableh-
nend gegenüberständen, wie es vor zwei Jahren der Fall gewesen sei".12 Ähnlich opti-
mistisch und verständigungsbereit hatte sich Böckler bereits im November 1949 in ei-
ner Besprechung mit Arbeitgebervertretern gezeigt, als er auf gemeinsame Interessen
von Unternehmern und Gewerkschaften verwiesen hatte. Oberstes Ziel der gemeinsa-

11 Das zeigte sich wenig später bei den Auseinandersetzungen innerhalb der Bundesregierung und der
Koalitionsparteien um den CDU/CSU-Entwurf und den Regierungsentwurf eines Betriebsverfas-
sungsgesetzes sowie bei den Montanmitbestimmungsverhandlungen im Januar 1951. Siehe dazu
die Ausführungen in den weiteren Kapiteln dieser Arbeit.

12 Protokoll der 1. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 24.725.1. 1950. DGB-Archiv.
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men Bemühungen müsse die Steigerung der Produktion sein, das Mitbestimmungs-
recht dürfe niemals die Produktion beeinträchtigen.13
Böcklers Betonung der gemeinsamen Interessen von Gewerkschaften und Unterneh-
mern machte deutlich, daß die DGB-Führung aus einer eher defensiven Position her-
aus verhandelte. Die Hoffnungen der DGB-Führung waren in dieser Phase der Aus-
einandersetzungen um die Mitbestimmung nicht durch bestimmte Machtpositionen,
die man gegenüber dem Verhandlungspartner hätte ausspielen können, begründet,
sondern in dem Glauben an die entgegenkommende Haltung „fortschrittlicher" Un-
ternehmer, die eingesehen hätten, daß die Realisierung der gewerkschaftlichen Forde-
rungen letztendlich einem gemeinsamen Interesse der „Sozialpartner" und somit ihren
eigenen längerfristigen Interessen entspräche.
Die Unterscheidung von „fortschrittlichen" und „reaktionären" Unternehmern spielte
im innergewerkschaftlichen Willensbildungsprozeß der Jahre 1948-1950 über die
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit den Unternehmern immerwieder eine wich-
tige Rolle. So berichtete bereits im März 1948 der Sekretär des Gewerkschaftsrates der
britischen und amerikanischen Zone, Fritz Tarnow, einer der entschiedensten Befür-
worter einer kooperativen Politik, über eine Besprechungmit Unternehmervertretern :

„Auf der Unternehmerseite gibt es keineswegs nur ,eine reaktionäre Masse', sondern es

gibt auch einen fortschrittlich ausgerichteten Flügel, der etwas davon begreift, daß die
Wirtschaft in der alten Verfassung nichtwieder erstehen kann. Ich glaube, daß es in un-
serem Interesse liegt, wenn wir alles tun, um zu verhindern, daß die Unternehmer zu
einem einheitlichen Block sozial-reaktionärer Prägung wieder zusammengetrieben
werden. Wir sollten also den fortschrittlich gesinnten Teil ermuntern und ernsthaft ver-
suchen, ausfindig zu machen, inwieweit und wo wir ein Stück gemeinsam gehen kön-
nen."14 Mit dem gleichen Argument empfahl Erich Bührig, der als für das Arbeits- und
Betriebsräterecht zuständiges Vorstandsmitglied des DGB die Hattenheimer Ver-
handlungen leitete, die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit fortschrittlichen Un-
ternehmern zu überprüfen. Als geeignete Verhandlungspartner sah er dabei Walter
Raymond und Gerhard Erdmann (Vorsitzender bzw. Geschäftsführer der Bundesver-
einigung der Arbeitgeberverbände, Wiesbaden) an.15 Dagegen wurde der uneinsichti-
ge, reaktionäre Unternehmerflügel nach der Beurteilung verschiedener DGB-Funk-
tionäre von Wilhelm Vorwerk, dem Vorsitzenden der Arbeitgeberverbände von

Nordrhein-Westfalen, repräsentiert,16 der bezüglich des wirtschaftlichen Mitbestim-
13 Bericht (gez. : Raymond und Bilstein, Vereinigung der Arbeitgeberverbande) Uber die Besprechung
mit Böckler vom 15.11. 1949. BA, B 136, 721 (Abschrift).

14 Brief Tarnow an Böckler vom 11.3. 1948. DGB-Archiv.
13 Brief Bührig an Böckler vom 1.6. 1949. DGB-Archiv.
16 So die Beurteilung von Tarnow in seinem Brief an Böcklervom 11.3. 1948 (DGB-Archiv). Ähnlich

auch die Beurteilung von Ludwig Rosenberg (Mitglied des Bundesvorstandes des DGB) in einer
Aktennotiz für Böckler vom 27.10. 1950. DGB-Archiv. Rosenberg bezeichnet darin die „Gruppe
Vorwerk" als „besonders gefährliche Gegner". Das Argument von der Spaltung der Unternehmer-
schaft in einen gewerkschaftsfreundlichen und einen reaktionären Flügel fand selbst noch im Okto-
ber 1950, drei Monate nach dem offensichtlichen Scheitern der Verhandlungen mit den Arbeitge-
berverbänden von Bonn und Maria Laach, in internen gewerkschaftlichen Diskussionen Verwen-
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mungsrechtes wiederholt einen unnachgiebigen Herr-im-Haus-Standpunkt demon-
striert hatte.
Allerdings zeigten schon die Hattenheimer Verhandlungen von Ende März 1950, daß
der auf die einsichtige Haltung fortschrittlicher Unternehmer gegründete Optimismus
der Gewerkschaften der Realität nicht entsprach. Zwar konnten sich beide Seiten auf
die überbetriebliche Mitbestimmung grundsätzlich einigen

-

vorgesehen waren ein pa-
ritätisch zusammengesetzter Bundeswirtschaftsrat sowie paritätisch zusammengesetz-
te Landeswirtschaftsräte und Wirtschaftskammern, wobei letztere die Aufgaben der
Industrie- und Handelskammern ausüben sollten

-

hinsichtlich der betrieblichen Mit-
bestimmung gab es jedoch keine Verständigung.17 Die paritätische Besetzung der Auf-
sichtsräte, wie sie von den Gewerkschaften nach dem Modell der entflochtenen Mon-
tanbetriebe gefordert wurde, wiesen die Unternehmer mit dem Argument zurück, daß
dadurch eine „derartige Machtzusammenballung" gegeben wäre, „mit deren Hilfe
[.. .] die Beeinflussung der gesamten deutschen Wirtschaft von einer einzigen Stelle
aus möglich ist".18 Damit stellten die Arbeitgeberverbände, deren Mitglieder zu einem
großen Teil aus patriarchalisch geprägten mittelständischen Unternehmen kamen, un-
mißverständlich klar, daß sie von sich aus nicht bereit waren, ihre unternehmerische
Dispositionsfreiheit durch „außerbetriebliche Einflüsse"19 beschneiden zu lassen, und
daß ihr Hauptwiderstand der Besetzung der Aufsichtsräte durch nicht dem Betrieb an-

gehörige Gewerkschaftsfunktionäre galt.
Das Recht, die für die Aufsichtsräte vorgesehenen Arbeitnehmervertreter bestimmen
zu können, war jedoch neben der paritätischen Besetzung derAufsichtsräte die zentra-
le Forderung der Gewerkschaften. Nach dem Scheitern der Hattenheimer Verhand-
lungen mußten die Gewerkschaften deshalb andere Wege zur Durchsetzung ihrer
Vorstellungen suchen. Die folgende Phase der Auseinandersetzungen um die Mitbe-
stimmung war durch die Verlagerung auf die parlamentarische Ebene einerseits und
durch die Wiederaufnahme der Verhandlungen der sozialen Gegenspieler unterVer-
mittlung des Arbeitsministers andererseits gekennzeichnet.

dung. So berichtet Rosenberg in derAktennotiz für Böckler von einem „Kampf der beiden Gruppen
innerhalb der Arbeitgeberfront", „die versuchen, sich gegenseitig auszuspielen oder bei Verhand-
lungen abzuhängen. Raymond und Erdmann, die man als zu ,gewerkschaftsfreundlich' ansieht,
sollen bei Besprechungen in der Zukunft nach Möglichkeit von der Gruppe Vorwerk und anderen
zurückgedrängt werden." Eine ähnliche Beurteilung der Unternehmerschaft lag auch bei V/alter
Freitag, dem Vorsitzenden der IG Metall, vor, der am 27.7. 1950 vor dem Bundestag über die Ver-
handlungen mit den Arbeitgebern äußerte: „Die Herren, die in der Verhandlungskommission wa-
ren, haben sich ernstlich und redlich bemüht, zu einerVerständigung zu kommen". Verhandlungen
des Deutschen Bundestages, 1.Wahlperiode, Band 4, 80. Sitzung vom 27.7.1950,S.2939f.

17 Schreiben Böckler an Adenauer vom 5.4. 1950. BA, B 136, 719. Und Schreiben Raymond an Ade-
nauervom4.4. 1950. BA, B 136, 721.

18 Schreiben Raymond an Adenauer vom 4.4. 1950.
19 Protokoll der Hattenheimer Verhandlungen vom 30.3. 1950. (o. Verf.) DGB-Archiv.
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b) Die Verlagerung derAuseinandersetzungen um dieMitbestimmung aufdie
parlamentarisch-politische Ebene und dieAufnahme neuer Verhandlungen zwischen
Gewerkschaften undArbeitgeberverbänden (April bis Oktober 1950)

Eingeleitet wurde die neue Phase der Auseinandersetzungen von der einstimmigen
Verabschiedung der „Vorschläge zur Neuordnung der deutschenWirtschaft"20 durch
den Bundesausschuß des DGB am 14.April 1950, die als überparteilicher Initiativan-
trag am 22.Mai 1950 der Bundesregierung, dem Bundestag und dem Bundesrat über-
reicht und in kaum veränderter Form in den späteren SPD-Gesetzentwurf zur Rege-
lung der Mitbestimmung übernommen wurden.21 In ihnen waren die bekannten For-
derungen der Gewerkschaften nach paritätischer Mitbestimmung auf der betrieblichen
und überbetrieblichen Ebene detailliert ausgeführt.
Mit der öffentlichen Propagierung der Mitbestimmungsvorschläge unternahm der
DGB den Versuch, aus der Defensive, in der er sich bei den Hattenheimer Verhand-
lungen befunden hatte, herauszukommen, um durch Aufklärung einer breiteren Öf-
fentlichkeit und besonders der eigenen Mitgliederschaft die Ausgangsbedingungen für
eine den gewerkschaftlichen Interessen entsprechende parlamentarische Behandlung
des Mitbestimmungsproblems zu verbessern. Bei der Verabschiedung der Vorschläge
wurde im Bundesausschuß die Notwendigkeit betont, „mit diesem Tage einen ent-
schiedenen Kampf um die Anerkennung des Mitbestimmungsrechtes zu beginnen. Alle
propagandistischen Möglichkeiten sollen ausgeschöpft werden, [.

.

.] um zu erreichen,
daß jedes einzelne Mitglied diesen Kampf zu seiner eigenen Sache macht".22 Böckler
gar verwies „auf die Bedeutung der Veröffentlichung der gewerkschaftlichen Vor-
schläge, die nicht nur innerhalb des Landes, sondern in derWeltöffentlichkeit mit gro-
ßem Interesse erwartet würden".23
Trotz des in diesenÄußerungen enthaltenen Zweckoptimismus, der die führenden Ge-
werkschaftsfunktionäre in ihrer Überzeugung von der Richtigkeit der DGB-Politik
bestärken sollte, und trotz der offensichtlichen Überschätzung der von der Verab-
schiedung der Neuordnungsvorschläge erwarteten Wirkung auf die Öffentlichkeit,
hatte der Gewerkschaftsentwurf nicht nur

-

wie Eberhard Schmidt schreibt
-

deklama-
torischen Charakter.24 Für die Bundesregierung stellte der Gewerkschaftsentwurf eine
Herausforderung dar, nun in die Regelung der Mitbestimmung selbst aktiv einzugrei-
fen, um zu verhindern, daß einzelne der CDU/CSU angehörige Gewerkschafter im
Bundestag mit der SPD stimmen könnten; dies hätte nämlich den Bestand der jungen
Regierungskoalition in Frage stellen können, da sie nur über eine sehr knappe parla-
mentarische Mehrheit verfügte und bis dahin auch kaum durch innen- und außenpoli-
20 „Vorschläge des DGB für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Neuordnung der deut-

schen Wirtschaft, vom 14.4. 1950. Hrsg. vom Deutschen Gewerkschaftsbund für das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland. Düsseldorf 1950." (Abgedruckt in: Informations- und Nachrichten-
dienst der Bundespressestelle des DGB I (1950), S. 27ff.).

21 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 1.Wahlperiode, Band 5, Drucksache 1229 vom 25.7.
1950.

22 Protokoll der 2. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 14.4.1950. DGB-Archiv.
23 Ebenda.
24 Vgl. E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 197.
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tische Erfolge gefestigt war. Aus dieser Besorgnis hielt es Bundeswirtschaftsminister
Erhard in einem Brief vom 20.April 1950 an Bundeskanzler Adenauer fürwichtig, daß
die Bundesregierung mit der CDU spräche, „damit nicht die von den Gewerkschaften
ausgearbeiteten Vorschläge auf demWege über einen interfraktionellenAntrag von ei-
nigen Abgeordneten der CDU und der SPD in den Bundestag gelangen".25 Die Bedeu-
tung, die die Bundesregierung der Mitbestimmungsfrage beimaß, verdeutlichte der
Schlußsatz in Erhards Schreiben : „Jede Fraktion muß sich klar darüber sein, welche
Verantwortung in dieser Frage sie für die nächsten Jahrzehnte übernimmt."
Aus diesem Grund wurde BundesarbeitsministerAnton Storch, der aus der christlichen
Gewerkschaftsbewegung stammte, mit der Erarbeitung eines Regierungsentwurfs zur
Mitbestimmung beauftragt. Dieser Regierungsentwurf sollte eine Doppelfunktion er-

füllen : Zum einen sollte er auf den Arbeitnehmerflügel der CDU/CSU-Fraktion diszi-
plinierend einwirken, um die Einheit von Bundesregierung und größter Regierungs-
fraktion in der Mitbestimmungsfrage zu gewährleisten, also einen Alleingang der so-
zialreformerischen Kräfte in der CDU/CSU oder gar eine Zusammenarbeit dieses
Flügelsmit der SPD zu verhindern, was nurmöglichwar, wenn der Regierungsentwurf
den gewerkschaftlichen Vorstellungen ein Stück entgegenkam. Andererseits durfte
dieser Entwurf im Sinne der Teile der CDU/CSU, die die Interessen des Unterneh-
mertums vertraten, sowie der nationalliberal orientierten FDP und der konservativen
DP nicht gravierend von den Vorstellungen der Unternehmerschaft abweichen.
Das Disziplinierungskonzept der Bundesregierung ging jedoch zunächst nicht auf.
Vor der Fertigstellung des Regierungsentwurfes, am 17.Mai 1950, brachte die CDU/
CSU-Fraktion einen eigenen Entwurf zur Regelung der Betriebsverfassung bzw. der
Mitbestimmung im Bundestag ein,26 der nicht mit dem Bundeskabinett abgestimmtwar
und zu einer Kontroverse des Bundeskanzlers mit dem CDU/CSU-Fraktionsvorstand
führte. In der Begründung dieses Gesetzentwurfs verwies sein Urheber, Gerhard
Schröder,27 der als Vermittler zwischen dem linken und dem rechten Flügel der CDU/
CSU-Fraktion fungierte, auf die mangelnde Initiative der Bundesregierung in der Mit-
bestimmung.28 Einen weiteren Grund nannte der Fraktionsvorsitzende der CDU/
CSU im Bundestag, Heinrich von Brentano, in einem Brief an Bundeskanzler Ade-
nauer: Die CDU/CSU-Fraktion habe sich gezwungen gesehen, dem DGB-/SPD-
Entwurf durch einen eigenen Entwurf zuvorzukommen.29 Zugleich wandte von Bren-
tano sich gegen die im Bundeskanzleramt verbreitete Auffassung, daß der CDU/
CSU-Entwurf nur aus taktischen Gründen ausgearbeitetworden sei, und betonte, daß
sich die gesamte Fraktion auf ihn geeinigt habe.30 Gegenüber der heftigen Kritik Ade-

Brief Erhard an Adenauer vom 20.4. 1950. BA, B 136, 719.
Deutscher Bundestag, 1.Wahlperiode, Drucksache Nr.970vom 17.5. 1950.
Mitteilung des SPD-Abgeordneten Keuning in der 1. Lesung der Betriebsverfassungsgesetzent-
würfe der CDU/CSU und der SPD im Bundestag am 27.7. 1950. Verhandlungen des Deutschen
Bundestages, 1.Wahlperiode, Band 4, S. 2972.
Ebenda, S. 2928.
Brief von Brentano an Adenauer vom 26.5. 1950. BA, NL Kaiser, 37 (Abschrift).
Brief von Brentano an Adenauer vom 13.5. 1950. BA, B 136, 721.
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nauers am CDU/CSU-Entwurf und einer entsprechenden Erklärung des Regierungs-
sprechers hob von Brentano das Recht der Regierungsfraktionen hervor, eigenständi-
ge Gesetzentwürfe im Bundestag einzubringen: „Die Erklärung läßt logischerweise
nur einen Schluß zu: daß nämlich das Kabinett der Meinung ist, es sei letzten Endes
Aufgabe der Fraktionen der Koalition auf Regierungsentwürfe zu warten und zu Re-
gierungsentwürfen ja zu sagen [. ..] ich halte es für ein Gebot derOffenheit, Ihnen ver-
ehrter Herr Dr. Adenauer, mit allem Ernst aber auch mit allem Nachdruck zu sagen,
daß ich gar nicht daran denke, mich einer solchen abwegigen Interpretation anzu-

schließen oder gar in Zukunft darnach zu handeln."31
Die Kontroverse zwischen der CDU/CSU-Fraktion und der Bundesregierung be-
zeichnete nicht nur ein formales, die gegenseitigen Kompetenzen betreffendes Pro-
blem, sondern in erster Unie ein politisches : Infolge der Festlegung der größten Regie-
rungsfraktion auf eine gemäßigt-reformerische Mitbestimmungsregelung war für die
Bundesregierung und die von ihr vertretenen konservativen Kräfte die Gefahr gege-
ben, daß ihre restriktivere Mitbestimmungskonzeption mit der Unterstützung einer
parlamentarischen Mehrheit nicht mehr ohne weiteres rechnen konnte. Dann wäre al-
lerdings die Möglichkeit des Bruchs der Regierungskoalition32 oder zumindest des
Prestigeverlustes einer der beiden Seiten nicht mehr auszuschließen gewesen. Der Vor-
sitzende der FDP und Vizekanzler Franz Blücher warnte deshalb Adenauer vor der
Verabschiedung eines gesonderten CDU/CSU-Entwurfes und forderte stattdessen
Verhandlungen zwischen der CDU/CSU, der FDP und der DP,33 konnte die Veröf-
fentlichung des CDU/CSU-Entwurfes aber nicht mehr verhindern.
In inhaltlicher Hinsicht machte der CDU/CSU-Entwurf den Gewerkschaften mehr
Zugeständnisse als der spätere, von der FDP und der DPmitgetragene Regierungsent-
wurf. Für die Besetzung der Aufsichtsräte der Kapitalgesellschaften war ein Anteil von
„mindestens" einem Drittel für die Vertreter der Arbeitnehmer vorgesehen. Dabei war
den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ebenso wie dem Betriebsrat ein Vor-
schlagsrecht eingeräumt, die Gewerkschaften konnten jedoch nicht selbständig Ver-
treter in die Aufsichtsräte entsenden, wie es nach ihrem Entwurf möglich sein sollte.
Immerhin war aber die Wahl betriebsfremder Arbeitnehmer in die Aufsichtsräte zuge-
lassen. Die Wahl der Arbeitnehmervertreter sollte durch die Belegschaften vollzogen
werden.
Den Unternehmerverbänden ging der CDU/CSU-Entwurf zu weit. In der „Denk-
31 Brief von Brentano an Adenauer vom 26.5. 1950, a.a.O.
32 Daß ein Bruch der Koalition wegen der Mitbestimmungsfrage durchaus im Bereich des Möglichen

lag, bestätigt auch eine Rede des FDP-Abgeordneten Freiherr von Rechenberg in Köln, in der die-
ser, nach Mitteilung des SPD-Abgeordneten Freidhof am 27.7. 1950 im Bundestag, erklärt haben
soll, daß ein Austritt der FDP aus der Regierungskoalition möglich sei, wenn die CDU gemeinsam
mit der SPD das Mitbestimmungsrecht durchsetzen würde. Verhandlungen des Deutschen Bun-
destages, 1."Wahlperiode, Band 4, S.2984. Im gleichen Sinn hatte sich Blücher schon am 19.11.
1949 in einer Sitzung des Gesamtvorstandes der FDP und des Vorstandes der FDP-Bundestags-
fraktion geäußert: Die Frage der Mitbestimmung könne die Koalition sprengen. BA, NL Blücher,
231 (Protokoll dieser Sitzung).

33 Brief Blücher an Adenauer vom 10.5. 1950. BA, NL Blücher, 78 (Abschrift).
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schrift über das Problem des Mitbestimmungsrechtes" des Gemeinschaftsausschusses
der deutschen Wirtschaft, die im Mai 1950 veröffentlicht wurde, war den Arbeitneh-
mervertretern „höchstens" ein Drittel der Aufsichtsratssitze zugestanden; die Arbeit-
nehmervertreter sollten vom Betriebsrat aus den Belegschaftsmitgliedern benanntwer-
den.34 Ein Einfluß der Gewerkschaften auf die Unternehmensführungen sollte damit
weitgehend ausgeschlossen werden. Direkte Kritik am CDU/CSU-Entwurf übteWil-
helm Vorwerk auf einer internen Zusammenkunft von Unternehmen der Industrie-
und Handelskammer Essen am 3. Juli 1950, als er betonte, daß auch auf die CDU in der
Mitbestimmungsfrage kein Verlaß sei. Den Mitbestimmungsentwurf des Bundesar-
beitsministeriums, der inzwischen in seinen Grundzügen fertiggestelltwar, bezeichne-
te er dagegen „als brauchbare Diskussionsgrundlage", Bundesarbeitsminister Storch
selbst als „gute Stütze, [.

.

.] mit dessen Hilfe man das Gesetz so durchzubringen hoffe,
wie es im Interesse der Unternehmerschaft wichtig sei".35
Im Laufe des Monats Augustwurde der Entwurf des Arbeitsministeriums fertiggestellt,
so daß er Ende August im Bundeskabinett beraten werden konnte. Nach diesem Ent-
wurf sollte den Arbeitnehmern ein Drittel der Aufsichtsratssitze eingeräumt werden,
die Wahl durch die Betriebsräte erfolgen, wobei bis zur Hälfte der den Arbeitnehmern
vorbehaltenen Aufsichtsratssitze durch außerbetriebliche Gewerkschaftsvertreter be-
setzt werden konnten.36 Damit war den Gewerkschaften ein gewisser, wenngleich
nicht gravierender, Einfluß auf die Führung der Unternehmen zugestanden. Obwohl
die Unternehmerverbände in den

-

letztlich gescheiterten
-

Verhandlungen mit den
Gewerkschaften von Bonn und Maria Laach im Juli 1950 dieserMitbestimmungsrege-
lung zugestimmt hatten,37 wurde der Gesetzentwurf auf Betreiben der von FDP und
DP geleiteten Ministerien weiter zuungunsten der gewerkschaftlichen Vorstellungen
verändert:38 Nach der endgültigen Fassung des in der gleichen Kabinettssitzung verab-
schiedeten und am 31. Oktober 1950 dem Bundestag zugeleiteten Regierungsentwurfs
sollten nur noch Betriebsangehörige auf Vorschlag des Betriebsrates oder der im Be-
trieb vertretenen Gewerkschaften durch die Hauptversammlung in den Aufsichtsrat
wählbar sein.39 Die Bundesregierung war also bestrebt, den Einfluß der Gewerkschaf-
34 „Denkschrift über das Problem des Mitbestimmungsrechtes. Stellungnahme und Vorschläge der

Unternehmerschaft vom Mai 1950. Hrsg. vom Gemeinschaftsausschuß der deutschen Wirtschaft."
Vervielfältigt, DGB-Archiv.

35 Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951), S. 30 f.
36 Vermerk (Verf. : Petz, Mitbestimmungsreferent im BK) zur Kabinettssitzung vom 31.8. 1950. BA,

B 136, 719.
37 Ebenda. Uber die Verhandlungen von Bonn und Maria Laach siehe die weiteren Ausführungen in

diesem Kapitel.
38 Ebenda. In dem Vermerk heißt es: „Die Bundesminister der Justiz [Dehler, FDP], für Verkehr

[Seebohm, DP] und für Angelegenheiten des Bundesrates [Hellwege, DP], stehen auf dem Stand-
punkt, daß nur Betriebsangehörige auf Vorschlag des Betriebsrates gewählt werden können. Der
Bundesminister für Wirtschaft hat einen Vermittlungsvorschlag vorgelegt, wonach Betriebsange-
hörige auf Vorschlag des Betriebsrates oder einer im Betrieb vertretenen Gewerkschaft gewählt
werden können."

39 Deutscher Bundestag, 1.Wahlperiode, Drucksache 1546 vom 31.10. 1950. Die FDP und die DP
lehnten eine Mitbestimmung durch die Gewerkschaften völlig ab. Im „WangeroogerWirtschafts-
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ten in den Aufsichtsräten der Unternehmen selbst über das von den Arbeitgebervertre-
tern in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften zugestandene Maß hinaus zu be-
schränken, womit sie sich ganz offenkundig zum besten Sachwalter der Unternehmer-
interessen machte. Auch hinsichtlich des Mitbestimmungsrechts in sozialen und perso-
nellen Angelegenheiten brachte der Regierungsentwurf im Vergleich zum Entwurf der
CDU/CSU erhebliche Verschlechterungen für die Arbeitnehmer. Das zeigte sehr
deutlich, daß die Bundesregierung keine neutrale Vermittlerrolle zwischen den beiden
sozialen Gegenspielern, Unternehmern und Gewerkschaften, einnahm, sondern letzt-
lich die Interessen der Kapitalseite vertrat. Von einer solchermaßen interessengebun-
denen Bundesregierung war demnach nicht zu erwarten, daß sie sich ohne politischen
Druck für eine den gewerkschaftlichen Vorstellungen auch nur halbwegs entsprechen-
de Verankerung von Mitbestimmungsrechten einsetzen würde.
Der Bundesregierung gelang es jedoch eine ganze Zeit lang, diese Funktion den Ge-
werkschaften gegenüber zu verschleiern. Bezeichnend dafür war, daß die Gewerk-
schaften aufVermittlung der Bundesregierung Ende Mai 1950 erneut in Verhandlun-
gen mit den Unternehmern über das Mitbestimmungsrecht eintraten, obwohl sie sich
nur wenige Wochen vorher, nach den Hattenheimer Gesprächen Ende März, „von
weiteren Verhandlungen keinen Erfolg mehr versprechen [zu] können" glaubten.40
Ein Grund für dieses widersprüchliche Verhalten war, neben dem Fehlen einer klaren
gewerkschaftlichen Strategie, auch Bundeskanzler Adenauers taktisches Geschick, in
Situationen, in denen ernsthafte soziale Konflikte zu befürchtenwaren, sich gegenüber
den Gewerkschaften glaubhaft als neutraler Vermittler darstellen zu können. In seiner
Eröffnungsansprache bei den Verhandlungen in Bonn betonte Adenauer, daß aus poli-
tischen Gründen eine Verständigung zwischen Unternehmern und Gewerkschaften
gefunden werden müsse;41 damit bestärkte der Bundeskanzler die bei den Gewerk-
schaften ohnehin vorhandene Hoffnung, daß sich die Bundesregierung im Interesse
politischer und sozialer Stabilität für eine akzeptable Mitbestimmungsregelung einset-
zen würde. Aus ähnlichen Erwägungen beauftragte Adenauer seinen Arbeitsminister
Storch als ständigen Vermittler zwischen den beiden Interessengruppen.
Im Verlauf der Verhandlungen von Bonn und Maria Laach wurde immer deutlicher
sichtbar, daß weder die Unternehmer noch die Bundesregierung an einer Verständi-
gungmit den Gewerkschaften auf der Basis gegenseitiger Zugeständnisse ernsthaft in-
teressiert waren. Den Unternehmern ging es wohl in erster Linie darum, die Verhand-
lungen hinhaltend zu führen und Zeit zu gewinnen,42 da angesichts der politischen

Programm" der FDP vom Januar 1948 war z. B. lediglich die „Mitwirkung" der Betriebsräte (also
nur dem Betrieb angehöriger Arbeitnehmer) am betrieblichen Geschehen vorgesehen. Dazu auch
Wolfgang Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik, S. 83.

40 Schreiben Böckler an Adenauer vom 5.4. 1950,a.a.O.
41 Protokoll der 3. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 17./18.7. 1950, in der über die Ver-

handlungen von Bonn und Maria Laach berichtet wurde. DGB-Archiv.
42 Diesen Standpunkt vertrat explizit Wilhelm Vorwerk auf der Zusammenkunft der Unternehmer

der Industrie- und Handelskammer Essen am 3.7. 1950. Informations- und Nachrichtendienst der
Bundespressestelle des DGB II (1951), S. 30f.
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Tendenzen der beiden letzten Jahre mit einer zunehmenden Konsolidierung der Re-
gierung Adenauer und infolgedessen eher mit einer Veränderung der gesellschaftli-
chen Kräfteverhältnisse zugunsten der Unternehmer als zugunsten der Gewerkschaf-
ten gerechnet werden konnte.
Symptomatisch für die ursprünglichen Illusionen der DGB-Führung über die Kom-
promißbereitschaft der Unternehmer und für die zunehmende Enttäuschung dieser Il-
lusionen im Verlauf der Verhandlungen war ein Brief Hans vom Hoffs, der als Leiter
der HauptabteilungWirtschaft im Bundesvorstand des DGB vor allem bei den späteren
Mitbestimmungsverhandlungen maßgeblich beteiligt war, an seinen Gewerkschafts-
kollegen, Bundesarbeitsminister Storch, in dem es u.a. hieß: „Ich habe ehrlich ge-
glaubt, daß wir in der Frage des Mitbestimmungsrechtes zu einer für beide Teile trag-
baren Regelung kommen würden. DerVerlauf der letzten Sitzung [.

.

.] hat mich aller-
dings sehr bedenklich gestimmt. Du wirst Dich erinnern, daß Herr Dr. Raymond zu

Beginn derVerhandlungen sagte : ,Wirwollen mit Ehrlichkeit und Offenheit und nicht
mit Schlauheit verhandeln!' Ich werde das Gefühl nicht los, daß ich auf diese Darle-
gungen hereingefallen bin."43
Am 7. Juli 1950 wurden die Verhandlungen abgebrochen, nachdem in der Frage des
betrieblichen Mitbestimmungsrechtes wiederum keine Einigung erzielt werden konn-
te. Übereinstimmung zwischen Unternehmervertretern und Gewerkschaften bestand
lediglich, wie schon bei den Hattenheimer Verhandlungen, in der Einrichtung eines
paritätisch besetzten Bundeswirtschaftsrates und paritätisch besetzter Landeswirt-
schaftsräte und Wirtschaftskammern. Seit den Hattenheimer Verhandlungen waren

damit mehr als drei Monate vergangen, die den Gewerkschaften keinerlei Fortschritte
in der Mitbestimmungsfrage gebracht hatten. Der Bundesausschuß des DGB beschloß
deshalb in seiner Sitzung am 17./18.Juli 1950, „gewerkschaftliche Kampfmittel" zur
Durchsetzung der Mitbestimmungsforderungen einzusetzen.44
Trotz dieses eindeutigen Beschlusses blieb die Haltung der Führungsspitze des DGB
noch eine Zeitlang widersprüchlich und kompromißbereit. In seiner Sitzung vom

23. Oktober 1950 bekundete der geschäftsführende Vorstand des DGB nach „unver-
bindlichen Anfragen bezüglich Aufnahme erneuter Besprechungen" seitens derUnter-
nehmer seine Bereitschaft, wiederum in Verhandlungen über das Mitbestimmungs-
recht einzutreten. Voraussetzung dafür sei lediglich, daß die Verhandlungen direkt
zwischen den Beteiligten geführt würden, „da Kollege Storch nicht mehr als unpartei-
ischer Vorsitzender anzusehen" sei.45 Die gewerkschaftliche Bereitschaft zu neuen

Verhandlungen gründete sich auf die Hoffnung, daß man zu einer gemeinsamen Kor-

Brief vom Hoffan Storch vom 18.6. 1950. DGB-Archiv (Abschrift). Der vertrauliche Ton des Brie-
fes zeigt zugleich auch, wie wenig vom Hoff (und mit ihm die gesamte DGB-Führung) die Alibi-
funktion der Bundesregierung, speziell des Bundesarbeitsministers, in diesen Verhandlungen be-
griffen hat.
Protokoll der 3. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 17./18.7. 1950. DGB-Archiv.
Protokoll der 41. Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes des DGB vom 23.10. 1950. DGB-
Archiv.
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rektur einiger Detailbestimmungen des Regierungsentwurfes, die den Vorstellungen
beider Seiten widersprachen, kommen könnte.46
Zu nennenswerten Kontakten zwischen Gewerkschaften und Unternehmern kam es

jedoch in den Monaten Oktober und November 1950 nicht, da sich die Aktivitäten der
Gewerkschaften nun ganz auf die gesetzliche Sicherung der paritätischen Mitbestim-
mung in der Montanindustrie konzentrierten. Damit kam der Beschluß des Bundes-
ausschusses des DGB vom 17./18.Juli 1950, für die Durchsetzung des Mitbestim-
mungsrechts gewerkschaftliche Kampfmittel einzusetzen, doch noch zurAnwendung,
wenn auch nur in einem Teilbereich derWirtschaft. Der Kampf um die gesetzliche Si-
cherung der Montanmitbestimmung war allerdings an eine Reihe von Voraussetzun-
gen und Bedingungen geknüpft, die für die anderen Industriezweige nicht gegeben
waren. Wichtige Bedingungsfaktoren waren die Entflechtung und Neuordnung der
Montanindustrie, insbesondere unter dem Aspekt der mit dem Schumanplan inten-
diertenWestintegration.

2. Die Entflechtung und Neuordnung der Montanindustrie unter den
Bedingungen des Schumanplans und ihr Zusammenhang mit der gesonderten

gesetzlichen Regelung der Montanmitbestimmung
Die gesetzliche Verankerung der Montanmitbestimmung vollzog sich in einem politi-
schen Umfeld, das im wesentlichen durch zwei Tendenzen gekennzeichnet war:
Durch die von den drei westlichen Alliierten verfügte und verhältnismäßig rigide
durchgeführte Entflechtung der Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlenbergbaus,
die auf deutscher Seite bei Regierung, Parteien und Verbänden heftige Gegenwehr
hervorrief, und andererseits durch die im Schumanplan intendierte Integration der
westdeutschen Montanindustrie in einen gemeinsamen Markt, die die Möglichkeit ei-
ner schrittweisen Loslösung von alliierten Vorbehaltsrechten implizierte. Beide Aspek-
te waren engmiteinander verbunden. Die Bundesregierung versuchte ab Oktober 1950
im Zusammenhang mit den Schumanplanverhandlungen, einen von allen deutschen
Interessengruppen unterstützten Neuordnungsplan gegen die weitergehenden Ent-
flechtungsvorstellungen der Alliierten durchzusetzen. Die DGB-Führung verband die
Zustimmung zu dem gemeinsamen Entflechtungsplan mit der Forderung nach gesetz-
licherAbsicherung der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie. Bevor je-
doch auf diese Zusammenhänge eingegangen wird, sollen die rechtlichen und institu-
tionellen Grundlagen der Neuordnung skizziert werden, unter besonderer Berück-
sichtigung der Positionen von Bundesregierung und DGB.

46 Aktennotiz Bührig für Böckler vom 2.11. 1950. DGB-Archiv. Bereits am 18.9. 1950 hatte der ge-
schäftsführende Vorstand des DGB beschlossen, „von der Erstellung eines eigenen Gesetzentwurfs
zur Neuregelung des Betriebsverfassungsgesetzes (Betriebsrätewesen) abzusehen und die Auffas-
sungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in einer Denkschrift zum Entwurf der Bundesregie-
rung für ein Betriebsverfassungsgesetz niederzulegen". Protokoll der 35. Sitzung des geschäftsfüh-
renden Vorstandes des DGB vom 18.9. 1950. DGB-Archiv.
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a) Gesetzliche und institutionelle Grundlagen derEntflechtung undNeuordnung der
Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlenbergbaus

Auch nach Konstituierung der Bundesrepublikwar es den Alliierten aufgrund des Arti-
kels 2 b des Besatzungsstatutes vom 21. September 1949 vorbehalten, auf dem Gebiet
der Entflechtung und Dekartellisierung Gesetze zu erlassen. Damitwar ein wichtiger
Wirtschaftszweig dem direkten Einfluß der Bundesregierung und den auf deutscher
Seite Betroffenen vorläufig entzogen.
Die gesetzliche Grundlage der Entflechtungs- und Neuordnungsmaßnahmen im Be-
reich der westdeutschen Montanindustrie waren das alliierte Gesetz Nr. 75 vom

10. November 1948 und das Gesetz Nr. 27 vom 20.Mai 1950, das das Gesetz Nr. 75 ab-
löste.47 Das Gesetz Nr. 75 war für die amerikanische und die britische Besatzungszone
erlassen worden und hatte die Verordnungen Nr. 78 und das Gesetz Nr. 56 der briti-
schen Militärregierung abgelöst, auf deren Grundlage bis Ende 1948 25 Betriebe der
Eisen- und Stahlindustrie aus den alten Konzernzusammenhängen ausgegliedertwor-
den waren. Das Gesetz Nr. 27 umfaßte das gesamte Gebiet der Bundesrepublik

-

also
auch die ehemalige französische Besatzungszone

-

und enthielt einige Veränderungen
im Bereich des Bergbaus gegenüber dem Gesetz Nr. 75. Es wurde gegen den Protest
des französischen Hohen Kommissars durch Mehrheitsentscheidung des amerikani-
schen und britischen Hohen Kommissars erlassen. Die französische Besatzungsmacht
verweigerte ihre Zustimmung, weil sie die in der Präambel enthaltene Bestimmung,
daß die Entscheidung über die endgültige Eigentumsregelung im Kohlenbergbau und
in der Eisen- und Stahlindustrie „einer aus freien Wahlen hervorgegangenen, den poli-
tischen Willen der Bevölkerung zum Ausdruck bringenden deutschen Regierung zu

überlassen" sei, nicht akzeptieren wollte.48
Ziel dieser Gesetze war es, die „übermäßige Konzentration wirtschaftlicher Macht zu
beseitigen und die Entwicklung eines Kriegspotentials zu verhindern".49 Zu diesem
Zweck waren im Anhang zu Gesetz Nr. 27 sämtliche von der Neuordnung betroffene
Unternehmen aufgeführt. Bei den Gesellschaften des Anhangs A handelte es sich über-
wiegend um die zurAuflösung und Umgestaltung bestimmten Altkonzerne, An hang B
enthielt die ebenfalls zur Auflösung bestimmten Kohlenhandelsgesellschaften, An-
hang D die 25 in den Jahren 1947/48 aus den alten Konzernen ausgegliederten Unter-
nehmen der Eisen- und Stahlindustrie. Bei den Auseinandersetzungen um die tech-
nisch-organisatorischen Aspekte der Neuordnung 1950/51 spielten insbesondere die
Unternehmen des Anhangs C eine Rolle. Es waren größtenteils „freie", d.h. technisch
und eigentumsmäßig nicht mit den alten Konzernen verbundene Bergwerksbetriebe,
die vor 1945 einen Anteil von ca. 45% an der gesamten Kohlenförderung des Ruhrge-
bietes innehatten.50 Diese Bergwerksgesellschaften stellten nach Ansicht der Alliierten
Hohen Kommission keine übermäßige Zusammenballungwirtschaftlicher Macht dar,
47 Abgedruckt in NESI, S. 329 ff. und S. 341 ff.
48 NESI, S. 87.
49 Präambel des Gesetzes Nr. 27; ähnlich lautete die entsprechende Stelle der Gesetze Nr. 75.
50 Die übrigen 55% der Ruhrkohlenförderung vor 1945 entfielen auf die konzerngebundenen Ze-

chen; diese sind im einzelnen nicht im Anhang des Gesetzes Nr. 27 aufgeführt.
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sondern waren mit dem Ziel des Aufbaus einer leistungsfähigenWirtschaft durch Bil-
dung optimaler Einheiten in das Gesetz Nr. 27 aufgenommen worden.51 Sie schienen
am ehesten für eine von den alten Eigentums- und Konzernstrukturen unabhängige,
nur an technischer und wirtschaftlicher Rationalität orientierte Neuordnung geeignet,
waren aber vom Zwang zur Neuordnung befreit, so daß es letztlich den Eigentümern
überlassen blieb, ob und in welchem Umfang sie sich an der Neuordnung beteiligen
wollten.
Die letzte Entscheidung über die Durchführung der Neuordnung lag nach Art. 4 des
Gesetzes Nr. 27 bei denAlliierten, die auch nach derGründung der Bundesrepublik nie
Zweifel darüber aufkommen ließen, daß sie an diesem Recht festzuhalten gewillt wa-
ren.52 Vorbereitendes und beratendes Organ der Alliierten Hohen Kommission war

die UK-/US-Steel-Group, die Mitte 1950 in die Combined Steel Group (CSG) umge-
wandelt wurde und in erster Linie aus alliierten Wirtschafts- und Rechtsexperten be-
stand. Ihr Pendant auf deutscher Seite war die Stahltreuhändervereinigung (STV), die
an der Planung und Durchführung der Neuordnung sowie an der Kontrolle der für die
Neuordnung vorgesehenen Vermögenskomplexe mitwirkte. Bei der Planung der
Neuordnung war die Stahltreuhändervereinigung frei und nicht an Weisungen der
Alliierten gebunden; sie legte ihre Vorschläge der Combined Steel Group vor, der es
freistand, diese an die Alliierte Hohe Kommission weiterzuleiten oder ihr eigene ab-
weichende Vorschläge zu unterbreiten.
Die Stahltreuhändervereinigung wurde von der Alliierten Hohen Kommission nach
Vorschlägen des Verwaltungsrats des Vereinigten Wirtschaftsgebiets in Frankfurt
a. M. und nach Gesprächen mit den Gewerkschaften, der Wirtschaftsvereinigung
Eisen und Stahl und den betroffenen Landesregierungen im August 1949 berufen.53 Bei
derAuswahl der 11 Mitgliederwurden unterschiedliche Interessen berücksichtigt : Ne-
ben Vertretern des montanindustriellen Managements, der privaten Wirtschaft und
der öffentlichen Verwaltungenwaren die Gewerkschaften mit vierVertretern beteiligt,
so daß für sie ein gewisser Einfluß garantiert war.54

NESLS.96.
Ebenda, S. 116.
Ebenda, S. 110 f.
Die Zusammensetzung der STV: Karl Barich (Direktor der Geisweider Eisenwerke AG), Heinrich
Deist (Wirtschaftsexperte der SPD und des DGB), Heinrich Dinkelbach (Vorsitzender der STV,
vorher Leiter der TrHV im Auftrage der NGISC, ehemaliger Finanzdirektor der Vereinigten
Stahlwerke AG), Gotthard Freiherr von Falkenhausen (Chef des Essener Bankhauses Burkhardt &
Co.), Willy Geldmacher (Oberbürgermeister in Bochum, SPD-Landtagsabgeordneter, Vertreter
des DGB), Fritz Härders (Direktor der Hüttenwerke Hörde AG), Heinrich Meier (Landesrat
a.D., Vertreter des DGB), Arthur Menge (früherer Oberbürgermeister von Hannover, gehörte vor
1933 der „Deutsch-Hannoverschen Partei" an), Herbert Monden (Stellvertretender Leiter des
Verwaltungsamtes Eisen und Stahl), Erich Potthoff (Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen In-
stituts des DGB), Alfons Wagner (Honorarprofessor für Metallurgie, vorher im Vorstand großer
Konzerne). Als 12.Mitglied war ursprünglich noch Günter Henle vom Klöcknerkonzern, Duis-
burg, später CDU-Bundestagsabgeordneter, vorgesehen. Als er die Tätigkeit ablehnte, wurde für
ihn kein 12.Mann berufen.
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Die Stahltreuhändervereinigung verstand sich selbst jedoch als ein partei- und interes-
senpolitisch neutrales Gremium, als ein Team von Neuordnungsexperten, das die
sachlich bedingten deutschen Interessen gegen möglicherweise davon abweichende
alliierte Vorstellungen bei den für die Neuordnung zuständigen alliierten Gremien gel-
tend zu machen hatte. Die politische Bedeutung der Stahltreuhändervereinigung war
auch insofern eingeschränkt, als sie auf die Regelung der Mitbestimmung und der
Eigentumsverhältnisse keinen Einfluß hatte. Allerdings ist zu fragen, ob die konkreten
technisch-organisatorischen Neuordnungsmaßnahmen nur durch reine Sachzwänge
bedingt waren oder ob nicht hinter den

-

vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres
1950 immer deutlicher werdenden

-

Bestrebungen zur Wiederherstellung des wirt-
schaftlichen Verbundes zwischen Hütten und Zechen das

-

imweitesten Sinne
-

politi-
sche Interesse an einer Rekonstruktion der alten Konzernzusammenhänge stand.55
Für die Neuordnungsplanung im Bereich des Kohlenbergbaus war auf deutscher Seite
die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung (DKBL) zuständig. Siewar aufgrund einerVer-
ordnung der britischen Militärregierung im November 1947 gebildet worden und zu-

nächst für die Verwaltung der Bergbauunternehmen, für die Sicherung ihrer Lei-
stungsfähigkeit, für die Lenkung der Produktion und für den Absatz der Kohle verant-
wortlich. Durch eine Anordnung der North German Coal Control, einer Institution,
die der britischen und amerikanischenMilitärregierung unterstand und nach Erlaß des
Gesetzes Nr. 27 in die Combined Coal Control Group (CCCG) umgestaltet wurde,
wurde die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung am 6. Juli 1949 mit der Ausarbeitung von
Neuordnungsplänen beauftragt.56
Die Spitze der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung bestand aus einem Generaldirektor
und sechs Abteilungsleitern, von denen zwei durch die Gewerkschaften vorgeschlagen
werden konnten. Die Position des Generaldirektors nahm Heinrich Kost ein, er war
ein vom Nationalsozialismus unbelasteter Repräsentant der „freien" Bergwerksgesell-
schaften. Dem Direktorium stand ein aus Vertretern der Bergwerksunternehmen und
aus Vertretern der Gewerkschaften paritätisch besetzter Beirat zur Seite. Dieser Beirat
wurde vom Generaldirektor berufen und mußte durch die North German Coal Con-
trol bestätigt werden, seine Funktion beschränkte sich im wesentlichen auf die Bera-
tung des Direktoriums.
Die Gewerkschaften kritisierten an der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung ihren un-

demokratischen Aufbau.57 Vor allem herrsche im Direktorium das „Führerprinzip", da
die einzelnen Abteilungsdirektoren nur dem Generaldirektor verantwortlich seien,
55 Diese Frage wird auch nach den Ausführungen in diesem Kapitel kaum eindeutig zu beantworten

sein. Es soll jedoch versuchtwerden, die unterschiedlichen Sichtweisen etwas deutlicher werden zu

lassen.
56 NESI, S. 153. Zur DKBL vgl. auch Martiny, in: Glück auf, Kameraden!, S. 394 ff.
57 „Stellungnahme der Industriegewerkschaft Bergbau zur Neugliederung in der Kohlenwirtschaft"

vom 5.4. 1949. DGB-Archiv. Böckler übersandte diese Stellungnahme am 11.4. 1949 dem briti-
schenMilitärgouverneur Robertson. Antwort Robertson an Böckler vom 22.4. 1949 (Übersetzung)
im DGB-Archiv. Außerdem fertigte der DGB mit dem Datum 29.4. 1949 ein neues, elfseitiges
Memorandum an: „Stellungnahme der Gewerkschaften zur Umgestaltung des Kohlenbergbaus
(II.Memorandum)". DGB-Archiv.
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eine Verantwortlichkeit des Direktoriums gegenüber dem Beirat bestehe nicht. Außer-
dem seien die nicht aufVorschlag der Gewerkschaften bestellten Direktoren zum gro-
ßen Teil mit den Vorständen der alten Bergbaugesellschaften identisch, so daß die Mit-
arbeit der IG Bergbau in der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung nur unter großen Be-
denken erfolgen könne. Die Gewerkschaften forderten deshalb die Schaffung eines of-
fiziellen deutschen Gremiums nach dem Vorbild der Stahltreuhändervereinigung, des-
sen Mitglieder zur Hälfte von den deutschen Gewerkschaften vorzuschlagen wären.58
Es gelang den Gewerkschaften nur zum Teil, bei den Alliierten die gewünschten Ver-
änderungen in der Zusammensetzung der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung zu er-

reichen, jedoch wurde die DKBL von der Militärregierung angewiesen, die Neuord-
nungspläne nur gemeinsam mit ihrem Beirat auszuarbeiten und dessen Ansichten ge-
nügend Beachtung zu widmen.59
Zu Verhandlungen zwischen der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung und der Stahl-
treuhändervereinigung kam es ab April 1950. Dabei ging es vor allem um den künftigen
eigentumsmäßigen Verbund von Kohle und Eisen, ungeachtet der Frage, wem diese
Betriebe endgültig übereignet werden sollten.60 Im ersten Jahr des Bestehens der Bun-
desrepublikwaren also die den Gesamtkomplex derNeuordnung der Montanindustrie
betreffenden Souveränitätsrechte zwischen der Bundesregierung und der Alliierten
Hohen Kommission aufgespalten. Für die Regelung der Mitbestimmung und der
Eigentumsverhältnisse waren die Bundesregierung bzw. die parlamentarischen Instan-
zen zuständig, die technisch-organisatorische und betriebswirtschaftliche Seite der
Neuordnung, also Fragen der Größe der neuzubildenden Unternehmen, des Verbun-
des verschiedener Produktionsstufen, blieben der Entscheidung der Hohen Kommis-
sare vorbehalten. So kam es dazu, daß bei der Neuordnung der Montanindustrie zu-

nächst verschiedene deutsche Institutionen miteinander konkurrierten: Während die
Stahltreuhändervereinigung und die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung imAuftrag der
Alliierten, wenn auch nicht an deren Weisungen gebunden, ihre Neuordnungspläne
erarbeiteten, versuchte die Bundesregierung, die für die Wirtschaftspolitik insgesamt
verantwortlich war, ihrerseits Einfluß auf die Neuordnung eines derwichtigstenWirt-
schaftszweige zu gewinnen.

b) Die Vorstellungen der Stahltreuhändervereinigung, der Deutschen
Kohlenbergbau-Leitung und der Gewerkschaften zur Neuordnung der
Montanindustrie bis zur Einschaltung derBundesregierung
(April 1949 bis Oktober 1950)

Im Mittelpunkt der Diskussionen über die Neuordnung der Montanindustrie stand die
Frage, in welchem Ausmaß die aus den alten Konzernen ausgegliederten Unterneh-

58 Stellungnahme des DGB vom 29.4. 1949.
59 Anordnung der NGCC vom 7.6. 1949. Den Inhalt dieser Anordnung teilte der stellvertretende

amerikanische Militärgouverneur Hays am 13.7. 1949 brieflich Hans Böckler mit. DGB-Archiv.
Hays beantwortete damit ein Schreiben Böcklers vom 30.6. 1949, in dem dieser erneut gefordert
hatte, daß die Neuordnung des Kohlenbergbaus analog dem Gesetz Nr. 75 gehandhabt werden
sollte. Vgl. dazu auch Martiny, in: Glückauf, Kameraden!, S.401 f. 60 NESI, S. 153.
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men der Eisen- und Stahlindustrie mit Bergbaubetrieben eigentumsmäßig verbunden
werden sollten. In dieser Frage gab es erhebliche Unterschiede zwischen den Auffas-
sungen der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung, der Stahltreuhändervereinigung, den
Gewerkschaften, der Bundesregierung und den Alliierten.
Die Gewerkschaften bezogen zu den Problemen der Neuordnung in den Jahren 1949
und 1950 wiederholt Stellung.61 Dabei betonten sie die Forderung, daß die neuen Un-
ternehmen völlig unabhängig von den bisherigen Eigentumsgrenzen, vor allem von

den Altkonzernen, geschaffen werden sollten. Bei der Planung der neuen Unterneh-
men dürften nur technische und wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Die
neuen Unternehmen sollten einerseits eine bestimmte Mindestgröße haben, um inter-
national konkurrieren zu können, andererseits dort ihre Grenze finden, „wo sie zu un-
erwünschten wirtschaftlichen und politischen Machtgebilden" würden.62 Bezüglich
des Kohlenbergbaus wurde die Schaffung von 20 selbständigen Kohlegesellschaften
vorgeschlagen, zudem sollten an der Neuordnung die „freien", nicht konzerngebun-
denen Bergwerksgesellschaften beteiligt werden, die nach Gesetz Nr. 27, Anhang C,
vom Zwang zur Neuordnung ausgenommen waren.63Weniger konkret waren die ge-
werkschaftlichen Vorstellungen zur Neuordnung in der Eisen- und Stahlindustrie.
Hier beschränkte man sich auf die Feststellung allgemeiner Grundsätze, vermutlich
weil man es für überflüssig hielt, den Detailplanungen der Stahltreuhändervereinigung
ein eigenes Konzept entgegenzusetzen, da an ihnen mit Potthoff und Deist gewerk-
schaftliche Neuordnungsexperten beteiligtwaren. In der Stellungnahme des DGB vom

29.März 1950 hieß es bezüglich der neuen Eisen- und Stahlgesellschaften, daß diese
„naturgemäß wesentlich kleiner sein werden als die jetzt der Auflösung verfallenden
Großkonzerne", gleichzeitig aber auch, daß „eine Zusammenfassung mehrererWerke
der gleichenwie auch verschiedener Produktionsstufen zu größeren Unternehmungen
aus wirtschaftlichen Gründen unerläßlich" sei. Daraus war zu entnehmen, daß der
DGB in bestimmten sachlich begründeten Fällen einer Verbindung von Kohlen- und
Eisengesellschaften zustimmen würde. Insgesamt gingen die Neuordnungsvorstellun-
gen der Gewerkschaften jedoch vom Prinzip derTrennung der beiden Industriezweige
Kohle und Eisen aus; dies zeigte sich auch an der Forderung nach jeweils einem „be-
sonderen Spitzenorgan" für jeden Industriezweig, das die Koordination der einzelnen
Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht übernehmen sollte.64
Die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung legte im September 1950 einen Neuordnungs-
plan vor, der die Gründung von 23 von der Eisen- und Stahlindustrie unabhängigen
61 Stellungnahme der IG Bergbau vom 5.4. 1949 und des DGB vom 29.4. 1949 (vgl. Kapitel II,
Anm.57); „Stellungnahme der Gewerkschaften zum Ruhrstatut und Gesetz Nr. 75 vom 21.11.
1949. Hrsg. vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Düsseldorf 1949; „Stellungnahme des Deutschen
Gewerkschaftsbundes zum Gesetz Nr. 75" vom 1.2. 1950. DGB-Archiv; „Stellungnahme zur Neu-
regelung der Grundstoffindustrien" des DGB vom 29.3.1950. In: Informations- und Nachrichten-
dienst der Bundespressestelle des DGB I (1950), S. 16 ff.; „Stellungnahme der IG Bergbau zum Ge-
setz Nr. 27" vom 12.6. 1950. DGB-Archiv.

62 Stellungnahme des DGB vom 29.3.1950, a.a.O.
63 Stellungnahme der IG Bergbau vom 12.6. 1950, a.a.O.
64 Stellungnahme des DGB vom 29.3. 1950, a.a.O.
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Bergbaugesellschaften vorsah, wobei die unter Anhang C im Gesetz Nr. 27 genannten
Bergwerksgesellschaften mit einbezogen werden sollten. Dieser Plan war gemeinsam
mit den Vertretern der IG Bergbau im Beirat der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung
erarbeitet worden und wurde in mehreren Kundgebungen durch die IG Bergbau öf-
fentlich unterstützt.65 Die Frage der Eigentumsverhältnisse war allerdings ausgeklam-
mert. Die Übereinstimmung zwischen der IG Bergbau und den in der Deutschen Koh-
lenbergbau-Leitung vertretenen Unternehmern hatte ihre Ursache darin, daß in der
DKBL in erster Linie Unternehmer vertreten waren, deren Bergwerksunternehmen in
derVergangenheit von den Altkonzernen relativ unabhängig waren66 und die in Über-
einstimmung mit der IG Bergbau befürchteten, daß eine eigentumsmäßigeVerbindung
von Bergwerks- und Eisengesellschaften letztlich zu einer Dominanz der Eisen- und
Stahlseite, und somit zu einer Restauration der Altkonzerne führen könnte.
Im Gegensatz zur Deutschen Kohlenbergbau-Leitung setzte sich in der Stahltreuhän-
dervereinigung die Auffassung durch, daß eine gemäßigte eigentumsrechtliche Ver-
bindung von Kohle und Eisen

-

es ging zunächst speziell um drei Fälle67
-

für die inter-
nationale Konkurrenzfähigkeit der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie unerläß-
lich sei. In dem am 23. November 1950 veröffentlichten Neuordnungsplan68 wurden
die Fragen des Verbunds nicht behandelt, da zwar am 27.Oktober 1950 auf Initiative
des Bundeswirtschaftsministeriums eine allgemeine Vereinbarung zwischen Vertre-
tern der Stahltreuhändervereinigung und der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung über
den wirtschaftlichen Verbund von Kohle und Eisen abgeschlossen worden war, detail-
liertere Regelungen jedoch nicht getroffen worden waren.
Die Haltung der Gewerkschaften zur Verbundfrage war im September/Oktober 1950
noch uneinheitlich, wie sich auf einer Besprechung führender Gewerkschafter über
den aktuellen Stand derMontan-Neuordnung am 3. Oktober 1950 zeigte.69 Eine weit-
gehend ablehnende Haltung nahmen die Vertreter der IG Bergbau, aber auch Hans
Böckler ein, der „die alte Verbundwirtschaft im Rahmen der Konzerne mit der Herr-
schaft des Stahls über die Kohle" als „nicht mehr diskutabel" bezeichnete.70 Als Befür-
worter einer eng begrenzten Verbundwirtschaft traten die in der Stahltreuhänderverei-
nigung vertretenen Gewerkschafter Potthoff, Deist und Geldmacher auf. Sie schlössen

65 Martiny, in : Glück auf, Kameraden !, S. 402 f.
66 Diese Einschätzung gab Günter Henle, Teilhaber der Firma Klöckner, CDU-Bundestagsabgeord-

neter und
-

wie einige der mir bekannten Akten zeigen
-

einflußreicher Berater Adenauers in den
Montanneuordnungsfragen, in einem Brief an Adenauer vom 9.2. 1950. BA, B 136, 2456.

67 NESI, S. 153. Es handelte sich dabei um folgende drei „klassische Fälle der Verbundwirtschaft":
1. Hamborner Hütten (August-Thyssen-Hütte) mit der Hamborner Zechengruppe der Gelsen-
kirchener Bergwerks AG, 2. Hütte Oberhausen mit den Oberhausener Zechen der Gutehoffnungs-
hütte, 3. Westfalenhütte mit den Dortmunder Hoesch-Zechen. Bezeichnenderweise hatten die für
eine wirtschaftliche Verbindung vorgeschlagenen Kohle- und Eisengesellschaften vorher jeweils
den gleichen Konzernen angehört: 1. Vereinigte Stahlwerke, 2. Gutehoffnungshütte, 3. Hoesch.

68 NESI, S. 154 ff.
69 „Bericht über die Besprechung betr. Kohle-, Eisen- und Stahlneuordnung am 3.10. 1950" (gez.:

Stenzel, Mitarbeiter Hans vom Hoffs) DGB-Archiv.
70 Ebenda.
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sich der von anderen Mitgliedern der Vereinigung vertretenen Meinung an, daß der
bestehende technische Verbund zwischen Hütten, Zechen und Kokereien in bestimm-
ten Einzelfällen entsprechende eigentumsmäßige Verbindungen notwendig machen
würde. Diese Argumentation blieb nicht ohne "Wirkung auf die übrigen Teilnehmer der
Besprechung; verbindliche Beschlüsse wurden jedoch nicht gefaßt. Erhöhte Bedeu-
tung kam der gewerkschaftlichen Haltung zur Neuordnung der Montanindustrie zu,
als sich die Bundesregierung ab Oktober 1950 aktiv in die Neuordnung der Montanin-
dustrie einschaltete.

c) Die Einschaltung derBundesregierung in die Neuordnung unter den Bedingungen
des Sckumanplans undder alliierten Entflechtungspolitik (September bis November
1950)

Die Bundesregierung versuchte schon wenige Monate nach ihrer Konstituierung, Ein-
fluß auf die Neuordnung der Montanindustrie zu nehmen. Bereits am 22. Januar 1950
wandte sich Bundeskanzler Adenauer an die Alliierte Hohe Kommission mit der Fra-
ge, ob die Bundesregierung eigene Vorschläge zur Neuordnung des Montanbereiches
erarbeiten solle.71 In diesem Zusammenhang forderte Adenauer einige Persönlichkei-
ten aus dem Unternehmerlager auf, ihm geeignete Vorschläge zu unterbreiten.72 Die
Hohen Kommissare wiesen mit Schreiben vom 23. Februar 1950 die Frage der Bundes-
regierung zurück und betonten ihre besonderen Vorbehaltsrechte. Damitwar derVer-
such der Einflußnahme durch die Bundesregierung vorläufig gescheitert.
Die Situation veränderte sich mit derVerkündung des Schumanplans am 9.Mai 1950.
Der Schumanplan sah die Schaffung eines gemeinsamen Marktes für Kohle-, Eisen-
und Stahlprodukte sowie die Unterstellung der Montanindustrien unter eine gemein-
same Kontrollbehörde vor. Betroffen waren in erster Unie die Bundesrepublik
Deutschland und Frankreich, der Plan erlaubte jedoch die Einbeziehung weiterer
westeuropäischer Länder. Das Bundeskabinett stimmte bereits am 9. Mai 1950 den
Grundgedanken des Schumanplans zu.73 Die Verhandlungen wurden im Juni 1950
aufgenommen und am 18.April 1951 mit der Unterzeichnung des Montanunion-
Vertrags in Paris abgeschlossen.
Für Bundeskanzler Adenauer war die mit dem Schumanplan intendierte Integration
der Bundesrepublik in das westliche Staatensystem vor allem unter dem Aspekt der
schrittweisen Erlangung der staatlichen Souveränität von Bedeutung.74 Einen ersten

71 Das geht aus einer vom BWM für den internen Gebrauch erstellten Übersicht über die mit der Neu-
ordnung der Montanindustrie zusammenhängenden Vorgänge hervor. BA, B 102, 60668.

72 Das läßt sich aus den entsprechenden Antwortschreiben erschließen. In BA, B 136, 2456 sind fol-
gende Schreiben enthalten: Heinrich Kost (DKBL) vom 12.1. 1950, Franz Etzel (Vorsitzender des
"Wirtschaftsausschusses der CDU/britische Zone) vom 3.2. 1950 und Günter Henle vom 9.2.1950.
Offensichtlich erging an die Gewerkschaften keine Aufforderung zur Stellungnahme.

73 Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953. Stuttgart 1965, S. 327.
74 Es ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich, aber auch nicht erforderlich, die komplexen politi-

schen und wirtschaftlichen Interessen, die mit dem Schumanplan zusammenhängen, zu analysie-
ren. Hier geht es nur um die Aspekte, die im Zusammenhang mit der Neuordnung der west-
deutschen Montanindustrie stehen. Es sei hier nur auf einige Literaturtitel zu diesem Thema ver-
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Schritt auf diesemWeg hatte Adenauer schon im November 1949 mit der Unterzeich-
nung des „Petersberger Abkommens" vollzogen, in dem die Alliierten eine Einschrän-
kung der Demontagen zugestanden hatten und im Gegenzug Adenauer den Beitritt
der Bundesregierung in die internationale Ruhrbehörde erklärt hatte. Der Schuman-
plan enthielt darüberhinaus die Möglichkeit zur Ablösung der auf dem Gebiet der
Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie sowie des Kohlenbergbaus weiterhin beste-
henden alliierten Kontroll- und Verordnungsrechte durch bilaterale, auf der Basis ei-
ner annähernden Gleichberechtigung abgeschlossene Vereinbarungen. Gleichberech-
tigung aber bedeutete für Adenauer und die Bundesregierung, wie sich im Verlauf des
Jahres 1951 immer mehr zeigte, die Rückgewinnung der freien Verfügung der deut-
schen Eigentümer über ihr 1945/46 unter Treuhandverwaltung gestelltes Eigen-
tum.75
Während der Schumanplan ein eher großzügiges Angebot an die Bundesrepublik dar-
stellte

-

von Frankreich initiiert, von Großbritannien und den USA unterstützt -, blieb
die Politik der Alliierten auf dem Gebiet der Entflechtung weiterhin sehr restriktiv. So
wurde das Gesetz Nr. 27 im Mai 1950 von der Alliierten Hohen Kommission ohne vor-
herige Konsultation deutscher Stellen erlassen. Auch zeigten die Verhandlungen mit
den alliierten Behörden, daß für diese derAspekt der Entflechtung, d.h. derAufteilung
der Konzerne in verhältnismäßig kleine, möglicherweise international nicht konkur-
renzfähige76 Unternehmen, im Zentrum ihrer Überlegungen stand. Demgegenüber
wollten die deutschen Stellen eine möglichst umfassende und konstruktive Neuord-
nung durchführen.
Die scheinbare Paradoxie in der Politik der Alliierten wird jedoch erklärbar, wenn man
die zugrundeliegenden Interessen berücksichtigt. Der Schumanplan ist als Versuch
Frankreichs zu verstehen, die westdeutsche Montanindustrie langfristig in einen ge-
meinsamen Markt zu integrieren und einer supranationalen Kontrollbehörde zu un-

terwerfen. Diese Politikwar durch die Erkenntnis motiviert, daß aufgrund der interna-
tionalen politischen Lage, besonders des Kalten Krieges, die bestehende einseitige
Kontrolle der westdeutschen Montanindustrie sich in Kürze als politisch obsolet er-
weisen würde.77 Eine restriktiv praktizierte Entflechtungspolitik lag insofern im fran-

wiesen : Carl Horst Hahn : Der Schumanplan. Eine Untersuchung im besonderen Hinblick auf die
deutsch-französische Stahlindustrie. München 1953; Fritz Hellwig: Westeuropas Montanwirt-
schaft. Kohle und Stahl beim Start der Montanunion. Köln 1953; William Diebold jr.: The Schu-
man Plan. A Study in Economic Cooperation 1950-1959. New York 1959; Heinz Potthoff: Vom
Besatzungsstaat zur Europäischen Gemeinschaft. Ruhrbehörde, Montanunion, EWG, Euratom.
Hannover 1964; Ders.: Die Montanunion in der europäischen Gemeinschaft. Eine Zwischenbi-
lanz. Hannover 1965; Gilbert Ziebura: Die deutsch-französischen Beziehungen seit 1945. Mythen
und Realitäten. Pfullingen 1970; Volker Bahl: Staatliche Politik am Beispiel der Kohle. Frankfurt
a.M. und New York 1977, S. 118-124.
Siehe dazu Kapitel V.
So lautete zumindest das auf deutscher Seite immer wieder zu hörende Argument gegen die Ent-
flechtung.
Vgl. dazu das „Monnet-Memorandum" vom 3.5. 1950. Abgedruckt (in deutscher Übersetzung) in
Ziebura: Die deutsch-französischen Beziehungen, S. 195-200.
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zösischen Interesse, als damit für die westdeutsche Montanindustrie, die in der Ver-
gangenheit immer wieder eine Bedrohung Frankreichs dargestellt hatte, ungünstigere
Ausgangsbedingungen für den gemeinsamen Markt geschaffen werden sollten. Das
gleiche Motiv

-

Schwächung der deutschen Montanindustrie auf dem Weltmarkt
-galt im Prinzip für die britische Politik,78 während die amerikanische Haltung überwie-

gend ideologisch, im Sinne einer strengen Anti-Trust-Politik, fixiert war.79
Angesichts der restriktiven Entflechtungspolitik der Alliierten war es jedoch für
Bundeskanzler Adenauer schwer, den Schumanplan gegenüber seinen politischen
Gegnern oder gar nur gegenüber Skeptikern aus den eigenen Reihen zu vertreten.

Adenauer erwartete als Ergebnis des Schumanplans die Realisierung der wirtschaftli-
chen und politischen Gleichberechtigung gerade auf dem wichtigen Gebiet der Eisen-
und Stahlindustrie und des Kohlenbergbaus. Gleichzeitig mußte er aber tatenlos zuse-
hen, wie die Alliierten ihre Entflechtungspolitik durchsetzten, ohne die Vorstellungen
der Bundesregierung überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Schlimmer noch: Er mußte
untätig mit ansehen, wie die Alliierten im Begriff waren, der westdeutschen Montan-
industrie vor ihrer angestrebten Integration in einen gemeinsamen Markt möglichst
ungünstige Ausgangsbedingungen zu diktieren. Daß die alliierte Entflechtungspolitik
auf deutscher Seite auch erhebliche Zweifel bezüglich des Schumanplans hervorrief,
erscheint unter diesen Bedingungen verständlich.
Wie aber hätte Adenauer nun noch überzeugend zugunsten künftiger Vorteile des
Schumanplans plädieren sollen? Um diesem Dilemma zu entkommen, mußte die Bun-
desregierung versuchen, selbst Einfluß auf die Entflechtung und Neuordnung der
Montanindustrie zu gewinnen.80 Die Chancen dafür waren größer als zu Beginn des
Jahres 1950, denn nun konnte die Bundesregierungmit einem Scheitern der Schuman-
planverhandlungen drohen.81
Die Bundesregierung wandte sich in Fragen der Neuordnung erstmals nach ihrem ge-
scheiterten Versuch vom Januar 1950 am 2. Oktober 1950 an die Alliierte Hohe Korn-

78 Bahl : Staatliche Politik, S. 115 ff.
79 NESI, S.38f.

Der Zusammenhang von Schumanplan und Einschaltung der Bundesregierung geht aus zahlrei-
chen internen Vermerken des Bundeskanzleramts hervor. BA, B 136, 2456-2458. Ein Beispiel
(Vermerk Rust, BK, vom 25.9. 1950, in: BA, B 136, 2456) : „Es kommt jetzt vielmehr darauf an, bei
derArt der Durchführung und der bevorstehenden Neuordnung der Konzerne deutscherseits ver-
antwortlich mitsprechen zu dürfen und auch tatsächlich mitzusprechen. [.

.

.] Die weitaus überwie-
gende [deutsche] Auffassung geht dahin, daß im Interesse der Konkurrenzfähigkeit der deutschen
Eisen- und Stahlwirtschaft auf die augenfälligen Vorteile einer Verbundwirtschaft nicht verzichtet
werden kann. Dies gilt m. E. ganz besonders, wenn man an die Verwirklichung des Schuman-
Planes denkt." Vgl. dazu auch die Darstellung der Stahltreuhändervereinigung, NESI, S. 116 ff.

81 Hans Korsch, der als gewerkschaftlicherVertreter dem Beirat der IG Bergbau angehörte, berichte-
te am 6.10. 1950 dem Vorsitzenden der IG Bergbau, August Schmidt, daß er „von verschiedenen
Seiten" gehört habe, „daß der Bundeskanzler auf dem Petersberg [dem Sitz derAHK] eine wesent-
liche Versteifung der deutschen Haltung beim Schumanplan angedroht haben soll, wenn nicht so-
fort eine entscheidende Einschaltung der Bundesregierung beim Gesetz Nr. 27 erfolge". Da sich
weitere Mitteilungen von Korsch m. E. als zutreffend erwiesen haben, zweifele ich nicht am Gehalt
dieser Information. Brief Korsch an Schmidt vom 6.10. 1950. (Abschrift) DGB-Archiv.
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mission.82 Zu dieser Zeit war der Neuordnungsplan der Deutschen Kohlenbergbau-
Leitung gerade fertiggestellt, seine Vorlage bei der Combined Coal Control Group
stand unmittelbar bevor. Auch die Neuordnungsplanung der Stahltreuhändervereini-
gung befand sich kurz vor ihrem Abschluß. Ziel der Intervention der Bundesregierung
war es sicherzustellen, daß die Hohen Kommissare über diese Pläne keine Entschei-
dung trafen, solange die Bundesregierung nicht ihrerseits Gelegenheit zur Stellung-
nahme gehabt hatte. In dem Antwortschreiben vom 26. Oktober 1950 räumte die
Alliierte Hohe Kommission der Bundesregierung die Möglichkeit zur eigenen Stel-
lungnahme ein.83 In den folgenden Monaten kam es zu komplizierten und langwieri-
gen Verhandlungen, die sich bis März 1951 hinzogen und in denen es hauptsächlich
um das Ausmaß der eigentumsmäßigen Verbindungen von Kohlen- und Eisengesell-
schaften ging. Zur Positionsbestimmung wurden verschiedene Memoranden ausge-
tauscht.84
Die Bundesregierung versuchte in diesen Verhandlungen die Alliierte Hohe Kommis-
sion davon zu überzeugen, daß ihre restriktive Dekartellisierungspolitik zu einer

-

an-

gesichts des Ost-West-Konflikts fatalen
-

Schwächung der westdeutschen Montanin-
dustrie und zu ungleichen Startbedingungen bezüglich des angestrebten gemeinsamen
Marktes für Kohle und Stahl führen würde. Feste Vorstellungen von der inhaltlichen
Ausgestaltung eines Neuordnungsplans hatten die zuständigen Stellen des Bundes-
kanzleramtes bereits Ende September 1950 entwickelt, zum Zeitpunkt der Einschal-
tung der Bundesregierung in die Neuordnung: Unverzichtbar war demnach ein mög-
lichst weitgehender Verbund von Kohle und Eisen. Die Gegner einer solchen Lösung
seien bei den Gewerkschaften und im Bereich des Kohlenbergbaus zu suchen.85 Dage-
gen blieb das Bundeswirtschaftsministerium in der Frage der Neuordnung lange Zeit
untätig, was Bundeskanzler Adenauer zu einer scharfen internen Kritik an seinem
Bundeswirtschaftsminister veranlaßte. In einem Brief an Erhard schrieb Adenauer am
18. Oktober 1950 diesbezüglich: „Ich habe den Eindruck, daß das von Ihnen geleitete
Ministerium in der Frage der Dekonzentration schon lange viel aktiver hätte sein müs-
sen. Das ist übrigens auch der Eindruck maßgebender Kreise des Bundestages. [. . .]
Wenn durch ein Versagen des Wirtschaftsministeriums die Dekonzentration in einer
den deutschen Interessen abträglichen Weise einseitig von den Westalliierten vorge-
nommen wird, werden Ihre ganzen Verdienste um die Hebung der deutschen Wirt-
schaft demgegenüber verblassen und es wird auch für die Bundesregierung eine höchst
gefahrvolle Lage heraufbeschworen."86 Auch die Mitte Oktober vom Bundeswirt-
schaftsministerium vorgelegte Stellungnahme zur Neuordnung entsprach nicht den

2 Note des Bundeskanzlers an die AHKvom 2.10. 1950. Abgedruckt in: NESI, S. 413 f.
3 Note der AHK an den Bundeskanzler vom 26.10. 1950. Ebenda, S. 414.
4 Bundeskanzler an AHK vom 3.11. 1950. Ebenda, S. 415 ff.; AHK an Bundeskanzler vom 12.12.
1950, ebenda, S. 417 ff; Bundeskanzler an AHKvom 15.1. 1951, ebenda, S. 447 ff.; Bundeskanzler
an AHK vom 14.3. 1951, ebenda, S.455ff; AHK an Bundeskanzler vom 30.3. 1951, ebenda,
S.457f.

5 Vermerk (Verf.: Rust, Ref. 1/6, BK) vom 25.9. 1950. BA, B 136, 2456.
6 Brief Adenauer an Erhard vom 18.10. 1950 (Abschrift). BA, B 136, 2456.
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Vorstellungen des Bundeskanzleramtes. Es wurde vor allem daran Kritik geübt, daß
sich diese Stellungnahme zu stark an den Vorschlag der Deutschen Kohlenbergbau-
Leitung vom September 1950 anlehne, das Problem des eigentumsmäßigen Verbundes
von Kohle und Eisen nicht berücksichtige und durch die Einbeziehung der im An-
hang C des Gesetzes Nr. 27 genannten Bergbaugesellschaften die alliierten Entflech-
tungsgesetze „auch noch extensiv" anwende.87
In den folgenden Wochen bemühte sich das Bundeswirtschaftsministerium, ein den
verbundwirtschaftlichen Vorstellungen des Bundeskanzleramtes entsprechendes Neu-
ordnungskonzept zu erarbeiten. Zu diesem Zweck konstituierte sich auf Initiative des
Bundeswirtschaftsministeriums ein Arbeitskreis „Entflechtung", dem neben Beamten
des Bundeswirtschaftsministeriums Vertreter der Stahltreuhändervereinigung und der
Deutschen Kohlenbergbau-Leitung angehörten. Am 27.Oktober wurde zwischen
Vertretern der Stahltreuhänder und der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung eine für
die kommenden Monate grundlegende Vereinbarung über die eigentumsmäßige Ver-
bindung von Kohle und Eisen abgeschlossen. Bei dieser Sitzung waren auch Vertreter
der Altkonzerne Vereinigte Stahlwerke, Mannesmann und Klöckner auf Einladung
des Ministeriums anwesend;88 Gewerkschafter waren dagegen nur in ihrer Rolle als
Mitglieder in der Stahltreuhändervereinigung bzw. Deutschen Kohlenbergbau-Lei-
tung vertreten.89 Die Vereinbarung sah die eigentumsmäßige Verbindung von Kohle
und Eisen nicht nur in den drei „klassischen Fällen der Verbundwirtschaft" Duisburg-
Hamborn, Oberhausen und Dortmund,90 sondern darüberhinaus auch in den Räumen
Gelsenkirchen und Bochum vor. Insgesamt sollte sich die eigentumsmäßige Verbin-
dung von Kohle und Eisen auf ca. 25% der Kohlenförderung an der Ruhr bezie-
hen.91
Mit der Vereinbarung vom 27. Oktober war die Position, die die Bundesregierung in
den Verhandlungen mit der Alliierten Hohen Kommission in den Monaten November
1950 bis März 1951 einnahm, im Prinzip vorgezeichnet. Auch der Gemeinschaftsplan
von Stahltreuhändervereinigung und Deutsche Kohlenbergbau-Leitung vom 15. Ja-
nuar 195 1 92 ging von dem Grundsatz aus, daß bis zu 25% der Kohlenförderung aus Ze-
chen stammen sollten, die eigentumsmäßig mit der Eisen- und Stahlindustrie verbun-
den waren. Allerdings gelang es der Bundesregierung nur zum Teil, diese Position
durchzusetzen. Da sich die Alliierte Hohe Kommission ungewöhnlich unnachgiebig
erwies, stimmte die Bundesregierung in dem Memorandum vom H.März 1951 einer
Lösung zu, die eine eigentumsmäßige Bindung von höchstens 15% der Kohlenförde-
87 Vermerk Rust (BK) vom 16.10. 1950. BA, B 136, 2456.
88 „Vereinbarung zwischen den Vertretern der DKBL, den Vertretern der Stahltreuhändervereini-

gung über die Abgrenzung zwischen Kohle und Eisen." DGB-Archiv.
89 Auf diese Differenzierung wurde von Seiten der Gewerkschaften Wert gelegt, um zu betonen, daß

die Gewerkschaften der Verbundwirtschaft offiziell nicht zugestimmt haben. Vgl. Brief Stenzel an
Böckler vom 8.11. 1950. (Abschrift) DGB-Archiv.

90 Vgl. Kapitel II, Anm. 67.
91 „Besprechungsergebnis der Sitzung von Direktorium und Beirat der DKBL am 15. November

1950." DGB-Archiv.
92 NESI,S. 183.
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rung an die Eisenindustrie vorsah.93 Obgleich nur ein Teilerfolg, war dieses Ergebnis
nurmöglich, weil sich die Bundesregierung auf die Zustimmung aller von der Neuord-
nung betroffenen deutschen Interessengruppen stützen konnte.

d) Die Verschlechterung dergewerkschaftlichen Position im Zusammenhang mit der
Einschaltung derBundesregierung in die Neuordnung (September bis November 1950)

Mit der Einschaltung der Bundesregierung in die Neuordnung der Montanindustrie
gewannen diejenigen Kräfte mehr und mehr Einfluß, die eine grundlegende, von den
alten Eigentumsstrukturen unabhängige Neuordnung dieser Industriezweige ablehn-
ten und stattdessen einen engen wirtschaftlichen Verbund von Kohle und Eisen im
Rahmen der Altkonzerne befürworteten. Das zeigte sich allein schon daran, daß die
Bundesregierung das Konzept eines engen wirtschaftlichen Verbundes von Kohle und
Eisen, wie es von den Altkonzernen vertreten wurde, weitgehend übernahm. Das ver-
bundwirtschaftliche Konzept, auf das sich am 27.Oktober 1950 Vertreter der Stahl-
treuhändervereinigung und der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung auf Initiative des
Bundeswirtschaftsministeriums und in Anwesenheit von Vertretern von drei Altkon-
zernen geeinigt hatten, war in dieser Form nochwenigeWochen vorher weder von den
Stahltreuhändern noch von der Kohlenbergbau-Leitung oder den Gewerkschaften ge-
billigt worden. Daß dieses Ergebnis schließlich doch zustande kam, muß als Folge des
Drucks angesehenwerden, den die Altkonzerne im Zusammenhangmit den Schuman

-planverhandlungen auf die Bundesregierung und indirekt auf die Stahltreuhänderver-
einigung und die Deutsche Kohlenbergbau-Leitung ausübten.94
Die Bevorzugung der Interessen der Altkonzerne dokumentierte sich auch in dem
Ausmaß der Zusammenarbeit der Bundesregierung und ihrer Ministerialbürokratie
mit Vertretern der Altkonzerne95 und mit Interessengemeinschaften der Anteilseigner

Ebenda, S. 189 f. Die Verhandlungen der Bundesregierung mit den Alliierten in den Monaten De-
zember 1950 bis März 1951 sind im Zusammenhang mit der Montanmitbestimmung kaum rele-
vant; deshalb wird hier auch nicht näher auf sie eingegangen.
Das berichtete Hans Korsch an August Schmidt (Vorsitzender der IG Bergbau) in einem Brief vom
6.10.1950. DGB-Archiv. Diese Ansichtwird auch durch das Protokoll einer Sitzung des Unteraus-
schusses Kohle/Eisen der STV vom 6.9. 1950 gestützt. Danach habe Günter Henle (Klöckner) in
einem Gespräch mit Dinkelbach geäußert, „daß, wenn die alte Position Klöckner-Eisen und
Klöckner-Kohle nicht verbunden bleibe, ein großer wirtschaftlicher Fehler gemacht würde und
Klöckner mit allen Mitteln kämpfen werde, um diesen Fehler zu verhindern". Eine ähnliche Hal-
tung nahm Wilhelm Zangen (Vorstandsvorsitzender des Mannesmann-Konzerns) ein, der gegen-
über Dinkelbach erklärte, daß „die ganze Ruhrindustrie geschlossen" Pläne, die von einer weitge-
henden Trennung von Kohle und Eisen ausgingen, „in aller Konsequenz bekämpfen werde". Pro-
tokoll „Verbindung Kohle/Eisen" vom 6.9. 1950. BA, B 109, 1124.
Zahlreiche Akten der Bundesarchiv-Bestände B 102 und B 136 lassen auf die enge personelle Zu-
sammenarbeit von Bundesregierung und Altkonzernen schließen. Im Rahmen dieser Arbeit ist es
allerdings nichtmöglich, genauer auf diese Verbindungen einzugehen, da sie sich zum großen Teil
nur unvollständig und bruchstückhaft in den Akten niedergeschlagen haben. Hingewiesen sei hier
nur auf die engen Beziehungen zwischen Bundeskanzler Adenauer und dem Bankier und Auf-
sichtsratsvorsitzenden der entflochtenen und neugegründeten August-Thyssen-Hütte-AG, Robert
Pferdmenges, dessen Vermittlungstätigkeit in wirtschaftlichen und politischen Angelegenheiten
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sowie in der weitgehenden Abschirmung gewerkschaftlichen Einflusses. So bestand
nach einer vertraulichen Mitteilung des Gewerkschaftsreferenten im Bundeswirt-
schaftsministerium, Bömcke, an ViktorAgartz, dem damaligen Leiter desWirtschafts-
wissenschaftlichen Institutes der Gewerkschaften, innerhalb seines Ministeriums die
Anweisung, keine Gesetzesvorlagen mit den Gewerkschaften zu besprechen, bevor das
Kabinett einen solchen Entwurf genehmigt habe. Dies habe

-

so Agartz
-

den prakti-
schen Ausschluß der Gewerkschaften bei der Ausarbeitung von Gesetzentwürfen, im
Gegensatz zu anderen Verbänden, zur Folge.96
Für die prinzipielle Richtigkeit der Einschätzung von Agartz sprachen auch die Um-
stände, die die Ausarbeitung des Entwurfes einer Durchführungsverordnung zum alli-
ierten Entflechtungsgesetz Nr. 27 begleiteten. Dieser Entwurf, der im November 1950
zum Anlaß der gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen im Bereich der Montanindu-
strie wurde, sollte nach den Vorstellungen des Bundeswirtschaftsministeriums von den
drei westlichen Alliierten als Durchführungsverordnung zu Gesetz Nr. 27 übernom-
men werden.97 Der Entwurf entstand in den Monaten August bis November 1950 in
enger Zusammenarbeit mit der „Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für
Wertpapierbesitz", die die Interessen der Anteilseigner der Montankonzerne vertrat.

Die Initiative zur Einschaltung dieser Interessengemeinschaft ging dabei vom Leiter
der Abteilung Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium, Graf, aus.98 Graf
schlug dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft, Carl Christian Schmid, „vertrau-
lich" die Bildung eines Ausschusses von Experten vor, die sich mit den technischen Pro-
blemen des Aktientausches, d. h. der Ausgabe der Aktien der neugegründeten Gesell-
schaften an die Altbesitzer im Tausch gegen deren Altkonzernaktien, beschäftigen
sollten. Schmid hielt diese Idee „für ganz ausgezeichnet" und benannte zur Beratung
des Bundeswirtschaftsministeriums fünf „in die Materie eingearbeitete Persönlichkei-

der westdeutschen Montanindustrie nicht unterschätzt werden darf; ferner auf die regelmäßigen
Kontakte Adenauers zu Günter Henle, dem CDU-Abgeordneten und Teilhaber des Klöckner-
Konzerns und auf die Verbindungen des Bundeswirtschaftsministeriums mit Hans-Günther Sohl,
dem Vorstandsmitglied der ehemaligen Vereinigten Stahlwerke bzw. Vorstandsvorsitzenden der
August-Thyssen-Hütte-AG und späteren Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Indu-
strie (BDI). Dazu auch Rolf Badstübner und Siegfried Thomas : Restauration und Spaltung. Entste-
hung und Entwicklung der BRD 1945-1955. Köln 1975, S. 389 ff.
Das berichtete Viktor Agartz an Hans Böckler. Brief Agartz an Böckler vom 5.10. 1950. DGB-
Archiv. In ähnlicher Tendenz: Brief Korsch an vom Hoff vom 22.11. 1950. DGB-Archiv (Ab-
schrift).
„Entwurf einer (alliierten) Durchführungsverordnung zum Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen
Kommission" von Ende Oktober 1950. Daneben gab es noch einen zweiten Entwurf vom 20.11.
1950, der in diesem Zusammenhang jedoch uninteressant ist, da in ihm einige Einzelbestimmungen
des 1. Entwurfes fehlen und er insgesamt keine neuen Aspekte beinhaltet. BA, B 109, 649. In der
Note von Bundeskanzler Adenauer an den Amerikanischen Hohen Kommissar McCloy über die
Neuordnung der Montanindustrie vom 3.11. 1950 wurde ebenfalls darauf hingewiesen, daß die
Bundesregierung zu dieser Zeit eine Durchführungsverordnung zu Gesetz Nr. 27 ausarbeitete, die
im Fall der Billigung durch die AHK als alliierte Durchführungsverordnung in Kraft treten sollte.
Diese Note ist abgedruckt in: NESI, S. 415ff.
Das geht aus einem Brief von Schmid an Graf vom 25. 8.1950 hervor. BA, B 102, 60662 (Abschrift).
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ten",99 die enge Verbindungen zu den Konzernverwaltungen hatten und über Erfah-
rungen in den mit der Neuordnung der Montanindustrie zusammenhängenden
Rechtsfragen verfügten. Mit großerWahrscheinlichkeitwar der Entwurf des Bundes-
wirtschaftsministeriums von Ende Oktober 1950 mit einem vom Geschäftsführer der
„Treuhandgesellschaft des deutschenWertpapierbesitzes", Küster, angefertigten Ent-
wurf weitgehend identisch.100
Eine Analyse des Entwurfes bestätigt die Annahme von der einseitigen Berücksichti-
gung der Interessen derAnteilseigner durch das Bundeswirtschaftsministerium. Neben
der Regelung der technisch-organisatorischen Fragen der Neuordnung war darin
auch die Lösung der Mitbestimmungs- und Eigentumsfrage vorgesehen. Zur Eigen-
tumsregelung hieß es: „Die Aktien der Nachfolgegesellschaften sind zunächst einem
oder mehreren vom Bundeswirtschaftsminister zu bestellenden Treuhändern zu über-
geben. [. ..] Die Treuhänder haben die Aktien unverzüglich den Anteilseignern der al-
ten Unternehmen zu übereignen." Das Bundeswirtschaftsministerium war also ganz
offensichtlich gewillt, die privatwirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse, wie sie vor Be-
ginn der Treuhandverwaltung in der Montanindustrie bestanden hatten, im Zusam-
menwirken mit den Interessengruppen derAnteilseigner auf administrativemWeg, un-
ter Ausschaltung der parlamentarischen Instanzen, wiederherzustellen. Diese Auffas-
sung stand im direkten Gegensatz zu den wirtschaftsdemokratischen Vorstellungen

Brief Schmid an Graf vom 25.8. 1950. BA, B 102, 60662 (Abschrift). Es handelte sich dabei um fol-
gende Personen (die folgenden gekennzeichneten Zitate sind dem o. a. Brief Schmids entnommen) :

1) Dr. Wolfgang Küster, Rechtsanwalt, Geschäftsführer der Treuhandgesellschaft des deutschen
Wertpapierbesitzes, Düsseldorf, 2) Dr. Erhard Schmidt, Bankdirektor, „hat für die Vereinigten
Stahlwerke bereits für den Aktientausch umfangreiche Gutachten und praktische Vorschläge aus-

gearbeitet", 3) Dr. Hans Pinckernelle, Rechtsanwalt und Erster juristischer Berater der Klöckner
AG (später: Vorstandsmitglied des Klöckner-Konzerns), 4) Dr. Edwin Hasenjäger, Oberbürger-
meister a. D., Gerichtsassessor a. D., DNVP-Mitglied des Reichstages 1932-33, „hat sich als unser
Mitarbeiter [d.h. der Schutzvereinigung fürWertpapierbesitz, deren späteres Vorstandsmitglied er

ebenfalls war] mit derTechnik des Aktientausches eingehend befaßt", 5) Dr. Otto Nolte, Rechtsan-
walt, Mitglied des Grubenvorstandes der Gewerkschaft Vereinigte Konstantin der Große, Bo-
chum.
Der Entwurf Küsters selbst lag mir nicht vor, jedoch spricht ein Brief Küsters an den Leiter des Ent-
flechtungsreferats im Bundeswirtschaftsministerium, Thiesing, vom 25.10. 1950 für diese Annah-
me. BA, B 102, 60662. Darin hieß es u. a. : „Im Anschluß an unsere heutige telephonische Unterhal-
tung übermittle ich Ihnen beigeschlossen die neue Fassung meines gestern übersandten Entwurfs
für eine all. Durchführungsverordnung zum Gesetz Nr. 27. Sie werden finden, daß ich einige Ihrer
telefonischen Bemerkungen bereits berücksichtigt habe." Vgl. auch das Urteil von Lothar Engeln
(Justitiar der Flüttenwerke Ilsede-Peine) über den BWM-Entwurf einer Durchführungsverord-
nung zu Gesetz Nr. 27 : „Der Entwurf selbst stammt m. E. offensichtlich aus der Feder eines Mitar-
beiters der Schutzvereinigung fürWertpapierbesitz". Brief Engeln an Hartmann (Mitarbeiter der
STV) vom 9.11. 1950. BA, B 109, 649. Zur Strategie der Kapitalseite sind noch folgende Sätze aus
dem Brief Küsters an Thiesing interessant: „Aus naheliegenden Gründen hätte ich gerne umgehend
gewußt, ob Aussicht besteht, daß dieser oder ein ähnlicher Entwurf aus Ihrer Feder Aussicht hat
[sie!], sich innerhalb des Wirtschaftsministeriums durchzusetzen. Es kommt jetzt natürlich sehr
darauf an, die Bemühungen der interessierten Kreise, insbesondere auch derjenigen Herren aus der
Industrie zu koordinieren, die in dieser Sache direkten Kontakt mit dem Bundeskanzler haben."
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der Gewerkschaften, die sich auf die von Großbritannien in den ersten Nachkriegsjah-
ren immer wieder gegebene Zusage, daß die Werke der Montanindustrie nie mehr an
die alten Eigentümer zurückgegeben werden sollten, berufen konnten. Nach Auffas-
sung der Gewerkschaften widersprachen die Bestrebungen des Bundeswirtschaftsmi-
nisteriums auch den Präambeln der Gesetze Nr. 75 und Nr. 27, nach denen die Rege-
lung der Eigentumsverhältnisse „einer aus freien Wahlen hervorgegangenen, den poli-
tischen Willen zum Ausdruck bringenden deutschen Regierung zu überlassen sei",101
was, nach einer Interpretation von Heinrich Deist, nur bedeuten konnte, „daß es sich
bei den entsprechenden deutschen Maßnahmen nur um einen Gesetzgebungsakt und
damit einen Akt des Parlaments handeln kann".102
Ahnliche restaurative Tendenzen mußten die Gewerkschaften auch bezüglich derMit-
bestimmung befürchten. Zur Frage der Vertretung der Arbeitnehmer in den Aufsichts-
räten der neuen Gesellschaften hieß es im Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums
lediglich : „Die Vertretung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat richtet sich nach den be-
stehenden oder noch ergehenden Vorschriften."103 Ferner sollten die Treuhänder die
neuen Gesellschaften „nach den Vorschriften des deutschen Rechts" gründen. Das
deutsche Aktienrecht enthielt jedoch keine der paritätischen Besetzung der Aufsichts-
räte entsprechende Vorschrift, weshalb die seit 1947 praktizierte Montanmitbestim-
mung als mit dem deutschen Aktienrecht nicht vereinbar gelten konnte. Da anderer-
seits die Auseinandersetzungen der vergangenen Monate um ein allgemeines Betriebs-
verfassungs- und Mitbestimmungsrecht gezeigt hatten, daß die dafür „noch ergehen-
den gesetzlichen Vorschriften" den gewerkschaftlichen Vorstellungen von paritäti-
scher Mitbestimmung kaum entsprechen würden, sahen die Gewerkschaften auch die
Montanmitbestimmung gefährdet.
Die Bestrebungen der Bundesregierung zur Zurücknahme der paritätischen Mitbe-
stimmung und zurWiederherstellung der alten Eigentumsverhältnisse in der Montan-
industrie verdeutlichten ebenso wie die vorhergegangenen ergebnislosen Verhandlun-
gen über ein allgemeines Mitbestimmungsrecht das zuungunsten der Gewerkschaften
geänderte gesellschaftliche Kräfteverhältnis. Für die Gewerkschaften war die Gefahr
gegeben, auf die traditionelle Rolle des bloßen Tarifpartners, der auf strukturelle Ent-
scheidungen in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Fragen keinen Einfluß hat,
beschränkt zu werden, was den endgültigen Verzicht auf die Durchsetzung wirt-
schaftsdemokratischer Vorstellungen bedeutet hätte. Angesichts dieser Situation be-
nötigten die Gewerkschaften einen politischen Erfolg, wenn sie nicht bei ihren eigenen
Mitgliedern an Glaubwürdigkeit und damit als gesellschaftspolitischer Machtfaktor
erheblich an Bedeutung verlieren wollten.

Abgedruckt in : NESI, S. 319 und S. 341.
Stellungnahme von Heinrich Deist, dem Wirtschaftsexperten der SPD und gewerkschaftlichen
Mitglied in der STV, vom 23.11. 1950 zu den beiden Referenten-Entwürfen des BWM. Deistwar
vom BWM um eine Stellungnahme gebeten worden. DGB-Archiv (Abschrift).
S.O.Kapitel II, Anm. 97.
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e) Das Interesse derBundesregierung an einer Unterstützung ihrer Neuordnungspolitik
durch die Gewerkschaften und die daraus resultierende gewerkschaftliche Forderung
nachAbsicherung derMontanmitbestimmung (November 1950 bis Januar 1951)

Die Aussichten für einen politischen Erfolg der Gewerkschaften waren um die Jahres-
wende 1950/51 recht günstig. Die Bundesregierung konnte nämlich nur dann auf eine
innenpolitische und parlamentarische Unterstützung ihrer Schumanplanpolitik hof-
fen, wenn es ihr gelang, die Alliierten von ihrer restriktiven Entflechtungspolitik abzu-
bringen. Voraussetzung dafürwar jedoch wiederum, daß sich die Bundesregierung auf
einen Konsens aller von der Entflechtungsfrage betroffenen deutschen Interessen-
gruppen, also auch der Gewerkschaften, berufen konnte.
Daß in der Neuordnungsfrage eine Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, die seit
Beginn der Entflechtung in den entsprechenden Neuordnungsgremien vertreten wa-

ren, kaum zu umgehen war, war in Kreisen der Unternehmerschaft der Montanindu-
strie schon frühzeitig erkannt worden. Heinrich Kost forderte bereits im Januar 1950
in einem Brief an Adenauer eine Einheitsfront zwischen Gewerkschaften und Unter-
nehmern, um die alliierten Dekartellisierungsmaßnahmen abwehren zu können: „Ich
glaube aber, daß es auch von alliierter Seite aus schwierig seinwird, der deutschen Seite
[. ..] einen den deutschen Interessen grundsätzlich zuwiderlaufenden Weg vorzu-

schreiben, wenn auf deutscher Seite ein einheitliches Vorgehen sämtlicher Stellen, ins-
besondere zwischen Unternehmern und Gewerkschaften, gesichert wird."104 Aus ähn-
lichen Gründen, „damit nicht die Besatzungsmächte einanderwidersprechendenVor-
schlägen gegenübergestellt werden", schlug Günter Henle schon im Februar 1950 die
Einschaltung der Bundesregierung in die Neuordnung vor.105
Unter den Bedingungen der Schumanplan-Verhandlungen gewannen die Forderun-
gen nach einer deutschen Einheitsfront zusätzlich an Aktualität. Aus der Perspektive
der Gewerkschaften war die Situation im Herbst 1950 durch zwei widersprüchliche
Tendenzen gekennzeichnet: Einerseits war die Bundesregierung bestrebt, die Neu-
ordnung im Montanbereich in einerWeise durchzuführen, die überwiegend den Inter-
essen der Altkonzerne bzw. ihrer Anteilseigner entsprach und dementsprechend auf
starke Vorbehalte bei den Gewerkschaften stoßen mußte, andererseitswar die Bundes-
regierung gerade im Hinblick auf den Schumanplan auf eineMitwirkung der Gewerk-
schaften bei der Neuordnung angewiesen. Für die Gewerkschaften stellte sich die Fra-
ge, welche politische Strategie sich aus dieser Situation ableiten lassen würde. Eine
Möglichkeit wäre gewesen, die Einschaltung der Bundesregierung grundsätzlich ab-
zulehnen und auf der vorläufigen Aufrechterhaltung des Status quo in der Montanin-
dustrie zu bestehen oder bei nicht zu verhindernder Einflußnahme der Bundesregie-
rung die eigene Mitarbeit in den Gremien aufzukündigen. Diese Politik der abstrakten
Negation, die der offiziellen Haltung der SPD gegenüber derAdenauerschenWestpo-
litik entsprochen hätte, hätte vermutlich die Gefahr der totalen politischen Isolation
der Gewerkschaften und des Verlustes jeglichen Einflusses auf die Neuordnung der

Brief Kost an Adenauer vom 12.1. 1950. BA, B 136, 2456.
Brief Henle an Adenauer vom 9.2. 1950. BA, B 136, 2456.
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Montanindustrie mit sich gebracht. In der Sitzung des Bundesvorstandes des DGB
vom 21. November 1950 wurde diese Möglichkeit abgelehnt; die Begründung Hans
vom Hoffs lautete u. a. : „[. . .] eine Haltung des DGB, die eine Übertragung von Ho-
heitsrechten auf die Bundesregierung nicht begrüßte, würde von der Mitgliedschaft
nicht verstanden werden."106
Anstelle abstrakter Ablehnung der Übertragung von Neuordnungskompetenzen auf
die Bundesregierung entschied sich die Führung des DGB dafür, das Interesse der Bun-
desregierung an einer weiteren Mitarbeit der Gewerkschaften als Druckmittel für die
Durchsetzung eigener Forderungen nutzbar zu machen. Die Strategie des DGB in den
Auseinandersetzungen um die gesetzliche Regelung der Montanmitbestimmung be-
stand darin, die Zustimmung zu den Neuordnungsplänen der Bundesregierung und
die Fortsetzung der eigenen konstruktiven Mitarbeit in den Neuordnungsgremien von
der Aufrechterhaltung und gesetzlichen Absicherung der seit 1947 praktizierten pari-
tätischen Mitbestimmung abhängig zu machen und dieser Politik durch die Mobilisie-
rung der gewerkschaftlichen Basis in Form von Urabstimmung und Streikdrohung
Nachdruck zu verleihen. Die DGB-Führung war also bereit, dem Konzept des wirt-
schaftlichen Verbundes von Kohle und Eisen, auf das sich Vertreter der Stahltreuhän-
dervereinigung und der Deutschen Kohlenbergbau-Leitung unter dem Einfluß der
Bundesregierung und der Altkonzerne am 27.Oktober 1950 geeinigt hatten, zuzu-
stimmen oder es zumindest zu tolerieren, sofern die Montanmitbestimmung in ihrem
Sinn geregeltwerden würde. Von dieser vergleichsweise pragmatischen Politikwar vor
allem die Neuordnungskonzeption der IG Bergbau betroffen, die von einer vollständi-
gen Trennung von Kohle und Eisen ausging. Als Gegenleistung für den Verzicht auf
die Durchsetzung dieser Konzeption wurde der Bergbau in die Forderung nach ge-
setzlicher Absicherung der paritätischen Mitbestimmung einbezogen.
Symptomatisch für die pragmatische Wendung in der Politik des DGB war die Über-
tragung der Leitung der Mitbestimmungsangelegenheiten von der Hauptabteilung
„Arbeitsrecht" auf die Hauptabteilung „Wirtschaft" am 23. Oktober 1950.107 Der Lei-
ter der Hauptabteilung Wirtschaft, Hans vom Hoff, der bei den Verhandlungen über
den Schumanplan in Paris als DGB-Delegierter teilgenommen hatte und infolge dieser
Tätigkeit detailliertere Einblicke in die Interessen der Bundesregierung gewonnen ha-
ben dürfte, war wohl einer der exponiertesten Pragmatiker in der DGB-Führung; er
gehörte zu den eifrigsten Befürwortern einer Kooperation des DGB mit der Bundesre-
gierung mit dem Ziel relativ kurzfristiger Erfolge.108
Zum ersten Mal wurde die neue Strategie am 7. November 1950 in einer Besprechung
verschiedener mit der Neuordnung der Montanindustrie beschäftigter Gewerkschaf-
ter erörtert. Übereinstimmung bestand bei den Teilnehmern darüber, „daß vom deut-
schen Standpunkt die Einschaltung der Verantwortlichkeit der Bundesregierung ge-

106 Protokoll der 11. Sitzung des Bundesvorstandes des DGB vom 21.11. 1950. DGB-Archiv.
107 Protokoll der 41. Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes des DGB vom 23.10. 1950. DGB-

Archiv.
108 Zur Beurteilung der politischen Haltung vom Hoffs vgl. Theo Pirker: Die blinde Macht. l.Teil,

S.216.
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fordert werden muß, daß aber die Einschaltung für die Absichten und Pläne der Ge-
werkschaften eine Gefahr bedeutet". Aus diesem Grund müßten die verantwortlichen
Gewerkschaftsstellen „entscheidende Beschlüsse" fassen, wobei sie vor einer ernsten
Auseinandersetzung mit der Regierung, den militärischen Stellen und der Wirtschaft
nicht zurückschrecken dürften.109 Damitwar eine Vorentscheidung darüber gefallen,
daß die Gewerkschaften eine Zurückdrängung ihres Einflusses in der Montanindustrie
nicht kampflos hinnehmen würden, wenngleich die Maßnahmen im einzelnen noch
nicht festgelegt worden waren.
Die Entscheidung über die eigene Haltung bei den Auseinandersetzungen um die
Montanmitbestimmung fiel in einer Besprechung gewerkschaftlicher Spitzenfunktio-
näre und Neuordnungsexperten bei Hans Böckler am 19. November 1950.110 Be-
schlossen wurde die Kombination von Massenmobilisierung und Kabinettspolitik : Die
klassischen gewerkschaftlichen Kampfmittel der Urabstimmung und des Streiks soll-
ten ergänzt werden durch die Aufkündigung der Mitarbeit an der Neuordnung der
Montanindustrie. Bereits einen Tag später, in einer Besprechung mit Bundeswirt-
schaftsminister Erhard über technisch-organisatorische Probleme der Neuordnung,
kündigte vom Hoff an, daß die Gewerkschaften ihre Zustimmung zu einem Verbund
von Kohle und Eisen sowie zu einem einheitlichen deutschen Entflechtungsplan von

der Aufrechterhaltung der Institution des Arbeitsdirektors und der paritätischen Mit-
bestimmung der Gewerkschaften in den Aufsichtsräten abhängig machen würden.111
In der Sitzung des Bundesvorstandes des DGB am 21. November 1950 wurden die ge-
planten Maßnahmen diskutiert und befürwortet, offizielle Billigung fanden sie in ei-
nem Beschluß des Bundesausschusses vom 12. Januar 1951.112
In einem Brief an Adenauer vom 23. November 1950 forderte Böckler „für alle unter
das Gesetz Nr. 27 fallenden Unternehmungen die Einrichtung von paritätischen Auf-
sichtsräten und Vorständen, in denen ein Arbeitsdirektor als vollberechtigtes Vor-
standsmitglied mitarbeitet". Ferner kündigte er an, daß in den betreffenden Betrieben
von der IG Metall und der IG Bergbau eine Urabstimmung über die Bereitschaft der
Arbeiter, zur Erreichung dieses Zieles in den Streik zu treten, durchgeführt werde.113
109 Aktennotiz (Verf. : Stenzel) über die Besprechung vom 7.11. 1950. DGB-Archiv. Teilnehmer der

Besprechung waren : Walter Freitag (Vors. d. IG Metall), Franz Grosse (Vertreter der IG Bergbau
im Beirat der DKBL), Heinrich Deist,Willy Geldmacher, Erich Potthoff (gewerkschaftliche Mit-
glieder der STV), Hans vom Hoff und Adalbert Stenzel.

110 Das geht aus einem Brief Korschs an vom Hoff vom 21.11. 1950 hervor. DGB-Archiv; ferner aus
einer Mitteilung Korschs in der Sitzung des Gemeinschaftsausschusses DKBL/STV am 22.11.
1950. Aktennotiz über diese Sitzung: BA, B 109, 1092.

111 Protokoll (Verf.: Bömcke, Gewerkschaftsreferent im BWM) über eine Besprechung des Bundes-
wirtschaftsministeriums mit dem Bundesvorstand des DGB am 20.11.1950. DGB-Archiv (Ab-
schrift). Das Junktim des DGB ist auch in dem Memorandum der Bundesregierung zur Neuord-
nung der westdeutschen Eisen- und Stahlindustrie an die Alliierte Hohe Kommission (AHK) vom
27.12.1950 ausdrücklich erwähnt. NESI, S. 444ff.

112 Protokoll der 11. Sitzung des Bundesvorstandes des DGB am 21.11. 1950 und Protokoll (mit Be-
schluß) der 5. Sitzung des Bundesausschusses des DGB am 12.1. 1951. DGB-Archiv.

113 Der Briefwechsel Böckler-Adenauer ist des öfteren abgedruckt. Er ist für unseren Argumentations-
gang von geringerer Bedeutung, da es in diesen Briefen hauptsächlich um die Frage der Rechtmä-
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Die Urabstimmung fiel dann mit einem Anteil von 96% (IG Metall) bzw. 92% (IG Berg-
bau) Ja-Stimmen an den abgegebenen Voten sehr deutlich zugunsten eines eventuellen
Streiks aus.

Die Drohung der Aufkündigung der Mitarbeit an einem einheitlichen Entflechtungs-
plan wurde von den Gewerkschaften bis zum Zustandekommen der Verhandlungen
über die gesetzliche Regelung der Mitbestimmung immer wieder als Druckmittel an-
gewandt; so das letzte Mal am 13. Januar 1951 bei einer Besprechung im Bundeswirt-
schaftsministerium: Mit dem Argument, daß die Gewerkschaften über die Einzelhei-
ten eines deutschen Plans zur Neuordnung nur dann verhandeln könnten, „wenn
gleichzeitig die Frage des Mitbestimmungsrechts im Kohlenbergbau und in der Eisen-
und Stahlindustrie geklärt werde", verließen die anwesenden Gewerkschafter demon-
strativ die Sitzung, nachdem Bundeswirtschaftsminister Erhard sich als für die Mitbe-
stimmungsfrage nicht kompetent bezeichnet hatte.114
Tatsächlich tangierte dieWeigerung der Gewerkschaften, vorläufig an einem gemein-
samen Neuordnungsplan mitzuarbeiten, die Interessen der Bundesregierung und der
von ihr vertretenen Unternehmer der Montanindustrie erheblich. Bundeswirtschafts-
minister Erhard schlug deshalb dem Kanzler im Dezember 1950 vor, in der Neuord-
nungsfrage gegenüber den Alliierten einstweilen Zurückhaltung zu üben, da sonst „die
Bundesregierung [. . .] angesichts der unnachgiebigen Haltung der Gewerkschaften
gezwungen sein [würde], die Alliierte Hohe Kommission auf die auf deutscher Seite
bestehenden Meinungsverschiedenheiten hinzuweisen"; dies würde „der Alliierten
Hohen Kommission Gelegenheit geben, über voneinander abweichende deutsche Auf-
fassungen zu entscheiden",115 was sowohl die Bundesregierung als auch die Altkonzer-
ne auf jeden Fall vermeiden wollten.116
Die große Bedeutung, die die Bundesregierung der Entflechtungsfrage beimaß, grün-
dete in ihrer Befürchtung, daß für die Annahme des Schumanplans „bei einer Diskrimi-
nierung der deutschen Wirtschaft durch etwa im Gesetz 27 oder etwa in Verfolg des
Gesetzes 27 getroffene Maßnahmen" erhebliche „politische Schwierigkeiten" zu er-

ßigkeit eines politischen Streiks in einer parlamentarischen Demokr atie geht. Auch auf die einzel-
nen gewerkschaftlichen Aktionen zur Mobilisierung der Mitgliederbasis im „Kampf um die Mon-
tanmitbestimmung" soll hier nicht weiter eingegangen werden, denn darüber gibt es reichlich Lite-
ratur. Es seien nur genannt E.Potthoff: Der Kampf um die Montanmitbestimmung; E.Schmidt:
Die verhinderte Neuordnung 1945-1952 ;Th. Pirker: Die blinde Macht. 1. Teil ; W. Hirsch-Weber:
Gewerkschaften in der Politik.

114 Vermerk (Verf.: Thiesing, BWM) über eine Besprechung im Bundeswirtschaftsministerium über
die Entflechtung und Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie am 13.1. 1951. BA, B 109, 60666.
Vgl. dazu auch Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951),
S.32ff.

115 Brief Erhard an Adenauer vom 15.12.1950.BA,B 136,2457. Ähnlich beurteilte der Leiter der STV,
Heinrich Dinkelbach, in einer Besprechung beim BWM am 3.1.1951 die Situation. Aktennotiz die-
ser Besprechung (gez. Stenzel, DGB), DGB-Archiv.

116 Besorgt über die Gefährdung des deutschen Einheitsvorschlags durch die Gewerkschaften äußerte
sich z. B. auch Gerhard Schroeder, Vorstandsmitglied des Klöckner-Konzerns (nicht zu verwech-
seln mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten und Leiter der Rechtsabteilung der STV, Gerhard
Schröder). Brief Schroeder an Rust (BK) vom 10.1. 1951. BA, B 136, 725.
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warten wären.117 Dazu zählten zweifellos auch die Schwierigkeiten, die die Bundesre-
gierung von einem Teil der Unternehmerschaft der Montanindustrie befürchten muß-
te, falls die Alliierten ihre Entflechtungskonzeption ohne Rücksicht auf die Vorstellun-
gen und Interessen der Montanunternehmer durchsetzen würden. Das zeigte ein Brief
Günter Henles an den Bundeskanzler, in dem er die Bundesregierung zu einer kom-
promißlosen Elaltung in der Verbundfrage aufforderte: „Wir [die Montanunterneh-
mer] würden in der Verbundfrage bestimmt nicht so insistieren, wäre es nicht unsere
ehrliche Überzeugung, daß hier unter das Ausmaß der deutschen Vorschläge nun nicht
weiter herabgegangen werden kann. Von mir persönlich aber wissen Sie, wie nachhal-
tig ich immer wieder für den Schumanplan geworben habe, was ich auch gerne weiter
tue, wenn nicht unverständliche Unnachgiebigkeit der Gegenseite zu einer Regelung
führen sollte, die mir den eigenen Leuten an der Ruhr gegenüber die Trümpfe aus der
Hand schlägt."118
Ohne die Zustimmung des größten Teiles der vom Schumanplan betroffenen Unter-
nehmerschaft oder gar gegen derenWiderstandwäre jedoch das Projekt eines gemein-
samen Marktes für Kohle und Stahl politisch sinnlos gewesen. Das relativ kurzfristige
Interesse der Bundesregierung an einer Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften war
von dem Bestreben motiviert, durch geschlossenenWiderstand auf deutscher Seite die
alliierten Entflechtungsbehörden zu einer Revision ihrer Entflechtungspläne zu bewe-
gen, um damit wiederum die Voraussetzungen für die Zustimmung der verschiedenen
Interessengruppen zum Schumanplan zu schaffen. „Politische Schwierigkeiten" bei
der Durchsetzung des Schumanplans hätten sich für die Regierung Adenauer auch in-
folge der knappen parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse ergeben können: Den
208 Abgeordneten der Regierungsparteien aus CDU/CSU, FDP und DP standen 194
oppositionelle Abgeordnete der SPD, KPD, BP, des Zentrums und kleinerer Splitter-
gruppen gegenüber. Da die Bundesregierung noch keine größeren innen- und außen-
politischen Erfolge aufweisen konnte, war nicht von vornherein, vor allem nicht im
Falle harter sozialpolitischer Konfrontationen, mit einer uneingeschränkten Unter-
stützung der Regierungspolitik durch sämtliche Abgeordnete der Koalitionsfraktio-
nen zu rechnen. Als Unsicherheitsfaktoren mußten primär die auf dem linken Flügel
der CDU/CSU angesiedelten „christlichen Gewerkschafter" gelten, die auch im DGB
organisiert waren. In dieser Situation konnte sich die Bundesregierung eine massive
Opposition der Gewerkschaften nicht leisten, „wollte sie sich nicht mit einer unüber-
brückbaren Polarisierung das eigene Grab schaufeln".119

117 Das äußerte Bundeswirtschaftsminister Erhard in einer Besprechung mit dem Amerikanischen Ho-
hen Kommissar McCloy am 2.1. 1951 über die Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie. Ver-
merk über diese Besprechung (Verf.: Günther, BWM): BA, B 102, 60685. Ebenso wurde die Ent-
flechtungsfrage im BK beurteilt: „Bei einem Diktat der Entflechtung durch die Hohe Kommission
wird sich für den Schuman-Plan keine Mehrheit im Bundestag finden." Vermerk (Verf. : Rust, BK)
vom 19.2. 1951. BA,B 136, 2458.

118 Brief Henle an Adenauer vom 13.2. 1951. BA, B 136,2457 (Abschrift).
119 Zit. nach Lutz Niethammer: Strukturreform und Wachstumspakt. In: Vom Sozialistengesetz zur

Mitbestimmung, S.356.
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Konkret hieß dies : Die Bundesregierungwar für die Realisierung ihres ersten größeren
außenpolitischen Vertragswerks wegen der unsicheren parlamentarischen Mehrheits-
verhältnisse und der noch ungenügend konsolidierten gesellschaftlichen Kräftever-
hältnisse auf die Kooperationmit den Gewerkschaften angewiesen. Aus diesem Grund
setzte sich bei ihr die Auffassung durch, daß man den gewerkschaftlichen Mitbestim-
mungsforderungen ein Stück weit nachgeben müßte, wenn damit ein Stillhalten der
Gewerkschaften in anderen politischen Fragen, vor allem den außenpolitischen, zu er-
reichen wäre.
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III. Die gesetzliche Absicherung der paritätischen Mitbestimmung
in der Montanindustrie als partieller Kompromiß

unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Interessen
(November 1950 bis April 1951)

Art und Ziel der gewerkschaftlichen Aktivitäten für die Mitbestimmung in der Mon-
tanindustrie verdeutlichten die Politisierung dieses partiellen Klassenkonfliktes, d. h.
die Verschiebung derAuseinandersetzungen von der Ebene der sozialen Gegenspieler,
wie dies für die Verhandlungen von Hattenheim, Bonn und Maria Laach im Frühjahr
und Sommer 1950 charakteristisch war, auf die im engeren Sinn politische Ebene.
Hauptgegenspieler der Gewerkschaften war nun die Bundesregierung, die dazu ge-
zwungen werden sollte, sich für eine vom Bundestag zu verabschiedende dauerhafte
gesetzliche Regelung der paritätischen Mitbestimmung im Montanbereich einzuset-
zen.

Die DGB-Führung ließ über den politischen Charakter ihrer Aktivitäten von Anfang
an keine Zweifel aufkommen. Das zeigte sich schon daran, daß Böckler seine Briefe, in
denen er die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen ankündigte und verteidigte, di-
rekt an Bundeskanzler Adenauer richtete. Auch bezüglich erneuter Verhandlungen
mit den Unternehmern gab die DGB-Führung zu verstehen, „daß diese Verhandlun-
gen zweckmäßigerweise nicht mehr unter der Federführung des Arbeitsministers oder
des Wirtschaftsministers erfolgen könnten, sondern daß der Bundeskanzler selbst die
Verhandlungsführung übernehmen sollte".1 Offensichtlich erwartete die DGB-Füh-
rung von Bundeskanzler Adenauer, daß er sich nach Abwägen der innen- und außen-
politischen Situation und der beteiligten wirtschaftlichen und sozialen Interessen um

der Verwirklichung umfassenderer politischer Ziele willen für eine weitgehende Reali-
sierung der gewerkschaftlichen Forderungen einsetzen würde. Den ursprünglich für
Mitbestimmungsfragen zuständigen Fachministerien für Wirtschaft und für Arbeit
fehlten dergleichen umfassende Kompetenzen, weshalb die Gewerkschaften mit der
Unterstützung ihrer Mitbestimmungsvorstellungen durch diese Ministerien kaum
rechnen konnten. Außerdem bestärkten die negativen Erfahrungen, die sie mit beiden
Ministerien in den Verhandlungen über ein allgemeines Mitbestimmungsrecht bzw.
bei der Neuordnung der Montanindustrie in den vergangenen Monaten gemacht hat-
ten, ihren Entschluß, als Vermittler nur den Bundeskanzler selbst zu akzeptieren.

1. Vorüberlegungen zur Lösung des Mitbestimmungskonflikts aufSeiten
der Bundesregierung und der Unternehmer

Die Entscheidung des Bundeskanzlers über seine künftige Rolle in den Auseinander-
setzungen um das Mitbestimmungsrecht in der Montanindustrie setzte einen Klä-

1 Das geht aus einer Aktennotiz von Rust (BK) vom 14.12. 1950 hervor. BA, B 136, 725.

71



rungsprozeß bei der Bundesregierung und den bürgerlichen Parteien und Interessen-
gruppen über das weitere Vorgehen gegenüber den gewerkschaftlichen Forderungen
voraus. Eine Möglichkeitwäre gewesen, die Forderungen des DGB strikt abzulehnen;
diese Haltung hätte damit begründetwerden können, daß Entscheidungen des Parla-
mentes nicht durch den Druck einer einzelnen gesellschaftlichen Interessengruppe,
oder, wie es der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Fritz Berg,
formulierte, durch den „Druck der Straße"2 zustande kommen dürften. Dieser Kon-
frontationskurs hätte allerdings die Gefährdung der außenpolitischen Ziele Adenauers
sowie soziale Konflikte und politische Instabilität

-

den Verlust der knappen Koaliti-
onsmehrheit im Bundestag nicht ausgeschlossen

-

zur Folge haben können. Anderer-
seits hätte die Zustimmung zu neuen Verhandlungen mit der DGB-Spitze die de-
facto-Anerkennung des gewerkschaftlichen Rechts, für politische Ziele in den Streik
zu treten, bedeuten können. Das allerdings wollten die Unternehmerverbände ebenso
vermeiden wie die Bundesregierung und die bürgerlichen Parteien, da sie befürchteten,
daß die Gewerkschaften in Zukunft eine Ausweitung der paritätischen Mitbestimmung
auf die übrigen Industriezweige anstreben könnten und daß damit die paritätische Mit-
bestimmung als Regelfall präjudiziertwerden könnte.
Bei der Bundesregierung und einem Teil der Unternehmer der Ruhrindustrie setzte
sich bald nach der Ankündigung der gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen die Auf-
fassung durch, daß ein Ausgleich mit den Gewerkschaften angestrebt werden müsse.
So wandte sich Anfang Dezember 1950 der dem konservativen Flügel der CDU zuge-
hörige Bundesinnenminister Robert Lehr, der schon Anfang 1946 als Oberpräsident
der damaligen Nordrhein-Provinz vertrauliche Gespräche zwischen einzelnen Ge-
werkschaftern und Montanunternehmern zurVerhinderung der nach dem Potsdamer
Abkommen drohenden Entflechtung der Ruhrkonzerne initiiert und koordiniert hat-
te3 und der über gute Kontakte zu den Repräsentanten der Altkonzerne verfügte, an
BundeskanzlerAdenauer, um ihn von der Notwendigkeit einerAussprachemitUnter-
nehmern und Gewerkschaftern „im kleinsten Kreise" zu überzeugen.4
Vorausgegangen war ein Gespräch Lehrs mit Hans Böckler und Matthias Föcher vom
DGB sowie dem nordrheinwestfälischen Ministerpräsidenten KarlArnold, in dem sich
die Gesprächspartner für einen Ausgleich zwischen den Interessen der Unternehmer
und der Gewerkschaften ausgesprochen hatten. Die Gesprächspartner Lehrs repräsen-
tierten die politisch-parlamentarische Basis der späteren Mitbestimmungsregelung:
Böckler die gemäßigten, auf „Sozialpartnerschaft" orientierten Sozialdemokraten im
DGB, Föcher die im DGB organisierten christlichen Gewerkschafter und Arnold den
sozialreformerischen Flügel der CDU sowie, als Ministerpräsident von Nordrhein-
Westfalen, die spezifischen politischen und sozialen Verhältnisse des Ruhrgebiets.5 Als
Verhandlungspartner auf Seiten der Unternehmer empfahl Lehr dem Bundeskanzler

2 Fernschreiben Berg an Adenauer vom 4.1. 1951. BA, B 136, 723.
3 Eberhard Schmidt: Die verhinderte Neuordnung 1945-1952, S.75.
4 Brief Lehr an Adenauer vom 1.12. 1950. BA, B 136, 725.
5 Der Einfluß des Arbeitnehmerflügels der CDU auf das Zustandekommen der Mitbestimmungsver-
handlungen wird weiter unten behandelt.
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die beiden Altkonzernvertreter Hans-Günther Sohl (Vereinigte Stahlwerke) und Gün-
ter Henle (Klöckner).
Auch im Bundeswirtschaftsministerium wurden schon bald Überlegungen zur Lösung
der Montanmitbestimmungsfrage angestellt. Der Leiter der Abteilung Wirtschafts-
ordnung, Ludwig Kattenstroth, schlug dem Bundeswirtschaftsministervor, sich für eine
Sonderregelung in den entflochtenen Betrieben vor der Verabschiedung eines allge-
meinen Betriebsverfassungsgesetzes einzusetzen. Möglichen Bedenken von Ludwig
Erhard gegen die Parität und gegen die Wahl betriebsfremder Arbeitnehmervertreter
in den Aufsichtsräten begegnete Kattenstroth mit dem Hinweis auf die positiven Erfah-
rungen, die in den entflochtenen Betrieben seit 1947 gemacht worden seien. Es habe
sich gezeigt, „daß bei den entflochtenen Betrieben die Aufsichtsratsbeschlüsse in den
letzten Jahren fast immer einstimmig gefaßtworden seien". Die Wahl betriebsfremder
Arbeitnehmervertreter in die Aufsichtsräte verteidigte Kattenstroth sogar mit dem Ar-
gument, „daß f.

.

.] ein betriebszugehörigerArbeitnehmer bei der Problematik und der
Größenordnung der hier in Betracht kommenden Gesellschaften nur selten in der Lage
sein wird, die schwierigen Probleme, die zur Beratung und Entscheidung stehen, zu
übersehen und sich ein selbständiges Urteil hierüber zu bilden".6
Kattenstroths Argumentation war geeignet, die betriebswirtschaftlich-funktional mo-
tivierten Vorbehalte gegen eine dauerhafte Verankerung der paritätischen Montan-
mitbestimmung zu zerstreuen, nicht jedoch die politischen Bedenken der Bundesregie-
rung, daß die Kampfmaßnahmen der Gewerkschaften nach dem Beispiel der Montan-
industrie Schule machen könnten, wenn den gewerkschaftlichen Forderungen in ei-
nem Teilbereich derWirtschaft erst einmal Rechnung getragen worden sei. Aus diesem
Grund vermied die Bundesregierung zunächst noch jede genauere inhaltliche Festle-
gung in der Mitbestimmungsfrage und ließ stattdessen nur allgemeine Verhandlungs-
bereitschaft erkennen. In einem Brief an Böckler stellte Bundeswirtschaftsminister Er-
hard lediglich eine Übergangsregelung „für den Bereich der Eisen- und Stahlindustrie
und vielleicht auch des Bergbaus [. . .], die später bei Inkrafttreten des Betriebsverfas-
sungsgesetzes von der in diesem Gesetz vorgesehenen Regelung abgelöst wird", in
Aussicht.7 Nach einer dem DGB zugegangenen Information aus dem Bundeswirt-
schaftsministerium waren infolge der gewerkschaftlichen Aktionen Teile der Bundes-
regierung, insbesondere das Bundeswirtschaftsministerium, zu der Auffassung
gelangt, „daß es richtiger sei, bei den entflochtenen Betrieben den status quo aufrecht-
zuerhalten".8 In Abwesenheit des Bundeskanzlers beschloß deshalb das Bundeskabi-
nett, Adenauer den Vorschlag zu unterbreiten, daß er den Versuch unternehmen soll-
te, die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmern unter seiner Lei-
tung wieder in Gang zu bringen.9
Für die Wiederaufnahme von Verhandlungen unter Beteiligung von Bundeskanzler
Adenauer als Vermittler intervenierten am 19. Dezember 1950WalterRaymond, Hans
6 Aktennotiz Kattenstroth für Erhard vom 30.11. 1950. BA, B 102, 60675.
7 Brief Erhard an Böckler vom 11.12. 1950. DGB-Archiv.
8 Aktennotiz (Verf. : vom Hoff) für Böckler vom 13.12. 1950. DGB-Archiv.
9 Ebenda.
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Bilstein und Ernst-Gerhard Erdmann von der Bundesvereinigung der Deutschen Ar-
beitgebervereinigung (BDA) bei Bundespräsident Theodor Heuß. Oberstes Ziel der
geforderten Verhandlungen sollte „die Erhaltung des sozialen Friedens" sein; Ade-
nauer sollte mäßigend auf die Verhandlungspartner einwirken und „in seiner ernsten
und eindringlichen Art alle Beteiligten darauf hinweisen, in welch ungeheurer Gefahr
sich Deutschland heute befinde und welche verheerenden Folgen deshalb klassen-
kämpferische Auseinandersetzungen haben müßten".10 Die Vertreter der Arbeitge-
berverbände, die von den Gewerkschaften anläßlich der Hattenheimer Verhandlun-
gen noch dem „fortschrittlichen" Flügel der Unternehmer zugerechnet worden wa-

ren, 11 ließen allerdings keine Zweifel daran, daß es in erster Linie die Interessen der Ge-
werkschaften seien, die zurücktreten müßten, da die Realisierung der gewerkschaftli-
chen Vorstellungen „schließlich zu einem völligen Dominieren derArbeitnehmerorga-
nisationen [. . . sowie] unweigerlich zum Zentralismus und damit zum volkseigenen
Betrieb führen" müßte.12
In scharfer Form warnte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie,
Fritz Berg, den Bundeskanzler vor den möglichen Folgen der gewerkschaftlichen Ak-
tionen. Die für die entstandene Lage Verantwortlichen sah er einzig auf der Seite der
Gewerkschaften stehen, die „nicht durchdacht [hätten], welche gefährliche Lawine sie
hier allein wirtschaftlich auszulösen drohen" und, in politischer Hinsicht, „wie gefähr-
lich es in Deutschland werden kann, Ansehen und Kompetenz des Parlamentes zu un-
tergraben". Auf konkrete Vorschläge zur Beilegung der Auseinandersetzungen wollte
sich allerdings auch Berg nicht festlegen; er äußerte lediglich die Hoffnung, „daß
durch Vernunft und wirtschaftliche Einsicht die völlig unzeitgemäß heraufbeschwore-
nen Gefahren noch behoben werden".13 Nach den Vorstellungen Bergs war es die Auf-
gabe des Bundeskanzlers, als Sachwalter eines vermeintlich höheren, gemeinsamen In-
teresses auf die Gewerkschaften mäßigend einzuwirken und sie von ihren „gefährli-
chen" Beschlüssen abzubringen. Die Hoffnung auf die integrierende, ja disziplinieren-
de Funktion des Bundeskanzlers machte das Dilemma deutlich, in dem sich die beiden
Unternehmerverbände anläßlich der gewerkschaftlichen Aktionen befanden. Von
einer unnachgiebigen Haltung befürchteten sie eine längerfristige Zuspitzung des
Klassenkonflikts und damit nicht absehbare wirtschaftliche und politische Schäden;
Kompromißbereitschaft andererseits schloß nach ihrer Beurteilung das Risiko der
Präjudizierung der paritätischen Mitbestimmung für die übrigen Industriezweige
ein.
Unterschiedlich nahmen die montanindustriellen Unternehmer zu den Mitbestim-
mungsforderungen der Gewerkschaften Stellung. Als repräsentativ für die Unterneh-
mensleiter der entflochtenen, von den Altkonzernen unabhängigen Gesellschaften
konnte die Meinung des Vorsitzenden der Stahltreuhändervereinigung, Heinrich
10 Zit. nach einer Aufzeichnung (Verf.: Werz, Bundespräsidialamt) über die Unterredung von Ray-
mond u.a. mit Bundespräsident Heuß am 19.12. 1950. BA, B 136, 721.

11 Vgl. Kapitel II, 1 a.
12 S.o.jAnm.lO.
13 Fernschreiben Berg an Adenauervom 4.1. 1951. BA, B 136, 723.
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Dinkelbach, gelten. Dinkelbach, der an der Einführung der Mitbestimmungsregelung
im Jahr 1947 selbst einigen Anteil hatte, betonte gegenüber dem DGB-Vorstand, daß
die Stahltreuhändervereinigung nicht daran denke, „solange ihr das Vorschlags- und
Entscheidungsrecht zusteht, die bisherige Ordnung in den entflochtenen Betrieben zu

beseitigen", sondern im Gegenteil „auch die neu zu bildenden Kerngesellschaften nach
diesen Gesichtspunkten zu behandeln".14
Bei den Konzernen war man freilich zurückhaltender mit einer positiven Beurteilung
der paritätischen Mitbestimmung. Hans-Günther Sohl vom Vorstand der Vereinigten
Stahlwerke bekundete, daß er die bisherige Parität als dauerhafte Regelung nicht aner-
kennen wolle.15 Als Kompromißangebot an die Gewerkschaften verstand sich der Vor-
schlag des Klöckner-Konzerns, der noch mit anderen Unternehmern der Ruhrindu-
strie abgesprochen war: Die Aufsichtsräte sollten mit fünf Vertretern der Privatwirt-
schaft (aus der Industrie und der Bankwirtschaft) und mit fünfVertretern der Gewerk-
schaften (einschließlich der öffentlichen Hand) besetzt werden. Der Aufsichtsratsvor-
sitz sollte „der Industrie überlassen" werden, „wobei jedoch nach außen hin der Pari-
tätsgedanke 5 : 5 hervorgekehrt werden" sollte.16 Der Mitbestimmungsvorschlag des
Klöckner-Konzerns zeigte einerseits, daß sich zumindest die politisch Denkenden un-
ter den Altkonzern-Repräsentanten, wie beispielsweise der CDU-Abgeordnete Henle,
durchaus über die Notwendigkeit einer baldigen Einigungmit den Gewerkschaften im
eigenen längerfristigen Interesse klar waren, daß sie aber andererseits, so weit es ir-
gendwie möglich war, die Vorherrschaft der Vertreter der Privatwirtschaft in den Auf-
sichtsräten retten wollten.
Als einer von wenigen Vertretern privatwirtschaftlicher Interessengruppen sprach sich
der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen fürWertpapierbe-
sitz, Carl Christian Schmid, für die Beibehaltung der paritätischen Mitbestimmung in
der Montanindustrie aus.17 Die Stellungnahme Schmids hatte vermutlich taktische
Gründe: Schmids Organisation setzte sich primär für die Rückgabe des unter Treu-
handverwaltung stehenden Aktienvermögens an die Altbesitzer ein; als Folge eines Zu-
geständnisses an die Gewerkschaften in derMitbestimmungsfrage erwartete erwohl

-

realistischerweise
-

einen geringerenWiderstand gegen die Bestrebungen zurWieder-
herstellung privatwirtschaftlicher Eigentumsverhältnisse.
Die drei westlichen Alliierten verhielten sich in der Mitbestimmungsfrage neutral. Von
den alliierten Militärbehörden wurde wiederholt erklärt, daß die Regelung der Mitbe-
stimmung ausschließlich eine deutsche Angelegenheit sei, in die sie sich in keiner Weise

14 Aktennotiz (Verf.: Stenzel, DGB) über eine Besprechung des Bundesvorstands des DGB mit Vertre-
tern der STV am 24.11.1950. DGB-Archiv.

15 Diese Einschätzung der Haltung Sohls zur Mitbestimmung herrschte zumindest bei der DGB-
Führung nach einem Gespräch vom Hoffs mit ßoemcke vom BWM vor. Aktennotiz (Verf.: vom
Hoff) für Böckler vom 13.12. 1950. DGB-Archiv.

16 Notiz Rust (BK) für Adenauer über eine Mitteilung von Schroeder (Klöckner) vom 4.1. 1951. BA,
B 136, 2457.

17 Aktennotiz (Verf.: vom Hoff) vom 13.12. 1950; Brief Agartz an Böckler vom 15.12. 1950. DGB-
Archiv.
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einzumischen gedächten.18 Damit waren die Voraussetzungen für eine von den Vor-
stellungen der westlichen Verbündeten unabhängige Lösung des Mitbestimmungs-
konflikts gegeben.

2. Die Rolle der christlichen Arbeitnehmerschaft (christliche Gewerkschafter
im DGB/Sozialausschüsse der CDU/CSU)

Neben den Interessengruppen der Kapitalseite beeinflußte auch der Arbeitnehmerflü-
gel der CDU/CSU die Haltung von Bundeskanzler Adenauer in derMitbestimmungs-
frage. Widerstand gegen die Tendenzen zur Verschlechterung der Mitbestimmungs-
regelung ging vor allem von den Sozialausschüssen der CDU-Ortsvereine des Ruhr-
gebiets aus. Exemplarisch dafürwar die Entschließung des Sozialausschusses der CDU
Mülheim-Ruhr vom 10. Dezember 1950, in der es u. a. hieß: „Die Versammelten müs-
sen ihrer Besorgnis Ausdruck geben, daß sowohl die Fraktion als auch die von uns ge-
tragene Bundesregierung nach dem bisher über Gesetzentwürfe und Verhandlungen
Wahrgenommenen nicht gewillt sind, den Erwartungen der christlich-demokratischen
Arbeitnehmer nach einer echten Mitbestimmung zu entsprechen. Eine Fehlerquelle in
seinem Fundament würde ein gesetzliches Mitbestimmungsrecht aufweisen, wenn bei-
spielsweise die Arbeitnehmer nur zu einem Drittel in den maßgebenden Körperschaf-
ten (Aufsichtsrat,Wirtschaftskammer usw.) vertreten wären. [.

.

.]Wir lassen auch kei-
nen Zweifel darüber aufkommen, daß wir uns in den wichtigen gemeinsamen Fragen
nicht gegen die Gewerkschaften entscheiden werden."19 Dieser Druck eines Teiles der
Mitgliederbasis blieb nicht ohne Wirkung auf die Sozialausschüsse der Bundestags-
fraktion der CDU/CSU. Auf einerTagung der Vorsitzenden der Sozialausschüsse am

6. Januar 1951 in Bonn wurde die Beibehaltung der „fortschrittlichen Gestaltung der
Betriebsverfassung der entflochtenen Betriebe der eisenschaffenden Industrie" und
ihre Ausdehnung „aufweitere Bereiche der Grundindustrien" gefordert.20
Während in programmatischer Hinsicht weitgehende Übereinstimmung mit dem
DGB bestand, unterschieden sich die Auffassungen beider Seiten über die zur Errei-
chung dieses Zieles angemessene Taktik grundlegend. Die Sozialausschüsse lehnten

18 Vermerk (Verf. : Deist) über eine Besprechung von Gewerkschaftern mit dem amerikanischen Ho-
hen Kommissar McCloy am 14.12. 1950. DGB-Archiv; Aktennotiz (Verf.: Stenzel) über eine Be-
sprechung des geschäftsführenden Ausschusses der STVmit dem Bundesvorstand des DGB am 4.12.
1950. DGB-Archiv; Vermerk (Günther, BWM) über eine Besprechung des Bundeswirtschaftsmini-
sters mit den Wirtschaftsberatern und den Leitern der Decartelisation und Industrial Déconcentra-
tion Group der AHK am 22.11. 1950. BA, B 136, 2457. Die Protokolle der Sitzungen der Alliierten
Hohen Kommission sind im Public Record Office, London (Bestand: FO 1005) einzusehen, konn-
ten jedoch zu dieser Untersuchung noch nicht herangezogen werden.

19 Entschließung des Sozialausschusses der CDU Mülheim-Ruhr vom 10.12. 1950. BA, B 136, 721.
20 Stellungnahme der Vorsitzenden der Sozialausschüsse und der Arbeitnehmerabgeordneten der
CDU/CSU-Fraktion des Bundestages zum Streikbeschluß der IG Metall, vom 6.1. 1951. BA, NL
Kaiser, 42.
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die Streikdrohung der Gewerkschaften entschieden ab und begnügten sich mit Appel-
len an die Bundesregierung, „ohne Verzug die Initiative [zu] ergreifen und der Streik-
gefahr [zu] begegnen", da Kampfmaßnahmen der Gewerkschaften „sich nur verderb-
lich gegen unseren jungen demokratischen Staat auswirken" und „nurWasser auf die
Mühlen destruktiver Elemente bedeuten" könnten. Einen möglichen Streik um die
Mitbestimmung sahen sie als „Eingriff in die Rechte des Parlamentes", als „Verfas-
sungsbruch" und als „revolutionären Akt" an;21 sie wiederholten damit im wesentli-
chen die Argumente, die schon Bundeskanzler Adenauer in seinem Briefwechsel mit
Böckler gegen die Streikdrohung der Gewerkschaften vorgebracht hatte.
Über die Zulässigkeit der vom DGB angekündigten Kampfmaßnahmen kam es zu ei-
nem Konflikt innerhalb der christlichen Arbeitnehmerschaft, der die Auseinanderset-
zungen zwischen Adenauer und Böckler um die Verfassungsmäßigkeit eines politisch
motivierten Streiks reproduzierte. Gegen die Kritik am angedrohten Streik der Ge-
werkschaften durch die Sozialausschüsse der CDU/CSU um Johannes Albers wandte
sich die christlich-soziale Mitgliedgruppe des DGB22 mit dem stellvertretenden DGB-
Vorsitzenden Matthias Föcher an der Spitze auf einer Konferenz in Düsseldorf am
8. Januar 1951. In einer Entschließung der 42 Gewerkschafter, die an dieser Konferenz
teilnahmen, hieß es dazu : „Die christlichen Mitglieder des Deutschen Gewerkschafts-
bundes stehen in absoluter Treue hinter den auf demokratische Weise zustande ge-
kommenen Beschlüssen ihrer Gewerkschaften und lassen sich durch unverantwortli-
che und unsachliche Stellungnahmen parteipolitischer Organe nicht in ihrer Haltung
erschüttern. Sie sehen es aus ihrem christlich-sozialen Gewissen heraus als Verpflich-
tung an, zu einem Erfolg der den Gewerkschaften aufgezwungenen Maßnahmen im
Interesse der Arbeitnehmer und des deutschen Volkes beizutragen."23 Zweck dieser
Erklärungwar es, die Geschlossenheit und Stärke des DGB in einer die gewerkschaftli-
chen Interessen so zentral berührenden Frage wie der Mitbestimmung zu demonstrie-
ren.

Auf einer Tagung in Königswinter am O.Januar 1951 bestritt der Hauptvorstand der
Sozialausschüsse der CDU/CSU den Anspruch der christlich-sozialen Arbeitnehmer-
gruppe im DGB, die Interessen der gesamten in der CDU/CSU organisierten christli-
chen Arbeitnehmer zu vertreten. Erneut sprachen sich die Sozialausschüsse gegen ge-

Ebenda.
Die Bezeichnung „christlich-soziale Mitgliedgruppe des DGB", die von Föcher selbst verwendet
wurde, könnte die Annahme nahelegen, daß es sich dabei um gewerkschaftlich organisierte Mitglie-
der der CSU handeln würde. Tatsächlich handelte es sich um Gewerkschafter, die sich der Tradition
des christlichen Sozialismus verpflichtet fühlten, parteimäßig überwiegend in der CDU/CSU orga-
nisiert waren und aufgrund ihrer stärkeren gewerkschaftlichen Bindung im Konfliktfall eher ge-
werkschaftlich als parteimäßig orientiert waren. Nicht zu verwechseln damit ist die „christlich-so-
ziale Arbeitnehmerschaft" (CSA) der CSU in den sechziger Jahren, eine Hilfstruppe der CSU, deren
Aufgabe die Demonstration von „Arbeitnehmerfreundlichkeit" der CSU in Wahlzeiten war. Dazu
Alf Mintzel : Die CSU in Bayern. In : Jürgen Dittberner und Rolf Ebbighausen : Parteiensystem in der
Legitimationskrise. Studien und Materialien zur Soziologie der Parteien in der Bundesrepublik
Deutschland. Opladen 1973, S. 349-426.
Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951), S. 25 f.
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werkschaftliche Streikmaßnahmen aus, betonten aber wiederum, daß sie entschlossen
seien, „die gewerkschaftlichen Forderungen zum Mitbestimmungsrecht in der kohlen-
und eisenschaffenden Industrie, insbesondere in bezug auf bereits erworbene Rechte,
mit eindeutig legalenMitteln zu unterstützen".1*
Die innerhalb der christlichen Arbeitnehmerbewegung in Gang gekommene Grund-
satzdebatte über Angemessenheit und Rechtmäßigkeit gewerkschaftlicher Kampfmit-
tel zur Realisierung gesellschaftspolitischer Reformvorstellungen wurde nicht fortge-
führt, da sich Bundeskanzler Adenauer inzwischen öffentlich für die Beibehaltung der
paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie ausgesprochen hatte und damit
eine mögliche Verschärfung der Gegensätze, wenn nicht gar eine Spaltung der beiden
Richtungen der christlichen Arbeitnehmerbewegung, verhindert hatte.
Immerhin manifestierten diese Auseinandersetzungen die sonst latenten Gegensätze in
der christlichen Arbeitnehmerschaft: Die Gruppe der sich primär als Gewerkschafter
verstehenden christlichen Arbeitnehmer um Matthias Föcher betonte in Übereinstim-
mung mit der überwiegend sozialdemokratischen Führung des DGB das Prinzip der
Einheitsgewerkschaft und verteidigte den Anspruch des DGB und seiner Industriege-
werkschaften auf Mitbeteiligung bei der Gestaltung derWirtschaftsverfassung, selbst
wenn sie sich damit in Opposition zur überwiegenden Mehrheit ihrer eigenen Partei
brachte. Diesem Flügel standen die Mitglieder der Sozialausschüsse der CDU/CSU
gegenüber, die politisch motivierte Aktionen im außerparlamentarischen Bereich
grundsätzlich ablehnten. Sie erwarteten von ihrer Parteiführung bzw. von der von ihr
getragenen Bundesregierung, daß sie sich auch ohne massiven äußeren Druck für eine
angemessene Berücksichtigung der Arbeitnehmerinteressen einsetzten. Daß diese
Einschätzung unrealistisch war, zeigte sich spätestens bei der Verabschiedung des Be-
triebsverfassungsgesetzes im Juli 1952.25 Zweifellos überschätzten die Sozialausschüs-
se der CDU/CSU ihr Gewicht in den Unionsparteien und ihren Einfluß auf die Bun

-desregierung, deren Wirtschafts- und Sozialpolitik zumindest seit der Währungsre-
form eindeutig auf die Rekonstruktion des privatkapitalistischen Wirtschaftssystems
und auf die Bereitstellung von Rahmenbedingungen für eine rasche und reibungslose
Kapitalakkumulation in Großunternehmen abzielte und deren Sozialpolitik lediglich
eine nachgeordnete Funktion zur Vermeidung sozialer Krisen und der Bildung und
Erhaltung parteipolitischer Massenloyalität hatte.26
24 Rundschreiben des Hauptvorstands der Sozialausschüsse der CDU/CSU (gez.: J.Bock) vom 16.1.

1951. (Hervorhebung im Original) BA, NL Kaiser, 42 (An dieser Tagung nahmen 30 Personen teil).
25 Die Rolle der Sozialausschüsse bei derVerabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1952 ist
folgendermaßen zu charakterisieren: Teilweise Übereinstimmung mit dem DGB hinsichtlich der
konkreten Forderungen, aber Ablehnung der gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen (Drucker-
streik) und Sich-Verlassen auf die CDU/CSU-Fraktion, was schließlich dazu beitrug, daß die
Hauptforderungen der Sozialausschüsse unberücksichtigt blieben. Dazu Rolf Ebbighausen und
Wilhelm Kaltenborn: Arbeiterinteressen in der CDU? Zur Rolle der Sozialausschüsse. In : Dittber-
ner und Ebbighausen: Parteiensystem in der Legitimationskrise, S. 172-199; hier: S. 178.

26 Zum Verhältnis der christlichen Sozialisten in der CDU zur Parteispitze um Adenauer seit 1946:
Wolf-Dieter Narr: CDU

-

SPD. Programm und Praxis seit 1945. Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz
1966,S.85ff.
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Insgesamt zeigten die politischen Vorgänge um das Zustandekommen der Montan-
mitbestimmungsregelung die ambivalente Funktion des Arbeitnehmerflügels der
CDU/CSU: Einerseits war das Bündnis der der CDU/CSU angehörigen Sozialrefor-
mermit der Mehrheit der Sozialdemokraten im DGB die Voraussetzung für eine weit-
gehende Kooperation des DGB mit der bürgerlichen Bundesregierung und damit für
die Reduzierung ehemals umfassenderer Ziele der Gewerkschaftspolitik auf die Errin-
gung von Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechten;27 andererseits konnten die vom
Arbeitnehmerflügel der CDU/CSU-wenn auch mit unterschiedlichem Nachdruck-
unterstützten Mitbestimmungsforderungen der Gewerkschaften von der Bundesregie-
rung nicht übergangen werden, da bei der knappen parlamentarischen Mehrheit der
Bundesregierung und der noch wenig konsolidierten gesellschaftlichen Situation zu

Beginn des Jahres 1951 nur eine Politik der partiellen Zugeständnisse in der Mitbestim-
mungsfrage geeignet erschien, die längerfristige Loyalität des Arbeitnehmerflügels der
CDU/CSU zur Parteispitze bzw. zur Bundesregierung zu sichern. Die Rolle des Ar-
beitnehmerflügels der CDU/CSU beim Zustandekommen der Montanmitbestim-
mung hatte einen überwiegend passiven Charakter. Adenauers Eintreten für die Mit-
bestimmung war weniger das Ergebnis des parteiinternen Drucks seitens des Arbeit-
nehmerflügels, als vielmehr das Resultat taktischerÜberlegungen des Bundeskanzlers :

Durch Zugeständnisse in der Montanmitbestimmung, die als Beweis für die „arbeit-
nehmerfreundliche" Politik der Bundesregierung und der CDU/CSU dargestelltwer-
den konnten, sollte möglichenWiderständen aus den eigenen Reihen wie auch von den
Gewerkschaften gegenüber der Außen- und Wirtschaftspolitik des Bundeskanzlers
vorgebeugt werden und zugleich ein Teil der Arbeiterschaft als potentielleWähler ge-
wonnen oder zumindest bei der Stange gehalten werden.

3. Die Verhandlungen über eine Sonderregelung
der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie

vom Januar 1951 und die Vermittlerrolle von Bundeskanzler Adenauer

In dieser schwierigen politischen Situation schaltete sich BundeskanzlerAdenauer, wie
es von verschiedenen Seiten gefordert worden war, als Vermittler in die Mitbestim-
mungsauseinandersetzungen ein: Am 11.Januar 1951 kam Adenauer mit Böckler zu
einer Unterredung zusammen, auf der ihm der DGB-Vorsitzende zu verstehen gab,
daß für die Gewerkschaften ein Kompromiß nichtmöglich sei, „da er in jedem Falle zu
Lasten derArbeitnehmer in den bereits entflochtenenWerken gehen würde".28 Grund-

Vgl. dazu Gerhard Kraiker: Politischer Katholizismus in der BRD. Eine ideologiekritische Analyse.
Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1972, S. 145 f.
Sojedenfalls berichtete Böckler selbst über seine Aussprache mit Adenauer vor dem Bundesausschuß
des DGB am 12.1. 1951. Protokoll der 5. Sitzung des Bundesausschusses des DGB am 12.1. 1951.
DGB-Archiv. Ein Protokoll über das Gespräch Böckler-Adenauer lagmir nicht vor, vermutlich gibt
es auch gar keine Aufzeichnung über dieses „Gespräch unter vier Augen", so daß auch nicht zu re-

konstruieren ist, was tatsächlich verhandelt wurde.
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sätzlich positiv über das Mitbestimmungsrecht äußerte sich Adenauer auf dem CDU-
Landesparteitag in Westfalen am 14. Januar 1951, wobei er sich ausdrücklich auf das
Ahlener Programm seiner Partei berief.29
Der Bundeskanzler wurde in dieser Haltung noch bestärkt durch den Mitbestim-
mungsexperten der CDU/CSU, Gerhard Schröder, bei dem er sich in diesen Tagen
über Lösungsmöglichkeiten des Mitbestimmungskonflikts informierte.30 Schröder,
der an der Ausarbeitung des CDU/CSU-Entwurfes für ein Betriebsverfassungsgesetz
vom Mai 1950 führend beteiligt gewesen war und dort versucht hatte, zwischen den
Vorstellungen des Arbeitnehmer- und des Unternehmerflügels der CDU/CSU-Frak-
tion zu vermitteln, kannte aufgrund seiner Tätigkeit in der Stahltreuhändervereini-
gung die Probleme der Neuordnung der Montanindustrie recht gut. Er empfahl der
Bundesregierung, sich für eine „von der übrigen Industrie abweichende Regelung der
Aufsichtsräte" einzusetzen und nicht nur über den Betriebsverfassungsgesetzentwurf
der Regierung, sondern sogar über den der CDU/CSU-Fraktion hinaus Konzessio-
nen an die Gewerkschaften zu machen.31 Die paritätische Besetzung der Aufsichtsräte
in der Montanindustrie hielt Schröder dann für akzeptabel, wenn ein ausreichender
Einfluß der öffentlichen Hand, besonders der Bundesregierung, gesichert wäre; nach
seinen Vorstellungen sollten z.B. von 11 Aufsichtsratssitzen 3 durch die öffentliche
Hand besetzt werden. Mit dieser Konzeption konnte sowohl den Kritikern von links,
die eine Brechung der privaten Verfügungsgewalt über die Grundstoffindustrien mit-
tels deren Überführung in Gemeineigentum forderten, mit dem Hinweis auf den die
Eigentumsrechte neutralisierenden und das „Gemeinwohl" sichernden Einfluß der von
den öffentlichen Händen besetzten Aufsichtsräte begegnet werden, als auch den Kriti-
kern von rechts, die einen zu starken Einfluß der Gewerkschaften befürchteten. Wäh-
rend Schröder allerdings zunächst noch davon ausging, daß Mitbestimmungs- und
Eigentumsregelung der Montanindustrie „als ein untrennbar Ganzes erfaßt und vom

Bundestag verabschiedet werden" sollte,32 befürwortete er eine Woche später, nach ei-
ner Unterredung mit Adenauer, eine gesonderte Behandlung der Mitbestimmungsre-
gelung.33 Vermutlich hatte ihm Adenauer, der eine parlamentarische Behandlung der
Eigentumsfrage so weit wie möglich umgehen wollte, klargemacht, daß eine solche
Debatte im gegenwärtigen Zeitpunkt nur den Befürwortern einer Sozialisierung nütz-
te und damit die gewerkschaftliche Position zusätzlich stärkte.
Zur Herbeiführung einer konkreten Mitbestimmungsvereinbarung verhandelte Bun-
deskanzler Adenauer am 17. und 18. Januar 1951 getrennt mit den Delegationen der
Unternehmer und der Gewerkschaften. In diesen Gesprächen sollten beide Seiten von
der Notwendigkeit einer Einigung zugunsten übergeordneter politischer Interessen

Das „AhlenerWirtschaftsprogramm der CDU für Nordrhein-Westfalen" vom 3.2. 1947 war inzwi-
schen offiziell abgelöst worden durch die „Düsseldorfer Leitsätze der CDU/CSU" vom 15.7. 1949,
die die „soziale Marktwirtschaft" proklamierten.
Das geht aus einem Brief Schröders an Adenauer vom 16.1. 1951 hervor. BA, B 109, 397 (Abschrift).
Brief Schröder an Adenauer vom 7.1. 1951. BA, B 136, 723.
Gerhard Schröder: „Zum Stahlarbeiterstreik". 8.1. 1951. BA, NL Kaiser 42 (vervielfältigt).
Vgl. Brief Schröder an Adenauer vom 16.1. 1951. BA, B 109, 397 (Abschrift).
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überzeugt und zu einer entsprechend gemäßigten Haltung gegenüber ihren Verhand-
lungspartnern veranlaßt werden. Ziel des Bundeskanzlers in diesen Verhandlungen
war es, eine für die Gewerkschaften akzeptable Mitbestimmungsregelung herbeizu-
führen, um eine innenpolitische Polarisierungmitmöglicherweise nicht kalkulierbaren
Folgen zu vermeiden und die Gewerkschaften stattdessen konstruktiv in die Wirt-
schafts- und Außenpolitik der Bundesregierung einzubinden. Dabei stand der Bundes-
kanzler allerdings unter dem Druck der Unternehmerverbände, die befürchteten, daß
die paritätische Mitbestimmung in der Montanindustrie ähnliche Mitbestimmungsre-
gelungen in anderen Industriezweigen präjudizieren könnte. Wollte Adenauer mit die-
sen Interessen nicht in Konflikt geraten, mußte er alles tun, um die Beschränkung der
paritätischen Mitbestimmung auf den Montanbereich sicherzustellen, zumindest aber
mußte er den Sonderstatus der angestrebten Regelung gegenüber den Unternehmern
glaubhaft vertreten.
Von der Prämisse einer Sonderregelung im Montanbereich

-

sofern Zugeständnisse an

die Gewerkschaften nicht überhaupt zu umgehen wären
-

war die Bundesregierung
bereits zu Beginn der gewerkschaftlichen Mitbestimmungskampagne ausgegangen. In
einem Gespräch mit alliierten Entflechtungsexperten über die Neuordnung derMon-
tanindustrie am 22. November 1950 hatte Bundeswirtschaftsminister Erhard betont,
bezüglich der Mitbestimmung solle vermieden werden, „bei der Neuordnung von

Kohle, Stahl und Eisen durch Festlegungen ein Präjudiz für die gesamte Wirtschaft zu
schaffen".34 Eine ähnliche Position hatten auch Anfang Januar 1951 die meisten Unter-
nehmer der Eisen- und Stahlindustrie eingenommen, nachdem sie sich grundsätzlich
zu Verhandlungen mit den Gewerkschaften über die Montanmitbestimmung auf der
Grundlage des Klöckner-Vorschlags bereit erklärt hatten : Sie wollten „bei den in Aus-
sicht genommenen Verhandlungen von vornherein festgelegt sehen [.

.

.], daß diese
Regelung nicht für die übrigen Industrien gelten dürfe, [.. .] daß es insoweit vielmehr
bei den Beschlüssen von Hattenheim und Maria Laach zu bleiben hätte".35 Erleichtert
wurde die Verhandlungsbereitschaft der Bundesregierung und eines Teils der Unter-
nehmerschaft der Montanindustrie auch durch informelle Verlautbarungen seitens des
DGB, wonach die Gewerkschaften möglicherweise auf die Realisierung ihrer Mitbe-
stimmungsforderungen in anderen Industrien verzichteten, käme es zu einer für sie an-
nehmbaren Mitbestimmungsregelung in der Montanindustrie.36

34 „Vermerk über eine Besprechung mit den Wirtschaftsberatern und den Leitern der Decartelisation
and Industrial Déconcentration Group der Alliierten Hohen Kommission am 22.11. 1950." (Verf.:
Günther, BWM). BA, B 136, 2457 (vom 23.11. 1950).

35 Notiz Rust (BK) für Adenauer über eine Mitteilung von Schroeder (Klöckner) vom 4.1. 1951. BA,
B 136,2457.

36 Das geht aus einem Vermerk des Leiters der Abteilung Wirtschaftspolitik im BWM, Graf, an Mini-
ster Erhard vom 5.12. 1950 hervor, in dem es heißt: „Die Gewerkschaften wollen die Türwegen des
Mitbestimmungsrechts auch weiterhin nicht endgültig zuschlagen; sollte das Mitbestimmungsrecht
hinsichtlich der Grundstoffindustrien (Kohle und Stahl) gerettet werden, wären sie u.U. bereit, auf
das Mitbestimmungsrecht in der verarbeitenden Industrie usw. zu verzichten. Grund dazu ist wahr-
scheinlich, daß sie zur Besetzung der leitenden Posten in den Gremien im Augenblick auf der ganzen
breiten Ebene der deutschen Industrie nicht genügend Personal haben." BA, B 102, 60675. Wenn-

81



Hatten sich also bis zum Beginn der Verhandlungen am 17./18. Januar 1951 die Posi-
tionen der unmittelbar Betroffenen

-

die Gewerkschaften, der größte Teil der Mon-
tanunternehmer sowie der Bundeskanzler als Vermittler

-

insoweit angenähert, daß
konkrete Verhandlungen erfolgversprechend erschienen, so blieben die Unternehmer-
verbände weiterhin intransigent. Hier war es insbesondere der Bundesverband der
Deutschen Industrie, der mit einer teilweise militanten Polemik eine Einigung über die
Montanmitbestimmung verhindern wollte. Ihm ging es kaum um eine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit den gewerkschaftlichen Forderungen, vielmehr um einen prinzi-
piellen Angriff auf die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen, denen als „politischer
Streik" jegliche Legitimität abgesprochen wurde. Der Vermittlungstätigkeit des Bun-
deskanzlers stand der Bundesverband der Deutschen Industrie, der für die Montanun-
ternehmen zum damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht zuständig war,37 mißtrauisch
und distanziert gegenüber. Symptomatisch dafür war ein Brief, den sein Präsident,
Fritz Berg, aus Anlaß der Aufnahme von Verhandlungen mit den Gewerkschaften an

Bundeskanzler Adenauer schrieb ; darin hieß es u. a. : „Die gestrige Besprechung hat bei
mir die Befürchtung ausgelöst, daß Sie der von den Gewerkschaften unter Streikdro-
hung vorgebrachten Forderung aufMitbestimmung für die unter Gesetz 27 stehenden
Firmen der Grundindustrie aus besonderen Gründen entgegenzukommen bereit sind.
Die Verantwortung dafür, daß auf politischem Gebiet unter Druck verhandelt wird,
fällt der Regierung und der gesetzgebenden Körperschaft zu. Ich glaube indessen, ver-
pflichtet zu sein, darauf hinzuweisen, daß die gesamte Industrie in diesen Verhandlun-
gen unter dem Druck eines rein politischen Streikes eine verhängnisvolle Erschütte-
rung der Staatsautorität und der Grundlagen unserer jungen Demokratie erblickt."38
Die pauschale Ablehnung jeglicher Kompromißmöglichkeit, wie sie in diesem Brief
deutlich wurde, ließ jedoch die konkreten politischen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen, die den Auseinandersetzungen um die Montanmitbestimmung zugrunde
lagen und den Bundeskanzler zum Eintreten für die gewerkschaftlichen Forderungen
veranlaßten, unberücksichtigt. Wenn Adenauer seine Vermittlungspolitik nicht ge-
fährdet sehen wollte, mußte er die Vertreter der Unternehmerverbände als potentielle
Scharfmacher aus den Montanmitbestimmungsverhandlungen heraushalten.
Die taktische Marschroute Adenauers verdeutlichte sich in seinerUnterredung mit den
Unternehmervertretern am 17.Januar 1951. Adenauer hatte zu dieser Besprechung
verschiedene Unternehmer der Montanindustrie eingeladen, von denen er eine kom-
promißbereite Haltung erwartete, weil diese Unternehmer die mit der alliierten Ent-
flechtungspolitik und dem Schumanplan zusammenhängenden politischen Probleme

gleich der Informationsgehalt eines solchen Vermerks als problematisch zu beurteilen ist, zeigtet'je-
doch, daß es bei der Bundesregierung (und offensichtlich in ähnlicher Weise auch bei den Gewerk-
schaften) schon frühzeitig Überlegungen gab, ob man auf der Basis einer Sonderregelung in der
Montanindustrie zu einem längerfristigen Ausgleich der Interessen kommen könne.
Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik, S. 94.
Brief Berg an Adenauer vom 18.1. 1951. BA, B 136, 725. Bei der in dem Brief erwähnten „gestrigen
Besprechung" handelte es sich um das Gespräch des Bundeskanzlers mit den Unternehmervertretern
am 17.1. 1951.
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kannten und das politische Gewicht der Gewerkschaften in diesen Auseinandersetzun-
gen realistisch einschätzten. In diesem Gespräch ging es vor allem darum, die von Ade-
nauer aus politischen Erwägungen getroffene Option über die Beibehaltung der paritä-
tischen Mitbestimmung in der Eisen- und Stahlindustrie bzw. ihre Erweiterung auf den
Kohlenbergbau bei einem Teil der Unternehmerschaft abzusichern und Lösungsmög-
lichkeiten für die Detailfragen zu erörtern. Da die Montanunternehmer „von sich aus"
die Herren Berg und Vorwerk von den Unternehmerverbänden mitgebracht hatten
und außerdem auch die wenig kompromißbereiten Konzernvertreter Reusch und Sohl
an den Verhandlungen teilnahmen, „tauchten", wie Adenauer in der Besprechung mit
den Gewerkschaften am folgenden Tag berichtete, „zu Anfang der Konferenz [. . .]
durchaus verschiedene Meinungen auf".39 Im Verlauf der Besprechung gelang es

Adenauer doch, die Mehrheit der versammelten Unternehmervertreter für Verhand-
lungen mit den Gewerkschaften zu gewinnen, wobei nachMitteilung des Bundeskanz-
lers „insbesondere bei den Herren Kost undWenzel [.

.

.] sehr vernünftige und verstän-
dige Ansichten entwickelt" wurden.40 Auf die für eine unnachgiebigere Haltung plä-
dierenden Unternehmer wieVorwerk, Berg, Sohl und Reusch wirkte Adenauer dahin-
gehend ein, daß sie auf die Teilnahme an den Verhandlungenmit den Gewerkschaften
verzichteten.41 Dem Rückzug dieser Unternehmer von den Mitbestimmungsverhand-
lungen ging die Versicherung Adenauers voraus, daß die angestrebte Vereinbarung le-
diglich den Montanbereich betreffen und damit in keiner Weise präjudizierend für
künftige Mitbestimmungsregelungen in den übrigen Industriezweigen sein werde.42
Damit war eine wichtige Vorentscheidung über die Beibehaltung der paritätischen
Mitbestimmung in der Montanindustrie gefallen. In der Besprechung mit den Ge-
werkschaftsvertretern am 18.Januar 1951 bestätigte Adenauer noch einmal, daß er

„für Eisen und Kohle eine besondere Regelung des Mitbestimmungsrechtes [für] nö-
tig" halte; die Einzelheiten einer solchen Regelung wolle er aber direkten Verhandlun-

39 „Protokoll über die Besprechung zwischen Bundeskanzler Dr. Adenauer und der Delegation des
Bundesvorstandes des DGB über die Regelung der Mitbestimmung vom 18.1. 1951." (o. Verf.)
DGB-Archiv. Über die Verhandlungen Adenauers mit der Delegation der Unternehmer vom vor-

hergehenden Tag lagmir kein Protokoll vor, jedoch lassen sich einige wichtige Einzelheiten aus dem
o.a. Protokoll und aus anderen Quellen erschließen.

40 Ebenda.
41 Im Brief Bergs an Adenauer vom 18.1. 1951 heißt es diesbezüglich: „Ich folge, sehr geehrter Herr
Bundeskanzler, Ihrer Anregung und nehme an den morgigen Verhandlungen nicht teil." BA, B 136,
725. Daß Bundeskanzler Adenauer in erheblichem Maß seinen Einfluß auf die Unternehmer geltend
machte, um sie zu einer gemäßigten Haltung zu bringen, geht indirekt auch aus einem Brief hervor,
den Günter Henle vier Wochen später aus anderem Anlaß an Adenauer schrieb, in dem es in bezug
auf die Mitbestimmungsverhandlungen hieß: „Ich hoffe doch, daß Sie, Herr Bundeskanzler, uns
hier an der Ruhr

-

nicht zuletzt wegen unserer Haltung in der Mitbestimmungsrechtsfrage
-

soweit
für ganz vernünftige Leute hallen." Brief Henle an Adenauer vom 13.2. 1951. BA, B 136, 2457 (Ab-
schrift).

42 Dies bestätigt der Brief Bergs an Adenauer vom 18.1.1951, in dem es u. a. heißt: „Umso mehr darf ich
nach eingehender Aussprache des Präsidiums des Bundesverbandes der Deutschen Industrie noch
einmal Ihre gestrige Erklärung unterstreichen, daß Sonderregelungen in Kohle und Eisen für die
Verhandlungen der übrigen Industrie nicht präjudizierend sind."
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gen zwischen Gewerkschaften und Montanunternehmern überlassen.43 Adenauers
Taktikwar es offensichtlich, diesen Konflikt, soweit es noch möglich war, zu „entpoli-
tisieren", folglich sich aus den Verhandlungen möglichst herauszuhalten, damit das zu
erwartende Verhandlungsergebnis in der Öffentlichkeit als freiwillige Vereinbarung
der beiden „Sozialpartner" deklariert werden konnte. Er wollte damit die politische
Verantwortung der Bundesregierung für ein Zustandekommen der Montanmitbe-
stimmungsregelung in der Öffentlichkeit herabspielen, um jegliche Festlegung für
künftige Auseinandersetzungen, z. B. für die Verabschiedung des geplanten Betriebs-
verfassungsgesetzes, zu vermeiden. Vor allem wollte er sich nicht den möglichen Vor-
würfen seiner Koalitionspartner FDP und DP aussetzen, daß er gegenüber den Ge-
werkschaften allzu kompromißbereit sei.44
Die Verhandlungen über die Einzelheiten der Mitbestimmungsregelung fanden vom
19. bis zum 25. Januar 1951 zwischen jeweils fünf Vertretern der Gewerkschaften und
der Unternehmer der Montanindustrie statt.45 Nach erfolgversprechendem Beginn

Siehe Kapitel III, Anm. 39. Auffällig ist, daß Adenauer
-

laut Protokoll
-

bezüglich der Montanmit-
bestimmungsregelung mehrfach Begriffe wie „vordringliche und gesonderte Regelung" oder „Son-
derregelung" verwendete.
Das geht aus einem Brief Adenauers an Blücher vom 13.8. 1951 hervor. BA, NL Blücher, 79. Ade-
nauer wandte sich in diesem Brief in scharfer Form gegen die in der Presse geäußerte Kritik seines
Vizekanzlers an seiner vermeintlich allzu großen Konzessionsbereitschaft gegenüber dem DGB.
(Das diesbezügliche Telegramm Blüchers an Adenauer vom 9.8. 1951 ist abgedruckt in: Informa-
tions- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB III (1951/2.Teil), S.64f.) In diesem
Brief erinnerte Adenauer an das Zustandekommen der Montanmitbestimmungsvereinbarung, wo-
bei er seine eigene Rolle in diesen Verhandlungen als „neutral" darstellte und damit das politische
Gewicht seines Engagements zugunsten der Beibehaltung der Montanmitbestimmung herabspielte.
Dieser Brief ist m. E. interessant genug, ausführlicher zitiert zu werden, wirft er doch ein Licht auf
das Verhältnis von CDU und FDP in derMitbestimmungsfrage : „IhreWarnung, irgendwelche Bin-
dungen gegenüber dem DGB einzugehen, ohne mich vorher mit dem Kabinett und den Koalitions-
parteien ausgesprochen zu haben, ist mir auch deswegen nicht verständlich, weil Sie aus den Vorgän-
gen bei der Regelung des Mitbestimmungsrechtes für Kohle und Eisen genau wissen, daß ich damals
keine Verabredung mit den Vertretern des Gewerkschaftsbundes und der Unternehmer getroffen
habe, sondern daß das Kabinett dem Einbringen einer Gesetzesvorlage, die das zwischen Unterneh-
mern und DGB-Vertretern Vereinbarte zum Gegenstand hatte, zugestimmt hat. Ich habe bei diesen
Verhandlungen als neutraler Vorsitzender fungiert, ich habe von vornherein den Verhandlungsteil-
nehmern erklärt, daß ich für meine Person keine Erklärungen abgeben könne, sondern daß ich, falls
die Verhandlungsteilnehmer zu einer Einigung kämen, die Zustimmung des Kabinetts zur Vorlage
eines Gesetzentwurfes einholen müsse. Ich habe zur selben Stunde, die für die Abschlußverhandlun-
gen der Unternehmer und des DGB bestimmt war, in einem anderen Saal des Bundeskanzlerhauses
das Kabinett einberufen. Als Unternehmer und DGB sich geeinigt hatten, bin ich in das Kabinett ge-
gangen, habe dort diese Einigung vorgetragen und habe ausdrücklich die Frage gestellt, ob das Kabi-
nett damit einverstanden sei, daß eine dementsprechende Gesetzesvorlage dem Bundestag zugeleitet
würde. Sie haben derVorlage eines solchen Gesetzentwurfes an den Bundestag ausdrücklich mit den
Worten zugestimmt: ,es bleibt uns nichts anderes übrig'."
Folgende Personen nahmen an den Verhandlungen teil : Auf Seiten der Gewerkschaften Hans Böck-
ler und Hans vomHoff (vom Bundesvorstand des DGB),Walter Freitag (vom Vorstand der IG Me-
tall), Heinrich Imig (vom Vorstand der IG Bergbau) und Heinrich Deist (SPD-Wirtschaftsexperte
und Mitglied der Stahltreuhänder-Vereinigung) und auf Seiten der Unternehmer Günter Henle und
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drohten die Verhandlungen am 22. Januar 1951 an der mangelnden Kompromißbe-
reitschaft der Unternehmer zu scheitern. Die Verhärtung der Position der Unterneh-
mervertreter war zweifellos auf den Druck der Unternehmerverbände zurückzufüh-
ren, die nach wie vor versuchten, die volle paritätische Mitbestimmung zu verhindern.
So warnte Fritz Berg, unterstützt von weiteren siebzig im Bundesverband der Deut-
schen Industrie zusammengeschlossenen Unternehmern, Bundeskanzler Adenauer in
einem Telegramm erneut davor, über das Mitbestimmungsrecht in der Kohlen- und
Eisenindustrie eine Entscheidung zu treffen, die von der Unternehmerschaft für die ge-
samte Industrie abgelehnt werde.46 Ahnliche Bedenken äußerte auch die Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die sich zuvorweitweniger als der Bun-
desverband der Deutschen Industrie gegen die Mitbestimmungsaktionen der Gewerk-
schaften exponiert hatte. In einem Telegramm ihres Vorsitzenden Raymond an Bun-
deskanzler Adenauer vom 22.Januar 1951 war von der „ernsten Befürchtung" die
Rede, „daß etwaige Vereinbarungen zwischen Vertretern dieser Industriezweige [d. h.
derMontanindustrie] und des Deutschen Gewerkschaftsbundes doch Rückwirkungen
auf die übrige Wirtschaft [. . .] mit nicht absehbaren Folgen auslösen können". Ray-
mond schlug daher dem Kanzler vor: „Zumindest aber sollten etwaige Vereinbarun-
gen unter Vorbehalten abgeschlossen werden, die jede Möglichkeit der Rückwirkung
auf die übrige Wirtschaft [.. .] und die einseitige Berufung auf eine solche Vereinba-
rung bei Verhandlungen über die Regelung in den übrigen Teilen der Wirtschaft aus-
drücklich ausschließen."47
Inhaltlich bezog sich die unnachgiebige Haltung der Vertreter der Montanunterneh-
men in den Verhandlungen am 22. Januar 1951 im wesentlichen auf zwei Punkte: Zum
einen sollte der Arbeitsdirektor im Kohlenbergbau nicht-wie es die Gewerkschaften
forderten

-

gleichberechtigtes Vorstandsmitglied neben dem kaufmännischen und
dem technischen Direktor sein und ferner versuchten die Unternehmervertreter, das
Recht der Aktionärs-Hauptversammlung durchzusetzen, den „elften" Mann des Auf-
sichtsrates frei wählen zu können. Letzteres hätte zur Folge gehabt, daß es in jedem Fall
möglich gewesen wäre, einen den Anteilseignern nahestehenden elften Mann zu be-
nennen und die Parität insgesamt zugunsten der Kapitalseite zu verändern.48 Dagegen
bestanden die Gewerkschaften, an deren Vorschläge für die Arbeitnehmerseite die
Hauptversammlung gebunden sein sollte, auf dem Zwang zur Einigung der beiden
Gruppen im Aufsichtsrat über den elften Mann. Nötigenfalls sollte die Einigung durch
die Vermittlung eines paritätisch zusammengesetzten Senats zustandegebracht wer-
den, der drei Vorschläge für den umstrittenen elften Mann machen sollte, aus denen
ein Vorschlag von der Hauptversammlung angenommen werden mußte.

Robert Pferdmenges (vgl. dazu Kapitel II, Anm.95), Heinrich Kost (Generaldirektor der DKBL),
Adolf Hueck (Bergassessor, Vorstand der Gelsenkirchener Bergwerks-AG) und Adolf Wenzel
(Bergassessor, Vorstandsmitglied der Vereinigte Stahlwerke AG).
Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951), S.44f. Vgl. dazu
auchWolfgang Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik, S. 94.
Telegramm BDA (gez. : Raymond) an Adenauer vom 22.1. 1951. BA, B 136, 725 (Abschrift).
Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951), S. 45 f.
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Angesichts der gespannten Lage griff Adenauer, ganz im Gegensatz zu seiner ur-
sprünglichen Intention, sich aus den Verhandlungen möglichst weitgehend herauszu-
halten, am 23. Januar 1951 nun doch in die Gespräche ein, indem er erneut getrennt mit
beiden Delegationen zusammentraf.49 Am 25.Januar 1951 konnten die bisher noch
strittigen Punkte in Anwesenheit des Bundeskanzlers geklärt werden, nachdem dieser
mit eigenen Lösungsvorschlägen zu verschiedenen Detailfragen auf den raschen Ab-
schluß der Verhandlungen gedrängt hatte.50 Das Bundeskabinett, das von Adenauer
für die gleiche Zeit einberufen worden war, billigte das Verhandlungsergebnis und be-
schloß, einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Bundestag zuzuleiten. Für die FDP,
die bislang innerhalb der Regier ungskoalition am heftigsten gegen die Mitbestim-
mungsforderungen der Gewerkschaften opponiert hatte, soll Vizekanzler Blücher mit
den Worten zugestimmt haben: „Es bleibt uns nichts anderes übrig."51
Redaktionell zusammengefaßt wurde das Ergebnis der Verhandlungen, das im we-

sentlichen den ursprünglichen Forderungen der Gewerkschaften entsprach, also auch
den Kohlenbergbau einschloß, von einem paritätisch zusammengesetzten Ausschuß in
den „Richtlinien über Mitbestimmung in Kohle und Eisen schaffender Industrie".52
Diese bildeten die Grundlage des Regierungsentwurfes über ein Mitbestimmungsge-
setz in der Montanindustrie.53 Anläßlich des günstigen Verhandlungsergebnisses be-
schloß der Bundesausschuß des DGB am 29. Januar 1951, den Streikbeschluß vorläufig
auszusetzen.54

4. Die faktische Zustimmung der DGB-Führung zu einer gesonderten
Mitbestimmungsregelung in der Montanindustrie

Der Ausgang der Auseinandersetzungen um die Mitbestimmung in der Montanindu-
strie wurde von den Gewerkschaften als Folge ihrer Entschlossenheit und Kampfbe-
reitschaft und als erste Etappe zu einer neuen Wirtschaftsordnung gefeiert. Böckler
sprach der erreichten MitbestimmungsregelungModellcharakter für die übrigen Indu-
striezweige zu und sah in ihr den Auftakt zu einer weiteren schrittweisen Demokrati-
sierung der gesamten Wirtschaft.55 Damit trug Böckler selbst noch kurz vor seinem
Tod zu der Entstehung eines Mythos bei, der auf Jahrzehnte hinaus das Selbstver-

49 Protokolle über diese Verhandlungen lagen mir nicht vor.
50 „Kurzprotokoll zu der Besprechung über die Mitbestimmung in Kohle und Eisen am 25.1. 1951."
(Verf. : Petz, BK) BA, B 136, 725.

51 Vgl. Kapitel III, Anm. 44.
52 „Richtlinien Uber Mitbestimmung in Kohle und Eisen schaffender Industrie" vom 27.1. 1951. Abge-
druckt in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951), S. 57ff.
Dem Redaktionsausschuß gehörten vom Hoff, Deist, Kost und Henle an.

53 Wortlaut des Regierungsentwurfs in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle
desDGBII(1951),S.59ff.

54 Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 29.1. 1951. DGB-
Archiv.

55 Siehe dazu die in der Einleitung (Anm. 2 und 3) zitiertenÄußerungen von Böckler und vom Hoff.
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ständnis und die Geschichtsschreibung der Gewerkschaften beherrschte.56 Nach die-
sem Mythos sei die gesetzliche Verankerung der paritätischen Mitbestimmung in der
Kohlen-, Eisen- und Stahlindustrie primär das Ergebnis des entschlossenen Wider-
stands der hochorganisierten und politisch bewußten Arbeiterschaft dieser Industrie-
zweigegewesen.DieseEinschätzungläßtdiegesellschaftlichenundpolitischenRahmen-
bedingungen,unterdenendieGewerkschaftenumdieJahreswende 1950/51 zumKampf
um die gesetzliche Absicherung der Montanmitbestimmung angetreten waren, aber
auch die politischen Folgekosten dieser Vereinbarung, weitgehend unberücksichtigt.
Zu den Kosten dieser Regelung zählte die Auskoppelung der Montanmitbestimmung
aus dem ehemals globalen Konzept derWirtschaftsdemokratie, in dem die betriebliche
und überbetriebliche Mitbestimmung, die Sozialisierung der Grundstoffindustrien
und die gesamtwirtschaftliche Rahmenplanung als Einheit gedacht waren. Die DGB-
Führung war sich darüber im klaren, daß sie als Gegenleistung für das Zustandekom-
men der Montanmitbestimmungsvereinbarung auf die Verwirklichung umfassenderer
wirtschaftsdemokratischer Vorstellungen -zumindestvorläufig -verzichten mußte.
In diesem Sinne tratWalter Freitag etwaigen Befürchtungen der Bundesregierung, daß
die Gewerkschaften mit ihren Aktionen auch die Regelung der Eigentumsverhältnisse
beeinflussen und die Sozialisierung der Montanunternehmen erzwingen wollten, am
20. Dezember 1950 in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Erhard entge-
gen: „Die Frage der Besitzverhältnisse in der Eisen- und Stahlindustrie berührt uns im
Augenblick weniger."57 Dieser Erklärung entsprach die Zurückhaltung, die sich der
DGB zur gleichen Zeit in der Frage der Eigentumsregelung in der Montanindustrie
auferlegte.58 Für eine Taktik des begrenzten Konfliktes sprach sich Hans Böckler am
12.Januar 1951 vordem DGB-Bundesausschuß aus. Erhalte es „aus taktischen Grün-
den nicht für zweckmäßig", öffentlich zu erkennen zu geben, „daß an einen größeren
Kreis bei der Durchsetzung derMitbestimmung im Augenblick gedacht" sei. Vielmehr
müsse man „den Kreis der Gegner so klein wie möglich halten".59 In derselben Sitzung
wandte sich Böckler gegen Bestrebungen innerhalb der Gewerkschaft Holz, ihren
Kollegen Anton Storch, der sich als Arbeitsminister in der Mitbestimmungsfrage allzu
sehr den Interessen des rechten Flügels seiner Partei bzw. der Koalitionspartner FDP
und DP angepaßt hatte, aus der Gewerkschaft auszuschließen. Böckler, der in der
Sache durchaus die Kritik seiner Gewerkschaftskollegen an Storch teilte, begründete
seine Haltung damit, daß „neue Schwierigkeiten" vermieden werden sollten.60
56 Vgl. dazu die in der Einleitung (Anm. 4) zitierten Darstellungen.
57 Brief Freitag an Erhard vom 20.12. 1950. BA, B 102, 60668 (Abschrift). Freitag bezog sich auf den
Brief Erhards an Böckler vom 11.12.1950, in dem Erhard die Vermutung äußerte, daß die IG Metall
eine Präjudizierung der Eigentumsverhältnisse in der Eisen- und Stahlindustrie zugunsten derAltbe-
sitzer im Zusammenhang mit der Durchführung der technisch-organisatorischen Neuordnung be-
fürchte, die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen sich folglich auch auf die Eigentumsregelung
bezögen.
Der (indirekte) Zusammenhang von Montanmitbestimmungs- und Eigentumsregelung wird in Ka-
pitel V behandelt.

59 Protokoll der 5. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 12.1. 1951. DGB-Archiv.
60 Ebenda.
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Die mäßigende Haltung Böcklers war charakteristisch für die Taktik des begrenzten
Konflikts. Alle Forderungen und Aktionen innerhalb der eigenen Reihen, die die Ge-
genseite zu der Annahme veranlassen konnten, daß die Mitbestimmungskampagne
den Beginn einer politischen Offensive gegen die Bundesregierung und das wiederer-
starkte Unternehmertum darstelle, galt es zu unterlassen, um eine prinzipielle Kom-
promißbereitschaft zu demonstrieren. In den Verhandlungen mit Bundeskanzler Ade-
nauer am 18. Januar 1951 grenzte sich Böckler eindeutig von umfassenderen Zielset-
zungen ab, indem er den defensiven Charakter der gewerkschaftlichen Aktionen be-
tonte : Die Gewerkschaften wollten sich an das 1947 von der Unternehmerseite Zugesi-
cherte und an das Ahlener Programm derCDU halten, ihr Ziel sei nicht die Alleinherr-
schaft, sondern die Mitbestimmung. „Wir haben keine politischen Absichten und Ne-
benabsichten, die etwa darauf hinzielen, durch den Streik Minister zu beseitigen. Das
alles ist dummes Gerede. Aber lassen Sie mich offen und klar zum Ausdruck bringen:
Wir sind unnachgiebig in einem Punkte, nämlich, was in den entflochtenen Betrieben
besteht, ist das Mindeste dessen, was uns imAugenblick zugestandenwerden muß." Im
gleichen Sinn äußerte sich Walter Freitag, als er Adenauer darauf hinwies, „daß es kei-
ne Verständigung gebe, wenn nicht die Parität im Aufsichtsrat hergestellt und der Ar-
beitsdirektor garantiert würde".61 Damit wurde von Böckler und Freitag bestätigt, daß
die Gewerkschaften nicht die Rolle einer politischen Opposition zu spielen beabsich-
tigten, sondern prinzipiell zu einer Zusammenarbeit mit der Bundesregierung bereit
wären, wenn ihnen das Mitbestimmungsrecht in der Montanindustrie zugestanden
werde.
Die Beschränkung der gewerkschaftlichen Aktivitäten auf die Verteidigung der Mon-
tanmitbestimmung lag nicht nur aufgrund einer Einschätzung der gesellschaftlichen
und politischen Kräfteverhältnisse nahe, nach der umfassende wirtschaftsdemokrati-
sche Zielsetzungen nicht durchsetzbar erschienen, sondern sie war auch durch das
Festhalten derDGB-Führung am Prinzip der Einheitsgewerkschaft bedingt. Die Wah-
rung der parteipolitischen Unabhängigkeit betrachtete Böckler, dermaßgeblichen An-
teil amAufbau des DGB als Einheitsgewerkschaft hatte, gerade im Zusammenhangmit
den Auseinandersetzungen um die Montanmitbestimmung als eine derwichtigsten ge-
werkschaftlichen Aufgaben. In der Debatte des DGB-Ausschusses am 12. Januar 1951
über die Mitbestimmung wies Böckler sowohl die Einmischungsversuche der Sozial-
ausschüsse der CDU/CSU, die die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen als verfas-
sungswidrig ablehnten,62 als auch die der SPD-Führung, die sich vermutlich mit dem
begrenzten Ziel der Montanmitbestimmung nicht zufrieden geben wollte, zurück.63

61 „Protokoll über die Besprechung zwischen Bundeskanzler Dr. Adenauer und der Delegation des
Bundesvorstandes des DGB über die Regelung der Mitbestimmung vom 18.1. 1951." (o. Verf.)
DGB-Archiv.

62 Vgl. dazu Kapitel III, 2.
63 Protokoll der 5. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 12.1. 1951. DGB-Archiv. Bezüglich
der SPD ist in diesem Protokoll verzeichnet: „Kollege Böckler kritisiert gleichfalls das Verhalten des
von der SPD beauftragten Kollegen Siggi Neumann." (Siegfried Neumannwar 1951-1954 Referent
für Gewerkschafts- und Arbeitnehmerfragen beim Parteivorstand der SPD). Über die Haltung des
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Böcklers Ausführungen zeigten, daß den gewerkschaftlichen Zielen und Aktionen ein
struktureller Kompromiß zwischen sozialdemokratischen und christlichen Gewerk-
schaften vorgelagert war. Die faktische Reduzierung der wirtschaftsdemokratischen
Zielsetzungen des DGB auf die Erringung von Mitbestimmungsrechten

-

und speziell
auf die Verteidigung der Montanmitbestimmung

-

sowie die Bereitschaft zur beding-
ten Zusammenarbeit mit der Bundesregierung waren zum Teil die Folge dieses Kom-
promisses und der Preis für das Festhalten am einheitsgewerkschaftlichen Anspruch.
Das primär auf die Beibehaltung der Montanmitbestimmung ausgerichtete Konzept
der DGB-Führung wurde nicht von allen Einzelgewerkschaften geteilt, was die in der
Sitzung des Hauptvorstands der IG Chemie, Papier, Keramik am 19. Januar 1951 er-

hobene Forderung, die Mitbestimmung in den unter das alliierte Entflechtungsgesetz
Nr. 35 fallenden Nachfolgegesellschaften des ehemaligen IG Farben-Konzerns in glei-
cher Weise wie in der Montanindustrie zu regeln, verdeutlichte. Zur Begründung hieß
es, daß „durch die Neuregelung in der Kohle schon ein Teil der chemischen Industrie
einbezogen ist und [. ..] für die unter Gesetz 35 fallenden Unternehmungen die glei-
chen Voraussetzungen zutreffen wie für die unter Gesetz 27".64 Die DGB-Führung
war jedoch nicht bereit, diese Forderung zu unterstützen und zum Gegenstand der
Verhandlungen mit Adenauer zu machen. Die Reaktion auf den Vorstoß der IG Che-
mie war der Beschluß des geschäftsführenden Vorstands des DGB vom 6. Februar
1951, die Verhandlungen mit der Bundesregierung über das Betriebsverfassungsgesetz
und damit über die Mitbestimmung in den anderen Industriezweigen erst dann fort-
zuführen, wenn das Gesetz über die Montanmitbestimmung verabschiedet worden
sei.65
Eine ausdrückliche Bestätigung fand diese Politik in der Sitzung des Bundesvorstands
am 11./12. März 1951, in der überwiegend die Auffassung vertreten wurde, „daß die

SPD-Parteivorstands zur gewerkschaftlichen Montanmitbestimmungspolitik war weder in den
DGB-Akten, noch in den Nachlässen Henßler, Schumacher und Deist des Archivs der sozialen De-
mokratie (Bonn-Bad Godesberg) Genaueres zu finden. Es fand sich lediglich in dem Protokoll der
49. Sitzung des geschäftsführenden Vorstands des DGB vom 8.1.1951 eine Notiz über eine Unterre-
dung Böcklers mit Schumacher und Ollenhauer am 7.1.1951 über „die Situation in Metall und Berg-
bau", die allerdings keine weiteren Informationen enthält. (DGB-Archiv). Die bei Lewis J. Edinger:
Kurt Schumacher. Persönlichkeit und politisches Verhalten, Köln und Opladen 1967, abgedruckte
Tabelle über die politische Karriere Schumachers 1945-1952 verzeichnet unter dem Datum 6.1.
1951 eine Besprechung Schumachers mit Böckler „über die Zusammenarbeit zwischen SPD und Ge-
werkschaften". Ebenda, S. 488. Auch hier fehlen jedoch weitergehende Informationen. Mein Urteil
über die Haltung der SPD zur Montanmitbestimmung stützt sich z.T. auf die Aussage von Herbert
Kriedemann (Landwirtschaftsexperte, Parteivorstandsmitglied und Fraktionsvorsitzender der SPD
im FrankfurterWirtschaftsrat), mit dem ich dankenswerterweise am 5.12. 1975 ein Gespräch führen
konnte. Nach Kriedemanns Meinung war Schumacher der Auffassung, daß es sich nicht lohnen
würde, für ein so „geringes" Ziel wie die Montanmitbestimmung zu kämpfen. Zu dem z.T. sehr kriti-
schen Standpunkt, den Schumacher und Neumann gegenüber Böcklers Politik der parteipolitischen
Neutralität einnahmen, vgl. ebenda, S. 357 ff. Zum Verhältnis SPD

-

DGB in der Mitbestimmungs-
frage wären noch genauere Studien erforderlich.

64 Brief Gefeller, Brünger (Hauptvorstand der IG Chemie, Papier, Keramik) an Adenauer vom 26. 1.
1951. DGB-Archiv (Abschrift).

65 Protokoll der 53. Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes des DGB vom 6.2. 1951. DGB-Archiv.
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übrigen Industriezweige, z. B. die Industriegewerkschaft,Chemie, Papier, Keramik',
im Augenblick Zurückhaltung üben müssen, um das Gesetzeswerk für die unter das
Gesetz Nr. 27 fallenden Betriebe nicht zu gefährden". Zugleich wurde die seit dem Ab-
schluß der Montanmitbestimmungsverhandlungen propagierte Taktik der schrittwei-
sen Durchsetzung der Mitbestimmung erneut bekräftigt: „Im Anschluß an die getrof-
fene Neuordnungwird dann die gesamte Kraft des Bundes hinter der nächsten Forde-
rung stehen," hieß es im Protokoll der Sitzung.66
Diese euphorische Aussage konnte allerdings über die Schwierigkeiten, die sich ihrer
Realisierung entgegenstellten, kaum hinwegtäuschen

-

und die Schwierigkeitenwaren
zum Teil in dem einheitsgewerkschaftlichen Konzept angelegt, das die sozialdemo-
kratische Gewerkschaftsmehrheit zur Rücksichtnahme auf die Minderheit der christ-
demokratischen Kollegen zwang. So berichtete Willi Richter67 in derselben Bundes-
vorstandssitzung über Bestrebungen von „Gewerkschaftsfreunden aus der CDU", ei-
nige Paragraphen des auf der Vereinbarung mit den DGB-Vertretern vom 25. Januar
1951 basierenden Regierungsentwurfs abzuändern, da diese ihnen „zu weitgehend"
seien.68 Um die der CDU/CSU angehörenden Gewerkschafter stärker an die Politik
der DGB-Führung zu binden, schlug Richter vor, die Parlamentarier der CDU davon
zu überzeugen, „daß die Gewerkschaften nicht daran denken, bei der Besetzung der
Aufsichtsräte und der Vorstandsmandate ihre Richtung zu übergehen".69 Der Vor-
gang zeigte einmal mehr, in welchem Maß selbst die Verteidigung der Montanrnitbe-
stimmung von taktischen Überlegungen bestimmt und an die Kompromißbereitschaft
der beteiligten Gruppen gebundenwar. Bei Berücksichtigung dieser Umstände konnte
der Optimismus derDGB-Führung für die kommenden Mitbestimmungsauseinander-
setzungen kaum als realistisch angesehen werden.
Ein weiterer integraler Bestandteil der gewerkschaftlichen Konzeption von Wirt-
schaftsdemokratie, der infolge der Konzentration auf die Montanmitbestimmung
weitgehend vernachlässigt wurde, war die überbetriebliche Mitbestimmung. Noch in
den Beratungen der Bundestagsausschüsse für Arbeit und für Wirtschaft im Herbst
1950 war von den SPD-Abgeordneten in Übereinstimmungmit dem DGB der überbe-
trieblichen Mitbestimmung derVorrang vor derMitbestimmung in den einzelnen Un-
ternehmen eingeräumt worden. Für das Bundeswirtschaftsministerium verbarg sich
hinter den SPD-Vorstößen die Absicht, „ein System derWirtschaftslenkung [.. .] über
den Weg eines außerbetrieblichen Mitbestimmungsrechtes herbeizuführen", in dem
schließlich die Gewerkschaften als eine Art „Nebenregierung" auf wirtschaftlichem
Gebiet fungieren würden.70 Um aber der Opposition in dieserwichtigen Frage nicht die

66 Protokoll der 12. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 11./12.3. 1951. DGB-Archiv.
67 Mitglied des Bundesvorstands des DGB, Leiter derHauptabteilungV (Sozialpolitik, Sozialversiche-
rung).

68 Protokoll der 12. Sitzung des Bundesvorstands desDGBvom 11./12.3. 1951. DGB Archiv.
69 Ebenda.
70 Vermerk über eine Besprechung von Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums mit Vertretern
der Koalitionsparteien über das außerbetriebliche Mitbestimmungsrecht am 12.10. 1950 (gez.:
Schalfejew, BWM). BA, B 136, 2454.
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alleinige Initiative überlassen zu müssen, einigten sich die Vertreter des Bundeswirt-
schaftsministeriums und der Koalitionsparteien im Oktober 1950 auf eine Gegenkon-
zeption, mit der die „dirigistischen" Vorstellungen der SPD bzw. der Gewerkschaften
entschärft werden sollten. Diese Gegenkonzeption sah die Schaffung eines „beraten-
den Gremiums" vor, das „in erster Unie der Auflockerung sozialer Spannungen durch
institutionellen Zwang zu einem gemeinsamen und gleichberechtigten Verhandeln der
beiden Sozialpartner" dienen sollte.71 Das Bundeswirtschaftsministerium erarbeitete in
den folgenden Wochen einen dieser Konzeption entsprechenden Gesetzentwurf über
die Errichtung eines Bundeswirtschaftsrats.72 In dem Entwurfwar vorgesehen, daß der
Bundeswirtschaftsrat nach Aufnahme seiner Tätigkeit Vorschläge für die weitere Re-
gelung des Mitbestimmungsrechts machen sollte. Von einer Neuordnung der Indu-
strie- und Handelskammern, wie sie der DGB für den Bereich der überbetrieblichen
Mitbestimmung gefordert hatte, war jedoch keine Rede. Auch die im Entwurf anbe-
raumte Trennung der überbetrieblichen Mitbestimmung von der betrieblichen wider-
sprach den gewerkschaftlichen Forderungen. In dem DGB-Rundschreiben hieß es

zu diesem Gesetzentwurf: „Wenn auch eine Reihe von Bestimmungen für die Einrich-
tung des Bundeswirtschaftsrates mit unseren Forderungen in Einklang steht, so kön-
nen wir doch einem solchen Gesetz nicht zustimmen, weil wir aus grundsätzlichen
Erwägungen nach wie vor die Regelung des Mitbestimmungsrechtes als unteilbares
Ganzes fordern müssen."73 Zur Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs durch das
Bundeskabinett kam es dann jedoch nicht, da sich die Mitbestimmungsauseinan-
dersetzungen in den nächsten Wochen ganz auf die Montanmitbestimmung konzen-
trierten.
Bei den Verhandlungen der Gewerkschaftsvertreter mit Adenauer am 18. Januar 1951
spielte die Frage des überbetrieblichen Mitbestimmungsrechts eine gänzlich unter-

geordnete Rolle. Auf die Frage, wie das überbetriebliche Mitbestimmungsrecht für die
ganzeWirtschaft geregelt werden solle, antwortete Bundeskanzler Adenauer auswei-
chend, dies sei nicht Gegenstand der gegenwärtigen Verhandlungen, sondern müsse

späteren Verhandlungen der Sozialpartner, gegebenenfalls unter Hinzuziehung von

Regierungsvertretern, vorbehalten bleiben. Das Protokoll verzeichnete dazu weiter-
hin: „Seines [Adenauers] Wissens arbeite aber bereits ein Arbeitskreis des gemeinsa-
men Arbeits- und Wirtschaftsausschusses des Bundestages, und seine Arbeiten seien
sehr weit fortgeschritten. Er will sich erkundigen, wie das Parlament es aufnimmt,
71 Ebenda. Daß sich die Koalitionsparteien eifrig bemühten, die SPD-Vorstöße zum überbetrieblichen
Mitbestimmungsrecht zurückzudrängen, geht auch aus einem Aktenvermerk des für Mitbestim-
mungsfragen zuständigen Referates des BK vom 3.10. 1950 (gez.: Petz) hervor: „Wie vorauszuse-

hen war, hat die Opposition in dem Ausschuß für Arbeit wiederholt versucht, das außerbetriebliche
Mitbestimmungsrecht des SPD-Entwurfes mit der Begründung in den Vordergrund zu stellen, daß
der Regierungsentwurf keinerlei Bestimmungen enthalte. [.

.

.] Nur dem Verhandlungsgeschick des
Vorsitzenden, Abgeordneten Säbel [CDU], ist es zu danken, daß diese Vorstöße bisher abgewehrt
werden konnten." BA, B 136, 719.

72 Rundschreiben Nr. IV-46/50 der HauptabteilungWirtschaft des Bundesvorstandes des DGB (gez. :

vom Hoff) vom 25.11. 1950. DGB-Archiv.
73 Ebenda.
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wenn ein erneuter Versuch zur Verständigung außerhalb des Parlamentes gemacht
würde."74
Tatsächlich jedoch befanden sich die Ausschußberatungen über die Mitbestimmungs-
gesetzentwürfe der CDU/CSU und der SPD erst in derAnfangsphase ; außerdem hat-
ten die Koalitionsparteien aufgrund ihrer Mehrheiten in den Ausschüssen die Mög-
lichkeit, die SPD-Initiativen für eine Regelung der überbetrieblichen Mitbestimmung
abzublocken.75 Damit war für die Gewerkschaften abzusehen, daß das Ergebnis der
Ausschußberatungen nicht ihren Vorstellungen entsprechen würde. Adenauers Hin-
weis auf die Zuständigkeit der parlamentarischen Instanzen für die Regelung der Mit-
bestimmung konnte in diesem Zusammenhang nur als Absage an weitere Mitbestim-
mungsansprüche des DGB und als Warnung vor einer nochmaligen Anwendung ge-
werkschaftlicher Kampfmittel verstanden werden. Die DGB-Vertreter akzeptierten
stillschweigend die Stellungnahme des Bundeskanzlers, da sie eine Einigung über die
gesetzliche Absicherung der Montanmitbestimmung nicht durch zusätzliche Forde-
rungen gefährden wollten.
Der Montankompromiß verdeckte nur vorübergehend die unterschiedlichen Auffas-
sungen, die nach wie vor zwischen der Bundesregierung und den Gewerkschaften über
die Gestaltung des Mitbestimmungsrechts in den anderen Bereichen derWirtschaft be-
standen und die sich in gegensätzlichen Wertungen der politisch-taktischen Auswir-
kungen der Montanvereinbarung widerspiegelten. Die Bundesregierung sah, wie be-
reits Adenauer gegenüber den DGB-Vertretern angedeutet hatte und wie später immer
offenkundiger wurde, die Montanregelung als einmaliges Zugeständnis an die Ge-
werkschaften an, mit dem sämtliche Ansprüche in der Mitbestimmungsfrage erfüllt
wären. Die Vertreter des DGB trugen dieser Interpretation insofern Rechnung, als sie
in den gemeinsam mit den Unternehmervertretern erarbeiteten „Richtlinien über Mit-
bestimmung in Kohle und Eisen schaffender Industrie" vom 27. Januar 1951 dem Satz
zustimmten: „Die Regelung greift nicht über auf den übrigen Bereich der Wirt-
schaft."76 Nach Adenauers Kalkül war die relative Privilegierung von zwei Einzelge-
werkschaften, deren Mitglieder den traditionell am höchsten organisierten und be-
wußtesten Teil der westdeutschen Arbeiterschaft repräsentierten, dazu geeignet, Wi-
derstandspotentiale zu kanalisieren und zu absorbieren, um die Gewerkschaften insge-

„Protokoll über die Besprechung zwischen Bundeskanzler Dr. Adenauer und der Delegation des
Bundesvorstandes des DGB über die Regelung der Mitbestimmung vom 18.1. 1951." (o. Verf.)
DGB-Archiv.
Der von Adenauer erwähnte Arbeitskreis zur Beratung der Mitbestimmungsgesetzentwürfe wurde
am 4.10. 1950 je zur Hälfte aus Mitgliedern der Ausschüsse für Wirtschaft und für Arbeit gebildet;
seine Zusammensetzung: CDU/CSU: 6, SPD: 5, FDP: 2, DP: 1, BP: 1, Zentrum: 1. Parlamentsar-
chiv des Deutschen Bundestages. Protokoll vom 4.10. 1950 des Ausschusses Nr. 13 (Wirtschaft) der
1.Wahlperiode. Der Entwurf eines Betriebsverfassungsgesetzes der Bundesregierung (Verhandlun-
gen des Deutschen Bundestages, 1.Wahlperiode, Band7, Drucksache 1546) wurde erstmals am

16.1. 1951 im Wirtschaftsausschuß beraten. Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages. Proto-
koll vom 16.1. 1951 des Ausschusses Nr. 13 (Wirtschaft) der [.Wahlperiode.
„Richtlinien über Mitbestimmung in Kohle und Eisen schaffender Industrie" vom 27.1. 1951, siehe
dazu Kapitel III, Anm. 52.
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samt für ein Stillhalten gegenüber der Außen- undWirtschaftspolitik der Bundesregie-
rung gewinnen zu können.
In gewerkschaftsinternen Diskussionen wurde die kompensatorische Funktion der er-
zielten Übereinkunft jedoch nie problematisiert; es hätte vermutlich das Selbstver-
ständnis des DGB erschüttert, daß die Montanmitbestimmung als Modell und Aus-
gangspunkt für eine sukzessive Veränderung des Wirtschafts- und Gesellschaftssy-
stems der Bundesrepublik anzusehen sei. Dieser Optimismus abstrahierte von der vor-
herrschenden Tendenz zur Konsolidierung der politischen und wirtschaftlichen
Macht der Unternehmer sowie vomAnteil der Bundesregierung an diesem Prozeß und
weckte Illusionen über die weitere Durchsetzbarkeit der paritätischen Mitbestim-
mung. Bestärkt durch die Euphorie des errungenen Erfolgswurdeweitgehend aus dem
gewerkschaftlichen Bewußtsein verdrängt, daß es sich bei den Montanauseinanderset-
zungen zum größten Teil um die Verteidigung von bereits vorher praktizierten Rech-
ten handelte, die wiederum an günstige materielle Voraussetzungen gebunden war.

Die Umstilisierung einer relativ pragmatischen Gewerkschaftspolitik zum Prototyp
klassenkämpferischer Auseinandersetzungen verwies aber auch auf die innergewerk-
schaftliche Funktion der Montanauseinandersetzungen: Neben der Absicherung rea-

ler Machtpositionen ging es dem DGB ebenso darum, sich durch einen sichtbaren Er-
folg als gesellschaftlicher Machtfaktor vor den eigenen Mitgliedern zu legitimieren.77
Für die Nachfolger Böcklers in der DGB-Führung bedeutete die idealisierte Interpre-
tation des „Kampfes um die Mitbestimmung" eine erhebliche Belastung, da ihre Be-
strebungen zur weiteren Durchsetzung der Mitbestimmung an diesem Standard ge-
messen wurden, obwohl sich inzwischen die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse wei-
ter zuungunsten der Gewerkschaften geändert hatten.

5. Die parlamentarische Behandlung des
Montanmitbestimmungsgesetzes

Die erste parlamentarische Behandlung des Regierungsentwurfs über ein Mitbestim-
mungsgesetz in der Montanindustrie erfolgte am 14. Februar 1951 im Bundestag.78An-
77 Daß dieses Motiv eine erhebliche Rolle spielte, geht auch aus verschiedenen internen Diskussions-
beiträgen hervor. So verzeichnete z. B. das Protokoll der Sitzung des DGB-Bundesvorstands vom
21.11. 1950: „In ihr [der Diskussion] kommt die volle Einmütigkeit der Kollegen zum Ausdruck,
festzuhalten an den gewerkschaftlichen Forderungen auf Neuordnung der deutschen Wirtschaft.
Die Kollegen weisen darauf hin, daß sie selbst durch Beschlüsse ihrer eigenen Verbandskongresse
verpflichtet wären, an dieser Forderung festzuhalten. Und es kommt zum Ausdruck, daß die Frage
der Mitbestimmung die Existenzfrage der Gewerkschaftsbewegung überhaupt sei. Die Mitglied-
schaft im Lande würde es nicht verstehen, wenn nochmal die Zeit ungenutzt vergehen würde, ohne
daß den gewerkschaftlichen Wünschen nachdrücklichst Geltung verschafft worden wäre." Proto-
koll der 11. Sitzung des Bundesvorstandes des DGB am 21.11. 1950. DGB-Archiv; Walter Freitag
äußerte vor dem DGB-Bundesausschuß am 12.1. 1951 zu den Montanauseinandersetzungen : „Ent-
weder [.

.

.] wir ordnen jetzt die Fragen oder wir haben aufgehört, als Gewerkschaften überhaupt zu
einer Bedeutung zu kommen." Protokoll der 5. Sitzung des Bundesausschusses des DGB am 12.1.
1951. DGB-Archiv.

78 Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 1.Wahlperiode, Band 6, S. 4431 ff. Der „Entwurf eines
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schließend wurde der Gesetzentwurf den Ausschüssen fürWirtschaftspolitik und für
Arbeit zugeleitet, die für die Detailberatungen einen gemeinsamen Arbeitskreis bilde-
ten. Auf Initiative der Abgeordneten Gerhard Schröder (CDU) und Hans Wellhausen
(FDP) schlug der Arbeitskreis vor allem zwei wesentliche Veränderungen gegenüber
dem Entwurf der Bundesregierung vor:79 Während nach dem Regierungsentwurf die
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung gewählt werden
sollten, wobei diese allerdings an die Vorschläge der Gewerkschaften gebunden sein
sollte, sah der Entwurf des Arbeitskreises die Wahl der Arbeitnehmervertreter durch
ein sich aus den Betriebszugehörigen zusammensetzendesWahlmännergremium nach
Vorschlag der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften vor. Die Ersetzung des im Re-
gierungsentwurf vorgesehenen Delegationsrechts der Gewerkschaften zugunsten
stärkererWahlrechte der Betriebsangehörigenwarwohl der Versuch von CDU-Parla-
mentariern, das Mitbestimmungsgesetz für den Koalitionspartner FDP, der prinzipiell
die Mitbestimmung zentraler Gewerkschaften ablehnte, annehmbar zu machen.
Der zweite gravierende Unterschied zu dem Mitbestimmungsgesetzentwurf der Bun-
desregierung betraf die Bestimmungen über die paritätischen Senate, von denen nach
dem Regierungsentwurf je einer für die Bereiche Bergbau und Eisen schaffende Indu-
strie zentral errichtet werden sollte. Diese Senate sollten bei Meinungsverschiedenhei-
ten der beiden in den Aufsichtsräten vertretenen Interessengruppen über die Wahl des
„11. Mannes" eingeschaltet werden, aber auch der „Beratung der zuständigen Stellen
in Angelegenheiten der Produktionsförderung, der Rationalisierung, der Menschen-
führung und in Fragen der allgemeinenwirtschaftlichen Entwicklung auf dem Gebiete
von Eisen und Kohle"80 dienen. In dem Entwurf von Schröder und Wellhausen traten

an die Stelle der Senate Vermittlungsausschüsse mit enger begrenzten Zuständigkei-
ten, die nur bei Nichteinigung über den „11. Mann" für jedes einzelne Unternehmen
aus je zwei Aufsichtsratsmitgliedern der beiden Interessengruppen gebildet werden
sollten und einen von der Bundesregierung benannten Vorsitzenden erhalten sollten;
beim Scheitern der Vermittlungsbemühungen sollte der Ausschuß sogar das Recht ha-
ben, selbständig den „11. Mann" zu benennen. Auch diese Änderungen hatten den
Charakter von Konzessionen an die FDP. Mit der Beseitigung der Senate sollte mögli-
chen Ansätzen einer

-

wenngleich auf die jeweiligen Industriezweige begrenzten
-überbetrieblichen Mitbestimmung entgegengewirkt werden.81 Die Konstruktion eines

letztlich von den Interessen der Bundesregierung bestimmten Vermittlungsausschusses
hätte theoretisch die Möglichkeit gesichert, die Wahl des „11. Mannes" im Sinne der
Anteilseigner zu beeinflussen.

Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Unternehmen des Bergbaus sowie der Eisen-
und Stahl erzeugenden Industrie" als Drucksache Nr. 1858.

9 Vermerke und Notizen desMitbestimmungsreferenten des BK, Petz, über diese Verhandlungen fin-
den sich in:BA,B 136,723.

0 „Richtlinien über Mitbestimmung in Kohle und Eisen schaffender Industrie" vom 27.1. 1951, s.o.,
Kapitel IIIAnm. 52.

1 Zur Beurteilung der gesellschaftspolitischen Implikationen der Senate vgl. auch Bernd Otto: Der
Kampf um die Mitbestimmung. In : Vom Sozialistengesetz zur Mitbestimmung, S. 425.
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Der Gesetzentwurf des Arbeitskreises wurde am 15.März 1951 von den Vereinigten
Ausschüssen für Arbeit und Wirtschaftspolitik mit den Stimmen der Mehrheit der
CDU/CSU und der FDP gegen die Stimmen der SPD verabschiedet.82 Die Gewerk-
schaftsvertreter der CDU, wie Alois Lenz und Johannes Even, die bereits bei den Bera-
tungen im Arbeitskreis den Entwurf Schröders undWellhausens kritisiert hatten,83 ent-
hielten sich der Stimme.
Die Ergebnisse der Ausschußberatungen stießen bei den am Mitbestimmungskompro-
miß vom Januar 1951 Beteiligten fast einhellig auf Ablehnung. Für die Unternehmer-
seite wandte sich Heinrich Kost an Bundeskanzler Adenauer mit der Bitte, sich für eine
den „Richtlinien" entsprechende gesetzliche Regelung einzusetzen.84 Kost übte vor al-
lem Kritik an der Schaffung von zwei getrenntenWahlorganen

-

der Hauptversamm-
lung für die Vertreter der Anteilseigner und des betrieblichen Wahlmännergremiums
für die Arbeitnehmervertreter -, da damit der ursprüngliche Grundgedanke der Zu-
sammenarbeit von Kapital und Arbeit ignoriertwerde. Die in den „Richtlinien" vorge-
sehene Wahl der Arbeitnehmervertreter durch die Hauptversammlung habe

-

so Kost

-

„beispielsweise zur Ausschaltung unternehmensfeindlicher Aufsichtsratskandidaten
keineswegs nur theoretische Bedeutung".
Die politischen Konsequenzen der von Schröder und Wellhausen initiierten Gesetzes-
vorlage wurden im Bundeskanzleramt ähnlich interpretiert : „Die Ausschaltung des po-
litischen Einflusses der Gewerkschaften bei der Bestellung der Arbeitnehmervertreter
aus dem Betrieb ist ebenfalls von zweifelhaftem Wert, denn es gibt wohl eine ganze
Reihe von kommunistisch beeinflußten Betriebsräten, aber kaum kommunistisch be-
einflußte Gewerkschaftsfunktionäre."85 An die Stelle der Synthese von Kapital undAr-
beit, wie sie derRegierungsentwurf herzustellen versuche, sei derenAufspaltung getre-
ten, die der Sicherung des sozialen Friedens in den Betrieben abträglich sei.
Für die Gewerkschaften war die Wahl der Arbeitnehmervertreter durch Betriebsan-
gehörige völlig unannehmbar; sie sahen dadurch ihre Position als Spitzenorganisatio-
nen der Arbeitnehmer in Frage gestellt.86 Ebenso lehnten sie die von den Bundestags-
ausschüssen beschlossenen Bestimmungen über die Zusammensetzung und Funktion
des Vermittlungsausschusses ab, da sie befürchteten, daß der von der Bundesregierung
zu bestimmende „unparteiische" Vorsitzende stets mit den Kapitaleignern stimmen
würde, was eine Veränderung der Parität zuungunsten der Gewerkschaften bedeutet
hätte.87
Anfang April 1951 beriet der Bundesausschuß des DGB über die politischen Schritte,
die unternommen werden sollten, um eine Verabschiedung des Mitbestimmungsgeset-
zes nach den im Januar 1951 ausgehandelten „Richtlinien" zu erreichen. Vom Hoff

Vermerk Petz (BK) vom 15.3. 1951. BA, B 136, 723.
Vermerk Petz (BK) vom 7.3. 1951, ebenda.
Brief Kost an Adenauer vom 9.3. 1951. BA, B 136, 726.
Vermerk Petz (BK) vom 10.3. 1951. BA, B 136, 723.
Protokoll der 12. Sitzung des Bundesvorstandes des DGB am 11./12.3. 1951. DGB-Archiv.
Protokoll des 1.Teils der 6. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 2./3.4. 1951. DGB-Ar-
chiv.
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schlug dabei vor, angesichts der veränderten Situation Streikmaßnahmen erneut in Er-
wägung zu ziehen, fand jedoch bei den übrigen Kollegen wenig Unterstützung.88 Zu-
nächst, so hieß es, sollte weiterhin versucht werden, in Gesprächen mit der Bundesre-
gierung und den Parlamentariern der CDU/CSU auf die Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Gesetzesfassung hinzuwirken.
Diesem Zweck diente eine Unterredung der DGB-Führung mit Regierungs- und Un-
ternehmervertretern am 2.April 1951, die auf die Bitte des DGB zustande gekommen
war. Dabei warf der stellvertretende DGB-Vorsitzende und Repräsentant der christli-
chen Gewerkschafter im DGB, Föcher, den CDU-Abgeordneten Pferdmenges und
von Brentano vor, „erheblich von der vereinbarten Linie abgewichen [.

.

.] zu sein und
sich insbesondere gegenüber Vertretern des ausländischen Kapitals von dem Regie-
rungsentwurf distanziert" zu haben.89 Föchers Vorwurf war insofern berechtigt, als
Pferdmenges wenige Tage vorher führenden Repräsentanten amerikanischer Banken
und Industrieverbände, die mit einer Aufkündigung der finanziellen Unterstützung
der vom Montanmitbestimmungsgesetz betroffenen Gesellschaften gedroht hatten,
wäre nicht die letztendliche Verfügungsgewalt der Kapitaleigner gesichert, mitgeteilt
hatte, „daß der 11.Mann letztlich von der Generalversammlung zu wählen wäre und
daß damit den Eigentümern kein ihnen nicht genehmer Mann hineingezogen werden
könnte" 90 Daß diese Aussage keineswegs nur der Beschwichtigung amerikanischer
Kapitalgeber diente, also nicht primär taktische Funktion hatte, verdeutlichte eine tele-
graphische Mitteilung von Pferdmenges für Bundeskanzler Adenauer, in der es hieß:
„Wir müssen aber m. E. jetzt umsomehr bei unseren Besprechungen Anfang nächster
Woche darauf achten, daß dieser 11.Mann ganz klar letztlich von der Generalver-
sammlung, d. h. von den Aktionären zu bestimmen ist."91 In der Besprechung mit den
Gewerkschaftsvertretern versuchte Pferdmenges die Vorwürfe des DGB zu entkräf-
ten, indem er erklärte, er habe einem „Vertreter einer amerikanischen Organisation"
lediglich Auskunft über den Stand des Mitbestimmungsrechts gegeben und sei keines-
falls von der vereinbarten Linie abgewichen. Auch Bundeskanzler Adenauer versicher-
te, „daß er sich selbstverständlich bemühen werde, die Grundfragen des Regierungs-
entwurfs und der vereinbarten Richtlinien durchzusetzen"; er sei zuversichtlich, daß
dieser Kompromißvorschlag im Parlament angenommen werde.92 Die DGB-Vertreter
begnügten sich mit diesen Erklärungen; darüber hinaus bekundete Freitagmit der An-
regung, „daß der Bundeskanzler zu Besprechungen zwischen Gewerkschaftsvertre-

Ebenda. Aufschlußreich ist die Argumentation vom Hoffs, da sie ein Licht auf den teilweise legitima-
torischen Charakter der gewerkschaftlichen Mitbestimmungsaktionen wirft: „Wenn die Gewerk-
schaften jedoch solche Maßnahmen verneinten, müßte auch das ausgesprochen werden. Allerdings
würde man dann gegenüber derMitgliederschaft und gegenüber der Öffentlichkeit das Gesicht ver-
lieren."
Vermerk Petz (BK) über diese Besprechung am 2.4. 1951. BA, B 136, 726.
Aufzeichnung einer telephonischen Durchgabe von Pferdmenges für Adenauer vom 30.3. 1951.
[o. Verf.] BA, B 136, 726.
Ebenda.
VermerkPetz vom 2.4. 1951. BA, B 136, 726.
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tern und Vertretern der Unternehmerorganisationen über die Behebung der gegen-
wärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten einladen möge",93 erneut die Koopera-
tionsbereitschaft der Gewerkschaften. Adenauer nahm diesenVorschlag positiv auf, so
daß es in den folgenden Wochen zur Bildung von wirtschaftspolitischen Ausschüssen
kam, an deren Arbeit sich die Gewerkschaften bis Dezember 1951 beteiligten.94
Dem Einfluß des Bundeskanzlers war es zu verdanken, daß sich die CDU/CSU-Frak-
tion schließlich für eine Form des Mitbestimmungsgesetzes entschied, die im wesentli-
chen den gewerkschaftlichen Vorstellungen entsprach. Wie Föcher, der bei den Bera-
tungen im Vorstand und in der Gesamtfraktion teilnahm, berichtete, war die Stim-
mung in der CDU/CSU bis kurz vor derVerabschiedung des Gesetzes geteilt. Als Ver-
treter des linken Flügels der CDU habe der nordrhein-westfälische Ministerpräsident
Karl Arnold die Ablehnung des Gesetzes durch den Bundesrat angekündigt, wenn die-
ses „eine die Gewerkschaften unbefriedigende Form" erhalte.95 „Schwierigkeiten in-
nerhalb der CDU-Fraktion" habe es noch wenige Stunden vor der dritten Lesung ge-
geben, die Haltung des Bundeskanzlers in dieser Frage sei jedoch „einwandfrei" gewe-
sen.96 Adenauer gelang es somit, die Geschlossenheit der CDU/CSU-Fraktion in der
Montanmitbestimmungsfrage wiederherzustellen, gleichzeitig aber auch die den Ge-
werkschaften gegebenen Zusagen einzuhalten. Seine integrative Politik bestärkte die-
jenigen Kräfte in der DGB-Führung

-

und das war die überwältigendeMehrheit—, die
in einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Bundesregierung den geeigneten Weg
für eine weitere Durchsetzung der gewerkschaftlichen Mitbestimmungsforderungen
sahen.
Das „Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und
Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der eisen- und stahlerzeugenden In-
dustrie" wurde am 10.April 1951 vom Bundestagmit den Stimmen derCDU/CSU, der
SPD und des Zentrums verabschiedet und trat nach der einstimmigen Unterstützung
durch den Bundesrat mit der Verkündigung im Bundesgesetzblatt am 21.Mai 1951 in
Kraft.97 Dieses Gesetz entsprach weitgehend den Intentionen des Regierungsentwurfs
von Ende Januar 1951 ; an die Stelle der dort vorgesehenen Senate98 traten allerdings
Vermittlungsausschüsse, die lediglich im Falle der Nichteinigung der beiden im Auf-
sichtsrat vertretenen Interessengruppen über dieWahl des „11. Mannes" für das jeweils
betroffene Unternehmen gebildet werden sollten.

Ebenda.
Die Mitarbeit der Gewerkschaften in diesen Ausschüssen wird im Kapitel VI eingehender behandelt.
Protokoll des 1.Teils der 6. Sitzung des Bundesausschusses des DGB am 2.4. 1951. DGB-Archiv.
Protokoll des 2.Teils der 6. Sitzung des Bundesausschusses des DGB am 16.4.1951. DGB-Archiv.
Verhandlungen des Deutschen Bundestages (Stenographische Berichte), [.Wahlperiode, Band6,
132. Sitzung am 10.4. 1951, S.5115ff. Text des Mitbestimmungsgesetzes im Bundesgesetzblatt!,
347.
Vgl. dazu Kapitel III, Anm. 81.
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rV. Die Haltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes
zu Adenauers Politik derWestintegration

Die Auseinandersetzungen um die Montanmitbestimmung spielten sich zu einem Zeit-
punkt ab, in dem grundlegende Entscheidungen über die politische, wirtschaftliche
und militärische Integration der Bundesrepublik in das westliche Staatensystem fielen.
Es handelte sich dabei um die durch den französischen Außenminister Robert Schu-
man vorgeschlagene Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(Montanunion) sowie um die seit dem Ausbruch des Korea-Krieges im Juni 1950 ver-
stärkt diskutierte Frage einer westdeutschenWiederbewaffnung. Bei den noch relativ
wenig konsolidierten politisch-parlamentarischen Kräfteverhältnissen in der Bundes-
republik kam der Haltung des DGB, der in seinen 16 Einzelgewerkschaften ca. 5 Mil-
lionen Arbeitnehmer repräsentierte, eine wichtige Funktion zu. In beiden Fällen ent-
schied sich die DGB-Führung, teilweise imWiderspruch zur eigenen Mitgliederbasis,
die Politik der Bundesregierung stillschweigend zu tolerieren oder gar aktiv zu unter-
stützen.

1. DGB und Schumanplan
Die Haltung des DGB zum Schumanplan läßt sich nicht isoliert sehen; sie war durch
mehrere Entschließungen und Stellungnahmen des DGB zu wirtschafts- und außen-
politischen Fragen seit 1947/48 vorgeprägt. Einen bedeutsamen Schritt auf dem Weg
zu einer pragmatisch-kooperativen Politik stellte die Zustimmung zum Marshallplan
dar. Diese Entscheidung bedeutete, daß der DGB nunmehr grundsätzlich bereit war,
eine Einbeziehung Westdeutschlands in den Kreis der westlich-kapitalistischen Staa-
ten in Kauf zu nehmen, und daß gesellschaftliche und politische Veränderungen nur

noch innerhalb des dadurch vorgegebenen Rahmens und auf dem Weg der partner-
schaftlichen Zusammenarbeit angestrebtwerden sollten.1
Ein weiterer Schritt auf diesemWeg war der Beschluß des DGB vom Dezember 1949,
die Mitarbeit der Bundesregierung bei der Ruhrbehörde durch die Benennung eines
Gewerkschafters als Stellvertreter des deutschen Delegierten zu unterstützen, nach-
dem sich Böckler schon am 24. November 1949, zwei Tage nach der Unterzeichnung
des Petersberger Abkommens, für den Beitritt der Bundesrepublik zum Ruhrstatut

1 Im Juni 1948 begründete Böckler auf dem außerordentlichen Bundeskongreß des DGB (britische
Zone) die Zustimmung zum Marshallplan folgendermaßen : „Wir halten es als Realpolitiker, die wir
sind, für richtig, uns zum Marshallplan zu bekennen, die Vorteile restlos auszuschöpfen und all dem
rechtzeitig zu begegnen, was wir als Nachteile des Plans empfinden." Protokoll des außerordentli-
chen Bundeskongresses des DGB (brit. Zone) vom 16.-18.6.1948 in Recklinghausen. Köln 1948.
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ausgesprochen hatte.2 Damit bejahte die DGB-Führung Adenauers Politik der schritt-
weisen Loslösung von den alliierten Vorbehaltsrechten im Gegensatz zur SPD, die das
Petersberger Abkommen wegen fehlender Gleichberechtigung der Bundesrepublik
gegenüber anderen Mitgliedsstaaten und wegen seiner prokapitalistischen Grundten-
denz ablehnte.3 Die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung verteidigte Georg Reu-
ter gegen die Kritik aus den eigenen Reihen damals mit dem Argument, „daß die Ge-
werkschaften da, wo es ihnen möglich wäre, mitarbeiten müßten, um Einblick in das
gesamte wirtschaftliche Geschehen zu erhalten".4 Ahnlich argumentierte Böckler, der
im Sinne des einheitsgewerkschaftlichen Anspruchs die Autonomie in politischen An-
gelegenheiten betonte und sich gegen die SPD abgrenzte : „Wir müssen immer auf dem
Boden einer Realpolitik stehen. [.

.

.] Wir müssen uns freihalten von jeder Beeinflus-
sung von außen her, sei sie parteipolitischer oder sonstiger Art."5 Der DGB-Führung
erschien es erfolgversprechender, den aus der Mitarbeit in verschiedenen politischen
Gremien resultierenden Einfluß für die Realisierung wenigstens eines Teils der eigenen
Zielsetzungen nutzbar zu machen, als die Politik der Bundesregierung kompromißlos
abzulehnen, wie es die SPD tat, weil sonst drohte, von jeglichem politischen Einfluß
abgeschnitten zu werden.6
Von den gleichen Grundsätzen war die Haltung des DGB gegenüber dem am 9.Mai
1950 verkündeten Schumanplan geprägt : Der DGB forderte von der Bundesregierung
die Hinzuziehung von Gewerkschaftern oder von Sachverständigen, „die das Ver-
trauen der Gewerkschaften besitzen", zu den Vertragsverhandlungen und zu den Be-
ratungen in den von der Bundesregierung eingerichteten Sachverständigenausschüs-
sen.7 Die DGB-Führung wollte dadurch auf die konkrete Ausgestaltung des Vertrags-
werks Einfluß gewinnen und einer sich abzeichnenden Dominanz schwerindustrieller
Interessen, insbesondere repräsentiert durch die Vertreter der zurAuflösung bestimm-
ten Altkonzerne, entgegenwirken.8 In diesem Punkt unterschied sich die Haltung der

2 Protokoll der 2. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 19.12. 1949. DGB-Archiv. Zum Peters-
bergerAbkommen s.o., Kapitel II, 2 c. Zur Haltung des DGB gegenüber derWestpolitik Adenauers
vgl. auch Baring: Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, S. 195 ff.

3 In seinen Memoiren berichtet Adenauer, wie ihn die Agenturmeldung über Böcklers Zustimmung
gerade in der Bundestagsdebatte über das Petersberger Abkommen am 24.11. 1949 erreichte: „Ich
war Herrn Böckler für dieses Telegramm in einer für uns nach meiner Auffassung wichtigen politi-
schen Angelegenheit sehr dankbar. Daß die SPD sich über die Haltung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes nicht gefreut hat, war verständlich." Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, S.288.

4 Protokoll der 3. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 6.1. 1950. DGB-Archiv.
5 Ebenda.
6 Zur Haltung der SPD, insbesondere Schumachers, gegenüber dem Schumanplan siehe Edinger:
Kurt Schumacher, S. 310.

7 Schreiben Föcher und vom Hoff an Adenauer vom 15.5. 1950. BA, B 136, 2456. In ähnlichem Tenor
auch Schreiben Böckler an Adenauer vom 1.7. 1950. BA, B 136,2472.

8 Das betonte Ludwig Rosenberg (vom Bundesvorstand des DGB) auf einer Besprechung mit. franzö-
sischen Gewerkschaftern über den Schumanplan am 21.5. 1950 : „Stehen wir beiseite, so kommt eine
Europa-AG zustande." Erich Bührig unterstrich die Kontinuität in der gewerkschaftlichen Haltung
zu AdenauersWestpolitik : „Ergänzend zu Rosenbergmöchte ich darauf hinweisen, daß wir im Prin-
zip durch unsere Haltung zum Ruhrstatut und zur Ruhrbehörde auch schon unsere Haltung zum
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DGB-Führung wiederum von der der SPD-Spitze, die den Schumanplan entschieden
ablehnte, da sie in ihm den Versuch sah, ein Kartell kapitalistisch-schwerindustrieller
Interessen inWesteuropa zu schaffen.9
Bundeskanzler Adenauer erfüllte die Forderungen der Gewerkschaften, die daraufhin
Hans vom Hoff, Franz Grosse (IG Bergbau) und RolfWagenführ (stellvertretender
Leiter des Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts des DGB) als Verhandlungsteilneh-
mer benannten.10 Mit der Hinzuziehung der Gewerkschaftsvertreter zu den Pariser
Verhandlungen eröffnete sich für die Bundesregierung dieMöglichkeit, innenpolitisch
eine breitere Basis für die Zustimmung zum Schumanplan zu erhalten und insbesonde-
re die SPD mehr und mehr zu isolieren. Die Forderungen des DGBwaren auch deshalb
nicht einfach zu ignorieren, weil die Gewerkschaften aufgrund ihrer Mitarbeit in der
Stahltreuhändervereinigung gerade bezüglich der mit dem Schumanplan eng ver-

knüpften Fragen der Entflechtung und Neuordnung der Montanindustrie eine ver-

hältnismäßig starke Machtposition besaßen.
Für die DGB-Führung bedeutete allerdings die Teilnahme an den Pariser Verhandlun-
gen noch keine endgültige Zustimmung zum Schumanplan; sie betonte zwar immer
wieder, daß sie „die Idee des Schumanplanes" begrüße, wollte aber ihre Entscheidung
vom konkreten Ergebnis der Verhandlungen abhängig machen. Damit hielt sich der
DGB die Möglichkeit offen, den Schumanplan offiziell doch noch abzulehnen, wenn
bestimmte Bedingungen

-

wozu auch die Verwirklichung des Mitbestimmungsrechts
in den betroffenen Industriezweigen zu zählen war

-

nicht erfüllt wären.
Mit derVereinbarung über die Beibehaltung der paritätischen Mitbestimmung vom Ja-
nuar 1951 waren diese Bedingungen im wesentlichen erfüllt. Nun schien, aus gewerk-
schaftlicher Sicht, bewiesen zu sein, daß die Realisierung der wirtschaftsdemokrati-
schen Vorstellungen der Gewerkschaften durch die Integration der westdeutschen

Schumanplan festgelegt haben. Wir geraten inWidersprüche, sobald wir irgendeinen Schritt, der zur
Europäisierung der Schlüsselindustrien führt, prinzipiell negieren." „Protokoll über die deutsch-
französische Gewerkschaftsbesprechung am Sonntag, dem 21.5. 1950, nachmittags 3 Uhr im klei-
nen Sitzungssaal des DGB, Düsseldorf, Stromstraße 8." (gez.: Rosenberg) DGB-Archiv.

9 Schumacher sprach auf dem Parteitag der SPD in Hamburg im Mai 1950 vom Schumanplan als ei-
nem „konservativ-klerikal-kapitalistisch-kartellistischen" Versuch einer Einigung Europas. Fritz
Henßler, der Sozialisierungsexperte der SPD-Bundestagsfraktion, bezeichnete auf demselben Par-
teitag den Schumanplan als „deutsch-französisches schwerindustrielles Kartell". Diese Haltung än-
derte sich während der Schumanplanverhandlungen nicht wesentlich. Siehe dazu Rudolf Hrbek:
Die SPD

-

Deutschland und Europa. Die Haltung der Sozialdemokratie zum Verhältnis Deutsch-
landpolitik undWestintegration (1945-1957). Bonn 1972, S.93 und 103. In ähnlicher Tendenz auch
Schumachers Referat „Die Entscheidung über Kohle und Stahl" auf der Konferenz der Sozialen Ar-
beitsgemeinschaft der SPD in Gelsenkirchen am 24.5.1951, indem er sich vorsichtig-kritisch mit der
Haltung des DGB zum Schumanplan, insbesondere der Stellungnahme vom 7.5. 1951, auseinander-
setzte. Kurt Schumacher : Reden und Schriften. Hrsg. von Arno Schulz und Walther G. Oschilewski.
Berlin-Grunewald 1962, S. 363 ff, bes. auch S. 381 f.

10 Die Beteiligung der Gewerkschaften an den Verhandlungen in Paris wurde in einer Unterredung
Adenauers mit vom Hoff am 27.6. 1950 vereinbart. Das geht aus dem Schreiben Böcklers an Ade-
nauer vom 1.7. 1950 hervor. BA, B 136, 2472.
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Montanunternehmen in einen gemeinsamen westeuropäischen Markt nicht tangiert
sei. Die offizielle Zustimmung zum Schumanplan erfolgte auf der Sitzung des Bundes-
ausschusses des DGB am 7.Mai 1951, also knapp drei Wochen nach der Vertragsun-
terzeichnung in Paris und vier Wochen nach der Verabschiedung des Montanmitbe-
stimmungsgesetzes durch den Deutschen Bundestag.11 Als Voraussetzung für die Rati-
fizierung forderte der DGB in einer Entschließung die Beseitigung der aus dem alliier-
ten Entflechtungsgesetz resultierenden Benachteiligungen der westdeutschen Mon-
tanindustrie, z.B. die Aufhebung der Begrenzungen und der Kontrollen in der
Kohlen-, Eisen- und Stahlproduktion und die Rücknahme der Entscheidung über die
geplante Auflösung der zentralen deutschen Verkaufsstelle für Kohle. Dieser Ent-
schließung ging eine ausführliche Diskussion innerhalb der DGB-Führungsgremien
voraus, in der die wichtigsten Argumente der Befürworter und der Gegner des Schu-
manplans aufeinandertrafen.
Die Gegner des Schumanplans befanden sich, wie sich in der Debatte des Bundesaus-
schusses am 7.Mai 1951 zeigte, in der Minderheit. Als Repräsentant dieser Gruppe re-

ferierte Viktor Agartz in abgeschwächter Form die von der SPD-Führung gegen den
Schumanplan vorgebrachten Argumente.12 Agartz verwies vor allem auf die ungünsti-
geren ökonomischen und politischen Ausgangsbedingungen der Bundesrepublik im
Vergleich zu den übrigen Mitgliedstaaten: Trotz der Unterzeichnung des Montan-
unionvertrags beständen für die westdeutsche Eisen- und Stahlindustrie weiterhin Pro-
duktionsbeschränkungen; auch werde die Dekonzentration der westdeutschen Mon-
tanindustrie in kleine unwirtschaftliche Einheiten fortgesetzt, während die französi-
sche Stahlindustrie in großem Ausmaß einem Konzentrationsprozeß unterworfen
werde. Ein weiteres Argument von Viktor Agartz bezog sich auf das Lenkungsinstru-
ment der Montanunion, die Hohe Behörde: Eine echte demokratische Kontrolle sei
nicht möglich, so daß die Hohe Behörde als Spitzenvertretung der von ihr zu kontrol-
lierenden Unternehmungen fungieren und Steuerungsfunktionen in deren einseitigem
Interesse ausüben werde.
Der exponierteste Befürworter des Schumanplanes war Hans vom Hoff, der für eine
Fortsetzung der Böcklerschen „Realpolitik" plädierte. Er hielt die Mitarbeit der Ge-
werkschaften in der Ruhrbehörde und an den Schumanplanverhandlungen für im gro-
ßen und ganzen erfolgreich, da die gewerkschaftlichen Vorschläge in mehreren Fällen
eine deutliche Verbesserung der Situation bewirkt hätten. Nach vom Hoffs Urteil be-
rechtigten diese Erfahrungen zu der Annahme, daß eine für die Gewerkschaften be-
friedigende Zusammenarbeit mit der Bundesregierung auch beim Schumanplan mög-
lich sei.13

" Protokoll der 7. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 7.5. 1951. DGB-Archiv.
12 Die Ausführungen von Agartz, sowie die der Befürworter des Schumanplans (vom Hoff, Grosse und
Wagenführ) sind dem o. a. Protokoll als Anlagen beigefügt. (Die Darstellung auf den folgenden Sei-
ten bezieht sich auf diese Ausführungen.)
Die Befürwortung des Schumanplans durch die DGB-Führung trug auch zur Verschärfung der
Spannungen mit dem SPD-Vorsitzenden Schumacher bei. Vgl. dazu Baring: Außenpolitik in Ade-
nauers Kanzlerdemokratie, S. 203.
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Ein weiterer Grund für die grundsätzliche Zustimmung des DGB war die mit dem In-
krafttreten des Montanunionvertrages in Aussicht gestellte Aufhebung der meisten der
restriktiven Verordnungen, die von den Westalliierten in den ersten Nachkriegsjahren
zur Zerschlagung der Ruhrkonzerne als der Waffenschmieden des „Dritten Reiches"
erlassen wurden und nunmehr häufig die Funktion hatten, die Konkurrenzfähigkeit
der westdeutschen Montanunternehmen auf demWeltmarkt zu schwächen. In diesem
Punkt gab es eine Übereinstimmung der Interessen von Gewerkschaften und Bundes-
regierung: DieWiederherstellung der Autonomie der westdeutschen Montanindustrie
lag auch im Interesse der Gewerkschaften, denn die angestrebte Vollbeschäftigung in
diesem Industriezweig setzte die Beseitigung der alliierten Restriktionen voraus. Die
partielle Interessengleichheit von Bundesregierung und Gewerkschaften spiegelte sich
darin wieder, daß in der gewerkschaftlichen Erklärung zum Schumanplan die nationa-
len Interessen im Vordergrund standen

-

die Erklärung also im Grunde die Alliierten
als Adressaten hatte -, während traditionelle gewerkschaftliche Forderungen, wie die
nach Vergesellschaftung der vom Schumanplan betroffenen Industrien oder nach Aus-
weitung der paritätischen Mitbestimmung auf die überbetriebliche Ebene, fehlten.
Die Bereitschaft der Gewerkschaften, Vergesellschaftungsforderungen zurückzustel-
len oder ganz auf sie zu verzichten, war auch darin begründet, daß der Montanunion-
vertrag eine Reihe von Bestimmungen enthielt, die der technokratisch-keynesiani-
schen Orientierung eines Teils der DGB-Führung entgegenkamen.14 Die Befürworter
des Schumanplans versprachen sich davon eine weitgehende Beseitigung der traditio-
nellen Strukturschwächen und der daraus resultierenden Krisenanfälligkeit der west-
deutschen Montanindustrie, die sich in der Vergangenheit überwiegend zu Lasten der
Arbeiterschaft ausgewirkt hatten. Nach den Ausführungen von RolfWagenführ, der
als Repräsentant der von der SPD unabhängigeren „Keynesianer" innerhalb des Wirt-
schaftswissenschaftlichen Instituts des DGB gelten konnte, waren von derRealisierung
des Schumanplans sowohl kurzfristig als auch längerfristig positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche und soziale Struktur dieses Industriezweigs zu erwarten. Zu den
kurzfristigen Wirkungsmöglichkeiten zählten in erster Linie die Interventionen der
Hohen Behörden in Krisenzeiten. Das Kriseninstrumentarium dieser Institution, de-
ren Aufgabe die Koordination der montanindustriellen Interessen der beteiligten Län-
der sowie die Planung von Rahmendaten war, umfaßte die Festsetzung von Produk-
tionsquoten zur gleichmäßigen Abwälzung der Krisenlasten auf die Teilnehmerlän-
der, die antizyklische Nachfrageinduktion durch Belebung der öffentlichen Investitio-
nen bei mangelnder Gesamtnachfrage und die Aufstellung von Verwendungsprioritä-
ten zwischen Inlandsverbrauch und Export bei Nachfrageüberhang. Als längerfristige
Wirkung des gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl nannteWagenführ die Stei-
gerung der Produktivität und die Ausweitung der Produktion, die insgesamt eine Stei-

14 Auf die Rezeption der Keynesschen Theorie, besonders bei den Mitarbeitern desWWI um RolfWa-
genführ, weist Theo Pirker (Die blinde Macht, 1 .Teil, S. 206 ff.) hin. Vgl. auch Eberhard Schmidt:
Ordnungsfaktor oder Gegenmacht? Die politische Rolle der Gewerkschaften, Frankfurt a.M. 1971,
S.37.
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gerung der Lebenshaltung nach sich ziehen würden. Die Voraussetzung hierfür, die
Koordination der verschiedenen einzelunternehmerischen und einzelstaatlichen Inve-
stitionen zur Effektivierung des Kapitaleinsatzes, werde mit der Erweiterung des
Marktes infolge der Aufhebung der Zollschranken und mit der Konstituierung der
Hohen Behörde geschaffen.
Eine positive Stellungnahme des DGB-Bundesausschusses zum Schumanplan hatte
zur Voraussetzung, daß der Einwand der SPD entkräftet werden konnte, die Hohe
Behörde sei ein Planungsinstrument im einseitigen Interesse der Unternehmer und un-
terliege keinerlei demokratischer Kontrolle. Gegenüber diesem Einwand betonte "Wa-
genführ die Mitwirkungsmöglichkeiten der Gewerkschaften bei den Brüsseler Ent-
scheidungen. Die Hohe Behörde könne „vernünftige Pläne nur in enger Zusammenar-
beit mit den Regierungen und mit den beteiligten Kreisen der Wirtschaft, worunter
selbstverständlich auch die Arbeitnehmer zu verstehen sind", aufstellen; ferner werde
der Beirat, eine Institution mit beratender Funktion, zu einem Drittel aus Gewerk-
schaftern zusammengesetzt sein. Aufweitere Einflußmöglichkeiten verwies vomHoff :

Von den neun Mitgliedsitzen der Hohen Behörde sollte einer den Gewerkschaften
vorbehalten sein; auch sei der Bundeskanzler bereit, dem DGB die Nominierung des
einen der beiden deutschen Mitglieder zu überlassen.
Die positive Stellungnahme des DGB zum Schumanplan war, so läßt sich zusammen-
fassend feststellen, Teil einer gewerkschaftlichen Politik, die infolge der Stabilisierung
der gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnisse nicht mehr primär an dem
Ziel einer umfassenden Veränderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Strukturen, etwa im Sinne der Vergesellschaftung der Schlüsselindustrie und der Ein-
führung einer gesamtgesellschaftlichen Rahmenplanung, orientiert war, sondern sich
mit der Realisierung systemimmanenter Verbesserungen begnügte. Innerhalb dieses
restringierten Bezugsrahmens gewerkschaftlicher Politik ließen sich die im Schuman-
plan angelegten Tendenzen zur Modernisierung der montanindustriellen Produk-
tionsstruktur, die Elemente keynesianischen Krisenmanagements und die

-

freilich
überwiegend nur legitimatorischen Charakter besitzenden

-

Mitbestimmungsmög-
lichkeiten in den Brüsseler Gremien als wichtige Strukturreformen zugunsten der Ar-
beiterschaft interpretieren.Während zur gleichen Zeit der traditionelle politisch-parla-
mentarische Bündnispartner des DGB, die SPD, den Schumanplan radikal ablehnte
und damit, zumindest verbal, an einer Alles-oder-Nichts-Politik festhielt, nahm der sy-
stemimmanent-reformerische Pragmatismus des DGB wesentliche Elemente späterer
sozialdemokratischer Politik, wie sie sich dann im Godesberger Programm theoretisch
niederschlugen, voraus.15
Die der positiven Haltung zum Schumanplan zugrundeliegende Annahme, daß die
Politik der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Bundesregierung am ehesten geeig-
net sei, Zugeständnisse wenigstens auf dem Gebiet der Mitbestimmung und der Be-

Bereits das Dortmunder Aktionsprogramm vom September 1952 weist, im Vergleich zu früheren
SPD-Programmen, eine stärkere Betonung marktwirtschaftlicher Elemente auf. Vgl. dazu Erich
Ott: DieWirtschaftskonzeption der SPD nach 1945. Marburg 1979, S. 239 ff.
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triebsverfassung zu erreichen, wurde jedoch von den DGB-Führungsgremien kaum
problematisiert. In der Diskussion des DGB-Bundesausschusses über den Schuman-
plan am 7.Mai 1951 wurde die Frage nach einem möglichen Zusammenhang von

Westintegration, Mitbestimmung und Eigentumsregelung nur kurz behandelt, wobei
Wagenführ zu dem Ergebnis kam, daß der Schumanplan weder die Regelung der Mit-
bestimmung noch die Durchführung der Sozialisierung negativ beeinflussen werde.
Diese Beurteilung war formal richtig, denn der Montanunionvertrag selbst enthielt
keine Bestimmungen, die entsprechende Befürchtungen gerechtfertigt hätten. Dar-
über hinaus schien gerade das Eintreten Adenauers für die paritätische Mitbestimmung
in der Montanindustrie die Richtigkeit vonWagenführs Analyse zu bestätigen.
Allerdings griffen seine Ausführungen mindestens in zwei Punkten zu kurz : Einmal
ließen sie außer acht, daß durch den Wegfall wichtiger alliierter Kontrollrechte, als
Folge des Inkrafttretens des Schumanplans, die Voraussetzungen für die Rückgabe des
seit 1946 unter Treuhandverwaltung stehenden Eigentums an die alten Besitzer ge-
schaffen würden. Die Rückgabe der Eigentumsrechte an die Altbesitzer konnte jedoch
-

bei den damaligen politischen Kräfteverhältnissen
-

nur zur Folge haben, daß sich die
Chancen für die von den Gewerkschaften und den Linksparteien postulierte Vergesell-
schaftung der Grundstoffindustrien erheblich verminderten. Zum zweiten berücksich-
tigteWagenführ in seinerAnalyse nicht, daß die Bereitschaft der Bundesregierung, den
gewerkschaftlichen Vorstellungen entgegenzukommen, von den jeweiligen politi-
schen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen abhängig war. Solange die Bundesre-
gierung auf die Unterstützung der Gewerkschaften nicht verzichten konnte, wie bei
den mit dem Schumanplan zusammenhängenden Problemen der Neuordnung der
Montanindustrie, war die gewerkschaftliche Politik der konstruktiven Zusammenar-
beit mit der Bundesregierung durchaus geeignet, greifbare Erfolge zu bringen; dies
war bei der gesetzlichen Regelung der paritätischen Mitbestimmung in der Montanin-
dustrie der Fall gewesen. Andererseits trug die Zusammenarbeit des DGB mit der Bun-
desregierung in der Schumanplanfrage längerfristig zur innenpolitischen Aufwertung
der Regierung Adenauer bei, die infolgedessen die gewerkschaftlichen Mitbestim-
mungsforderungen mehr und mehr ignorieren konnte, ohne größere Legitimations-
schwierigkeiten befürchten zu müssen.
In der zweiten Hälfte des Jahres 1951 wurde zunehmend deutlich, daß die Bundesre-
gierung nicht gewillt war

-

und es offenbar auch nicht nötig hatte
-

weiteren Mitbe-
stimmungsforderungen des DGB nachzugeben. Die Aufkündigung der gewerkschaft-
lichen Mitarbeit beim Schumanplan spielte in den Beratungen des DGB über Gegen-
maßnahmen jedoch nur eine untergeordnete Rolle. So fanden die Anträge von Hans
Jahn (Vorsitzender der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands) und Wilhelm
Gefeller, das Mandat der Gewerkschaften in der Ruhrbehörde der Regierung zurVer-
fügung zu stellen und die Unterstützung des Schumanplans durch den DGB einer
Überprüfung zu unterziehen, in der Bundesausschußsitzung am 3. Dezember 1951
keine Mehrheit.16 Ein Kurswechsel in der Schumanplanpolitik des DGB erschien der

16 Protokoll der 11. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 3.12. 1951. DGB-Archiv.
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Mehrheit der Mitglieder des Bundesausschusses nicht opportun
-

vermutlich wäre er

ohnehin zeitlich zu spät gekommen und hätte daher auch kaum eineWirkung gehabt,
zudem hätte er denVerzicht auf eine Mitsprache des DGB bei den Entscheidungen der
Hohen Behörde in Brüssel bedeutet. Am 22. Januar 1952 beschloß der Bundesausschuß
des DGB, die für die deutschen Gewerkschaften vorgesehenen Stellen in der Hohen
Behörde auch tatsächlich zu besetzen, und zwar mit Heinz Potthoff, der bereits ge-
werkschaftlicher Vertreter in der Ruhrbehörde war, Heinrich Deist und RolfWagen-
führ.17
An der Unterstützung des Schumanplans zeigte sich die Dialektik der gewerkschaftli-
chen Politik der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Bundesregierung : Während
sie anfangs als pragmatisch orientierte Kompensationspolitik partiell erfolgreich war,
wurde sie mit der Verschiebung des innenpolitischen Kräfteverhältnisses zugunsten
der bürgerlichen Parteien und Interessengruppen und infolge der zunehmenden Kon-
solidierung der Regierung Adenauer immer mehr zu einer Politik der einseitigen Vor-
leistungen, für die entsprechende Zugeständnisse in der Mitbestimmung durchweg
ausblieben.

2. Exkurs: DGB undWiederbewaffnung. Zur Darstellung dieses
Zusammenhangs bei Arnulf Baring

In der Zeit der Schumanplanverhandlungen und der Auseinandersetzungen um die
Montanmitbestimmung beherrschte eine andere außenpolitische Frage von großer
Tragweite die politische Diskussion in der Bundesrepublik: Die Frage einer deutschen
Wiederbewaffnung im Rahmen des westlichen Staatensystems. Diese Diskussion be-
rührte auch das Verhältnis von Bundesregierung und DGB.
Den entscheidenden Anstoß für die öffentlichen Auseinandersetzungen um die Wie-
derbewaffnung gab der Ausbruch des Koreakrieges am 25. Juni 1950. Große Teile der
öffentlichen Meinung in den westlichen Staaten sahen, besonders nach Anfangserfol-
gen der nordkoreanischen Truppen, diesen Krieg als Beweis für ein kommunistisches
Welteroberungsstreben an und zogen Parallelen zu der Situation in Deutschland. Für
Adenauer war der Ausbruch des Koreakrieges ein willkommener Anlaß, den Westal-
liierten am 29.August 1950 einen westdeutschenWehrbeitrag anzubieten und als Ge-
genleistung eine Revision des Besatzungsstatuts zu fordern. Die Diskussion um die
Wiederbewaffnung erreichte einen ersten Höhepunkt, als der französische Minister-
präsident René Pleven am 26. Oktober 1950 seinen Plan zur Schaffung einerwesteuro-
päischen Armee unter Einbeziehung der Bundesrepublik bekanntgab und Adenauer
diesen Plan im großen und ganzen billigte.18
Den öffentlichen Auseinandersetzungen um die Wiederbewaffnung konnte sich der
17 Protokoll der 12. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 22.1. 1952. DGB-Archiv.
18 Eine genaue Darstellung dieser Vorgänge in Baring: Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemo-
kratie, vgl. auch Gerhard Wettig: Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung in Deutschland
1943-1955. München 1967.
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DGB auf die Dauer nicht entziehen. In der Sitzung des Bundesvorstands vom 21.No-
vember 1950 wurde ein Beschluß zur Remilitarisierung verabschiedet. Dieser Beschluß
war von dem Bemühen gekennzeichnet, eine eindeutige Festlegung für oder gegen ei-
nen westdeutschen Wehrbeitrag zu vermeiden : Einerseits betonte diese Stellungnah-
me, daß der DGB „eineVerteidigung der westlichen Kultur und der persönlichen Frei-
heit" befürworte, andererseits nannte sie als Bedingungen für die Zustimmung die volle
Gleichberechtigung der Bundesrepublik mit anderen westlichen Staaten und die „de-
mokratische Kontrolle aller militärischen Formationen"

-

beide Bedingungen wurden
jedoch als zur Zeit nicht gegeben angesehen. Allerdings unterschieden sich die vom

DGB genannten Voraussetzungen nicht allzu sehr von denjenigen, die Adenauer selbst
öffentlich propagierte, so daß die Stellungnahme des DGB insgesamt eine größere Af-
finität zu der Position Adenauers als zu der der SPD-Opposition erkennen ließ.19
Im Verlauf der Jahre 1951/52 wurde immer deutlicher, daß die DGB-Führung die
Außen- und Verteidigungspolitik Adenauers grundsätzlich zu akzeptieren bereit war.
So sprach sich Christian Fette, der Nachfolger Böcklers im DGB-Vorsitz, schon kurz
nach seiner Wahl im Juni 1951 für einen deutschen Wehrbeitrag aus.20 Ihren Höhe-
punkt erreichte die Anpassung an die Remilitarisierungspolitik der Bundesregierung,
als Hans vom Hoff am 20. Januar 1952 in Oberhausen das grundsätzliche Einverständ-
nis der Gewerkschaften mit der Wiederbewaffnung erklärte; Hans vom Hoff rief
durch diese Stellungnahme langanhaltende Proteste bei der eigenen Mitgliederbasis
hervor, die erst nach umfangreichen Befriedungsbemühungen seitens der DGB-
Führung verstummten.21 Charakteristisch an der Haltung des DGB in der Frage der
Wiederbewaffnung waren vor allem zwei Aspekte: Zum einen die weitgehende Unter-
stützung der Adenauerschen Remilitarisierungspolitik, die die DGB-Führung in einen
scharfen Gegensatz zur eigenen, überwiegend sozialdemokratisch orientierten, Mit-
gliederschaft und damit auch zum traditionellen politischen Bündnispartner, der SPD,
brachte;22 zum zweiten eine gewisse zeitliche Parallelität dieser Unterstützungspolitik
und der Auseinandersetzungen um die Montanmitbestimmung.
Arnulf Baring hat daraus die These abgeleitet, daß ein Zusammenhang zwischen der
stillschweigenden Unterstützung der Adenauerschen Außen- und Verteidigungspoli-
tik und der Montanmitbestimmungsvereinbarung vom Januar 1951 bestehe.23 Baring
bezieht sich vor allem auf ein Gespräch Böcklers mitAdenauer, das am 28. August 1950
stattfand, also einen Tag bevor Adenauer den Westmächten einen deutschen Verteidi-
19 Baring : Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, S. 197.
20 Ebenda, S. 200.
21 Ebenda, S. 202. Zur außerparlamentarischen Opposition gegen die Remilitarisierung

-

auch zur in-
nergewerkschaftlichen -vgl. die nützliche, wenngleich in ihrenWertungen m. E. nicht immer unpro-
blematische Darstellung von Fritz Krause: Antimilitaristische Opposition in der BRD 1949-55.
Frankfurt a.M. 1971, bes.: S. 89ff. Zur innergewerkschaftlichen Opposition siehe auch Pirker: Die
blinde Macht, 1.Teil, S. 233 ff.

22 Zur Haltung der SPD in der Frage der Wiederbewaffnung siehe Edinger: Kurt Schumacher,
S. 324 ff. ; Ulrich Buczylowski : Kurt Schumacher und die deutsche Frage. Sicherheitspolitik und stra-

tegische Offensivkonzeption vom August 1950 bis September 1951. Stuttgart-Degerloch 1973.
23 Baring, Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie, S. 197 ff.
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gungsbeitrag anbot. In diesem Gespräch sei es zu einer überwiegend übereinstimmen-
den Auffassung der beiden Männer gekommen: Böckler habe die Bereitschaft ge-
äußert, der Wiederbewaffnung nichts in den Weg zu legen, wenn bestimmte Bedin-
gungen, vor allem die Einführung der Mitbestimmung, seitens der Bundesregierung
erfüllt werden würden; dieser Position gegenüber habe sich Adenauer aufgeschlossen
gezeigt.24 Wenn es dann doch noch erheblichen Druckes bedurft habe, um Adenauer
im Januar 1951 zu einem Eingreifen zugunsten der gewerkschaftlichen Forderungen
zu veranlassen, so habe das hauptsächlich amWiderstand der Unternehmerschaft gele-
gen. Nach dem erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen habe sich Adenauer sehr
positiv über die erzielte Vereinbarung geäußert und sich für entsprechende Mitbestim-
mungsregelungen in anderen Industriezweigen ausgesprochen.25 Daß dieses Vorha-
ben schließlich scheiterte, sei in der kompromißlosen Haltung der Industrie und der
beiden Koalitionsparteien FDP und DP, aber auch in der mangelnden Kampfent-
schlossenheit der neuen DGB-Führung unter Christian Fette begründet gewesen.26
Arnulf Barings Darstellung hat den Vorzug, daß sie die erfolgreiche Verteidigung der
paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie durch die Gewerkschaften in
dem umfassenderen Zusammenhang der außen- und verteidigungspolitischen Interes-
sen der Bundesregierung interpretiert. Baring vermeidet damit eine zu eindimensionale
Sicht, wie sie manchen Darstellungen anhaftet, die die Verteidigung der Montanmit-
bestimmung primär mit der Stärke und der Kampfentschlossenheit der Gewerkschaf-
ten erklären.27
Allerdings muß seine Darstellungmodifiziert werden. So erweckt sie den Eindruck, als
sei in dem Gespräch zwischen Adenauer und Böckler am 28. August 1950 eine länger-
fristige Absprache über einen Ausgleich der beiderseitigen Interessen

-

Unterstützung
der Remilitarisierungspolitik gegen Zugeständnisse in der Mitbestimmungsfrage

-

ge-
troffen worden. Adenauers Eintreten für die Montanmitbestimmung im Januar 1951
wäre demnach primär das Ergebnis einer solchen

-

längerfristig wirksamen
-

Abspra-
che gewesen. Diese Interpretation umfaßt jedoch nur einen Teilaspekt der komplexen
Problematik. Es besteht Grund zur Annahme, daß die Remilitarisierungspolitik Ade-
nauers als auslösender Faktor für den „Kampf um die Montanmitbestimmung" nur se-
kundäre Bedeutung hatte ; die primären Ursachen sind in der Einschaltung der Bundes-
regierung in die bis dahin den Alliierten vorbehaltene technisch-organisatorische Neu-
ordnung der Montanindustrie während der Monate Oktober und November 1950 zu

suchen, wobei die Einschaltung der Bundesregierung in die Neuordnung selbst wie-
derum in engem Zusammenhangmit dem Schumanplan stand. In dieser Situation ent-
schloß sich Adenauer aus pragmatischen Erwägungen

-

um seine Außenpolitik nicht
durch eine innenpolitische Polarisierung zu gefährden

-

sich für die Forderungen der
Gewerkschaften einzusetzen. Er ging dabei davon aus, daß die vereinbarte Regelung

Ebenda, S. 198 f.
Ebenda, S. 200 f.
Ebenda, S. 201 f.
Vgl. die in der Einleitung dieser Arbeit, Anm. 4 zitierten Darstellungen.
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nur für den Bereich der Montanindustrie gültig sein sollte und keine Rückwirkungen
auf die übrigeWirtschaft haben dürfte. Als Gegenleistung für die Zugeständnisse in der
Montanmitbestimmung kam es ab Frühjahr 1951 zu einer zeitweise offenen Unterstüt-
zung nicht nur der Remilitarisierungs-, sondern der gesamten Außen- und Wirt-
schaftspolitik der Bundesregierung durch den DGB. Die DGB-Führung verband mit
dieser „Politik der konstruktiven Mitarbeit" die Erwartung weiterer Zugeständnisse in
der Mitbestimmungsfrage

-

eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte.
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V. DieWiederherstellung der alten Besitzverhältnisse in der
Montanindustrie und ihr Zusammenhang mit dem Schumanplan

und der Regelung der Montanmitbestimmung

Im Jahr 1951 fiel eine weitere Entscheidung, die die an der Neuordnung der Montan-
industrie beteiligten Interessengruppen, vor allem auch die Gewerkschaften, in zentra-
ler Weise berührte: Die Entscheidung der Alliierten Hohen Kommissare über die
Rückgabe des seit der Beschlagnahmung in den Jahren 1945/46 unter Treuhandver-
waltung stehenden Eigentums an die alten Besitzer. Am 24.Mai 1951 kündigte die Alli-
ierte Hohe Kommission in einem Brief an Bundeskanzler Adenauer an, daß die Aktien
der neugegründeten Einheitsgesellschaften grundsätzlich an private Personen mit dem
Zweck ausgegeben werden sollten, den von der Neuordnung Betroffenen

-

den Altbe-
sitzern

-

eine angemessene Entschädigung zu sichern.1 Einschränkungen waren inso-
fern vorgesehen, als „dasWiederentstehen einer übermäßigen Zusammenballungwirt-
schaftlicher Macht" vermieden werden sollte und belastete Personen von erneuter un-
ternehmerischer Tätigkeit ausgeschlossen werden sollten.2 In der Praxis bedeutete
dies, daß die Aktien der alten Konzerne im Laufe der nächsten Monate gegen die der
neugebildeten Einheitsgesellschaften umgetauscht wurden, daß also die Besitzer der li-
quidierten Altkonzerne zu Eigentümern der Nachfolgegesellschaften gemacht wur-
den.
Diese Entscheidung stand imWiderspruch zu den offiziellen Verlautbarungen, die die
Westalliierten lange Zeit über die Zukunft dieser Industriezweige abgegeben hatten:
Vor allem Großbritannien hatte immer wieder erklärt, daß die beschlagnahmtenWer-
ke nie mehr an die alten Besitzer zurückgegebenwerden sollten ;3 diese Position wurde
von Frankreich und den USA prinzipiell akzeptiert. Darüber hinaus bestimmten die
Präambeln der alliierten Entflechtungsgesetze Nr. 75 und Nr. 27, daß die „endgültige
Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse im Kohlenbergbau und in der Eisen- und
Stahlindustrie einer aus freien Wahlen hervorgegangenen, den politischen Willen der
Bevölkerung zum Ausdruck bringenden deutschen Regierung zu überlassen" sei.4
Nach weitverbreiteter Auffassung konnte eine solche Entscheidung nur öffentlich,
durch einen parlamentarischen Akt, getroffen werden. Dieser Auffassung trug eine
Entscheidung des Deutschen Bundestages vom 7. Dezember 1950 Rechnung, in der
die Bundesregierung aufgefordert wurde, sich aller Handlungen, die einer künftigen
Eigentumsregelung im Bereich der Kohlen-, Eisen- und Stahlindustrie vorgreifen, zu
enthalten und im gleichen Sinn auf die Alliierte Hohe Kommission einzuwirken.5

1 Brief AHK an Adenauer vom 24.5. 1951. Abgedrucktin: NESI, S. 460.
2 Ebenda.
3 Siehe dazu Kapitel I, 2.
4 Präambel (gleichlautend) zu den Gesetzen Nr.75 (vom 10.11. 1948) und Nr.27 (vom 20.5. 1950).
Abgedrucktin: NESI, S. 319 und S. 341.

5 Beschluß des Deutschen Bundestages vom 7.12. 1950 zur Bundestagsdrucksache Nr. 1549 „Eigen-
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Die damit gesetzten Bedingungen erfüllte die Entscheidung der Alliierten Hohen
Kommission ganz offensichtlich nicht. Selbstwenn man einräumt, daß davon das letz-
tendliche Entscheidungsrecht des Bundestags unberührt blieb, so ist doch kaum zu be-
zweifeln, daß die Entscheidung der Hohen Kommissare präjudizierenden Charakter
im Sinne derWiederherstellung der alten Eigentumsverhältnisse hatte. Freilich wurde
die Rückgabe der Eigentumsrechte an die Altbesitzer von den Gegnern einer privat-
wirtschaftlichen Lösung

-

Gewerkschaften, SPD, KPD
-

nicht ganz widerstandslos
hingenommen; ihre Versuche, die Durchführung dieses Vorhabens zu verhindern
oder den gesamten Vorgang transparenter zu machen, geschahen jedoch merkwürdig
halbherzig.
In den folgenden Ausführungen geht es um die Klärung der Frage, welche Interessen
an der Entscheidung der Alliierten Hohen Kommission beteiligtwaren und welche Po-
litik von den Gewerkschaften und der SPD in dieser Frage verfolgt wurde. Dabei soll
vor allem der Einfluß verdeutlicht werden, den der Schumanplan und die gesetzliche
Regelung derMontanmitbestimmung auf das Handeln der beteiligten Interessengrup-
pen ausübten.

1. Die Entscheidung über die Rückgabe des unter Treuhandverwaltung
stehenden Eigentums an die Altbesitzer und die zugrundeliegenden Interessen

(Westalliierte/Bundesregierung)
Die Entscheidung über die Ausgabe der Aktien der 24 Montan-Einheitsgesellschaften,
deren Gründung nach langwierigen Verhandlungen zwischen der Bundesregierung
und der Alliierten Hohen Kommission im März 1951 vereinbart worden war,6 im
Tausch gegen die Altkonzernaktien fiel am 12.April 1951 in einer Besprechung der
Alliierten Hohen Kommissare. Es handelte sich dabei um eine Mehrheitsentscheidung
des amerikanischen und französischen gegen die Stimme des britischen Hohen Kom-
missars.7 Dieser Entscheidung war eine Besprechung der Alliierten Hohen Kommissa-
remit Bundeskanzler Adenauer am 5.April vorausgegangen, in der es um die Regelung
der Eigentumsverhältnisse in der Montanindustrie ging.8 Betrachtet man den Zeit-

tumsregelung in der Kohlen-, Eisen- und Stahlwirtschaft" vom 2.11. 1950. Verhandlungen des
Deutschen Bundestages (Stenographische Berichte), 1.Wahlperiode, Band 5, 1.05. Sitzung vom

7.12. 1950, S. 3905 ff.
6 NESI,S. 186 ff.
7 Nach einem Bericht des „Hansard", des amtlichen britischen Parlamentsblatts vom 27.7. 1951
(Übersetzung im DGB-Archiv). Das gleiche berichtete der amerikanische Hohe Kommissar
McCloy in einer Besprechung mit Vertretern des DGB am 20.7. 1951. Aktennotiz (Verf.: Stenzel)
über diese Besprechung im DGB-Archiv. Protokolle über die Sitzung der Alliierten Hohen Kommis-
sion vom 12.4.1951 sind in den Beständen FO 1005/1105 und FO 1005/1096 des Public Record Of-
fice, London enthalten. Sie konnten bei dieser Arbeit noch nicht berücksichtigt werden.

8 Diese Besprechung ist in dem Brief der AHK an Adenauer vom 24.5. 1951 erwähnt (NESI, S. 460).
Ein Protokoll über diese Besprechung existiert offensichtlich nicht; zumindest, war auch dem Leiter
der Abteilung II im BWM, Kattenstroth, keine entsprechende Niederschrift bekannt. Aktenvermerk
Kattenstroth fürWestrick (Staatssekretär im BWM) vom 11.9. 1951. BA, B 102, 60668.
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punkt dieses vorentscheidenden Gespräches genauer, so wird deutlich, daß die Ent-
scheidung über die Wiederherstellung der alten Eigentumsverhältnisse nicht isoliert
von anderen politischen Entwicklungen gesehen werden kann: Dieses Gespräch fand
knapp zwei Wochen vor der Unterzeichnung des Schumanplan-Vertrages in Paris
(18.April 1951) statt, fünfTage vor derVerabschiedung des Gesetzes über die paritäti-
sche Mitbestimmung in der Montanindustrie (10.April 1951) und vier Tage vor dem
Gipfelgespräch der Wirtschaftsverbände, der Gewerkschaften und der Bundesregie-
rung (9.April 1951 ), in dem es um ein Investitionshilfeprogramm für die erhebliche Ka-
pazitätsengpässe aufweisende Montanindustrie ging.9 Inwiefern beeinflußten diese
Rahmenbedingungen die Haltung der beteiligten Regierungen in der Frage der Eigen-
tumsregelung?
Zunächst ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Alliierten Hohen Kommissare in ih-
rer Entscheidung über die Eigentumsregelung durch das Gesetz Nr. 27 eingeschränkt
waren. Im Unterschied zu dem vorher gültigen Gesetz Nr. 75 enthielt das Gesetz
Nr. 27 in Artikel 5 eine Regelung der Entschädigung der Aktionäre, die aufgrund viel-
fältiger Interventionen der Eigentümer und Aktionäre zustande gekommen war.10 Da-
mitwar festgelegt, daß bei der endgültigen Regelung der Eigentumsverhältnisse auf die
Ansprüche der alten Besitzer Rücksicht genommen werden mußte, die Form der Ent-
schädigung blieb jedoch offen.
Unter Berücksichtigung des damit vorgegebenen Rahmens entsprach die Haltung der
britischen Regierung noch am ehesten den Verlautbarungen, die von den Alliierten bei
Beginn der Entflechtung 1946/47 über die Zukunft dieser Industrien abgegeben wor-
den waren. Die britische Regierung hielt daran fest, daß die Entscheidung über die
Eigentumsverhältnisse der Bundesregierung bzw. dem Bundestag vorbehalten bleiben
müsse, daß aber eine vorzeitige Ausgabe der Aktien an Privatbesitzer eine solche Ent-
scheidung in unzulässigerWeise präjudizierenwürde. Mit diesem Argument lehnte der
britische Hohe Kommissar in der Besprechung am 12.April 1951 den Aktientausch ab,
konnte sich jedoch mit dieser Haltung gegenüber seinen amerikanischen und französi-
schen Kollegen nicht durchsetzen.11
Die Haltung der USA in der Frage der Eigentumsregelung war vor allem durch zwei
Grundsätze geprägt: Durch das Prinzip einer strikten Dekartellisierung und durch das
Prinzip privatwirtschaftlicher Eigentumsverhältnisse. Beide Prinzipien standen nach
amerikanischer Auffassung in engem Zusammenhang : Eine Dekartellisierung war nur
unter privatwirtschaftlichem Vorzeichen denkbar, da die Vergesellschaftung von In-
dustriezweigen eine Zentralisierung derVerfügungsgewalt über Kapital

-

etwa bei der
staatlichen Bürokratie

-

zur Folge haben würde. Andererseits würde ein privatwirt-
schaftliches System, das keine Dekartellisierungsbestimmungen enthält, zu uner-

wünschten Konzentrationen wirtschaftlicher Macht führen. Das Problem der Dekar-
tellisierung war nach amerikanischer Vorstellung im April 1951, zum Zeitpunkt der

9 Siehe dazu Kapitel VI, 1.
10 NESI.S.103.
11 Hansard, vom 27.7. 1951, siehe Kapitel V, Anm. 7.
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gen des Schumanplanvertrages genügend benutz gegen neue Kartell- undMonopol-
bildungen im Bereich der westdeutschen Montanindustrie zu bieten.
Die Zustimmung des amerikanischen Hohen Kommissars zum Aktientausch war auch
durch grundsätzliche Vorbehalte gegenüber jeder Form von Vergesellschaftung be-
dingt. In diesem Sinn äußerte sich der amerikanische Hohe Kommissar McCloy auf
eine Anfrage von Vertretern der Gewerkschaften über die Möglichkeit einer Soziali-
sierung des Kohlenbergbaus: Es bleibe Deutschland unbenommen, den Kohlenberg-
bau zu sozialisieren; man solle dann aber nicht an die Amerikaner herantreten mit der
Bitte, Kredite zurVerfügung zu stellen.13
Vermutlich wurde die Haltung des amerikanischen Hohen Kommissars auch durch
die Aktivitäten der „Schutzvereinigung fürWertpapierbesitz" beeinflußt. Diese Orga-
nisation bemühte sich nachzuweisen, daß bei der Entflechtung und Neuordnung der
Montanindustrie, gemessen an international üblichen Rechtsauffassungen, schwer-
wiegende Verstöße gegen die Rechte der Anteilseigner begangen worden seien. Es ge-
lang der Schutzvereinigung, den früheren amerikanischen Kriegsminister und Bundes-
richter Robert Patterson, der offenbar über gute Verbindungen zu amerikanischen Re-
gierungsstellen verfügte, für ihre Ziele zu gewinnen.14 Patterson traf Ende Februar
1951 mit McCloy und anderen Vertretern der amerikanischen Hohen Kommission
zusammen. Dabei scheint es ihm gelungen zu sein, seine Gesprächspartner unter Hin-
weis auf von ihnen begangene formale Rechtsverstöße zu einer Zusage über die Wie-
derherstellung der alten Eigentümerrechte zu bewegen.15
Während die amerikanische Position zur Eigentumsfrage vom Schumanplan nur peri-
pher beeinflußt wurde, änderte sich die französische Haltung mit der Aussicht auf eine
Unterzeichnung des Montanunion-Vertrages entscheidend. Noch in der ersten Hälfte
des Jahres 1950 versuchte die französische Regierung, alle Maßnahmen zu verhindern,
die darauf hinausliefen, die Entscheidung über eine endgültige Eigentumsregelung im
12 NESI.S.39.
13 Protokoll einer Besprechung von Gewerkschaftsvertretern mit McCloy am 14.12. 1950 (Verf.:
Deist). DGB-Archiv.

14 Am 24.1. 1951 veröffentlichte die Schutzvereinigung ein von Patterson verfaßtes mehrseitiges Gut-
achten mit dem Titel: „Anwendung der ,Herrschaft des Rechts' (rule of law) und des ,ordentlichen
Rechtsverfahrens' (due process of law) auf das Gesetz Nr. 27 der Alliierten Hohen Kommission betr.
Neugestaltung der deutschen Kohle-, Eisen- und Stahlindustrie." (Abgedruckt in: NESI, S.765ff.)

15 Die Rolle der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kann hier nur angedeutet werden. Die
Schutzvereinigung hatte auch intensive Kontakte mit dem Bundeswirtschaftsministerium und dem
Bundeskanzleramt; das geht u. a. aus folgenden Aktenbeständen hervor: BA, B 136, 2457 und 2458;
BA, B 102, 60661, 60662, 60663, 60668. Informationen über die Aktivitäten der Schutzvereinigung
sind auch den von ihr herausgegebenen „Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereini-
gungen fürWertpapierbesitz e.V." zu entnehmen. (Düsseldorf 1948 ff.)
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Bereich der Montanindustrie der Bundesrepublik zu überlassen. Aus diesem Grund
lehnte sie die Präambel des Gesetzes Nr. 27

-

ebenso wie vorher die des Gesetzes Nr. 75

-

ab, so daß dieses Gesetz nur durch Mehrheitsbeschluß des amerikanischen und des
britischen Hohen Kommissars in Kraft treten konnte.16
Die Angst vor einem künftigen unkontrollierten wirtschaftlich-militärischen Potential
an der Ruhr veranlaßte Frankreich zunächst, die Aufrechterhaltung direkter Kontrol-
len, die Beibehaltung des Treuhänderstatus, zu fordern. Die französische Regierung
sprach sich gegen die Rückgabe des Eigentums an die alten Besitzer aus, aber fast noch
mehr fürchtete sie eine Verstaatlichung der Ruhrindustrie, die eine starke Konzentra-
tion wirtschaftlicher Macht zur Folge haben würde.17 Sie wollte eine weitgehendeAuf-
teilung des Eigentums, die für Frankreich die Möglichkeit einer unmittelbaren wirt-
schaftlichen Beteiligung und Kontrolle offengelassen hätte.18 Mit der Einigung über
die Neuordnung und dem Abschluß der Schumanplanverhandlungenwaren die beiden
wichtigsten Forderungen Frankreichs bezüglich der westdeutschen Montanindustrie

-die Dezentralisierung und die Aufrechterhaltung einer gemäßigten Form von interna-
tionaler Kontrolle

-

im wesentlichen realisiert. Die Zustimmung zur Rückgabe der
Eigentumsrechte an die Altbesitzer war ein Teil der Erleichterungen, die der west-
deutschen Montanindustrie von Frankreich im Zusammenhang mit der Unterzeich-
nung des Montanunionvertrages zugestanden wurden.19 Daß damit privatwirtschaftli-
che Eigentumsverhältnisse, ja dieWiedererlangung der Eigentumsrechte der Altbesit-
zer, präjudiziertwurden

—

das zu akzeptieren war Frankreich bereit, zumal im anderen
Fall nicht ganz ausgeschlossen werden konnte, daß sich die deutschen Instanzen für
eine Eigentumsregelung im Sinne der Vergesellschaftung oder der Verstaatlichung
entscheiden könnten.
Die Entscheidung der Hohen Kommissare über den Aktientausch wäre vermutlich
kaum in dieser Form zustande gekommen, wenn sich dieWestalliierten dabei nicht auf
die Vorstellungen derBundesregierung hätten berufen können. Die politischenAktivitä-
ten der Bundesregierung zielten von Anfang an darauf ab, die Alliierte Hohe Kommis-
sion zu einer Abtretung ihrer Kompetenzen in der Frage der Eigentumsregelung

-

ebenso wie in der Frage der technisch-organisatorischen Neuordnung
-

an die Bundes-
regierung zu veranlassen. Der Brief Adenauers an die Alliierte Hohe Kommission vom
22. Januar 1950, dem eine abschlägige Antwort zuteil wurde,20 war in dieser Absicht
verfaßt worden. In inhaltlicher Hinsicht strebte die Bundesregierung die Wiederein-

16 NESLS.87.
" Aufzeichnung über eine Besprechung von A.Schmidt und Grosse (IG Bergbau) mit dem französi-

schen Hohen Kommissar Francois-Poncet und Mitarbeitern am 14.3. 1950 (ohne Verf.). DGB-
Archiv.

18 Diese m. E. zutreffende Einschätzung herrschte im BWM vor. Vermerk: Regelung der Eigentums-
verhältnisse im Kohlenbergbau und in der Eisen- und Stahlindustrie, vom 21.5. 1950. (Verf.: Sahm,
BWM). BA, B 102, 60669.

19 Schreiben des französischen Außenministers Robert Schuman an Bundeskanzler Adenauer anläß-
lich der Unterzeichnung des Montanunion-Vertrages vom 18.4. 1951. BA, B 136, 2475 (Abschrift).

20 Vgl. dazu Kapitel II, 2 c.
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führung privatwirtschaftlicher Eigentumsverhältnisse auf dem Wege des Aktientau-
sches an.21
Freilich war sich die Bundesregierung darüber im klaren, daß die „glatte" Lösung des
Aktientausches unter den Bedingungen des Jahres 1950 aus innen- und außenpoliti-
schen Gründen nicht erreichbar sein würde.22 In einem Gespräch mit den Alliierten
Hohen Kommissaren am 5.April 1950 lehnte Bundeskanzler Adenauer zwar die ge-
werkschaftliche Stellungnahme zur Neugestaltung der Grundstoffindustrien vom

29. März 1950,23 in der eine gemeinwirtschaftliche Lösung der Eigentumsfrage gefor-
dert wurde, als „Zusammenballung wirtschaftlicher Macht in wenigen Händen" und
als „völlig undemokratisch" ab und forderte stattdessen den Aktientausch, bot aber an-
dererseits als Zugeständnis gegenüber den alliierten Vorbehalten die „Sicherstellung
gewisser Einwirkung des öffentlichen Interesses", den „Einfluß" „öffentlicher Körper-
schaften" auf die Montanindustrie an.24
Genau ein Jahr später, am 5.April 1951, fand das Gespräch Adenauers mit den Hohen
Kommissaren statt, das für die Entscheidung zugunsten des Aktientausches eine wich-
tige Bedeutung hatte. Nach der offiziellen Darstellung des Bundeswirtschaftsministe-
riums, die nur auf Aussagen Adenauers beruhen kann, wurde der Bundeskanzler von
den Hohen Kommissaren gefragt, ob er beabsichtige, gemäß dem Beschluß des Bun-
destages vom 7. Dezember 19 5 025 die Frage der Nationalisierung der Montanindustrie
vor den Bundestag zu bringen. Adenauer antwortete darauf, daß „nach seiner Auffas-
sung die Reorganisation des Eigentums nicht mit Nationalisierung identisch sei und er

nicht glaube, daß die Mehrheit des Bundestages für eine Nationalisierung sei".Wichtig
sei vielmehr, daß „klare Rechtsverhältnisse geschaffen würden, wieder Verantwort-
lichkeiten bestünden und die Grundlage dafür geschaffen werde, daß die Bundesrepu-
blik neues Kapital für die betroffenen Unternehmen bekomme".26
21 Das geht aus verschiedenen Referentenentwürfen des dafür zuständigen BWM hervor; z. B. : „Ver-
merk betr. Regelung der Eigentumsverhältnisse im Kohlenbergbau und in der Eisen- und Stahlindu-
strie" (Verf.: Sahm), vom 21.5. 1950. BA, B 102, 60669. Vgl. dazu auch Kapitel II, 2d (hier weitere
Belege).

22 In dem BWM-Vermerk vom 21.5. 1950 heißt es u. a. : Es „muß darauf hingewiesen werden, daß das
Aufgreifen der Eigentumsfrage mit dem Sozialisierungs- und Enteignungsproblem zu erheblichen
Spannungen auch zwischen den Regierungsparteien führen kann.-Es wird damit gerechnetwerden
müssen, daß die Gewerkschaften und die SPD diese Frage in den kommenden Monaten in die weite-
ste Öffentlichkeit tragen und dadurch eine erhebliche Unruhe in die Arbeiterschaft an der Ruhr brin-
gen werden."

23 Vgl. dazu Kapitel II, Anm.61.
24 Kurzprotokoll über eine Besprechung Adenauers mit den Hohen Kommissaren am 5.4. 1950 (o.
Verf.). BA,B 102, 17184<2».

25 S.o., Kapitel V, Anm.5.
26 Brief Erhard an Henßlervom 21.2. 1952. BA, B 102, 60669 (Durchschrift). Dieser Brief ist die offi-
zielle Antwort des BWM auf eine Anfrage, die der Vorsitzende des Bundestagsausschusses gem.
Art. 15 GG, Fritz Henßler (SPD), an den Bundeswirtschaftsminister zum Thema „Eigentumsrege-
lung in der Montanindustrie" und speziell zu dem GesprächAdenauer-AHK vom 5.4. 1951 gerich-
tet hatte. Vermutlich wäre dieses Gespräch vom 5.4.51 derÖffentlichkeit gar nicht bekannt gewor-
den, wenn es nicht in dem (veröffentlichten) Brief der AHK an Adenauer vom 24.5. 1951 erwähnt
worden wäre.
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Adenauers Antwort konnte von den Hohen Kommissaren nur als massives Eintreten
für die Wiederherstellung privater Eigentumsverhältnisse auf dem Wege des Aktien-
tausches gewertet werden.27 Sein Hinweis auf den Kapitalbedarf der Unternehmen
stand in unmittelbarem Zusammenhang mit den in diesen Tagen angestellten Überle-
gungen über eine Investitionshilfe für die Grundstoffindustrien. Die Wiederherstel-
lung privater Eigentumsverhältnisse stellte sich darüber hinaus als unabdingbare Vor-
aussetzung für die Unterstützung des Schumanplans durch den rechten Flügel der
CDU und vor allem durch die FDP dar.28
Andererseits konnte Adenauer potentieller Kritik vom linken Flügel seiner Partei, von
der SPD und den Gewerkschaften am Aktientausch mit dem Hinweis auf d ie Regelung
der paritätischen Mitbestimmung begegnen : Das Montanmitbestimmungsgesetz habe
„die Vertretung der öffentlichen Hand und der Gewerkschaften abschließend gere-
gelt", „so daß nicht noch über die Kapitalbeteiligung eine weitere Vertretung in den
Organen der Gesellschaften erstrebt werden kann", erklärte der Bundeskanzler in ei-
ner Kabinettsitzung, in der es um eine Anfrage der SPD zur Eigentumsregelung ging.29
In ähnlicher Weise äußerte er sich gegenüber Vertretern der DGB-Führung im Sep-
tember 1951, wobei er die Verantwortung für die Entscheidung über den Aktientausch
eindeutig den Alliierten zuschob : Er sei derAuffassung, daß die Mitbestimmung inwe-
sentlichem Umfang nicht aufrechterhalten werden könne, wenn die Sozialisierung
durchgeführt werde. Die Gewerkschaften sollten sich deshalb überlegen, ob es für sie
nicht besser sei, die Mitbestimmung zu fordern und nicht die Sozialisierung.30 Der
Hinweis auf die die Verfügungsrechte der Anteilseigner angeblich neutralisierende pa-
ritätische Mitbestimmung wurde nun immer mehr zu einer ideologischen Waffe der
Bundesregierung in ihrem Kampf gegen die Vergesellschaftungsforderungen der Ge-
werkschaften und der linken Parteien. Allerdings fiel es der Bundesregierung auch ver-
hältnismäßig leicht, ihre Politik durchzusetzen, da die Gegner derWiederherstellung
der alten Eigentumsverhältnisse kein wirksames und einheitliches Gegenkonzept vor-
weisen konnten.

Denkbar ist auch, daß Adenauer seine Position in Wirklichkeit viel klarer und nachdrücklicher
-

etwa mit dem Hinweis auf die Möglichkeit des Scheiterns des Schumanplans
-

formuliert hat, als es

der obigen offiziellen Darstellung zu entnehmen ist.
So forderte beispielsweise der FDP-Hauptausschuß in einer Entschließung zur Frage der Ratifizie-
rung des Schumanplans am 24.5. 1951, daß „klare privatwirtschaftliche Verantwortlichkeiten ge-
schaffen werden" müßten. Protokoll der Sitzung des Hauptausschusses der FDP vom 24.5. 1951.
BA.NL Blücher, 231.
Auszug aus einem Protokoll der Kabinettsitzung vom 5.6. 1951. BA, B 136, 2459.
Bericht Hans vom Hoffs über die Verhandlungen von DGB-Vertretern mit der Bundesregierung am

4.9.1951. (Als Anlage 4 zum Protokoll der 20. Sitzung des Bundesvorstands des DGB am 10.9.1951.
DGB-Archiv.)
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2. Die Haltung der Gewerkschaften und der SPD in der Frage der
Eigentumsregelung

Die Gegner der "Wiederherstellung der alten Eigentumsverhältnisse waren vornehm-
lich bei den Gewerkschaften, der SPD und der KPD zu suchen. Die KPD brachte im
Bundestag am 17. September 1951 zweiAnträge ein, die das Verbot des Aktientausches
und die „Enteignung und Uberführung der Grundstoffindustrien in die Hand des Vol-
kes" zum Gegenstand hatten. Sie wurden am 11. Oktober 1951 im Bundestag beraten,
ohne politische Folgen zu zeitigen.31 Da die Politik der KPD in keinem Zusammen-
hangmit der Politik derDGB-Führung stand, soll hier nichtweiter auf sie eingegangen
werden. Im Gegensatz dazu läßt sich die Politik der DGB-Führung in der Frage der
Eigentumsregelung nur schwer von der Politik der SPD trennen : Schon aufgrund der
starken personellen Verbindungen und der programmatischen Übereinstimmungen
erscheint es notwendig, neben der Haltung der Gewerkschaften auch die Aktivitäten
der SPD in der Sozialisierungsfrage kurz darzustellen.
Die Überführung der Grundstoffindustrien in Gemeineigentum war einer der Grund-
pfeiler in der wirtschaftspolitischen Programmatik der Gewerkschaften nach 1945.
Entsprechende Forderungen enthielten die „Wirtschaftspolitischen Grundsätze" vom
Oktober 1949 und die „Vorschläge zur Neuordnung der Grundstoffindustrien" vom
März 1950. Konkrete Schritte zur Durchsetzung dieser Forderungen wurden aller-
dings kaum unternommen. Erst Ende Oktober 1950 legte der DGB-Vorstand einen
detaillierten Gesetzentwurf zur Sozialisierung der Kohlenwirtschaft führenden Funk-
tionären der Gewerkschaften zur Diskussion vor.32 Dieser Entwurfwar von Karl Ben-
der, einem gewerkschaftlichen Mitarbeiter in der Stahltreuhändervereinigung, nach
Gesprächen mit Erich Potthoff, Heinrich Deist und Viktor Agartz ausgearbeitetwor-
den. Er lehnte sich weitgehend an das

-

nicht in Kraft getretene
-

nordrheinwestfäli-
sche Kohlensozialisierungsgesetz aus dem Jahr 1948 an und sah die Enteignung aller
Bergwerksunternehmen in der Bundesrepublik und ihre Unterstellung unter einen vom
Bundestag zu wählenden Kohlenrat vor.
Der Entwurf ging also von einer eigentumsmäßigen Trennung des Kohlenbergbaus
von der Eisen- und Stahlindustrie aus. Damit entsprach er der Einschätzung führender
mit der Sozialisierungsproblematik beschäftigter Gewerkschafter, wie Potthoff und
Agartz, über die politische Durchsetzbarkeit der Sozialisierung: Politisch möglich sei
die Sozialisierung des Kohlenbergbaus, im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie wer-
de man sich wahrscheinlich mit derMitbestimmung zufrieden geben müssen.33 Für die-
se Beurteilung sprach die Tatsache, daß der Bundestag aufAntrag der CDU/CSU am

31 Bundestagsdrucksachen Nr. 2570 und 2571 vom 17.9.1951. Verhandlungen des Deutschen Bundes-
tages. Stenographische Berichte, 1.Wahlperiode, Band9, 167.Sitzung vom 11.10. 1951, S.6858ff.

32 „Gesetz über die Sozialisierung der Kohlenwirtschaft" mit Rundschreiben (gez. : vom Hoff) an füh-
rende Gewerkschafter vom 25.10. 1950. DGB-Archiv.

33 Protokoll (Verf.: Stenzel) über eine Besprechung betr. Kohle-, Eisen- und Stahlneuordnung von

Vertretern des DGB, der IG Metall, der IG Bergbau und der STV am 3.10. 1950. (Stellungnahme
Potthoffs in dieser Besprechung) DGB-Archiv.
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8. Februar 1950 einen Beschluß gefaßt hatte, der die Bundesregierung aufforderte, ei-
nen Gesetzentwurf zur Neuordnung des Kohlenbergbaus vorzulegen.34 Ein entspre-
chendes Engagement der CDU/CSU für den Bereich der Eisen- und Stahlindustrie
war jedoch nicht sichtbar.
Aufgrund dieser Einschätzung kritisierte Agartz dieWiederherstellung des wirtschaft-
lichen Verbunds von Kohlenbergbau und Eisen- und Stahlindustrie, wie sie im Okto-
ber und November 1950 im Rahmen der Neuordnungsdiskussionen hauptsächlich von
der Bundesregierung und den Vertretern der Altkonzerne gefordert wurde :35 Wenn
ein Teil des Kohlenbergbaus eigentumsrechtlich mit der Eisen- und Stahlindustrie ver-
bunden werde, so habe das zwangsläufig die Rekonstruktion der Altkonzerne und die
Verhinderung der Sozialisierung des Kohlenbergbaus zur Folge.36 Die als Gegenlei-
stung für die paritätische Mitbestimmung erfolgte Zustimmung der DGB-Führung zu

den Verbundplänen der Bundesregierung bedeutete
-

sofern man die Argumentation
von Agartz akzeptiert37

-

faktisch den Verzicht der Gewerkschaften auf die Durchset-
zung der Sozialisierung des Kohlenbergbaus.
Die von Agartz aufgezeigte Problematik wurde jedoch von den Führungsgremien der
betroffenen Gewerkschaften nicht weiter diskutiert. Die DGB-Führung entschloß sich
im November 1950, ihre Aktivitäten zunächst ganz auf die Verteidigung der Montan-
mitbestimmung zu konzentrieren; eine Diskussion über die Sozialisierung schien der
Erreichung dieses Zieles eher hinderlich zu sein. Gegenüber der Bundesregierung be-
tonten führende Gewerkschafter, daß es ihnen nur um die Absicherung der paritäti-
schen Mitbestimmung gehe und daß die Frage der Eigentumsverhältnisse nicht zur
Diskussion stehe.38
Neue Aktivitäten in der Eigentumsfrage entwickelte der DGB erstwieder als Reaktion
auf den von der Alliierten Hohen Kommission am 24.Mai 1951 angekündigten Ak-
tientausch. In einem Brief vom 2. Juli 1951 an Bundeskanzler Adenauer protestierte die
DGB-Führung gegen diese Entscheidung und bezeichnete sie als Präjudizierung der
dem Bundestag vorbehaltenen zukünftigen Eigentumsregelung.39 Zu wirksamen Pro-
testaktionen kam es jedoch in den folgendenWochen und Monaten nicht. Am 24.Juli
1951 beschloß der DGB-Bundesvorstand, dem Bundesausschuß wegen der veränder-
ten Situation zu empfehlen, sich für eine Beendigung der Mitarbeit in den imApril 1951
neugeschaffenen wirtschaftspolitischen Ausschüssen zu entscheiden.40 Aufgrund
neuer Verhandlungen, die von August bis November 1951 zwischen der Bundesregie-
rung und dem DGB geführt wurden und schließlich scheiterten,41 folgte der Bundes-
34 NESLS.41.
35 Siehe dazu Kapitel II, 2.
36 Brief Agartz anFreitagvom 10.11. 1950 und Agartz an Böckler vom 6.4. 1950. DGB-Archiv.
37 Vgl. dazu Kapitel II, Anm. 55.
38 Vgl. dazu Kapitel III, 4.
39 Brief des Bundesvorstands des DGB (vom Hoff, Fette) an Adenauervom 2.7. 1951. (abschriftlich an

die AHK) DGB-Archiv.
40 Protokoll der 18. Sitzung des Bundesvorstands des DGB am 24.7. 1951. DGB-Archiv. Zu der Ein-
richtung dieser Ausschüsse : Kapitel VI, 1.

41 Siehe dazu Kapitel VI, 2.
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ausschuß der Empfehlung des Bundesvorstands erst am 3. Dezember 1951. Zu diesem
Zeitpunktwar jedoch die Regierungskoalition schon soweit gefestigt, daß ein Ausstieg
des DGB aus den wirtschaftspolitischen Ausschüssen keinerlei Nachteile für sie brach-
te. Allerdings muß bezweifelt werden, ob die Anwendung gewerkschaftlicher Kampf-
mittel, auch zu einem früheren Zeitpunkt, mehr Erfolg gehabt hätte. Erneute Ausein-
andersetzungen um die Montanindustriewären in derÖffentlichkeit sicherlich aufwe-
nig Verständnis gestoßen, nachdem durch die Regelung der paritätischen Mitbestim-
mung den Forderungen der Gewerkschaften bereits Genüge getan zu sein schien. Das
von der Bundesregierung gebrauchte Argument, daß das Mitbestimmungsrecht die
Verfügungsgewalt der Anteilseigner über ihr Kapital neutralisiere, erwies sich als
durchaus geeignet, die gewerkschaftlichen Forderungen zur Eigentumsfrage zu dis-
kreditieren.
Einen weiteren Versuch, die Rückgabe der Eigentumsrechte an die alten Besitzer zu
verhindern, unternahm der DGB am 11. September 1951. In einem an die Alliierte
Hohe Kommission gerichteten Schreiben versuchte die DGB-Führung nachzuweisen,
daß der Aktientausch unzweckmäßig und undurchführbar sei und die Wiederherstel-
lung der alten Konzerne ermögliche.42 Anstelle des Aktientausches schlug die DGB-
Führung die Ausgabe von gewinnabhängigen, verzinslichen Obligationen vor, die ih-
ren Inhabern zwar eine Entschädigung, nicht jedoch die Verfügung über Kapital ge-
währen sollten. Dieser Vorschlag wurde von den Hohen Kommissaren mit einer ähn-
lichen Begründung zurückgewiesen, wie sie die Bundesregierung bei vergleich-
baren Anfragen abgab: Der Aktientausch bedeute keine Präjudizierung der Eigen-
tumsregelung, sondern diene lediglich einer schnelleren Durchführung der Neuord-

43nung.
Als Reaktion auf die Ankündigung des Aktientausches brachte die SPD-Fraktion im
Bundestag am 5. Juli 1951 einen Gesetzentwurf ein, der vorsah, daß die treuhänderi-
sche Verwaltung der Aktien der neuen Einheitsgesellschaften so lange aufrechterhal-
ten werden sollte, bis ein deutsches Gesetz über die Regelung der Eigentumsverhältnis-
se in Kraft getreten wäre.44 Dieser Entwurf wurde am 9. Juli 1951 ohne Beratung an

den „Ausschuß gemäß Artikel 15 des Grundgesetzes" überwiesen.45 Von diesem Aus-
schuß, dessen Vorsitzender der SPD-Experte für Fragen der Sozialisierung, Fritz
Henßler, war, wurden fünf Fragen formuliert, die sich auf die Rolle der Bundesregie-
rung bei der Regelung der Eigentumsverhältnisse bezogen. Sie wurden am 25. Septem-
ber 1951 an Bundeswirtschaftsminister Erhard übermittelt.46 In seinem Antwortschrei-
ben, das vorher im Bundeskabinett besprochenwordenwar, versuchte das Bundeswirt-
schaftsministerium, den Aktientausch als alleinige Angelegenheit der Alliierten darzu-

Vgl.NESI.S. 103 f.
Vgl. auch E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 180 f.
Bundestagsdrucksache Nr.2424 vom 5.7. 1951.
Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Stenographische Berichte, 1.Wahlperiode, Band 8,
158. Sitzung vom 9.7. 1951, S. 6296.
Das geht aus dem Antwortschreiben Erhards an Henßler vom 21.2. 1952 hervor. BA, B 102, 60669.
(Durchschrift).
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stellen.47 Zugleich gab das Ministerium unverblümt zu, daß die Bundesregierung in der
Frage der Sozialisierung keinerlei Schritte unternehmen wolle, da das Mitbestim-
mungsgesetz eine „weitgehende Übertragung der aus dem Eigentum fließenden Herr-
schaftsbefugnisse auf die Arbeitnehmer" bewirkt habe. Wörtlich hieß es weiter in dem
Brief : „Das Recht, diese Befugnisse auszuüben, ist von größerer Bedeutung als der for-
melle Rechtstitel. Die Bundesregierung möchte deshalb zunächst die Durchführung
des Gesetzes über die Mitbestimmung und ihre Ergebnisse in der Praxis abwarten, be-
vor weitere grundlegende Entscheidungen getroffen werden." Diese Antwort konnte
die SPD-Ausschußmitglieder in keiner Weise zufriedenstellen.48 Bemerkenswert war
auch die Tatsache, daß die Beantwortung dieses Briefes, trotz Mahnung,49 erst nach
fünf Monaten, am 21. Februar 1952, erfolgte. Die Bundesregierung gewann damit
Zeit; dadurch blieben ihr im Zusammenhang mit der Ratifizierung des Montanunion-
Vertrages (am 11. Januar 1952) mögliche unangenehme Fragen durch die Opposition
erspart. Außerdem konnte die Alliierte Hohe Kommission in der Zwischenzeit weitere
Verordnungen über die genaueren Modalitäten des Aktientausches erarbeiten, die die
Entscheidung über dieWiederherstellung der alten Eigentumsverhältnisse faktisch ze-

mentierten. Angesichts dieser Situation erschien es Fritz Henßler nicht mehr sinnvoll,
die Frage der Eigentumsregelung weiterhin im Ausschuß zu behandeln.50 Stattdessen
schlug er vor, die zu dieser Zeit in Diskussion befindliche Sozialisierungsvorlage der
SPD in den Bundestag zu bringen. Doch auch dieses Vorhaben scheiterte, da sich die
Sozialisierungsfachleute der SPD nicht einigen konnten und da es seitens der Gewerk-
schaften, die dieses Problem für nicht so dringlich erachteten, Einwände gab.51
So konnte die Rückgabe des unter Treuhandverwaltung gestellten Eigentums an die
Altbesitzer schließlich unter weitgehender Ausschaltung des Bundestages und ohne
wirksame Gegenwehr der Gewerkschaften und der SPD erfolgen.

47 Ebenda.
48 Brief Henßler an Melliesvom 18.6. 1952. Archiv der sozialen Demokratie (AsD), NL Henßler, 52
(Durchschrift). Mellies gehörte 1951/52 zum engeren Mitarbeiterkreis Schumachers. Er war 1948
Abgeordneter im Frankfurter Wirtschaftsrat, ab 1949 MdB, ab September 1952 stellvertretender
Vorsitzender der SPD sowie stellvertr. Vors. der Bundestagsfraktion.

49 Brief Henßler an Erhard vom 6.12. 1951. BA, B 102, 60669.
50 Brief Henßler an Mellies vom 18.6. 1952, a.a.O.
51 Ebenda.
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VI. Die Montanmitbestimmung und ihre Folgen:
Zum Verhältnis von DGB und Bundesregierung zwischen der
Verabschiedung des Montanmitbestimmungsgesetzes und des
Betriebsverfassungsgesetzes (Frühjahr 1951 bis Sommer 1952)

Wie in den vorausgegangenen Kapiteln ausgeführt wurde, stand die gesetzliche Absi-
cherung der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie in engem Zusam-
menhang mit der Unterstützung der Außen- und Verteidigungspolitik der Bundesre-
gierung durch den DGB ; außerdem trug die Ausblendung der Eigentumsfrage aus dem
Spektrum der gewerkschaftlichen Mitbestimmungspolitik dazu bei, daß die alten
Eigentumsstrukturen in der Montanindustrie verhältnismäßig rasch und reibungslos
wiederhergestelltwerden konnten. Im folgenden soll der Frage nachgegangenwerden,
inwieweit durch die gesetzliche Regelung der Montanmitbestimmung bereits die Nie-
derlage bei der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes vorprogrammiert
war.

1. Die Politik der konstruktiven Zusammenarbeit des DGB mit der
Bundesregierung und die ersten Anzeichen ihres Scheiterns (März bis Juli 1951)
Die Einigung über die gesetzliche Verankerung derMontanmitbestimmung verstärkte
bei der DGB-Führung die Bereitschaft, auch bei der Lösung der anstehenden wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Probleme mit der Bundesregierung konstruktiv
zusammenzuarbeiten. Adenauers Eintreten für die Beibehaltung der Montanmitbe-
stimmung hatte nach Auffassung führender Gewerkschafter gezeigt, daß die Bundes-
regierung längerfristig an einem Burgfrieden mit den Gewerkschaften interessiert und
deshalb bereit war, weiteren gewerkschaftlichen Forderungen, insbesondere auf dem
Gebiet der Mitbestimmung, entgegenzukommen. Auch aus einem anderen Grund
schien diese Einschränkung realistisch zu sein: Die Wirtschaftspolitik der Bundesre-
gierung befand sich in den ersten Monaten des Jahres 1951 in einer offensichtlichen
Krise. Im Bereich der Grundstoffindustrien (Kohle, Eisen und Stahl, Energie) traten
zeitweilig erhebliche Kapazitätsengpässe auf. Diese waren einerseits die Folge der
durch den Korea-Boom international gestiegenen Nachfrage nach Eisen- und Stahl-
produkten, andererseits war die Investitionstätigkeit in diesen Industriezweigen ver-

gleichsweise zurückgeblieben, da die zum großen Teil noch bestehenden alliierten Be-
schränkungen sowie die Preisbindung bei den Grundstoffen eine Selbstfinanzierung
weitgehend unmöglich machten. In den Monaten Februar und März 1951 wurden von
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, von Parteien und seitens der Bundesregie-
rung Pläne für eine Investitionshilfe erarbeitet und in der Öffentlichkeit diskutiert.'

1 Heiner R.Adamsen: Investitionshilfe für die Ruhr: Wiederaufbau, Verbände und Soziale Markt-
wirtschaft 1948-1952. Wuppertal 1981, S. 111 ff.
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Eine erhebliche Bedeutung in dieser krisenhaften Situation mußte dabei dem Verhal-
ten der Gewerkschaften zugemessen werden.
Der DGB legte am 12.März 1951 seine „Forderungen zurWirtschaftspolitik" vor, die
ein Wirtschaftsprogramm darstellten.2 Im Mittelpunkt stand die Forderung nach um-
fassender Planung und Lenkung der Investitionen, abgelehnt wurde eine Beschrän-
kung des Konsums und die Aufhebung der Preisbindung im Bereich der Grundstoff-
industrien. Insgesamt dokumentierten die Forderungen die Veränderung der kriti-
schen Position des DGB „von einer grundsätzlichen Kritik an der neuenWirtschafts-
verfassung Westdeutschlands zu einer internen Kritik".3 An die Stelle einer Neuord-
nungskonzeption, wie sie sich im DGB-Gründungsprogramm vom Oktober 1949 in
den Forderungen nach Uberführung der Schlüsselindustrien in Gemeineigentum und
nach volkswirtschaftlicher Gesamtplanung ausdrückte, traten nun einzelne radikal zu
nennende Forderungen (wie z. B. das Verlangen nach Investitionslenkung), die mit
dem bestehenden Wirtschaftssystem nicht vereinbar waren. Diese Tendenz kann als
„Rückzug der gewerkschaftlichen Planungsvorhaben auf volkswirtschaftliche Kern-
bereiche" gewertet werden.4 Mit dieser vergleichsweise pragmatischen Ausrichtung
wollte sich der DGB ein theoretisches Fundament schaffen, von dem aus eine konkrete
Einwirkung auf die im Entstehungsstadium befindlichen Investitionspläne der Bundes-
regierung möglich erschienen.
Zu einer Einschaltung von Gewerkschaftsvertretern bei den Vorüberlegungen über die
Investitionshilfe kam es jedoch nicht. Stattdessen mußten die DGB-Vertreter auf dem
von Bundeskanzler Adenauer initiierten „Wirtschaftsgipfel" am 9.April 1951, einem
Treffen von Vertretern der Regierung, der Unternehmerverbände und der Gewerk-
schaften, überrascht feststellen, daß sich bereits am Vortag die Spitzenverbände der
Wirtschaft und Bundeswirtschaftsminister Erhard auf einen Sieben-Punkte-Vorschlag
geeinigt hatten, der in seinen wesentlichen Grundzügen ihren Vorstellungen ent-

sprach.5 Grundgedanke dieses Vorschlages war eine Selbsthilfeaktion der Wirtschaft
für die Engpaßbereiche: Die Investitionen der Grundstoffindustrien sollten mit Hilfe
eines Zwangsumlageverfahrens zu Lasten anderer gewerblicher Investitionen (haupt-
sächlich im Bereich der verarbeitenden Industrie) gefördert werden; auf eine zusätzli-
che Konsumbelastung und auf die Aufhebung der Preisbindung in den Grundstoff-
industrien sollte verzichtet werden. Auf diese Weise konnte eine privatwirtschaftliche
Investitionslenkung betrieben werden, die den volkswirtschaftlichen Bedürfnissen ent-
sprach und den Staat heraushielt.6 Die Gewerkschaftsvertreter hatten gegen den Sie-
ben-Punkte-Vorschlag keine sachlichen Gründe anzuführen; sie erklärten, sie fänden
„alles beachtlich" und hofften, „daß es nicht nur ein Strohfeuer' sei".7 Mit dem Sieben-

2 Abgedruckt in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951,
1.Teil), S. 108 ff. Vgl. dazu auch Pirker: Die blinde Macht, 1 .Teil, S. 205 ff.

3 Pirker, ebenda, S.207.
4 Adamsen: fnvestitionshilfe, S. 144.
5 Ebenda, S. 158.
6 Ebenda, S. 154f.
2 Ebenda, S. 158.
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Punkte-Vorschlag gelang es der Bundesregierung, gemeinsammit den Spitzenverbän-
den der Wirtschaft die Initiative in derWirtschaftspolitik zurückzugewinnen, die ihr,
wie die Auseinandersetzungen um die Montanmitbestimmung gezeigt hatten, zeitwei-
lig entglitten war.
Als Ergebnis des „Wirtschaftsgipfels" vom 9.April 1951 wurden auf Initiative des Bun-
deskanzlers paritätisch besetzte Ausschüsse für Löhne und Preise, Investitionen und
für Export (die sogenannten Bundeskanzlerausschüsse) zur weiteren gemeinschaftli-
chen Bearbeitung dieser Probleme gebildet.8 Bundeskanzler Adenauer kam damit den
gewerkschaftlichen Forderungen, auf verschiedenen Ebenen der Wirtschaft gleichbe-
rechtigt mitbestimmen zu können, ein Stück weit entgegen. Allerdings mußte sich erst

in der Zukunft erweisen, inwiefern die Gewerkschaften durch die Mitarbeit in diesen
Gremien überhaupt Einfluß auf die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung ausüben
konnten. Zunächst jedoch war der mit der Einigung über die gesetzliche Verankerung
der Montanmitbestimmung geschlossene „Burgfrieden" zwischen DGB und Bundes-
regierung sichtbar bekräftigt worden; die DGB-Führung fühlte sich an den wichtige-
ren wirtschaftspolitischen Entscheidungen beteiligt.
Hinsichtlich der Durchsetzung der Forderung nach Ausweitung der paritätischenMit-
bestimmung auf andere Industriezweige waren die meisten der führenden Gewerk-
schafter in dem Zeitraum vonApril bis Juni 1951 betont optimistisch. In der Sitzung des
DGB-Bundesausschusses am 16.April 1951 wurde noch einmal der Geist des im Fe-
bruar 1951 verstorbenen Hans Böckler beschworen: Die Montanmitbestimmung sei
nur als Beginn für weitere Mitbestimmungsregelungen anzusehen, nun müßten ent-

sprechende Vereinbarungen bei der chemischen Industrie und der Bundesbahn folgen.
Politische Gegenkräfte wurden dabei weitgehend ignoriert: „Auslassungen führender
Politiker der CDU und FDP, wonach ein gleiches Gesetz für andere Industrien nicht
infrage kommt, werden lediglich zur Kenntnis genommen", hieß es dazu in dem Pro-
tokoll dieser Sitzung.9
Eine ähnliche hoffnungsvolle Grundstimmung herrschte auch auf dem DGB-Bundes-
kongreß am 22. und 23. Juli 1951 in Essen, auf dem Christian Fette zum Nachfolger
Böcklers gewählt wurde. In seiner Schlußansprache bezeichnete Fette, ganz in der
Tradition Hans Böcklers, die Ausdehnung der Mitbestimmung auf die Großchemie
und die Bundesbahn als vordringliche gewerkschaftliche Forderung.10 Zu diesem
Zweck sollten die in Hattenheim abgebrochenen Gespräche erneut in Gang gebracht
werden. Verlauf und Ausgang solcher Verhandlungen seien wesentlich von der Ein-
sicht und vom guten Willen der Unternehmervertreter abhängig. Fette unterschied da-
bei, ähnlich wie führende Gewerkschaftler bereits 1948/5011, zwischen uneinsichtigen
und kooperationsbereiten Unternehmervertretern: „Setzt sich auf der Gegenseite der

8 Ebenda, S. 157 ff.
9 Protokoll des zweiten Teils der 6. Sitzung des Bundesausschusses des DGB am 16.4. 1951. DGB-
Archiv.

10 Rede Fettes abgedruckt in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des
DGB 11(1951, l.Teil),S.185ff.

11 Vgl. dazu Kapitel II, 1 a.
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Geist eines Herrn Vogel durch, werden schwere Auseinandersetzungen einfach unver-
meidbar sein. Siegt jedoch der Geist eines Dr. Raymond, sehe ich die Möglichkeit zu
einer vernünftigen Zusammenarbeit, bei der die Gleichberechtigung zwischen Kapital
und Arbeit zumindest die gebotene Anerkennung findet."12 Insgesamt ließ die Rede
Fettes erkennen, daß der neue Vorsitzende des DGB gewilltwar, den von seinem Vor-
gänger eingeschlagenen Weg der Verhandlungen und der Zusammenarbeit mit der
Bundesregierung und mit den „progressiven" Unternehmernweiterhin zu gehen.
Eine härtere Haltung in der Mitbestimmungsfrage nahm der Vorsitzende der IG Che-
mie, Papier, Keramik, Wilhelm Gefeller, ein. Er gab seiner Enttäuschung Ausdruck,
daß die paritätische Mitbestimmung in den unter das alliierte Entflechtungsgesetz
Nr. 35 fallenden Werken des IG Farben-Konzerns sowie der Kohlechemie „in den Ja-
nuar- und Februartagen nicht gleich miterledigt werden konnte".13 Gefeller forderte
alle gewerkschaftlichen Organisationen auf, sich für die Mitbestimmung in der chemi-
schen Industrie einzusetzen: „Denn die Lösung der Frage des Mitbestimmungsrechtes
in der chemischen Industrie ist nicht eine Frage dieser Industrie allein, sondern sie ist
der akute Anlaß zumWeiterführen der Mitbestimmung in der gesamten deutschen In-
dustrie."14 Auf Initiative der IG Chemie nahm der DGB-Bundeskongreß einstimmig
eine Entschließung an, die den Bundesvorstand beauftragte, „wegen der Dringlichkeit
der Angelegenheit alle geeigneten Schritte zur Durchsetzung des Mitbestimmungs-
rechtes in den Werken der chemischen Industrie, die unter das Gesetz Nr. 35 fallen, in
den Werken der Kohlechemie und bei der Bundesbahn zu übernehmen."15 Damit wa-
ren zwar die Ziele gewerkschaftlicher Mitbestimmungspolitik genannt, die Wahl ge-
eigneter Strategien blieb jedoch der DGB-Führung überlassen. Einen konkreten Vor-
stoß in diese Richtung hatte die DGB-Führung bereits Anfang Juni unternommen. In
einem Schreiben an Bundeskanzler Adenauer vom 5. Juni 1951 forderte der Bundes-
vorstand des DGB die „weitere Ausdehnung des Mitbestimmungsrechts auf betriebli-
cher und überbetrieblicher Ebene", vor allem für die chemische Industrie und die Bun-
desbahn. Der Bundeskanzler selbstwurde gebeten, seinen Einfluß zugunsten einer ent-
sprechenden gesetzlichen Regelung geltend zu machen.16 Dieses Schreiben wurde in
der Kabinettsitzung am 12.Juni 1951 behandelt; dabei zeigte sich-wie aus einem vor-

bereitenden Vermerk des Mitbestimmungsreferenten im Bundeskanzleramt hervor-
ging17 -, daß die Bundesregierung nicht gewilltwar, dem DGB noch irgendwelche re-

levanten Zugeständnisse in der Mitbestimmungsfrage zu machen. In dem Vermerk
hieß es: „Das Schreiben des DGB erweckt aber den Eindruck, als ob es den DGB gar
nicht an der baldigen Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes, sondern viel-
12 Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951, 1 .Teil), S. 186.
13 Auszug aus der Rede Gefellers in: BA, B 136,726. Zu Gefellers Haltung zu den Montanmitbestim-

mungsverhandlungen im Januar 1951 vgl. Kapitel III, 4.
14 Auszug aus der Rede Gefellers in: BA, B 136, 726.
15 Abgedruckt in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB II (1951,

1.Teil), 5.195.
16 Schreiben Föcher, Reuter (DGB-Bundesvorstand) an Adenauer vom 5.6. 1951. BA, B 136, 720.
17 Vermerk Petz (BK) vom 7.6. 1951. BA, B 136, 720.
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mehr an der Ausdehnung des Mitbestimmungsrechts in Kohle und Eisen auf die Che-
mie und die Bundesbahn gelegenwäre [sie !]. Daswiderspräche allen getroffenen Abre-
den und müßte wohl abgelehnt werden." Daß das Bundeskabinett diese Auffassung
teilte, verdeutlichte eine diesem Vermerk nachträglich hinzugefügte Notiz: „Behan-
deltin der Kabinettsitzung am 12.6. 1951. Sonderregelung nur für Kohle und Eisen."18
Die Bundesregierung interpretierte die von Böckler in den Verhandlungen vom Januar
1951 anerkannte Beschränkung der paritätischen Mitbestimmung auf den Montanbe-
reich als endgültigen Verzicht der Gewerkschaften auf weitergehende Regelungen.
Zunächst allerdings vermied sie eine klare Frontstellung gegenüber dem DGB, vermut-
lich um eine mögliche Radikalisierung kurz vor dem geplanten DGB-Bundeskongreß
zu verhindern. Ihre intransigente Haltung demonstrierten Bundesregierung und Koa-
litionsparteien bei derVerabschiedung des Bundesbahngesetzes am 6. Juli 1951. Dieses
Gesetz enthielt weder eine den Gewerkschaften ausreichend erscheinende Mitbestim-
mung im Verwaltungsrat, noch die Einführung eines Arbeitsdirektors im Vorstand. Als
besondere Brüskierung mußte vor allem der Zeitpunkt der Verabschiedung des Geset-
zes angesehen werden: Obwohl der DGB-Spitze vom Fraktionsvorsitzenden der
CDU/CSU, Heinrich von Brentano, eine Verschiebung der 3. Lesung zugesagt wor-
den war, um den Spitzenfunktionären des DGB, die sich beimWeltkongreß des Inter-
nationalen Bundes Freier Gewerkschaften in Mailand aufhielten, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben, fand diese doch zum ursprünglichen Termin am 6.Juli 1951
statt.19
Auch bei der Neuordnung der Eisen- und Stahlindustrie und des Kohlenbergbaus
zeigte sich in den Monaten Juni und Juli 1951 immer deutlicher, daß unter dem Einfluß
der Bundesregierung und der Unternehmerseite Entscheidungen fielen, die den ge-
werkschaftlichen Vorstellungen zuwiderliefen:
-

Die vom DGB gewünschte und in den Neuordnungsplänen der Deutschen Kohlen-
bergbau-Leitung ebenfalls vorgesehene Einbeziehung der Kohlengesellschaften der
Liste C des alliierten Gesetzes Nr. 27 in die Neuordnung der Montanindustrie wur-
de von den Alliierten, der Bundesregierung und den Altkonzernen abgelehnt. Die
Gewerkschaften interpretierten dies als eine Absage an die von ihnen geforderte um-
fassende Neuordnung der Grundstoffindustrien.20

-

Inzwischen war auch in der Öffentlichkeit bekannt geworden, daß die Alliierten
nach Absprache mit Bundeskanzler Adenauer die Ausgabe von Aktien der neugebil-
deten Einheitsgesellschaften an die alten Eigentümer verfügt hatten. Dies bedeutete

18 Ebenda. Die hinzugefügte Notiz stammt vom 13.6. 1951. Aufschlußreich sind in diesem Zusam-
menhang die engen Kontakte des Mitbestimmungsreferenten im BK, Dr. Petz, mit Dr. Kettner von
der Bundesvereinigung derArbeitgeberverbände in Wiesbaden. Petz stellte Kettner umgehend eine
Abschrift des DGB-Schreibens vom 5.6.51 mit der „Bitte um vertrauliche Behandlung" zur Verfü-
gung. Schreiben Petz (BK) an Kettner (BDA) vom 8.6. 1951. BA, B 136, 720.

19 Pirker: Die blinde Macht, I.Teil, S.218 ff und Informations- und Pressedienst der Bundespresse-
stelle des DGB II (1951, 2. Teil), S. 18 f.

20 Aktennotiz (Verf. : Stenzel, DGB) vom 23.7. 1951 über eine Besprechung von Gewerkschaftsver-
tretern mit dem amerikanischen Hohen Kommissar McCloy am 20.7. 1951 zur Durchführung der
Gesetze Nr. 27 und 35. DGB-Archiv.
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nach Auffassung des DGB eine Präjudizierung der der deutschen Gesetzgebung
vorbehaltenen Eigentumsregelung.21

-

Darüberhinaus mehrten sich nach Auffassung des DGB die Anzeichen, daß die Un-
ternehmerseite alles versuchte, um die Aufsichtsräte der neuen Montangesellschaf-
ten „mit Repräsentanten der alten Konzernpolitik" zu besetzen, die damit wieder ih-
ren durch die Entflechtung zeitweilig verlorenen „entscheidenen Einfluß" zurück-
gewinnen würden. Dies jedoch

-

so die Stellungnahme des DGB
-

widerspräche
dem Willen der Neuordnung.22

Auf diese für die Gewerkschaften seitAnfangJuli 1951 sichtbar negativ verlaufene Ent-
wicklung reagierte der DGB-Bundesvorstand am 24. Juli 1951. Er empfahl dem Bun-
desausschuß des DGB, sich in seiner nächsten Sitzung

-

vorgesehen war Mitte August
-

für eine Beendigung der Mitarbeit in den wirtschaftspolitischen Ausschüssen zu ent-

scheiden. Daß der Bundesausschuß die endgültige Entscheidung treffen sollte, ge-
schah, um „die große Bedeutung des Beschlusses zu unterstreichen".23 Gleichzeitig
verabschiedete der Bundesvorstand eine Stellungnahme „zurwirtschaftspolitischen Si-
tuation", in der die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Bundesregierung funda-
mental kritisiert wurde und entsprechende Änderungen gefordert wurden.24 Im Ver-
gleich mit den vier Wochen vorher auf dem DGB-Kongreß in Essen verabschiedeten
Entschließungen zeichnete sich diese Stellungnahme durch einen aggressiveren
Grundton aus.

Der DGB-Bundesvorstand wollte mit seinem Beschluß einen „Warnschuß" in Rich-
tung Bundesregierung abgeben.25 Wie einige Kollegen, namentlich der Vorsitzende
der IG Bergbau, August Schmidt, in der Sitzung des DGB-Bundesvorstandes äußer-
ten, sollte die Bundesregierung veranlaßt werden, die Gewerkschaften zu erneuten

Verhandlungen über die Neuordnung der Wirtschaft zu rufen.26 Ob durch diesen Be-
schluß allerdings überhaupt wirksamer Druck auf die Bundesregierung ausgeübt und
was von neuen Verhandlungen erwartet werden konnte, darüber wurde vom DGB-
Bundesvorstand nicht diskutiert. Zweifel an der Wirksamkeit des Beschlusses mußten
nämlich insofern berechtigt erscheinen, als die Gewerkschaften über die Mitarbeit in
den wirtschaftspolitischen Gremien ohnehin kaum wirksamen Einfluß auf die Wirt-
schaftspolitik der Bundesregierung ausüben konnten. In einem internen Diskussions-
papier des DGB wurde das Dilemma der „konstruktiven Mitarbeit" des DGB zutref-
fend beschrieben: „Die Gewerkschaften haben mehr als einmal bewiesen, daß sie sich

21 So die Kritik des DGB-Bundesvorstandes in seiner am 24.7. 1951 herausgegebenen Erklärung
„DGB zurwirtschaftspolitischen Situation". Abgedruckt in: Informations- und Nachrichtendienst
der Bundespressestelle des DGB III (1951, 2.Teil), S.39ff.

22 Ebenda.
23 Protokoll der 18.Sitzung des Bundesvorstandes des DGB am 24.7. 1951. DGB-Archiv.
24 „DGB zurwirtschaftspolitischen Situation", in : Informations- und Nachrichtendienst der Bundes-

pressestelle des DGB III (1951, 2.Teil), S.39ff.
25 Das geht aus einer handschriftlichen Aufzeichnung (o. Verf.) über eine Vorbesprechung der Stel-

lungnahme des DGB-Bundesvorstandes vom 24.7. 1951 hervor. DGB-Archiv. Vor allem Potthoff
und Deist plädierten für einen „Warnschuß".

26 Protokoll der 18. Sitzung des Bundesvorstandes des DGB am 24.7. 1951. DGB-Archiv.
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für die deutsche Wirtschaft in der Gesamtheit verantwortlich fühlen, sie haben sich da-
her immerwieder zurMitarbeit bereit gefunden. [. ..] Inzwischen mußten die Gewerk-
schaften immer mehr die Überzeugung gewinnen, daß sie in immer größerem Umfang
in Gremien zu Beratungen herangezogen werden, die tatsächlich keine große Bedeu-
tung haben. Die entscheidenden Verhandlungen werden in anderen Gremien

-

und
zwar ohne Beteiligung der Gewerkschaften

-

geführt."27

2. Die Phase des aufgeschobenen Konfliktes: Erneute Verhandlungen
zwischen DGB und Bundesregierung (August bis Dezember 1951)

Aufgrund des Beschlusses des DGB-Vorstands vom 24.Juli 1951 kam es am 8. und
9. August zu neuen Verhandlungen zwischen führenden Gewerkschaftern und Bun-
deskanzler Adenauer auf dem Bürgenstock, dem Schweizer Erholungsort des Kanz-
lers. Offensichtlich wollte Adenauer in einer Situation, in der wichtige politische Ent-
scheidungen, wie der Schumanplan und die Wiederbewaffnung, noch nicht durchge-
standen waren, eine Radikalisierung des DGB vermeiden, zumindest aber eine Ver-
schiebung der drohenden Auseinandersetzungen erreichen.28
Über die Zweckmäßigkeit solcher Verhandlungen gab es innerhalb der Bundesregie-
rung und der sie tragenden Parteien unterschiedliche Auffassungen. Für die FDP
warnte Vizekanzler Blücher in einem in der Presse veröffentlichten Telegramm den
Bundeskanzler davor, irgendwelche politischen Bindungen gegenüber dem DGB ein-
zugehen, die von der FDP nichtmitgetragen werden könnten und deshalb zum Bruch
der Regierungskoalition führen könnten. „Bin in keiner Weise von der Möglichkeit
überzeugt, daß gestrige Verhandlungspartner [die DGB-Führung] in dem von Ihnen
gewünschten Sinn eingefangen werden können", hieß es in dem Telegramm, das bei
Adenauer, der CDU/CSU und den Gewerkschaftsvertretern erhebliche Verärgerung
und Unruhe hervorrief.29 In seinem in scharfem Ton gehaltenen Antwortbrief vom
13. August 1951 bezog sich Adenauer auf die Besprechungenmit den DGB-Vertretern.
Er bestätigte darin indirekt, daß er die Besprechungen in erster Linie aus taktischen Er-
wägungen geführt habe und daß von substanziellen Zugeständnissen gegenüber dem
DGB nicht die Rede sein konnte : „Durch IhreVerlautbarung ist in weitesten deutschen
Kreisen eine Beunruhigung und Aufregung entstanden, die völlig unbegründet ist. In-
zwischen wird Sie Herr Staatssekretär Lenz, der an den Verhandlungen von Anfang
bis Ende teilgenommen hat, unterrichtet haben. Sie werden dann sehen, wie unrichtig
Sie die ganze Situation beurteilt haben."30
Adenauer und Blücher waren sich also in der Zielsetzung ihrer Politik gegenüber dem
27 „Die Forderungen der Gewerkschaften im einzelnen" (o. Verf.), wahrscheinlich als Diskussionspa-

pier im Vorfeld des Beschlusses vom 24.7. 1951 konzipiert. DGB-Archiv.
28 So auch Pirkers Urteil. Pirker: Die blinde Macht, l.Teil, S.222.
29 Wortlaut des Telegramms vom 9.8. 1951 abgedruckt in : Informations- und Nachrichtendienst des

DGB III (1951,2.Teil),S.64f.
30 Brief Adenauer an Blücher vom 13.8. 1951. BA, NL Blücher, 79. Vgl. dazu Kapitel III, Anm. 44.
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DGB weitgehend einig: Die vom DGB geforderte Mitbestimmung in anderen Indu-
striezweigen nach dem Modell der Montanindustrie sollte verhindert und der Einfluß
der Gewerkschaften in den einzelnen Betrieben sowie auf den gesamtwirtschaftlichen
Ablauf möglichst klein gehalten werden. Unterschiede bestanden jedoch in taktischer
Hinsicht. Die FDP war nicht bereit, mit dem DGB zu verhandeln und demonstrierte
bei zahlreichen Gelegenheiten

-

z. B. in Reden ihrer Minister
-

ihre unnachgiebige
Haltung.31 Adenauer dagegen wollte den DGB „bei der Stange halten"; er präsentierte
sich den Gewerkschaften als Vermittler zu den konservativen Kräften in derRegierung
und im Unternehmerlager und scheute sich nicht vor Zusagen in Fragen von unter-

geordneter Bedeutung.
In den Verhandlungen auf dem Bürgenstock gelang es Adenauer, diese Rolle gegen-
über den gewerkschaftlichen Vertretern überzeugend zu spielen. In einem vertrauli-
chen Rundschreiben an die Spitzenfunktionäre des DGB äußerten sich Fette und vom
Hoff über die Verhandlungen mit dem Bundeskanzler optimistisch.32 Gleich zu Beginn
der Verhandlungen habe der Bundeskanzler einige konkrete Angebote an den DGB
gemacht, „um die Bereitschaft der Bundesregierung zu einer ersprießlichen Zusam-
menarbeit mit dem DGB zu unterstreichen",33 so z. B. „einige leitende Gewerkschafter
als Beamte in das Bundeswirtschaftsministerium zu nehmen". „Wir haben den Ein-
druck gewonnen, daß wir beim Eingehen auf solche Forderungen auch die Position ei-
nes Staatssekretärs bekommen könnten", hieß es nicht ohne Stolz in dem Rundschrei-
ben. Ferner habe Adenauer die Einrichtung eines wirtschaftspolitischen Gremiums
vorgeschlagen, das seiner regelmäßigen Beratung dienen sollte. Dieses Gremium sollte
aus 12 bis 16 Mitgliedern, davon zwei Gewerkschaftern, allesamt parteipolitisch neu-

tral, bestehen. Auch in der Frage des überbetrieblichen Mitbestimmungsrechts habe
der Kanzler seine Bereitschaft zum Entgegenkommen gezeigt: Neben der Errichtung
eines auf 60 Personen begrenzten Bundeswirtschaftsrates habe der Kanzler eine „Mit-
wirkung der Arbeitnehmer" auf regionaler Ebene (Industrie- und Handelskammern
bzw.Wirtschaftskammern) in Aussicht gestellt.
Aufgeschlossen zeigte sich der Kanzler nach Darstellung des DGB auch gegenüber
den meisten Kritikpunkten, die in der Stellungnahme vom 24. Juli 1951 genannt wor-

31 Im o.g. Brief kritisierte Adenauer eine Rede Blüchers: „Bei dieser Gelegenheit glaube ich, Ihnen
mitteilen zu müssen, daß die Rede, die Sie vor einiger Zeit in Münster über das Mitbestimmungs-
recht in Kohle und Eisen gehalten haben [.

.

.] für meine Partei geradezu beleidigend war. [.
.

.]
Wenn drei Parteien zu einer Koalition zusammengeschlossen sind, so muß sich die Kritik an der
Haltung des anderen Koalitionspartners doch in angemessenen Grenzen halten." Vgl. dazu auch
die Berichte des DGB in diesen Monaten über antigewerkschaftliche Reden einzelner FDP-Bun-
desminister, besonders von Justizminister Dehler.

32 Vertrauliches Rundschreiben des Bundesvorstands des DGB (gez.: Fette, vom Hoff) an die Mit-
glieder des Gesamtvorstands und die Landesbezirksleiter vom 10.8. 1951 über die Verhandlungen
mit dem Bundeskanzler. DGB-Archiv (vervielf).

33 Ebenda. Dabei bleibt in dem Rundschreiben unklar, was unter „Forderungen", auf die die Gewerk-
schaften eingehen müßten, zu verstehen war.Wahrscheinlichwar damit gemeint, daß sich der DGB
weiterhin auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Bundesregierung einlassen sollte. (Die fol-
genden Zitate sind, soweit nicht gesondert gekennzeichnet, diesem Rundschreiben entnommen.).
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den waren : So habe er sich der Auffassung des DGB angeschlossen, daß die Bestellung
der Aufsichtsräte nach dem Montanmitbestimmungsgesetz nur im „Geiste der Ver-
handlungen" vom Januar, also im Einverständnis beider Seiten, geschehen solle. Hier
hatte es in einigen Fällen Unstimmigkeiten über die Wahl des „11. Mannes" gegeben,
da die Anteilseigner versucht hatten, durch formaljuristische Tricks den von ihnen fa-
vorisierten Kandidaten durchzusetzen. Eine weniger positive Resonanz fand bei Ade-
nauer die Forderung des DGB, die paritätische Mitbestimmung auch bei den Nachfol-
geunternehmen des IG-Farben-Konzerns einzuführen. Hier reagierte Adenauer aus-
weichend und verwies auf die Zuständigkeit der einzelnen Bundestagsfraktionen.34
Charakteristisch für Adenauers Geschick, die Verantwortung für wichtige politische
Ereignisse auf andere Instanzen abzuwälzen und mögliche Widerstandspotentiale
durch die Betonung gemeinsamer Interessen in Fragen untergeordneter Bedeutung zu

kanalisieren, war die Behandlung der von den DGB-Vertretern aufgeworfenen Frage
nach dem von den Alliierten angeordneten Aktientausch in den Grundstoffindustrien.
Dazu erklärte Adenauer, er stimme mit den Gewerkschaften darin überein, daß durch
den Aktientausch nicht eine Situation entstehen dürfe, die ein Weiterbestehen der alten
Konzerne bedeuten würde. Er schlage deshalb vor, daß die beteiligten Interessengrup-
pen (einschließlich des DGB) zusammenmit der Bundesregierung Vorschläge über die
Regelung der Detailfragen des Aktientausches erarbeiten und den Alliierten als ge-
meinsame deutsche Stellungnahme unterbreiten sollten. InWirklichkeit jedochwar die
grundsätzliche Entscheidung über den Aktientausch bereits am 12.April 1951 von der
Alliierten Hohen Kommission nach vorheriger Zustimmung Adenauers getroffen
worden,35 so daß die von Adenauer initiierten einheitlichen Vorschläge also allenfalls
geeignetwaren, die Regelung von Detailfragen zu beeinflussen.
Ebenso charakteristisch, wie Adenauers Verhalten in diesem Punkt für seine gesamte
Verhandlungsstrategie war, war die Beurteilung dieser Situation durch die DGB-
Führung für ihre in die Person des Kanzlers gesetzten Hoffnungen; das illustrierte wie-
derum das DGB-Rundschreiben: „Der Gesamteindruck in dieser Frage war, daß der
Bundeskanzler sich unserer Argumentation nicht verschließen konnte, daß aber auf
der anderen Seite wahrscheinlich die Verwaltungsbürokratie erhebliche Schwierigkei-
ten bereiten wird."36 Insgesamt scheint es Adenauer in den Bürgenstock-Verhandlun-
gen gelungen zu sein, den Gewerkschaften gegenüber glaubhaft als Vermittler zwi-
schen den verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Interessen aufzutreten.
Adenauer konnte diese Rolle auch deshalb so überzeugend spielen, weil er sich in den
34 Das Rundschreiben verzeichnet dazu : „Die Frage der Durchführung des Gesetzes Nr. 35 (IG Far-

ben) wurde bei der Frage des Aktientausches behandelt. Dabei ist auch unsererseits wiederum die
Mitbestimmung, wie sie in der Grundstoffindustrie besteht, gefordert worden. Hier werden Be-
sprechungen mit den Fraktionen erforderlich sein, um die notwendigen Gesetzesbeschlüsse zu er-

reichen." Selbst in diesem Punkt, in dem der Kanzler also offensichtlich keine Zusagen machte, ga-
ben sich die DGB-Vertreter

-

wie der letzte Satz zeigt
-

relativ optimistisch. Dieser Optimismus ist
sicherlich nur zum Teil durch die legitimatorische Funktion dieses Schreibens

-

die Rechtfertigung
der Verhandlungen mit dem Kanzler

—

zu erklären.
35 Dazu ausführlicher: Kapitel V.
36 Rundschreiben (Fette, vom Hoff) vom 10.8. 1951. DGB-Archiv.
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Montanmitbestimmungsverhandlungen durch sein Eintreten für die gewerkschaftli-
chen Forderungen als „gewerkschaftsfreundlich" profiliert hatte.
Allerdings konnten die Ergebnisse dieser Gespräche keinerlei Verbindlichkeit bean-
spruchen. Wie in dem gemeinsamen Kommunique zum Abschluß der Gespräche mit-
geteilt wurde, sollten zunächst der Bundeskanzler dem Kabinett und die Vertreter des
DGB dem Bundesvorstand Bericht erstatten; abschließende Gespräche sollten dann in
Bonn stattfinden. Auf Seiten des DGB bewirkte dieses Vorgehen, daß die ursprünglich
für Mitte August geplante endgültige Entscheidung des DGB-Bundesausschusses über
den Austritt aus den wirtschaftspolitischen Ausschüssen bis auf weiteres verschoben
wurde.37
Die nächsten Verhandlungen fanden am 4. September 1951 in Bonn statt. Dabei muß-
ten die Gewerkschaftsvertreter feststellen, daß sich die Haltung der Bundesregierung
in einer Reihe von Fragen gegenüber den Bürgenstock-Verhandlungen verhärtet hat-
te. Vor allem zur Frage des Aktientausches in der Eisen- und Stahlindustrie weigerten
sich die Regierungsvertreter, Stellung zu nehmen, da dieser von den Alliierten an-

geordnetworden sei und bisher keine Änderung des Standpunkts der Hohen Kommis-
sion vorliege.38 Auch bezüglich der Ausweitung der paritätischen Mitbestimmung auf
die chemische Industrie war Adenauer nicht bereit, den gewerkschaftlichen Vorstel-
lungen wesentlich entgegenzukommen. Er äußerte dazu lediglich, daß zunächst von
allen interessierten Organisationen Stellungnahmen eingeholt werden sollten und daß
dann das Kabinett entscheiden sollte.
Nur begrenzte Kompromißbereitschaft zeigte der Kanzler auch hinsichtlich der über-
betrieblichen Mitbestimmung: Auf der regionalen Ebene sollten die Industrie- und
Handelskammern beibehalten werden, da „man [.

.

.] nicht verkennen [dürfe], daß in-
dustrielle Kreise auch ein Gremium haben wollten, wo sie unter sich sind",39 daneben
könnten paritätische Wirtschaftskammern treten. Einigkeit bestand lediglich in der
Schaffung eines paritätisch zusammengesetzten Bundeswirtschaftsrates, was jedoch
nach vom Hoffs Meinung auch nicht als besonderes Entgegenkommen dem DGB ge-
genüber betrachtet werden könne, da wesentliche Unterschiede in dieser Frage ohne-
hin nicht vorhanden gewesen seien.
Für die DGB-Führung verliefen die Verhandlungen vom 4. September 1951 insgesamt
enttäuschend, vor allem angesichts der in den Gesprächen auf dem Bürgenstock ge-
weckten Hoffnungen. Hans vom Hoff erklärte diesen Wandel dadurch, „daß in der
Zwischenzeit sowohl politische Parteien als auch Arbeitgeberorganisationen alles dar-
an gesetzt haben, um Einfluß auf den Kanzler zu gewinnen". An Adenauers aufrichti-
ger Bereitschaft, sich für die gewerkschaftlichen Forderungen einzusetzen, wurde von
37 Wortlaut des Kommuniques in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des

DGB III (1951,2.Teil), S.58f.
38 Die folgenden Informationen bzw. Zitate sind, soweit nicht anders angegeben, dem Bericht vom

Hoffs über die Verhandlungen vom 4.9. 1951, den er vor dem DGB-Bundesvorstand erstattete,
entnommen. Anlage 4 zum Protokoll der 20.Sitzung des Bundesvorstandes des DGB am 10.9.
1951. DGB-Archiv.

39 So Adenauers Erklärung (nach dem Bericht vom Hoffs).
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Hans vom Hoff auch nach dem enttäuschenden Ausgang dieser Verhandlungen kaum
gezweifelt. Zieht man jedoch in Betracht, mit welchem taktischen Geschick gewerk-
schaftliche Schwächen von der Bundesregierung seit der Montanmitbestimmungsver-
einbarung ausgenützt wurden

-

beispielsweise bei der Verabschiedung des Bundes-
bahngesetzes und bei der von Bundesregierung und Alliierten gemeinsam betriebenen
Rekonstruktion der privaten Eigentümerrechte in der Eisen- und Stahlindustrie -, so
drängt sich eher die Einschätzung auf, daß der Bundeskanzler die Verhandlungen auf
dem Bürgenstock und in Bonn primärmit dem Ziel der Beschwichtigung des DGB und
des Zeitgewinns geführt hatte.40
In den weiteren drei Gesprächen der Bundesregierung mit der DGB-Führung am

15. Oktober, 14. November und 28. November 1951 wurde diese Intention immer of-
fenkundiger. Man diskutierte kaum mehr ernsthafte Ansätze zu einer gemeinsamen
Lösung der umstrittenen Fragen, die Besprechungen reduzierten sich überwiegend auf
informatorische Darlegungen.41 So war der Bundeskanzler auch nicht bereit, für die in
diesen Monaten neugegründeten Nachfolgegesellschaften des IG-Farben-Konzerns
einer stärkeren Beteiligung der Arbeitnehmer als einem Drittel der Aufsichtsratssitze
zuzustimmen. Adenauer berief sich dabei auf die Verhandlungen der zuständigen
Bundestagsausschüsse über die Schaffung eines Betriebsverfassungsgesetzes, in dem
eine entsprechende Regelung vorgesehen sei; diesem Gesetz dürfe nicht vorgegriffen
werden.42 Diese Erklärung veranlaßte die DGB-Führung zu derVermutung, daß Ade-
nauer „wahrscheinlich den Arbeitgebern bzw. den Koalitionspartnern gegenüber eine
Verpflichtung eingegangen ist, wonach das Mitbestimmungsrecht auf paritätischer
Grundlage unter keinen Umständen auf andere "Wirtschaftszweige ausgedehntwerden
soll".43 Hier wurden von der DGB-Führung zum ersten Mal grundlegende Zweifel an
der Realisierbarkeit der eigenen Zielsetzungen angedeutet.
Neben diesem Problemkomplex wurde noch schwerpunktmäßig die überbetriebliche
Mitbestimmung, besonders die Schaffung eines Bundeswirtschaftsrates, besprochen.44
Es war für Adenauers Verhandlungsstrategie typisch, daß er diese Frage in den Vor-
dergrund stellte, denn hier war am ehesten eine Annäherung der Standpunkte zu er-

40 Diese Einschätzung wird von einem Vermerk des Leiters der Abt. Wirtschaftsordnung im BWM,
Kattenstroth, für Staatssekretär Westrick vom 27.8. 1951 über die Bürgenstock-Verhandlungen
gestützt, in dem es heißt: „Wie sich aus den Verhandlungen auf dem Bürgenstock ergeben hat,wird
die Regierung [.

.

.] von sich aus eine Initiative (im Sinne des Versuches einer positiven oder negati-
ven Entscheidung) entwickeln müssen. Die Bundesregierung sollte in diesen grundlegenden Din-
gen führen. Sie wird nicht nur von den Gewerkschaften, sondern in absehbarer Zeit auch im Bun-
destag vor konkrete Fragen gestellt werden." BA, B 102, 60669.

41 Rundschreiben des Bundesvorstands des DGB (gez.: Fette, vom Hoff) an die Mitglieder des Bun-
desvorstands und die Landesbezirksvorsitzenden vom 16.10. 1951 bzw. vom 15.11. 1951 über die
Besprechungen mit dem Bundeskanzler vom 15.10. 1951 bzw. 14.11. 1951. Außerdem: Bericht
vom Hoffs über die Verhandlungen vom 28.11. 1951 vor dem DGB-Bundesvorstand am 2.12.
1951. Protokoll der 23. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 2.12. 1951. DGB-Archiv. Siehe
auch: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB III (1951, 2.Teil),
S. 105 f, 121 und 131 f. 42 Siehe besonders: Rundschreiben vom 15.11. 1951. DGB-Archiv.

43 Rundschreiben vom 16.10. 1951. DGB-Archiv.
44 Rundschreiben vom 15.11.1951. DGB-Archiv.
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warten, mit der dann von den übrigen Interessenunterschieden abgelenkt werden
konnte. Allerdings wurde auch bei diesem Komplex keine verbindliche Vereinbarung
erzielt. Der Bundeskanzler referierte lediglich die wichtigsten Bestimmungen aus ei-
nem in Bearbeitung befindlichen Gesetzentwurf; demnach sollte der Bundeswirt-
schaftsrat 150 Mitglieder umfassen, die jeweils zu einem Drittel von den Arbeitgeber-
organisationen, den Gewerkschaften und den „freien Berufen" (Handwerk, Landwirt-
schaft, wissenschaftliche Berufe) gestellt werden sollten. Damit war die ursprünglich
vorgesehene strenge Parität aufgegeben worden. Ebenso unverbindlich blieben Ade-
nauers Ausführungen über die Mitbestimmung auf der Ebene der Kammern. Am Ende
der sich über drei Monate erstreckenden Verhandlungen standen keinerlei konkrete
Vereinbarungen, allenfalls einige vage Absichtserklärungen seitens der Bundesregie-
rung. In dieser Situation mußten sich die Führungsgremien des DGB erneut über ihre
Politik gegenüber der Bundesregierung klarwerden. Insbesondere stand noch der end-
gültige Beschluß des Bundesausschusses über den vom Bundesvorstand am 24.Juli
1951 empfohlenen Austritt aus den wirtschaftspolitischen Ausschüssen zur Entschei-
dung.
In den Sitzungen des DGB-Bundesvorstands am 2. Dezember 1951 und des DGB-
Bundesausschusses am 3. Dezember 1951 prallten die unterschiedlichen Auffassungen
über die vorangegangenen Verhandlungenmit der Bundesregierung und die Möglich-
keiten einer weiteren Zusammenarbeit aufeinander. Zu den Befürwortern der bisheri-
gen Politik gehörte Plans vom Hoff, der zwar einräumte, daß die letzten Verhandlun-
gen für den DGB „denkbar unbefriedigend" gewesen seien, andererseits jedoch auf
„die während der vielen Verhandlungen gehabten Erfolge" hinwies.45 Er wurde vom

DGB-Vorsitzenden Christian Fette unterstützt. Fette war der Auffassung, daß die Er-
folge des DGB „nicht stets verkleinert, sondern herausgestellt werden" müßten, „um
das Vertrauen der Mitglieder zu ihrer Organisation zu stärken". Als Erfolge wertete
Fette die Beseitigung der Schwierigkeiten bei der Besetzung des „11. Mannes" in den
Aufsichtsräten der Montanunternehmen und die „Annäherung der gegenseitigen
Standpunkte" in der Frage des Bundeswirtschaftsrats. Fette warnte vor einem Miß-
brauch gewerkschaftlicher Macht zu politischen Zwecken: Eine „so große demokrati-
sche Organisationwie der DGB habe [.

.

.] nicht das Recht, durch Machtmittel der Ge-
werkschaften diesen Willen des Volkes [der sich in der Zusammensetzung von Regie-
rung und Parlamentwiderspiegele] zu korrigieren". Stattdessen müßten dieMitglieder
in Zukunft politisch aktiverwerden, um in den nächsten Wahlen eine eher ihren Inter-
essen entsprechende Zusammensetzung von Parlament und Regierung zu erreichen.46
In diesem Sinne habe der geschäftsführende Vorstand beschlossen, dem Bundesaus-
schuß vorzuschlagen, nicht aus den wirtschaftspolitischen Ausschüssen der Bundesre-
gierung auszutreten. Ähnlich wie Fette argumentierten auch August Schmidt und
Matthias Föcher.47
45 Protokoll der 23. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 2.12. 1951. DGB-Archiv.
46 Ebenda.
47 Ebenda und Protokoll der 11. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 3.12. 1951. DGB-

Archiv.
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Die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer sprach sich jedoch gegen eine weitere Mitar-
beit in den wirtschaftspolitischen Ausschüssen der Bundesregierung aus, da die Mit-
gliederschaft eine Realisierung des Beschlusses vom 24. Juli 1951 erwarte und der DGB
keine Schwächen zeigen dürfe.48 Weitergehende Maßnahmen forderten Hans Jahn
(Gewerkschaft der Eisenbahner) und Wilhelm Gefeller am folgenden Tag in der Sit-
zung des Bundesausschusses : Es solle überprüft werden, ob es für den DGB nicht vor-
teilhafter wäre, auch die Mitarbeit in der Ruhrbehörde und beim Schumanplan einzu-
stellen.49 Die Anträge Jahns und Gefellers, die auf eine grundlegende Revision der seit
Ende 1949 praktizierten Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in der Außenpoli-
tik abzielten, fanden jedoch bei den Ausschußmitgliedern keine Mehrheit. Der DGB-
Bundesausschuß verabschiedete eine Entschließung, in der der Bundesvorstand beauf-
tragt wurde, die Mitarbeit in den wirtschaftspolitischen Ausschüssen zu beenden.50
Für die Befürworter einer weiteren Mitarbeit in den wirtschaftspolitischen Ausschüs-
sen, besonders dem DGB-Vorsitzenden Christian Fette und Hans vom Hoff, der von
Kurt Schumacher nicht zu Unrecht als „eigentlicher Vorsitzender" des DGB und als
„graue Eminenz" bezeichnetwurde,51 bedeutete dieser Beschluß eine erste Niederlage,
da dieser mit nur fünf Gegenstimmen gefaßt wurde, obwohl der geschäftsführende
Vorstand sich für eineWeiterführung der konstruktiven Mitarbeit ausgesprochen hat-
te.52
Über die Möglichkeit, mit dieser Entscheidungwirksamen Druck auf die Bundesregie-
rung ausübep zu können, machten sich führende Gewerkschafter jedoch kaum noch
Illusionen. Dafür kam sie zeitlich zu spät, und die Bundesregierung hatte an der ge-
werkschaftlichen Mitarbeit in den wirtschaftspolitischen Gremien ohnehin kein sub-
stanzielles Interesse. Auch eine gleichzeitige Aufkündigung der gewerkschaftlichen
Mitarbeit beim Schumanplan hätte zu diesem Zeitpunkt vermutlich kaum mehr die be-
absichtigte Wirkung gehabt, da dessen Ratifizierung unmittelbar bevorstand und ein
plötzliches Umschwenken des DGB nach eineinhalbjähriger Unterstützung unglaub-
würdig gewesen wäre.
So blieb der DGB-Führung nichts anderes übrig, als ihre Ansprüche, beispielsweise
48 Protokoll der 23. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 2.12. 1951, a.a. O.
49 Protokoll der 11. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 3.12. 1951, a.a.O.
50 Abgedruckt in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB III (1951,

2.Teil), S.133.
51 Edinger: Kurt Schumacher, S. 361. Edinger zitiert hier Notizen aus Schumachers Terminkalender

vom 26.10. 1951.
52 S.o., Anm.49 und Pirker: Die blinde Macht. 1. Teil, S.232. Fettes Fixierung auf die Zusammenar-

beit mit der Bundesregierung kommt auch noch in dem Brief vom 5.12. 1951 zum Ausdruck, in
dem er gegenüber Adenauer den Beschluß des Bundesausschusses vom 3.12. 1951 verteidigen
mußte. Darin bezeichnete er es als „verantwortungsbewußte staatspolitische Haltung", „daß der
Bundesausschuß über vier Monate verstreichen ließ, ehe er zu dem [.

.

.] Vorschlag des Bundes-
vorstandes einen endgültigen Beschluß faßte". Brief Fette an Adenauer vom 5.12. 1951. DGB-
Archiv. Pirker, S.234, schreibt über Fette und vom Hoff m.E. zutreffend: „Sie schienen zwar

Staatsmänner geworden zu sein
-

Arbeiterführer waren sie nicht mehr." Das bezieht sich in die-
sem Fall auf die Haltung Fettes und vom Hoffs zur Wiederaufrüstung, gilt jedoch m. E. genauso
für den o. a. Komplex.
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hinsichtlich der Mitbestimmung in der chemischen Industrie, gemäß den veränderten
Kräfteverhältnissen zu reduzieren. Nach Verhandlungen mit Bundeswirtschaftsmini-
ster Erhard und derAlliierten Hohen Kommission, die sich gegenseitig die Verantwor-
tung für die mit der Neugründung der IG-Farben-Nachfolgegesellschaften zusam-

menhängenden Fragen zuschoben, stimmten vom Hoff und Gefeller der Regelung zu,
daß ein Drittel der Aufsichtsratssitze der neugegründeten Nachfolgegesellschaften des
IG-Farben-Konzerns durch Arbeitnehmervertreter besetzt werden sollte. Die Veran-
kerung der Position eines Arbeitsdirektors im Vorstand gelang jedoch nicht. „Bei der
gegebenen politischen Situation" sei diese Lösung „durchaus vertretbar", „zumal die
künftige gesetzliche Regelung dann in keinem Falle schlechter sein kann", schrieb vom
Hoff an Fette und versuchte der enttäuschenden Situation noch einen positiven Aspekt
abzugewinnen.53
Die Ernüchterung, ja Resignation bei den führenden DGB-Funktionären brachte
Heinrich Deist auf der Sitzung des Bundesvorstands am 2. Dezember 1951 zum Aus-
druck, als ermeinte, „daß die Erreichung des Mitbestimmungsrechtes in der Kohle und
in Eisen und Stahl im Hinblick auf die gesamte wirtschaftspolitische Entwicklung die
letzte Entscheidungwar, die bei dieser Regierung zu erreichen ist".54 Deists realistische
Einschätzung war das Eingeständnis des Scheiterns der konstruktiven Zusammenar-
beit des DGB mit der Bundesregierung. Am Ende des Jahres 1951 erwies sich die noch
von Böckler propagierte Theorie der schrittweisen Demokratisierung der Wirtschaft
als Illusion. Nach dem hoffnungsvollen Auftakt des Jahres 1951, der gesetzlichen Ver-
ankerung der Montanmitbestimmung, gelangen den Gewerkschaften keine weiteren
Erfolge bei der Durchsetzung ihrer gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Die Bun-
desregierung ging aus den vergangenen innenpolitischen Auseinandersetzungen ge-
stärkt hervor : Auf dem Gebiet derAußenpolitik stand derMontanunion-Vertrag kurz
vor seiner Ratifizierung, eine ausreichende parlamentarischeMehrheit konnte als gesi-
chert angesehen werden. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die aus den Produk-
tionsengpässen in den Grundstoffindustrien resultierten, waren nicht so schwerwie-
gend, daß sie eine Bedrohung der innenpolitischen Stabilität dargestellt hätten; dar-
überhinaus war zur endgültigen Beseitigung der Engpässe am 13. Dezember 1951 das
Investitionshilfegesetz verabschiedet worden.55 Vor allem aber war es Bundeskanzler
Adenauer gelungen, die DGB-Führung für eine Unterstützung seiner Politik in wichti-
gen Fragen zu gewinnen und damit einen Keil zwischen Gewerkschaften und ihrem
traditionellen Bündnispartner, der SPD, zu treiben. Dies betraf nicht nur den Schu-
manplan und die Frage derWiederbewaffnung, sondern die gesamte Politik der kon-
struktiven Zusammenarbeit und des Verhandeins mit der Bundesregierung, über die
sich der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher intern wiederholt skeptisch äußerte.56 In

53 Aktennotiz vom Hoff für Fette vom 21.12. 1951, „Betr.: Neuordnung IG-Farben". DGB-Archiv.
54 Protokoll der 23.Sitzung des Bundesvorstandes des DGB vom 2.12. 1951, a.a.O.
55 Adamsen : Investitionshilfe, S. 194 f.
56 Einige Beispiele dazu aus den handschriftlichen Notizen Schumachers: „Vorstoß mit uns nicht ab-

gesprochen. Beschluß vom 24.7. [1951]". „Verhandlungen auf dem Bürgenstock. Weiterverhand-
lungen in Bonn am 5.9. : oberflächliches Geplätscher." „DGB gibt an Adenauer Vertrauenskredite,
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den weiteren Auseinandersetzungen um die Mitbestimmung bzw. die Betriebsverfas-
sung befand sich der DGB mehr als je zuvor in der Defensive und in der Isolation.

3. Das Scheitern der DGB-Politik im Kampf gegen das
Betriebsverfassungsgesetz (Januar bis Juli 1952)57

Trotz des Beschlusses des DGB-Bundesausschusses vom 3. Dezember 1951 kam es in
den nächsten vier Monaten zu keinem offenen Konflikt zwischen DGB und Bundesre-
gierung. Im Gegenteil : Die DGB-Führung war bemüht, ihre prinzipielle Übereinstim-
mung mit derAußenpolitik der Bundesregierung, beispielsweise in der Frage derWie-
deraufrüstung, zu demonstrieren, wohl in der Auffassung, doch noch als Gegenlei-
stung Zugeständnisse in der Mitbestimmung erreichen zu können.
Inzwischen befanden sich die Verhandlungen der Bundestagsausschüsse für Wirt-
schaftspolitik und Arbeit über ein Betriebsverfassungsgesetz in ihrem entscheidenden
Stadium. Durch das punktuelle Zusammenwirken der SPD-Ausschußmitglieder und
den dem Gewerkschaftsflügel der CDU/CSU angehörigen Abgeordneten gelang es

zwar, in einigen Detailfragen Verbesserungen im Sinne des DGB herbeizuführen,58 in
Fragen weiterreichender Bedeutung, wie der Zusammensetzung der Aufsichtsräte,
setzte sich letztlich aber die Regierungskoalition durch. So zeigte sich seit spätestens
November 1951 die Entschlossenheit der Regierungsparteien, sich auf eine Drittelbe-
teiligung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten zu einigen und somit den gewerk-
schaftlichen Vorstellungen eine Abfuhr zu erteilen.59
Allerdings gab es bei der Frage der Aufsichtsratsbesetzung zeitweilig Meinungsunter-
schiede zwischen der CDU/CSU und FDP. Während vor allem die Mitglieder der So-
zialausschüsse der CDU/CSU die Zulassung von nicht dem Betrieb angehörigen Ge-
werkschaftsvertretern im Aufsichtsrat durchsetzenwollten, lehnte die FDP eine solche
Regelung auf Druck der Unternehmerschaft aus den mittleren und kleineren Betrieben

die der SPD entzogen werden, jetzt wo die Partei Adenauers bankerott ist." „DGB (Fette) als Ge-
fahr." „DGB Spaltung der Partei." AsD, NL Schumacher, Q 37.

57 Die Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften und Bundesregierung über das Betriebsver-
fassungsgesetz von 1952 sind in der einschlägigen Literatur relativ ausführlich behandelt.
E.Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 193ff; Pirker: Die blinde Macht, l.Teil, S.237ff;
Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik, S. 100 ff. u. a. Hier soll keine neue Detaildarstellung
mit dem Anspruch aufVollständigkeit geliefertwerden, sondern es sollen lediglich einige Akzentu-
ierungen vorgenommen werden, die sich aufgrund neuen Aktenmaterials ergeben; vor allem soll
versucht werden, den Zusammenhang zu den vorhergehenden Verhandlungen zwischen Bundes-
regierung und DGB und zu den Auseinandersetzungen um die Montanmitbestimmung aufzuwei-
sen.

58 Vermerk (Verf.: Selbach, Ref. 7, BK) vom 29.4.1952. BA, B 136, 720. Verbesserungen im Sinnedes
DGB waren z.B. die Herabsetzung des Mindestalters der Wählbarkeit zum Betriebsrat von 24 auf
21 Jahre oder die Bestimmungen über die Bildung einer Jugendvertretung im Betriebsrat.

59 Vgl. dazu Schreiben Storch an Blücher vom 14.11. 1951. BA, NL Blücher, 133. Storch berichtet
darin über den Stand der Verhandlungen des Arbeitskreises „Mitbestimmung" der Ausschüsse für
Wirtschaftspolitik und Arbeit.
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ab. Welche Angst die FDP hatte, in derMitbestimmungsfrage von ihrem größeren Ko-
alitionspartner überspielt zuwerden, zeigte sich daran, daß die FDP nach einem Koali-
tionsgespräch im Januar 1952, das noch keine Einigung brachte, die Möglichkeit einer
Sprengung der Koalition andeutete, falls die CDU

-

ähnlich wie bei der Montanmitbe-
stimmung

-

für ihre Vorstellungen eine parlamentarischeMehrheit bei der SPD suchen
würde.60 Der CDU/CSU hingegen erschien es angesichts dieser Situation denkbar,
überhaupt auf die Verabschiedung eines bundeseinheitlichen Betriebsverfassungsge-
setzes zu verzichten.61 Eine Einigung über diese Frage konnte Anfang Februar 1952
aufVorschlag von Gerhard Schröder erzielt werden : Von der den Arbeitnehmern zur
Verfügung stehenden Drittelquote im Aufsichtsrat sollten zwei Arbeitnehmer dem Be-
trieb angehören. Mit dieser Regelung war in der Praxis erreicht, daß eine Wahl be-
triebsfremder Arbeitnehmer nur für die Großbetriebe in Frage kam, da die kleineren
und mittleren Unternehmen in den wenigsten Fällen über mehr als 6 oder 9 Aufsichts-
ratssitze verfügten.62
Zu neuen Aktivitäten der Gewerkschaften in der Frage der Mitbestimmung bzw. Be-
triebsverfassung kam es erst, als sich eine weitere Verschlechterung der gewerkschaftli-
chen Position andeutete: Am 22. Februar 1952 verabschiedete das Bundeskabinett den
Entwurf eines gesonderten Personalvertretungsgesetzes für den öffentlichen Dienst
und leitete ihn AnfangMärz dem Bundesrat zur Stellungnahme zu. Die führenden Ge-
werkschafter vermuteten dahinter die Absicht, durch ein Ausnahmerecht für den öf-
fentlichen Dienst die gewerkschaftliche Einheit von Arbeitern, Angestellten und Be-
amten zu untergraben63 und damit die Gewerkschaftsbewegung entscheidend zu

schwächen. Mit der verschlechterten Situation befaßte sich der Bundesvorstand des
DGB auf seinen beiden Sitzungen am 1. und 10.April. Dabei wurde beschlossen, den
geschäftsführenden Vorstand zu beauftragen, geeignete Maßnahmen zu treffen, „um
der Forderung auf Schaffung eines einheitlichen, fortschrittlichen Betriebsverfas-
sungsgesetzes Geltung zu verschaffen". Eine aus elf Mitgliedern gebildete Kommis-
sion bekam den Auftrag

-

laut „internem Beschluß"
-

„einen Plan für gewerkschaftli-
che Kampfmaßnahmen für den Fall des Scheiterns der letzten Verhandlungsmöglich-
keiten zu erarbeiten".64 In der vorausgegangenen Aussprache wurde die vorsichtige
und eher reaktive Haltung der DGB-Führung deutlich, die die Entscheidung über
mögliche Kampfmaßnahmen dem Bundesvorstand überlassen wollte, ohne selbst klar
Stellung zu nehmen.65 Wesentliche Impulse für eine unnachgiebige Haltung des DGB
60 Vermerk Lenz (Staatssekretär im BK) über die Koalitionsbesprechung vom 7.1, 1952. BA, B 136,

720. Die Möglichkeit einer Sprengung der Koalition deutete der Abgeordnete Euler an.
61 Innenpolitischer Bericht des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung (I, 4) vom 8.1.

1952. BA,B 136, 2160.
62 Innenpolitischer Bericht vom 7.2. 1952, a.a.O.
63 So lautete eines der Hauptargumente des DGB im Kampf gegen den Koalitionsentwurf eines Be-

triebsverfassungsgesetzes in dem „Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes" vom 12.5. 1952.
In: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB IV (1952), S. 215 f.

64 Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 10.4. 1952. DGB-
Archiv, Anlage 2 und 3.

65 Ebenda. In dem Protokoll heißt es : „Der geschäftsführende Vorstand, der sich bereits mit der Frage

135



kamen stattdessen von der Gewerkschaft ÖTV, deren VorsitzenderAdolph Kummer-
nuss bereits Ende Februar die Möglichkeit von Kampfmaßnahmen seiner Gewerk-
schaft zur Durchsetzung der Mitbestimmung angekündigt hatte, sowie vom DGB-
Landesverband Nordrhein-Westfalen.66
Über konkrete Kampfmaßnahmen wurde am 8. und 9.Mai im Bundesvorstand und
-ausschuß des DGB beraten.67 Als Grundlage diente ein von der „Elfer-Kommission"
unter der Leitung von Albin Karl68 erarbeiteter Sechs-Punkte-Plan, in dem eine ganze
Palette unterschiedlicher gewerkschaftlicher Kampfmittel aufgelistet war. Ferner ver-
abschiedete der Bundesausschuß einen Aufruf zum „Kampf für ein fortschrittliches Be-
triebsverfassungsgesetz", der in einer Auflage von 10 Millionen Exemplaren an die
Mitglieder der Gewerkschaften verteilt werden sollte.69 Das Motto dieses Aufrufs
„Dieser Entwurf darf nicht Gesetz werden!" kennzeichnete die pauschale Ablehnung
des kurz vor seiner Verabschiedung stehenden Gesetzentwurfs der Regierungspar-
teien. Der Aufruf des DGB verzichtete auf eine konkrete Auseinandersetzung mit ein-
zelnen Bestimmungen des Regierungsentwurfs, was dieVermutung nahelegte, daß das
Ziel der gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen weiterhin die volle paritätischeMitbe-
stimmung sein sollte, wie sie die Gewerkschaften in ihren „Vorschläge[n] für die Neu-
ordnung der deutschen Wirtschaft" im April 1950 gefordert hatten und wie sie im Be-
reich der Montanindustrie verwirklicht worden war. Dies wurde auch durch den
DGB-Bundesvorstand in seiner Sitzung am 8.Mai 1952 bestätigt, in der ausdrücklich
betontwurde, „daß in eventuell bevorstehenden Verhandlungen die paritätische Beset-
zung der Aufsichtsräte eine unabdingbare gewerkschaftliche Forderung ist".70 In der
Öffentlichkeit wurde mit diesen Erklärungen der Anschein erweckt, als ob die Ge-
werkschaften zu einem letzten entschlossenen Kampf um eine umfassende Neuord-
nung der Wirtschaft angetreten seien. Die Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen
und Warnstreiks, die seit Mitte Mai in zahlreichen Städten der Bundesrepublik statt-
fanden,71 bestärkten diesen Eindruck.
In auffälligem Gegensatz dazu standen die Verhandlungen der DGB-Führungmit ho-

des Betriebsverfassungsrechtes beschäftigt hat, hat beschlossen, dem Bundesvorstand keinen Vor-
schlag zu unterbreiten."

66 Ebenda und Protokoll der 13. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 21./22.4.1952. DGB-
Archiv. In beiden Sitzungen beriefen sich Fette und Bührig auf die Ausführungen von Kummernuss
am 28729.2. 1952.

67 Protokoll der 28. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 8.5. 1952 und Protokoll der H.Sit-
zung des Bundesausschusses des DGB vom 9.5.1952. DGB-Archiv.

68 Albin Karl war Leiter der Abteilung „Organisation" im Bundesvorstand des DGB.
69 Abgedruckt in: Informations- und Nachrichtendienst der Bundespressestelle des DGB IV (1952),

S.215f. Auch in Pirker: Die blinde Macht. l.Band, S.254ff.
70 Protokoll der 18.Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 8.5. 1952, a.a.O.
71 Die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen sollen hier nicht weiter analysiert und bewertet wer-

den. Es sei hier auf die einschlägigen Darstellungen hingewiesen. (E.Schmidt: Die verhinderte
Neuordnung, S.211 f.; Hirsch-Weber: Gewerkschaften in der Politik, S. 102 ff; Pirker: Die blinde
Macht, 1. Teil, S. 268 ff.)
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hen Beamten der Bundesregierung am 21.Mai und am 3. Juni 1952.72 Diese Gespräche,
über deren Inhalt beide Seiten Stillschweigen vereinbart hatten, waren von den Sozial-
ausschüssen der CDU initiiert worden, um die sozialen und politischen Spannungen
abzubauen, die durch die gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen seit Mitte Mai ent-
standen waren.73 Die DGB-Vertreter nannten nun ganz konkrete Bedingungen, die
erfüllt sein müßten, wenn sie sich bei den zuständigen DGB-Organen für eine Einstel-
lung der gewerkschaftlichen Aktionen stark machen sollten. Es handelte sich um fol-
gende Forderungen:
-

Vertagung der abschließenden Behandlung des Betriebsverfassungsgesetzes im
Bundestag auf die Zeit nach den Sommerferien und Überprüfung der Anregungen
und Vorschläge der Gewerkschaften, insbesondere unter dem Aspekt eines einheit-
lichen Betriebsverfassungsgesetzes.

-

Besetzung derAufsichtsräte der IG-Farben-Nachfolgegesellschaften zu einem Drit-
tel [ !] mit Arbeitnehmervertretern ; den Betriebsräten und den im Betrieb vertretenen
Gewerkschaften sollte dabei ein größerer Einfluß zugestanden werden, als das nach
dem Gesetzentwurf der Koalitionsparteien geplantwar.

-

Errichtung eines Bundeswirtschaftsrates, derVorschläge für die regionalen Körper-
schaften ausarbeiten sollte.

Mit den beiden letzteren Forderungen knüpfte die DGB-Führung an ihre Gespräche
mit der Bundesregierung vom August bis November 1951 an. Gegenüber den damals
erhobenen Forderungen bedeuteten die jetzigen zum Teil eine weitere Rücknahme der
gewerkschaftlichen Ansprüche: Bezüglich der Besetzung der Aufsichtsräte der IG-
Farben-Nachfolgegesellschaften verlangte die DGB-Führung lediglich die Realisie-
rung der Vereinbarung, die im Dezember 1951 zwischen vom Hoff, Bundeswirt-
schaftsminister Erhard und Vertretern der Alliierten Hohen Kommission getroffen
worden war, bislang jedoch am Widerstand der Unternehmervertreter gescheitert
war.74 Und vom ursprünglich umfassenden System der überbetrieblichen Mitbestim-
mung blieb nun nur noch die Spitze, der Bundeswirtschaftsrat, übrig.
Die einzige neue Forderung der DGB-Führungwar demnach die Vertagung der parla-
mentarischen Beratung des Betriebsverfassungsgesetzes. Diese Forderung war jedoch
so allgemein, daß sie die Bundesregierung, falls sie darauf eingehen sollte, zu keinen
substanziellen Zugeständnissen verpflichtete. Daß die DGB-Führung selbst nicht dar-
an glaubte, die nicht ohne ihr Zutun so hochgeschraubten Erwartungen der Mitglie-
derschaft erfüllen zu können, gab Hans vom Hoff in denVerhandlungen am 3. Juni zu :

Der DGB habe inzwischen eingesehen, daß eine Zurückziehung des Entwurfs des Be-
triebsverfassungsgesetzes nicht verlangt werden könne.75 Es ging der DGB-Führung
also offensichtlich nur noch darum, der Bundesregierung einige Minimalforderungen
72 Protokolle bzw. Vermerke über diese Verhandlungen vom 21.5. 1952 und vom 3.6. 1952 (Verf.:

Lenz bzw. Selbach). BA, B 136, 722. (Seitens des DGB nahmen an diesen Verhandlungen teil:
Schmidt, vom Hoff, Bührig, Grosse und Brümmer.).

73 Vermerk (Petz) über eine Besprechung beim Bundeskanzler am 19.5. 1951. BA, B 136,722.
74 Protokoll der Verhandlungen vom 21.5. 1952,a.a.O.
75 Protokoll der Verhandlungen vom 3.6. 1952, a.a.O.
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abzutrotzen, um vor der eigenen Basis nicht vollständig das Gesicht zu verlieren. Vor
diesem Hintergrund mußten die in der Öffentlichkeit vertretenen Maximalforderun-
gen unglaubwürdig wirken; die Diskrepanz zwischen verbaler Radikalität und tat-
sächlich weitgehender Kompromißbereitschaft trug wesentlich zur Schwächung der
DGB-Position bei.
Als konkretes Ergebnis dieser Verhandlungen fand am 13.Juni ein Spitzengespräch
zwischen Bundeskanzler Adenauer sowie anderen Regierungsvertretern und der
DGB-Führung statt, nachdem sich der DGB vorher zu einer Einstellung seiner Kampf-
maßnahmen bereiterklärt hatte. Eine Annäherung in inhaltlicher Hinsicht wurde auch
in diesen Verhandlungen nicht erreicht, zumal eine Aussprache über einzelne Bestim-
mungen des Gesetzentwurfs der Koalition vom DGB-Vorsitzenden Fette mit der In-
tention abgelehnt wurde, zunächst eine Verschiebung der parlamentarischen Ver-
handlungen auf die Zeit nach den Sommerferien zu erreichen, die Regierungsseite an-

dererseits jedoch nicht gewillt war, eine entsprechende bindende Erklärung abzuge-
ben.76 Stattdessen einigten sich die Verhandlungspartner auf die Einsetzung eines aus

vier Gewerkschaftsvertretern und vier Abgeordneten der Regierungsparteien zusam-

mengesetzten Ausschusses, der die Vorschläge des DGB zum Betriebsverfassungsge-
setz besprechen sollte. Die DGB-Führung erhoffte sich von den Verhandlungen in die-
sem Ausschuß, Zeit zu gewinnen, um Einfluß auf die den Gewerkschaften nahestehen-
den Abgeordneten der CDU/CSU nehmen zu können. Sie ging davon aus, daß unter-
dessen eine weitere parlamentarische Behandlung des Betriebsverfassungsgesetzes un-
terbleiben würde.
Dieses bescheidene Verhandlungsergebnis erfuhr in der Darstellung Fettes auf der Sit-
zung des Bundesausschusses am H.Juni eine kräftige Aufwertung: Die Forderung
„Dieser Entwurf darf nicht Gesetz werden!" sei im Augenblick erreicht; die Vereinba-
rung mit der Bundesregierung biete die Gewähr dahin zu wirken, daß die gewerk-
schaftlichen Forderungen im einzelnen berücksichtigt würden.77 Geradezu in verfäl-
schender Weise optimistisch gab sich die Pressemitteilung des Bundesausschusses vom
H.Juni: Durch die Verhandlungen vom Vortag sei eine neue Situation geschaffen
worden, „weil nunmehr zugesichert sei, daß die Vorschläge der Gewerkschaften nicht
nur beraten, sondern auch stärkste Berücksichtigung finden werden."78 Die Mehrzahl
der Kollegen des Bundesausschusses teilte jedoch den Optimismus Fettes nicht mehr.
Adolph Kummernuss gab seiner Befürchtung Ausdruck, daß die Bundesregierung nur
eine Verschleppungstaktik betreibe. Andere Kollegen forderten eine offizielle Verlaut-
barung des DGB, in der eineWeiterführung der gewerkschaftlichen Aktionen für den
Fall des Scheiterns der Verhandlungen angekündigtwerden sollte. Sie wurden jedoch
von Walter Freitag mit dem Argument abgeblockt, die Diskussion solle sich auf die
Frage beschränken, ob der Bundesausschuß mit dem Ergebnis derVerhandlungen ein-
76 „Niederschrift über die Besprechung zwischen dem Bundeskanzler und dem DGB am 13.6.1952."

(Selbach) BA,B 136, 722.
77 Protokoll der 15. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 14.6. 1952. DGB-Archiv.
78 Presseverlautbarung des DGB-Bundesausschusses vom 14.6. 1952. In: Informations- und Nach-

richtendienst der Bundespressestelle des DGB IV (1952), S.256.
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verstanden sei; eine Diskussion über die Weiterführung der gewerkschaftlichen
Kampfmaßnahmen stände nicht auf der Tagesordnung.79 In Freitags Beitrag drückte
sich die bei der Mehrheit der DGB-Spitzenfunktionäre verbreitete Angst vor einer von
der eigenen Basis ausgehenden Radikalisierung der Auseinandersetzungen aus.

Die Skeptiker innerhalb des DGB-Bundesausschusses sollten Recht behalten : Auch die
beiden Verhandlungen des neugebildeten „Achter-Ausschusses"80 am 30.Juni und
7. Juli 1952 brachten keine Annäherung der Standpunkte. Die Koalitionsabgeordneten
waren nicht bereit, sich für eine einheitliche Regelung der Betriebsverfassung in der
privaten Wirtschaft und im öffentlichen Dienst einzusetzen. Sie erklärten lediglich,
daß sie sich bemühen wollten, die Gewerkschaften an den Verhandlungen über das
Personalvertretungsgesetz rechtzeitig zu beteiligen und die Abweichungen dieses Ge-
setzes vom Betriebsverfassungsgesetz so gering wie möglich zu halten.81
Für die DGB-Führung, die die Schaffung eines „einheitlichen und fortschrittlichen Be-
triebsverfassungsgesetzes" zum Ziel ihrer Aktionen erklärt hatte, waren diese Zuge-
ständnisse völlig unzureichend. Eine zusätzliche Brüskierung der DGB-Vertreter war
die Tatsache, daß sie erst im Verlauf der Verhandlungen am 7. Juli erfuhren, daß be-
reits am Vormittag des 13.Juni vom Bundeskabinett in Abwesenheit des Kanzlers der
abgeänderte Entwurf eines Personalvertretungsgesetzes beschlossen und am 4. Juli
dem Bundestag zugeleitet worden war.82 Die Gewerkschaftsvertreter sahen in diesem
Vorgehen einen Bruch der Vereinbarung vom 13. Juni und verlangten daraufhin die
Einschaltung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Karl Arnold, der be-
reits bei den vorhergehenden Verhandlungen als Vermittler fungiert hatte. Da die
Koalitionsabgeordneten das ablehnten und auch sonst unnachgiebig blieben, brachen
die DGB-Vertreter die Verhandlungen ab.83
Tatsächlich ging es den Regierungsparteien in diesen Gesprächen nur noch darum, den
DGB hinzuhalten und das Betriebsverfassungsgesetz noch vor den Parlamentsferien
zu verabschieden, und zwar möglichst ohne größere Störungen seitens der Gewerk-
schaften. In diesem Sinn war sich das Bundeskabinett am 1. Juli darüber einig gewor-
den, das Gesetz in derWoche vom 13. bis 20. Juli zur 2. und 3. Lesung in den Bundestag
zu bringen.84 Aus dem gleichen Grund hatte auch die FDP, die den Gesprächen mit
dem DGB bislang stets ablehnend gegenübergestanden hatte, an den Verhandlungen
79 Protokoll der 15. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 14.6. 1952. DGB-Archiv.
80 Als Vertreter des DGB nahmen an den Verhandlungen teil: Bührig, vom Hoff, Kummernuss und

Karpf, auf Seiten der Koalitionsparteien: Wellhausen (FDP), Schröder und Säbel (CDU). Der
4.Teilnehmer sollte Fricke (DP) sein; die DP weigerte sich jedoch, an den Verhandlungen teilzu-
nehmen mit der Begründung, daß der DGB die Streikdrohung nicht zurückgenommen habe.

81 „Notizen betr. die Besprechungen von Vertretern der Regierungskoalition mit Vertretern des DGB
am 30.6. 1952 [. ..]" (Verf.: Säbel). BA, B 136, 722. Über die Verhandlungen vom 7.7. geben die im
Anschluß an die Verhandlungen ausgetauschten Erklärungen beider Seiten Aufschluß. Als Anla-
ge 2-4 zum Protokoll der 30. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 11.7. 1952. DGB-Archiv.

82 Protokoll der 30. Sitzung des Bundesvorstands des DGB vom 11.7. 1952, a. a.O.
83 Ebenda.
84 Das berichtete Vizekanzler Blücher auf der Sitzung des geschäftsführenden Vorstands der FDP am

5.7. 1952. BA, NL Blücher, 232.
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vom 30. Juni und 7. Juli teilgenommen: Diese Verhandlungen seien im Hinblick auf die
zu befürchtenden Auseinandersetzungen mit dem DGB „als moralische Deckung"
notwendig gewesen, erklärte der FDP-Abgeordnete Schäfer am 5.Juli vor Parteifreun-
den.85
In dieser verfahrenen Situation lag die letzte Hoffnung der DGB-Spitze, doch noch
der drohenden Niederlage entgehen zu können, bei den den Gewerkschaften naheste-
henden Parlamentariern der CDU/CSU und bei Bundeskanzler Adenauer, mit dem
aufVermittlung von Karl Arnold ein erneutes Gespräch für den 14. Juli vereinbartwor-
den war.86 Der nordrhein-westfälische Ministerpräsidentwar in diesen Wochen ernst-
haft bemüht, eine für die Gewerkschaften akzeptable Lösung in diesen Auseinander-
setzungen herbeizuführen. So regte er gegenüber den Vertretern der Bundesvereini-
gung der DeutschenArbeitgeberverbände, Raymond und Erdmann, an, die Gespräche
zwischen Unternehmern und Gewerkschaften nach dem Vorbild der Hattenheimer
Verhandlungen vom Frühjahr 1950 wiederaufzunehmen. Ziel dieser Gespräche sollte
eine Ubereinkunft sein, die den Gewerkschaften den Rückzug von ihren Maximalfor-
derungen ohne allzu großen Prestigeverlust erlaubt hätte.87 Obwohl es also überhaupt
nicht mehr um einen echten Kompromiß gehen sollte, lehnten die Vertreter der Arbeit-
geberverbände Arnolds Vorschlag ab.88 Gegenüber dem Bundeskanzler betonten Ray-
mond und Erdmann sogar, daß sie auf die Verabschiedung des Betriebsverfassungsge-
setzes noch vor den Parlamentsferien „größten Wert" legten.89 Arnold bemühte sich
außerdem, bei Bundeskanzler Adenauer eine Absetzung der 2. Lesung des Betriebsver-
fassungsgesetzes zu erreichen;90 es gelang ihm aber nur, das Gespräch der DGB-Ver-
treter mit dem Bundeskanzler vom 14. Juli zu vermitteln. Über den allgemeinen Stand
der Auseinandersetzungen um das Betriebsverfassungsgesetz und speziell über die be-
vorstehenden Verhandlungen mit dem Bundeskanzler berieten DGB-Bundesvorstand
und Bundesausschuß am 11. und 12. Juli.91 Für die DGB-Führung war die Verschie-
bung der 2. und 3. Lesung, die vom Altestenrat des Bundestages auf den 16. bis 18. Juli
festgelegt worden waren, auf die Zeit nach der parlamentarischen Sommerpause das
einzige Ziel dieser Verhandlungen. Fette gab sich relativ optimistisch, daß dieses Ziel
erreicht werden könne. Adenauer bemühe sich, so berichtete er, die 2. und 3. Lesung
nicht stattfinden zu lassen. Innerhalb der Koalition gäbe es in dieser Frage scharfe Ge-
gensätze, deshalb käme es darauf an, die dem DGB angehörigen Abgeordneten der
CDU/CSU-Fraktion von der Notwendigkeit einerVertagung zu überzeugen.92 Fettes

85 Ebenda.
86 Protokoll der 16. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 12.7. 1952. DGB-Archiv.
87 Vermerk über eine Besprechung zwischen Ministerpräsident Arnold, Dr. Raymond und Dr. Erd-

mann am 2.7. 1952 (gez.: Raymond). (Abschrift) BA, B 136, 722.
88 Ebenda.
89 Vermerk (gez.: Petz) für Bundeskanzler Adenauer vom 10.7. 1952. BA, B 136,722.
90 Vermerk (gez.: Kilb, BK) für Bundeskanzler Adenauer vom 9.7. 1952. BA, B 136, 722.
91 Protokoll der 30. Sitzung des Bundesvorstandes des DGB vom 11.7. 1952. Protokoll Bundesaus-

schuß vom 12.7. 1952. DGB-Archiv.
92 Protokoll Bundesausschuß vom 12.7. 1952, a.a.O.
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Einschränkung stieß jedoch bei einer ganzen Reihe von gewerkschaftlichen Spitzen-
funktionären aufWiderspruch. Vor erneuten Illusionen warnten beispielsweise Hans
Jahn und Heinrich Hansen (IG Druck und Papier) ; Hansen stellte sogar die Möglich-
keit eines Generalstreiks zur Diskussion („wenn der DGB das Gesicht nicht verlieren
wolle

..

."), ebenso wie vom Hoff, der bislang als entschiedener Befürworter der kon-
struktiven Zusammenarbeit mit der Bundesregierung gelten konnte.93
Einen bemerkenswerten Diskussionsbeitrag lieferte Walter Freitag, der von dem ge-
planten Gespräch mit Adenauer gleichfalls keinerlei Ergebnisse erwartete : Die Mitbe-
stimmung in der Montanindustrie habe der Bundeskanzler den Gewerkschaften nicht
aus einer sozialen Einstellung heraus gegeben. „Politische Gründe spielten damals eine
große Rolle."94 Der IG-Metall- und spätere DGB-Vorsitzende deutete damit einen
Zusammenhang an, der in den Diskussionen der DGB-Organe vollständig tabuisiert
war: Daß Adenauer sich bei der Montanmitbestimmung hauptsächlich deshalb für die
gewerkschaftlichen Forderungen engagiert habe, weil er die Unterstützung des DGB
bei der Realisierung seinerWestintegrationspolitik und bei der Abwehr überzogener
alliierter Entflechtungswünsche brauchte, und daß Böckler diesen Erfolg letztlich nur

um den Preis des Verzichts auf umfassendere gesellschaftspolitische Zielsetzungen er-

reichen konnte. Eine Reflexion dieser Zusammenhänge hätte das bei der DGB-Füh-
rung weiterhin gültige Bild von Adenauer als neutralem Vermittler zwischen wider-
streitenden politischen und sozialen Interessen zugunsten des Bildes vom eher konser-
vativ-pragmatischen Machtpolitiker erschüttert. Für strategische Grundsatzdiskussio-
nen solcher Artwar es allerdings inzwischen zu spät; allzu sorglos hatten die Gewerk-
schaften ihren Kampf gegen den Koalitionsentwurf des Betriebsverfassungsgesetzes
nach dem Muster der Montanmitbestimmungsauseinandersetzungen angetreten,
ohne von der veränderten politischen Situation im Frühjahr 1952 auszugehen. Diese
Situation zeichnete sich durch das Erstarken der konservativen Kräfte in Regierung
und Gesellschaft aus, was durch die außenpolitischen Erfolge der Regierung Adenauer
-

genannt seien nur die Ratifizierung des Schumanplans im Januar und die Unterzeich-
nung der Deutschland- und EVG-Verträge im Mai 1952

-

sowie durch eine allgemeine
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage bedingtwar. Bundesregierung und Unterneh-
mer dominierten nun eindeutig in diesen Auseinandersetzungen, die Gewerkschaften
konnten allenfalls noch pragmatisch reagieren. Konkrete Beschlüsse jedoch wurden
am 12. Juli vom Bundesausschuß nicht gefaßt; zunächst sollten die Verhandlungen mit
Adenauer abgewartet werden.
In diesen Verhandlungen demonstrierte Adenauer, wie wenig die Koalitionsparteien
es noch nötig hatten, auf die Wünsche der Gewerkschaften Rücksicht zu nehmen.
Nach einer Beratungspause kehrte der Bundeskanzler nicht mehr zu den Verhandlun-
gen zurück; stattdessen ließ er durch den CDU-Abgeordneten Säbel erklären, daß er

dienstlich verhindert sei. Säbel gab außerdem klar zu erkennen, daß die Koalitionspar-
teien nicht die Absicht hätten, die 2. und 3. Lesung des Betriebsverfassungsgesetzes zu

Protokoll Bundesvorstand vom 11.7. 1952, a.a.O.
Protokoll Bundesausschuß vom 12.7. 1952, a.a.O.
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vertagen.95 Die schwachen Hoffnungen der DGB-Führung,mit Hilfe des Kanzlers der
drohenden Niederlage doch noch entgehen zu können, entpuppten sich somit jählings
als Illusionen. Infolgedessen herrschte auf der Sitzung des Bundesausschusses am

nächsten Tag allgemeine Resignation vor. Die Mehrheit der Kollegen war nun nicht
einmal mehr für einen befristeten Warnstreik zu gewinnen. Der Bundesausschuß ver-

abschiedete lediglich einen Appell an die Bundestagsabgeordneten, die 3. Lesung des
Betriebsverfassungsgesetzes von der Tagesordnung abzusetzen, um erneute Verhand-
lungen über die strittigen Punkte zu ermöglichen.96 DieserAppell diente in erster Linie
der Selbstbeschwichtigung, ebenso wie Freitags Äußerung, „daß eine Reihe von Freun-
den in der CDU-Fraktion sich bemühten, die Angelegenheit zu einem einigermaßen
erträglichen Abschluß zu bringen".97
Zu einem für die Gewerkschaft erträglichen Abschluß der Auseinandersetzungen kam
es freilich nicht. Obwohl sich MinisterpräsidentArnold selbst noch einmal bei Bundes-
kanzler Adenauer für eine Verschiebung der 2. und 3. Lesung eingesetzt hatte,98 wurde
das Betriebsverfassungsgesetz am 19. Juli 1952 mit der Mehrheit der Stimmender Koa-
litionsparteien vom Bundestag verabschiedet, ohne daß die zahlreichen Abänderungs-
anträge der Oppositionsparteien in irgendeiner Form Berücksichtigung gefunden hät-
ten. Aus den Reihen der Koalitionsparteien enthielten sich nur sieben den Gewerk-
schaften angehörige CDU-Abgeordnete der Stimme.99 Die Gewerkschaften mußten
damit ihre größte Niederlage in der Nachkriegsgeschichte hinnehmen. Letztlich er-

wies sich also weder die von der DGB-Führung lange Zeit gehegte Hoffnung auf die
integrierende Funktion des Bundeskanzlers noch die Hoffnung auf den innerparteili-
chen Einfluß der CDU-Sozialausschüsse als realistisch.100
Welches Verhältnis hatte nun die SPD, der der überwiegende Teil der DGB-Mitglie-
der angehörte oder zumindest nahestand, zu dieser Politik? Die Haltung der SPD-
Führung war ambivalent. Einerseits versuchte die SPD-Fraktion, den Mitbestim-
mungsvorstellungen des DGB auf der parlamentarischen Ebene zur Durchsetzung zu

verhelfen, indem sie die gewerkschaftlichen Vorschläge nahezu unverändert als eigene
Gesetzentwürfe übernahm, in den Ausschußberatungen für entsprechende Detailver-
besserungen votierte und schließlich gegen das Betriebsverfassungsgesetz als Ganzes
stimmte. Andererseits hatte die DGB-Führung die Kampfmaßnahmen gegen die Ver-
abschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes ohne jede Absprache mit der SPD-
Führung beschlossen, um damit die parteipolitische Neutralität des DGB zu demon-

Protokoll der 17. Sitzung des Bundesausschusses des DGB vom 15.7. 1952. DGB-Archiv. (Bericht
Fettes über die Verhandlungen vom 14.7.).
Ebenda.
Ebenda.
Fernschreiben Arnold an Adenauer vom 15.7. 1952. BA, B 136, 722.
E. Schmidt: Die verhinderte Neuordnung, S. 220. Verhandlungendes Deutschen Bundestages, Ste-
nographische Berichte, 1.Wahlperiode, Band 12, S. 9945-10094 und 10239-10296.
Zur Rolle der CDU-Sozialausschüsse bei der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes:
Rolf Ebbighausen und Wilhelm Kaltenborn: Arbeiterinteressen in der CDU? In: Dittberner/
Ebbighausen: Parteiensystem in der Legitimationskrise, S. 172-199; hier: S. 178.
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strieren. Auch inhaltlich entsprach die Konzentrierung der gewerkschaftlichen Aktio-
nen auf die Mitbestimmung und die Betriebsverfassung nur zum Teil den gesellschafts-
politischen Vorstellungen der SPD-Führung. „Mitbestimmung" war eher als der ge-
meinsame Nenner zu verstehen, auf den sich der sozialdemokratische und der christli-
che Flügel des DGB im Rahmen der einheitsgewerkschaftlichen Struktur des DGB ge-
einigt hatten. Diese gemeinsame Zielsetzung implizierte die Gleichberechtigung von
Kapital und Arbeit. Die SPD-Führungwar demgegenübermehr an derAufhebung des
Gegensatzes von Kapital und Arbeit orientiert; ihre primären gesellschaftspolitischen
Ziele waren die Sozialisierung der Grundstoffindustrien und die gesamtwirtschaftliche
Planung.
Von diesen Prämissen her konnten die gewerkschaftlichen Aktionen als Vergeudung
des Kampfpotentials der organisierten Arbeiterschaft auf gesellschaftspolitischen Ne-
benschauplätzen angesehen werden. Beispielhaft dafür war die interne Kritik, die der
Sozialisierungsexperte der SPD-Fraktion, Fritz Henßler, der zum engeren Mitarbei-
tericreis Schumachers gehörte,101 an den gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen
übte.102 Der Streit um das Mitbestimmungsrecht berge die Gefahr einerAblenkung von
der „politischen Forderung der Sozialisierung" in sich; durch die Einführung der Mit-
bestimmung könnten

-

„auch im Falle eines von den Gewerkschaften als tragbar aner-
kannten Kompromisses"

-

„syndikalistische und betriebsegoistische Bestrebungen"
gefördert werden; demgegenüber müsse die Sozialisierung mit der Zielrichtung einer
einheitlichenWirtschaftsplanung gefordertwerden.103 Nach Henßlers Auffassungwa-
ren die gewerkschaftlichen Aktionen aber auch aus taktischen Gründen zu kritisieren.
Die Mitbestimmungsforderungen des DGB seien zwar über die Arbeiterschaft hinaus
populär, soweit sie die Großunternehmen mit anonymen Besitzverhältnissen beträfen.
Da sie sich jedoch in gleicherWeise auf die Mittel- und Kleinbetriebe bezögen, deren
Inhaber zumTeil SPD-Wähler seien, hätten sie eher dieWirkung, dieseWählerschich-
ten in das gegnerische Lager zu treiben. Deshalb müsse sich die SPD-Führung überle-
gen, wie weit ihre Solidarität mit den Gewerkschaften gehen könne, wenn sie sich nicht
selbst gegenüber einem Teil ihrer Wählerschaft in Schwierigkeiten bringen wolle.104
Die Auseinandersetzungen um das Betriebsverfassungsgesetz ließen erkennen, daß es,

101 Vgl. dazu Edinger : Kurt Schumacher, S. 449.
102 Henßlers Meinung kann m.E. als repräsentativ für die Haltung des größten Teils des Parteivor-

stands der SPD angesehen werden, in dem zu dieser Zeit über einen Gesetzentwurf zur Überfüh-
rung der Grundstoffindustrien in Gemeineigentum beraten wurde, da sich der Parteivorstand mit
der schon bestehenden paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie nicht zufrieden geben
wollte.

103 Brief Henßler an Mellies vom 18.6. 1952. AsD, NL Henßler, 52 (Durchschrift). Kritisch über die
gewerkschaftlichen Aktionen äußerte sich auch Viktor Agartz

-

freilich erst nach der gewerk-
schaftlichen Niederlage

-

in einem Brief an Schumacher. Agartz bezeichnete darin das Betriebsver-
fassungsgesetz als „arbeitsrechtliches Nebengesetz"; es sei deshalb „durchaus unglücklich" gewe-
sen, daran die gewerkschaftlichen Aktionen aufzuhängen. Brief Agartz an Schumacher vom 6.8.
1952. AsD, Akte: SPD-Parteivorstand,Wirtschaftspolitik, K 7.

104 Brief Henßler an Mellies vom 11.7. 1952. AsD, NL Henßler, 53 (Abschrift). In ähnlicher Tendenz
auch Brief Henßler an Ollenhauer vom 31.5. 1952. AsD, NL Henßler, 5 (Abschrift) : „fch fürchte,
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allen Übereinstimmungen in programmatischen Aussagen zum Trotz, doch erhebliche
Unterschiede zwischen SPD- und DGB-Führung hinsichtlich ihrer konkreten gesell-
schaftspolitischen Zielsetzungen gab:105 Der Parteivorstand der SPD hielt in seiner
Mehrheit noch an dem der Tradition der SPD der Weimarer Zeit verhafteten Pro-
gramm der einheitlichen Lenkung der Wirtschaft fest, wobei die Sozialisierung der
Grundstoffindustrien eine wichtige Vorreiterfunktion haben sollte; der gewerbliche
Mittelstand wurde in diesem Konzept als möglicher Bündnispartner gegen das Groß-
kapital angesehen.106 Dagegen konzentrierte die DGB-Führung ihre Aktivitäten auf
die Durchsetzung der Mitbestimmung auf den verschiedensten Ebenen des wirtschaft-
lichen Lebens; die ursprünglich gleichermaßen geforderte Überführung der Grund-
stoffindustrien in Gemeineigentum trat demgegenüber in den Hintergrund. Diese
Tendenz entsprach dem in der Einheitsgewerkschaft angelegten strukturellen Kom-
promiß zwischen sozialdemokratischem und christlichem Gewerkschaftsflügel, ver-
stärkte sich jedoch noch nach der gesetzlichen Regelung der Montanmitbestimmung,
die die Funktionsfähigkeit und parteiunabhängige Geschlossenheit des DGB zu bestä-
tigen schien. Eng verknüpft damit war die prinzipielle Anerkennung der Außen- und
Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in der Hoffnung auf eine weiterhin entgegen-
kommende Haltung bei der Regelung der Mitbestimmung.
Durch die Niederlage der Gewerkschaften im Sommer 1952 wurde offenkundig, daß
sich die DGB-Führung mit ihrer Politik der strikten parteipolitischen Unabhängigkeit
„zwischen die Stühle gesetzt" hatte: Die Hoffnung auf die Zusammenarbeit mit der
Bundesregierung und auf das Gewicht der CDU-Gewerkschafter erwies sich letztlich
als trügerisch. Konsequenzen, wenngleich nur personeller Art, aus der gescheiterten
Politik der DGB-Führungwurden auf dem DGB-Bundeskongreß am 13.-17. Oktober
1952 gezogen : Anstelle Fettes wurde Walter Freitag, der als Kandidat des Parteivor-

daß etliche dieser Kampfmaßnahmen von der gegenwärtigen Regierungskoalition im Stillen be-
grüßt werden, weil sie mithelfen, den gewerblichen Mittelstand nicht nur gegen die Gewerkschaf-
ten, sondern auch gegen die SPD zu mobilisieren."
Zum Verhältnis SPD-DGB vgl. auch Horst W. Schmollinger: Gewerkschafter in der SPD

-

Eine
Fallstudie. In: Dittberner/Ebbighausen: Parteien in der Legitimationskrise, S.229-274; hier:
S. 234 ff.
Eine Differenzierung zwischen einzelnen Flügeln innerhalb der SPD kann

-

sofern es für diesen
Zusammenhang überhaupt relevant wäre

—

nicht vorgenommen werden. Hier sollen in erster Linie
die globaleren Tendenzen skizziert werden. Allerdings ist zur Entwicklung der wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitischen Programmatik der SPD anzumerken, daß sich zwischen den „Dürkheimer
16 Punkten" vom August 1950 und dem „DortmunderAktionsprogramm" vom September 1952 in-
sofern eine Veränderung vollzog, als die Dürkheimer 16 Punkte das Hauptgewicht auf die Planung
und Lenkung der Wirtschaft sowie auf die Sozialisierung der Grundstoff- und Schlüsselindustrien
legten, das Dortmunder Aktionsprogramm jedoch neben der Planung auch den Leistungswettbe-
werb in dafür geeigneten Wirtschaftszweigen und die Förderung des kleineren und mittleren Pri-
vateigentums betonte. Das Berliner Aktionsprogramm vom 1954 stand dann unter dem Motto:
„Wettbewerb soweit wie möglich, Planung soweit wie nötig." Vgl. dazu Susanne Miller: Die SPD
vor und nach Godesberg. Bonn-Bad Godesberg 1974, S. 26 ff. und Hans Jochen Brauns, Urs Jaeggi,
Klaus Peter Kisker, Axel Zerdick und Burkhard Zimmermann : Die SPD in der Krise. Die deutsche
Sozialdemokratie seit 1945. Frankfurt a.M. 1976, S. 150 ff.
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stands der SPD galt, zum Vorsitzenden des DGB gewählt; die für die Mitbestim-
mungspolitik besonders verantwortlichen Vorstandsmitglieder vom Hoff und Bührig
mußten, vermutlich ebenfalls auf Druck des SPD-Vorstands, aus ihren Amtern aus-

scheiden.107

107 Protokoll des 2. ordentlichen Bundeskongresses des DGB in Berlin, 13. bis 17.10. 1952. Düsseldorf
o.J.
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Zusammenfassung und Schlußbemerkung

Ausgangspunkt dieser Untersuchung war die Frage, ob die gesetzliche Absicherung
der paritätischen Mitbestimmung in der Montanindustrie 1951 ein Sieg der Gewerk-
schaften war oder ein Zugeständnis der Bundesregierung zum Preis stillschweigender
Unterstützung ihrer Außen-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik seitens der Ge-
werkschaften. Für die Anhänger der erstgenannten Interpretation stellt die Verteidi-
gung der Montanmitbestimmung ein seither nicht mehr erreichtes Ideal gewerkschaft-
licher Kampfentschlossenheit und Streikbereitschaft dar. Dagegen impliziert die letz-
tere Interpretation, daß die Sonderregelung der paritätischen Mitbestimmung in der
Montanindustrie den Verzicht der Gewerkschaften auf die Realisierung ihrer Verge-
sellschaftungsforderungen und die Niederlage bei der Verabschiedung des Betriebs-
verfassungsgesetzes von 1952 zur Folge hatte.
Zur Beantwortung dieser Frage mußte zunächst auf die Anfangsphase der paritäti-
schen Mitbestimmung rekurriert werden. Die Montanmitbestimmung verdankte ihre
Entstehung der Situation der ersten Nachkriegsjahre. Die britische Militärregierung
beschlagnahmte 1945/46 den Kohlenbergbau und die Eisen- und Stahlindustrie und
unterstellte sie einer treuhänderischen Verwaltung, die so lange aufrechterhalten wer-
den sollte, bis „das deutsche Volk" über die zukünftigen Eigentümer, die in keinem Fall
die alten Besitzer sein sollten, entschieden haben würde. In der Folgezeit wurden die
Altkonzerne in insgesamt 25 kleinere Unternehmen aufgeteilt. Die Gewerkschaften,
deren wirtschaftspolitische Vorstellungen die Vergesellschaftung der Grundstoffindu-
strien, die Einführung der paritätischen Mitbestimmung auf betrieblicher Ebene und
die gesamtwirtschaftliche Rahmenplanung umfaßten, sahen in der Entflechtung der
Konzerne den Ausgangspunkt für eine umfassende Neuordnung und erklärten sich
zurMitarbeit bereit. Als Zugeständnis an die Gewerkschaften wurde in den entflochte-
nen Unternehmen von den britischen Militärbehörden 1947/48 die paritätischeMitbe-
stimmung eingeführt.
Mit der Gründung der Bundesrepublik und der Bildung einer bürgerlichen Regie-
rungskoalition aus CDU/CSU, FDP und DP verschlechterten sich die Voraussetzun-
gen für eine weitere Durchsetzung der paritätischen Mitbestimmung. Die Verhand-
lungen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in der ersten Hälfte des
Jahres 1950 zeigten, daß die Unternehmerverbände nicht willens waren, den Gewerk-
schaften in dieser Frage relevante Zugeständnisse zu machen. Ferner gingen die Ent-
würfe der Bundesregierung bzw. der CDU/CSU für ein Betriebsverfassungsgesetz von
dem Grundsatz aus, daß nur ein Drittel der Aufsichtsratssitze in den Unternehmen von
Vertretern der Arbeitnehmer besetzt werden sollten.
Während aber die Mitbestimmung alleinige Angelegenheit der Bundesrepublik war,
verblieben auf dem Gebiet der Entflechtung und Neuordnung der Montanindustrie
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wichtige Kontrollrechte bei den Westalliierten. Für die konkrete Planung und Durch-
führung der Neuordnung waren die Stahltreuhändervereinigung und die Deutsche
Kohlenbergbau-Leitung, in denen auch Gewerkschafter vertreten waren, als beraten-
de Organe der alliierten Kontrollbehörden zuständig. Der Bundesregierung, die zu-

nächst auf die Neuordnung der Montanindustrie keinen Einfluß hatte, gelang es erst

im Zusammenhang mit dem Schumanplan im Herbst 1950, von der Alliierten Hohen
Kommission als Verhandlungspartner in den Fragen der Neuordnung anerkannt zu
werden. Ihr Zielwar der Abbau der bestehenden alliierten Kontrollrechte und dieWie-
derherstellung der freien Verfügung der Eigentümer über ihr Kapital. Ferner plädierte
sie, in Zusammenarbeit mit Vertretern der Altkonzerne, für eine weitgehende wirt-
schaftliche Rückverflechtung von Eisen- und Kohleunternehmen, vornehmlich im
Rahmen der Altkonzerne. Uber das Ausmaß des Verbundes von Eisen und Kohle kam
es zwischen den Hohen Kommissaren und der Bundesregierung zu mehrmonatigen
Verhandlungen, die erst imMärz 1951, im Vorfeld d erUnterzeichnung des Schuman-
plans, mit einem Kompromiß beendet wurden.
Die Gewerkschaften sahen ihre Neuordnungspläne durch die Einschaltung der Bun-
desregierung tendenziell gefährdet. Als im Oktober 1950 bekanntwurde, daß das Bun-
deswirtschaftsministerium an einer Durchführungsverordnung arbeitete, nach der die
Gründung der neuen Montanunternehmer „nach deutschem Recht" erfolgen sollte,
interpretierten das die Gewerkschaften als Versuch, die seit 1947 praktizierte paritäti-
sche Mitbestimmung abzuschaffen. Nach Mobilisierung ihrer Mitgliederschaft in der
IG Metall und der IG Bergbau, nach Urabstimmung und Streikdrohung kam es im Ja-
nuar 1951 zu Verhandlungen zwischen Vertretern der Gewerkschaften und Unter-
nehmern der Montanindustrie unter Vermittlung von Bundeskanzler Adenauer. Das
Ergebnis dieser Verhandlungen war die gesetzliche Regelung der paritätischen Mitbe-
stimmung gemäß dem in den entflochtenen Betrieben praktizierten Modell für die Be-
reiche eisen- und stahlschaffende Industrie und Kohlenbergbau.
Das Ergebnis dieserVerhandlungenwurde von Beteiligten und von Beobachtern über-
wiegend als uneingeschränkter Sieg der Gewerkschaften beurteilt. Dabei wird aller-
dings übersehen, daß dieses F.rgebnis nur deshalb zustande kommen konnte, weil sich
die Gewerkschaften als Gegenleistung zu einer stillschweigenden Unterstützung we-

sentlicher Aspekte der Wirtschafts-, Außen- und Verteidigungspolitik der Bundesre-
gierung bereiterklärten :

1. Auf dem Gebiet der Neuordnung der Montanindustrie unterstützten die Gewerk-
schaften den verbundwirtschaftlich orientierten Neuordnungsplan der Bundesre-
gierung, obwohl dieser Plan Tendenzen zurWiederherstellung der alten Konzerne
erkennen ließ. Für die Bundesregierungwar die Unterstützung ihres Neuordnungs-
konzeptes durch die Gewerkschaften deshalb wichtig, weil sie nur dann eine Chance
sah, die Alliierten von ihren wesentlich weiter gehenden Entflechtungsplänen abzu-
bringen, wenn auf deutscher Seite alle beteiligten Interessengruppen einem einheitli-
chen Neuordnungsplan zustimmten. Eine zufriedenstellende Regelung der Neu-
ordnung im Sinne der Bundesregierung war auch die Voraussetzung für die Zu-
stimmung derbürgerlichen Parteien und derUnternehmerzum Schumanplan dar.
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2. Bei den Verhandlungen im Januar 1951 erklärten sich die DGB-Vertreter ausdrück-
lich bereit, im Augenblick aufweitergehende politische Forderungen zu verzichten.
Fragen der weiteren Durchsetzung der Mitbestimmung, der Sozialisierung der
Grundstoffindustrien sowie der Schumanplan- und Wiederbewaffnungspolitik
wurden bei diesen Verhandlungen bewußt ausgeklammert. Das bedeutete faktisch,
daß die DGB-Führung bereitwar, die Politik der Bundesregierung prinzipiell zu ak-
zeptieren, wenn die Montanmitbestimmung gesetzlich verankert werden würde.
Die Bundesregierungwar insofern auf die

-

zumindest stillschweigende
-

Unterstüt-
zung des Schumanplans und die Tolerierung derWiederbewaffnung durch die Ge-
werkschaften angewiesen, als im Falle harter sozialpolitischer Konfrontationen
nicht von vornherein mit der Zustimmung der dem linken Flügel der CDU/CSU an-

gehörigen christlichen Gewerkschafter zur Politik der Bundesregierung gerechnet
werden konnte; das hätte, bei der schmalen parlamentarischen Basis der Regierung
Adenauer, den Bestand der Koalition gefährden können.

3. Die Bereitschaft der Bundesregierung zur Unterzeichnung des Montanunionver-
tragswarwiederum die Voraussetzung für die von den Alliierten Hohen Kommissa-
ren getroffene, von der Bundesregierung unterstützte Entscheidung über die Rück-
gabe des unter Treuhänderverwaltung gestellten Eigentums an die Altbesitzer. Die
gewerkschaftliche Zustimmung zum Schumanplan begünstigte somit indirekt diese
Entscheidung. Das Argument der Bundesregierung, daß durch die paritätische Mit-
bestimmung die Eigentumsrechte neutralisiert seien, erwies sich darüberhinaus als
wirksames ideologisches Kampfmittel gegen die Vergesellschaftungsforderungen
der Gewerkschaften. Daher konnte die Rückgabe des Eigentums an die Altbesitzer
ohne wirksame Gegenmaßnahme der Gewerkschaften und unter weitgehender
Ausschaltung der parlamentarischen Instanzen vonstatten gehen.

Nach Adenauers Eintreten für die Montanmitbestimmung verstärkte sich im Frühjahr
1951 die Bereitschaft der Gewerkschaften, auf verschiedenen politischen Ebenen kon-
struktiv mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Die DGB-Führung erwartete

als Gegenleistung eine wohlwollende Haltung der Bundesregierung gegenüber wei-
teren gewerkschaftlichen Mitbestimmungsforderungen. Doch bereits im Juli 1951
zeigte sich, daß die Bundesregierung kaum zu weiteren substanziellen Zugeständnis-
sen bereit sein würde. In Verhandlungen mit der DGB-Führung gelang es der Bundes-
regierung, die Gewerkschaften so lange hinzuhalten, bis sich die politische und wirt-
schaftliche Situation der Bundesrepublikweiter stabilisiert hatte. Als die Gewerkschaf-
ten im Frühjahr 1952 zum „Kampf gegen das Betriebsverfassungsgesetz" antraten,war
bereits der Montanunionvertrag ratifiziert, und die Unterzeichnung des EVG-Ver-
trags stand unmittelbar bevor. Das Scheitern der Gewerkschaften im Kampf gegen das
Betriebsverfassungsgesetz im Juli 1952 machte deutlich, daß die Zusammenarbeit mit
der Bundesregierung, die eine deutliche Entfremdung zur SPD-Führung zur Folge
hatte, für die Gewerkschaften nur so lange Früchte tragen konnte, wie die Bundesre-
gierung auf ihre Mitarbeit angewiesen war; das war bei den Auseinandersetzungen um

die Montanmitbestimmung noch der Fall gewesen. Die Niederlage der Gewerkschaf-
ten bei derVerabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes war nicht nurdie Folge ei-
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ner inkonsequenten und zu wenig kampfbereiten Politik der DGB-Führung um Chri-
stian Fette. Sie war insofern durch die Sonderregelung der Montanmitbestimmung
vorprogrammiert, als die konkreten politischen und wirtschaftlichen Bedingungen der
Entstehung des Montanmitbestimmungsgesetzes nicht reflektiertwurden, sondern die
Auseinandersetzungen zum Mythos des gewerkschaftlichen Sieges, der aufgrund der
großen Kampfbereitschaft errungen worden sei, uminterpretiert wurden. Diese Inter-
pretation belastete die Nachfolger Böcklers in der DGB-Führung erheblich, zumal die
Bundesregierung aufgrund der weiteren Verschiebung der gesellschaftlichen und poli-
tischen Kräfteverhältnisse zugunsten des Bürgertums und aufgrund der zunehmenden
politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung nicht mehr an einer Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften interessiert war.
Zum Schluß wäre zu fragen, warum der Mythos vom Sieg der Gewerkschaften in der
Montanmitbestimmung bislang kaum ernsthaft in Frage gestellt wurde. Hier kann nur
die Vermutung geäußert werden, daß in gewisser Weise sowohl die dem rechten als
auch dem linken Spektrum angehörenden Gewerkschafter an der Aufrechterhaltung
des Mythos interessiert sind : Gewerkschafter auf der Linken, weil sie im „Kampf um
die Montanmitbestimmung" nach wie vor ein Vorbild für den gewerkschaftlichen
Kampf zur Durchsetzung gesellschaftsverändernder Reformen erblicken; auf der
Rechten, weil sie das Bild Hans Böcklers als unbestrittener Führungspersönlichkeit des
DGB in seiner Anfangsphase nicht angetastet sehen wollen. Über die Rezeption dieses
Mythos wäre jedoch eine eigene Untersuchung erforderlich.
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